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Perlag von I. I. Weber in Leipzig. 
T 

Kaufmänniihe Buchführung. 
Bon Dskar Klemid. Fünfte, durchgejehene Auflage. Mit 

7 Abbildungen und 3 Wechjelformularen. 
Preis gebunden 2 Mark 50 Bf. 

Die Sprung im allgemeinen. 
— Die einfache Buchführung. — Die 
doppelte Buhfünrung. — Konto = Sior= 
rente (laufende Nechnungen, Neche 

nung Auszüge). — Von verihiedenen 
Methoden und Einrichtungen. — Bud;= 
führung für Hausbefiter. 

Correspondance commerciale 
parJ.Forest. D’apres l’ouvrage deme&me nom en langue alle- 

mande par 6. F. Findeisen. Preis gebunden 3 Mark 50 Pr. 
Cireulaires (Circulaires concer- 

nant la fondation d’une maison de 
commerce. — Circulaires relatives 
aux changements survenus dans les 
affaires d’une maison dejä existante. 
— Cireulaires concernant la disso- 
lution complete d’une maison de 
commerce). — Lettres relatives aux 
paiements (Envois d’espöves. — 
Paiements pour compte d’un tiers., 
— Bonification). — Lettres relatives 
aux affaires de banque et de change 
(Lettres relatives A l’ouverture d’un 
credit en banque. — Lettres relatives 
aux traites. — Lettres relatives aux 
remises. — Lettres relatives & l’ac- 
ceptation des lettres de change. — 
Lettres relatives aux endossements 
manquants,. — Lettres relatives aux 
effets a domicile. — Lettres relatives 
& l’adresse ‚au besoin“, — Lettres 
relatives aux effets protestes. — 
Lettres relatives & l’intervention). — 
‚Lettres relatives aux operations sur 
effets (fonds) publies, actions ete. — 

Lettres relatives aux comptes cou- 
rants. — Lettres de recommandation. 
— Lettres de er@dit. — Informations 
et renseignements. — Lettres rela- 
tives aux er&ances. (Correspondance 
entre cr&eanciers et debiteurs.) — 
Lettres relatives aux expeditions de 
marchandises. — Lettres relatives au 
commerce de marchandises (Revues 
ou rapports de marches. — Offres 
de service. — Ordres ou commandes. 
— Lettres relatives A l’ex&cution ou 
A la non-ex6cution d’ordres recus. 
— Lettres relatives aux achats en 
commission. — Correspondance ayec 
des agents. Ex6&cution d’ordres trans- 
mis par des agents. — Lettres rela- 
tives A la r&ception de marchandises. 
Re&clamations. Refus d’accepter la 
marchandise envoy6e ete. — Lettres 
relativesaux consignations). — Lettres 
relatives aux assurances maritimes. 
— Lettres pour demander une place de 
commis. — Kurzgefaßte kaufmännijhe 
Bhrafeologie (Deutjch-Franzöfiich). 

Katehisums des Girnwejens. 
Bon KarlBerger. Mit 13 Formularen. Preisgebunden 2 Mark. 

Pflege des Girowefens im allge 
meinen. — Das alte Girofonto. — 
Dasheutige Girofonto. (Mit 3 Wechiel- 
formulaven.) — Misichreibung und Ins 
Tafjo des Che, (Mit 5 Formularen.) 
— Anton Nieß im Girokonto@-Sor- 
zent) mit der B. E.-Bank (Plabverkefr). 
Mit 13 Formularen.) — Briefe an 
die Girobantitelle. Pflege des Giro- 
wejend im bejondern. Das Rrivats 

publikum und das Girofonto. — Das 
Girokonto fr eine Einlage. — Der 
auswärtige Girofontoinhaber. — Die 
Kafjenbeitände und das Girokonto. — 
Das beitimmte Minimalguthaben des 
Strofontoinhabers. — Schu des Che 
por Mißbrauch. — Checigejeke. — Das 
Clearinghoufe. — Nuben des Giro- 
iyitems im allgemeinen.



Berlag oon I. I. Weber in Leipzig. 
an 

Kutechisums des beutjchen Handelsrechts 
nach dem Allgemeinen deutjchen Handelögejeßbuche. Bon 

Hoberf Fifher. Dritte, umgearbeitete Auflage. 

Prei3 gebunden 1 Mark 50 Bf. 

Tom Hamdelsftande. Yon Kauf- 
leuten. — Bon dem Handelsvegtiter. — 
Bon Handelzfirmen. Von. den 
Sandelsbiichern. — Bon den Profuriften 
und Handlungsbevollfmächtigten. — Bon 
den Handelsgehilfen. — Bon dei 
Handelsmaflern oder Genfalen. — 
Von ven Handelögejellihaften: Bon 
der offenen Handelögejelihait. Born 
der Errichtung der Gejellichaft. 
Bon dem Nechtsverhältnig Der Gejell- 
ihafter unter einander. — Bon dem 
Rechtzverhältnis der Gejellihaft zu 
dritten Berfonen. — Von der Auf 
löjfung dev Gefjelihaft und dem Aug= 
treten einzelner Gejellfchafter aus der- 
jelben. — Bon der Liquidation Der 
Gejellichaft. — Bon der Verjährung 

der Klagen gegen die Gejellichafter. 
Bon der Kommanditgefelfihaft. Von 
der Kommanditgejellichaft im allge= 
meinen. Von der Kommandit- 
gejellfchaft auf Aktien inshefondere. — 
Bon der Witiengejellfchaft. Allgemeine 
Grundfäge. — Nechtsverhältnis der 
Aktionäre. — Nehte und Pflichten 
des DVorjtandes. — Auflöfung Der 
Gejelligaft. — GStrafbeitimmungen. 
Bon der ftillen Gejeliaft und von 
der Vereinigung zu einzelnen Handeld- 
geihäften für gemeinidaftliihe Nerh- 
nung. — Bon den Handelsgejhäften. 
Bon den Hanvdelsgejchäften im allgez 
meinen. — Vom Kauf. — Von dem 
Kommiljtionsgejchäft. — Von den Spedt- 
tionsgejchäft. — Bon dem Frachtgefchäft. 

- Katehisumg der Handelswillenichaft. 

Bon Karl Arm. Sedhite, verbejjerte und vermehrte 
Auflage, bearbeitet von Huf. Kothbaum und Ed. Deimel. 

Einleitende Begriffe. — Maß und 
Gewicht. — Münzen. — Kaufmann, 
Handelögejchäfte, Firmaregijter, Hanz 
delögejellichaften. — Wertpapiere, — 
Vom Papiergelde. — Vom Wechjel. — 
Bom Wechfellurs. — Staatspapiere. 
— Aktien. — Banken. — Waren und 
Warenhandel. — Buch: und Kunits 
handel. — Mfjancen und Spefen. — 
Einzund Verkauf. — Zahlung. — Kauf: 
münnifches Hilfsperjonal. Vom 
Mäkler. — Yom Kommiffionär. 
Tom Spediteir. — Vom Trachtger 

- Preis gebunden 2 Mark. 

ichäfte. — Bom Eifenbafntvansport. 
— Bon der Flußichiffahrt. — Von der 
Sceeihiffahrt. — Yon Kanälen, Sees 
und Fluphäfen, Dods, Niederlagen 
und Freihäfen. — Bon Poften umd 
Telegrapfen, — Bon der Afjehtranz. 
— Mürkte, Mefjen und Auktionen. — 
Börjen und Börjengejhäfte. — Staat= 
lihe Eimriätungen und Maßregeln 
zur Förderung Des Handels. 
Verjchiedene faufmännifche Formulare. 
— Kaufmännijche Terminologie.



erlag von I. I. Weber in Weipzig. 

Kaufmännische Korrefpondenz 
in deutjcher Sprache. Bon C. F. Findeifen. Dritte, ver- 

mehrte Auflage, bearbeitet von Franz Hahn. 

Zirfitfare, Bei Gründung eines 
Handelshanjes. — Im Laufe der 
Gejhäfte eines fchon bejtehenden 
Handelshaufes. — Bei gänzlicher Auf= 
Löfung eines Handelshaufes. — Briefe 
über Zahlungen, Über Barjerdungen. 
— Über bare Zahlungen für fuentde 
Rechnung. — Über Vergütungen. 
Briefe über Wecjjelgejchäfte. Wegen 
Eröffnung eines Wechjeltredits. , — 
Uber Tratten.— Uber Rimefjen.— Über 
Wechjel zur Annahme, — Über fehlende 
Snöojjamente. — llber dontizilierte 
Wechjel. — Über Notadreijen. — Über 
protejtierte Wechjel. — Uber Snterz 
vention. Briefe über Gefhäfte in 
Stantspapieren, Aftien 2. — Briefe 
über laufende Reynungen oder Konto= 

Preis gebunden 2 Mark. 
Korrente, — Empfehlungsbriefe. — 
Kreditbriefe. — Erfumdigungs- und 
Auskunftöbriefe., — Mahndriefe und 
Antworten darauf. — Briefe über 
Speditionen, -—— Briefe über Warens 
geihäfte. Waren- oder Marktberichte. 
— Anerbietungs- oder Dffertenbriefe. 
— Beitellungen oder Aufträge. — Über 
Ausführung oder NRichtausführung von 
Aufträgen. — Über Einkäufe in Kom 
miljton, — Slorrefpondenz mit Agenten. 
Ausfigtung von Arfträgen, die dureh 
Agenten erteilt find. — Über Empfang 
der Ware, Nellamationen. HBurüc- 
weijung gejandter Waren 2c. — Über 
Konfignationen. Briefe über Seever- 
fiherungen. — Bewerbungsichreiben. 

Allgemeines deutihes Wedjelredt. 
Mit bejonderer Berücdjihtigung der Abweichungen und 

Bujäße der Defterreidh..Ungar. Wechjelordnung und des 
Eidgenöff. Wechjel- und Chedgejebes. Bon #. Arm. 
Dritte, ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage. 

Einleitung. Begriff und Ent- 
ftehung des Wechjels. — Begriff und 
Entjtehung der Wechfelgejfeßgebung in 
Deutjchland, der Dejterreich.-Ungaris 
hen Monarchie und der Schweiz. Die 
allgemeine deutihe Werjjelordnung. 
Wechfelfähigteit. — Don gezogenen 
Wechjeln: Erfordernifje eines gezogenen 
Wechjels. Verpflichtung des Ausitellers. 
Snöoffament.  Präfentation zur Anz 
nahme. Annahme. Regreß auf Sicher- 
jtellung. Erfüllung der Wechfelver- 
bindlichkeit. Negreß Mangels Zahlung. 
Sntervention. Vervielfältigung eines 
Wechjels. Ahhanden geklommerneWechiel. 

Preis gebunden 2 Marf. 
Salje Wechiel. Wechjelverjährung. 
Klagerecht des Wechfelgläubigers. Aus= 
ländifche Gejeßgebung. Protejt. Drt 
und Zeit für die PBräfentation und 
andere im Wechjelverfehr vorfommende 
Handlungen. Mangelfafte Unter- 
ichriften. — Von eigenen Wechfeln. 
Anweifungen und Hanvdelsbillets. Ab- 
änderungen der Allgemeinen deutjhen 
Wecjjelordnung im Eidgenöffiichen 
Wenjel: und Chedgejegvom 1. Janıtar 
1883. Abweiyungen ded Ungarifhen 
Werhjelgejeges vom Allgemeinen Deut- 
ihen und öfterreichiicgen Wechfelrechte. 
Anhang. Präjudizien. — Formulare.



Derxlag von I. I. Weber in Leipzig. 

Dreues Wirterknir 

Deutjchen und Franzöfilcen peace 

Schufter-Negnier. 

Stünfzebnfe Auflage, 
mit Rüdfiht auf Begriffsbeitimmung, Urjprung, VBerwandt- 
ihaft, Umendung und Umwandlung der Wörter, und mit 
bejonderer Bezugnahme auf die in den Naturwifjenichaften, dem 
Handel 2. übliden Kunft- und Fahausdrüde auf Grund der 
neuefiten Spradforihungen und mit Zugrumdelegung der neuen 

deutichen Drthographie 

neu bearbeitet von 

Ehrift. Wil. Damonr. 

Bmwei Bände: 

I. TranzofifgDeutjh, 1097 Seiten. 
I. Deutf-Tranzöfifh. 1086 Seiten. 

Nebit Anhang: Konjugationen, KRonjugationstabelle der 
Verben mit ftarfer Konjugation, Verzeichnis der Eigennamen, 

Wörterbuch der Älteren und neueren Geographie. 

Preis in Balbfranzbann 16 Mark. 

Skhjülerausgabe in Leinwand gebunden 10 Mark. 

Diejez in jeiner Art vollftändig zu nennende Wörterbuch muß unter 
dte beiten Terifographifhen Hilfsmittel gezäßlt werden. Die typo- 
graphiiche Ausstattung, Papier, Drud und Einband find nad) jeder Seite hin 
portrefilich, bei allen diefen Vorzügen aber tft das Ganze außergewöhnlich preis 
würdig. €8 jet allen denen empfohlen, welche von einem Wörterbuch etwas mehr 
als das gewöhnliche beanjpruen: „E3 wird nit verfagen“. Der wiljen- 
ichaftlihe Wert des Buches ift im Laufe der Jahre alljeitig anerkannt und es 
wird denfelben in der jegigen, 15. Auflage, auf die wir hiermit die Nufmerkjam- 
teit Venten wollen, nach allen Richtungen zu bewahren und zu vermehren wiljen.



Auleiemms ver Börlen- md Gankwelens.





Katechismus 

de 

harjen- um Kankmelens 
auf Grund der 

Befinmmmgen des meinen Börfen- und Depoigefehes 

bearbeitet von 

Genrn Sıhmweiker, 

Keipzig 

Berlagsbuhhandlung von $. 3. Weber 

1897





Borwort. 

Die vorliegende Arbeit hat den Zwed, in möglichit 
furzer Form einen Mleberblic über das Börfengejchäft 
und das Bankfwejen zu geben, wie fie fich bei ung in 
Deutjchland herausgebildet Haben und. wie fie in der 

Gegenwart in mannigfachjter Form in das wirtjchaft- 

liche Leben unferes Volkes eingreifen. Gerade in neuefter 

Zeit it die Börje md, was mit ihr zufammenhängt, 

mehr als früher in den Mittelpunkt des Interejjes 

gerlict worden; jowohl die Verhandlungen im Neichstage 

als auch die Erörterungen der Breffe haben nicht wenig 

dazu beigetragen, die Aufmerfjamfeit des Bublitums auf 

die wirtichaftliche Bedeutung der Börfe hinzulenfen md 

über das Wejen und die Einrichtungen Derjelben eine 

eingehende Kenntnis zu verbreiten... C&& ift befannt, wie 
jelten jemand, der nicht mit der Börfe unmittelbar zu 
tdun hatte, in der Lage war, einen flaveren Cinblid zu 

erlangen. Das tft jebt etwas beifer geworden, umd biel- 
leicht fann der vorliegende Leitfaden das Seine gleich- 

falls dazu beitragen. 

Die Beitimmungen des erft am 1. Sanınar 1897 
vollftändig in Kraft getvetenen Börfenveformgejeges jind



at Borivort. 

in jeder Beziehung berüchichtigt und in den Text 

verarbeitet worven. HYweifellos wird das Börjen- umd 

Banfgetriebe noch mancherlet Mopififationen erfahren, 
die fich zur Zeit noch nicht überjehen lafjen. Sch 
glaube zwar nicht, daß diejelben von einer ummälzenpen 

Bedeutung. jein werden, behalte mir jedoch vor, für 
diejenigen, die jich im Laufe der Zeit — denn plößlich- 

fann die Umwandlung und Anpafiung nicht vor fich 

gehen — al3 bedeutfam herauzitellen follten, die erfor- 

derliche Berichtigung in einer neuen Auflage zu veran- 

laffen. In der Art der Börjen- und Banfgejchäfte jelbjt 

wird feine Veränderung eintreten, da das Gejeß nicht 

eine grundjägliche Umwandlung diefer Gejchäfte, jonvern 

nur die DBefeitigung einzelner zum Teil übertriebener 
Mipitände und eine größere Sicherung de Publikums 
gegen gemillenloje Ausbeutung beabfichtigt.g 

Sch jchiefe meiner Arbeit eine alphabetijch. geordnete 

Erklärung der an der DBürfe und im Bankgejchäft 

gebräuchlichiten Musdrüde voraus, und glaube dadurd) 

eine Erleichterung des Studiums zu ermöglichen. Als 

Anhang zu dem die Börje behandelnden Teil gebe ich 
das neue Börjengejeß mit Ausführungsbeitimmungen, am 

Schluffe des Buches das neue Depotgejeb. 

Georg Schweißer.



Inhaltsuerzeichnis. 

Erklärung me. Ausdrüde 

Die Börfe 
Bürfenorganijation 
Zutritt zue Börfe . 
Borfenzeit 
Börfenleitung 
Makleriveien . 
Preisnotierung . 5 
Berliner Kafjenverein . 
Zulafjung von Bertpapieten 
Kurszettel . : 
Börfengejchäfte . 
ZTermingefchäfte . 
Haufje und Baijje 
Prämtengeichäft . 
Differenzgefhäft . 
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Profongationsgefchäft : 
Arbitragegefchäft 
Berficherungsgeichäft 
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Kafjageihäft . 
Zwangsregulterung 
Konvertierungen 
Liquidationsverein . 
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Allgemeine Beftimmungen 
Veftftellung des Börfenpreifes umd Maflerwefen 
gulafjung von Wertpapieren a a 
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Kommilfionsgefhäft . 
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Landihaften . . 
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Sotejienmg Des Dirlen- um Bankmelene,





Erklärung börfentechnifcher Ausdrücke. 

Wir glauben den Nußen der vorliegenden Arbeit dadurd) 
zu erhöhen, daß wir ihr die Erklärung einer Anzahl börjen- 
technischer Ausdrüde vorauzschieen, joweit diejelben nicht in 
den allgemeinen Sprachjchaß übergegangen find. Wir be- 
merfen ausdrücdlich, daß Dieje alphabetijche Anordnung feinen 
Anfpruch aufBollitändigfeit macht. Eine genaue Drientierung 
wird erjt die Lektüre des ganzen Buches geben, aber wir 
halten die Benubung eines derartigen Sprungbrettes des 
Verjtändnifjes injofern für geeignet, al3 e3 dem Laien die 
Schwierigkeiten überwinden Hilft, die einem jeden, der fich 
mit einer ihm bis dahin fremden Materie zu bejchäftigen 
beginnt, jchon auf den erften Seiten begegnen und die vor- 
nehmlich) auf der UnfenntniS der technijchen Ausdrüce 
beruhen. Cine weitere Verbollftändigung der hier ange- 
führten Begriffe wird der Text jelbjt bringen. 

Abihhlagsdividende Den Aktiengejellfchaften ift es 
in einigen Ländern je nach der Zage der Gejebgebung 
geitattet, aus dem zu erwartenden Neingewinn eines 
Jahres eine vorläufige Zahlung an die Aftionäre erfolgen 
zu lafjen. Bei deutichen Aftiengejellfchaften fann fie nach 
dem Handelögejegbuch im Laufe des Geichäftsjahres jelbft 
und bevor der Neingewinn des Gejchäftsjahres Feitgeftellt 
it, nicht erfolgen. Für die Anteile der Neichsbanf ift Durch 
das Neichsbanfgejeß von diejer Negel eine Ausnahme gemacht. 

Uccept ift die von dem Bezogenen (Schuldner) auf dem 
Wechjel jelbit mit Unterjchrift erklärte Verpflichtung, die 
Wechjeljumme bei Fälligkeit zu zahlen. 

ı1*



4 Erklärung börjentechniicher Ausdrüce, 

YVccereditid it die Anweilung an ein Bankhaus, einem 
Dritten einen bejtimmten Betrag over Teilbeträge bis zu 

einer genannten Höchftijumme auszuzahlen oder zur Wer- 
 fügung zu halten. 

-— _ MAffidavit. Durch eine Affidapit verfichert ver Bräfentant 
von Rupons ausländischer Wertpapiere, daß diefe Wert- 
papiere weder einem Unterthanen des jchuldneriichen Staates 
gehören, noch daß ein Unterthan des Schuldnerijchen Staates 
ein Snterefje daran Habe. Dies gefchieht mit Nüdficht 
darauf, daß mehrere ausländilche Staaten die Kupons ihrer 
StaatSohligationen mit Steuer belegen oder jonft einen Abzug 
davon machen für den Fall, daß ein Untertgan des betreffenden 
Staates Eigentümer der betreffenden Obligationen ift. 

Ugio ift da3 Aufgeld, das für jolhe Münzjorten. gezahlt 
wird, welche gegenüber der Landesvaluta z.B. Papier oder 
Silber einen Mehrwert befigen; ferner heißt Agio der für 
eine Aktie über den Nennwert gezahlte Betrag. 

Ymortifation heißt die Tilgung einer Anleihe, ferner 
die gejeßliche Umgültigfeitserklärung verloren gegangener 
Wertpapiere. 

Animo bedeutet die Kaufluft im Börjengejchäft. 
Annuität ift der Betrag, welcher eritens für die Ver- 

zinfung, zweitens für die Amortilation einer Anleihe erfor= 
derlich ift, um Diejelbe innerhalb einer von vornherein 
beftimmten Frift zu verzinfen und zu tilgen. 

Arbitrage ift die Crmittelung des Wreifes ein und 
desjelben Wertpapiere oder ein und vderjelben Ware an 
zwei verjchienenen Wläßen zu dem Zmwede, den Preisunter- 
Iohied durch Anfauf an dem einen und Verfauf an dem 
anderen Plage auszunugen. 

Batlje (fiehe Haufje) — Sallen der ARurje. 
Banknoten. Berpflichtungsicheine einer zur Ausgabe 

folder Scheine ermächtigten Bank auf fich jelbft, wodurd) 
fich leßtere verpflichtet, diefelben jederzeit in Landeswährung 
oder einer bejtimmt feitgejeßten Minze (Gold oder Silber) 
bar einzulöjen.



Erklärung börfentechnifcher Ausdrüce. 5 

Banfrate heit der Sab, zu dem die ReichSbank Wechjel 
digkontiert. } 

Bezugsreht (Option) ift das Necht, welches den Sn=. 
habern älterer Aktien oder anderer Wertpapiere einer Gefell= 
Ichaft zuerfannt wird, etwa zur Wusgabe gelangenvde neue 
Wertpapiere diejer. Gejellfchaft für fich in Unfpruch zu nehmen. 

Bilanz ift ver Rechnungsabjchluß, gewöhnlich nad) einem 
Sahre, jedoch werden auch Semejtralbilanzen veröffentlicht. 

Bimetallismus heißt Doppelwährung, in jegiger Zeit 
die gleichzeitige - durch Gefeb bejtimmte Verwendung von 
Gold und ©ilber ald Geld. 

Blanfoabgaben find Verkäufe in Waren oder 
Papieren, die der Verfaufende jelbit zur Zeit nicht befißt. 
Börjenterminregifter iitdasjenige Kegijter, in welches 

nad) den Beitimmungen des Börjengejeßes diejenigen ein- 
getragen fein müffen, welche Börjentermingefchäfte in Waren 
oder Wertpapieren machen wollen, wenn anders Durch Dieje 

Gefchäfte ein Schuldverhältniszwifchen Den beiderfeitigen Kon= 
trahenten, fofern diefelben Snländer find oder im Snlande ihre 
Nieverlafjung haben, hergeftellt fein joll. Ein jolhes Schuld- 
verhältnis wird nicht hergeftellt, wenn auch nur einer der 
beiden Kontrahenten indas Börfenregifter nichteingetragen ift. 

Bon ilt foviel wie Verpflichtungsichein auf Geld oder 
Wertpapiere. 

Bond3 ift der englijche Ausdrud für feit verzingliche 
Wertpapiere. 

Borvereau, franzöfiiher Ausdrud für Nummern= 
verzeichniS. 

Brief — Br., Bezeihnung auf dem Kurszettel, die 
andeutet, Daß das betreffende Wapier zu dem notierten 
PBreije angeboten war, ohne Käufer zu finden. 

Caduzierung = Nichtigfeiterklärung. Diejelbe erfolgt 
bei Wertpapieren, Die aus irgend einem Grunde für ungültig 
erklärt werden, etiva weil fie nicht vollgezahlt, gejtohlen oder 
verloren find. 

&eilion. Abtretung von Nechten.



” 
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Ched. Schriftliche Anweiung an ein Bankhaus oder 
an eine dritte Verjon, bei Vorzeigung derjelben an jemanden 
eine bejtimmte Summe aus dem Öuthaben de3 Ausftellers 
zu zahlen. Die rechtliche Natur des Cheds ift in Deutjch- 
land bisher durch Gejeß nicht feitgeftellt. 

Eonjolidierung. Sicherftellung der Schulden eines 
Staates oder einer Gejellichaft. 

Eonjol3 werden jeßt vornehmlich die Stüde der 3 pro3. 
deutjchen, preußijchen und englischen Staat3anleihen genannt. 

Contocorrent. Der Verkehr im Contocorrent hat eine 
laufende Gejchäftsperbindung zwifchen zwei Verjonen oder 
Sirmen zur VBorausjeßung mit der Maßgabe, daß die aus 
diefer Gejchäftsverbindung fich ergebenden gegenjeitigen For- 
derungen nicht einzeln für fich, jondern nur in dem nach 
Ablauf beftimmter Srijten zu ziehenden Saldo (Ueberjchuß zu 
Gunften de3 einen oder des anderen) zum Ausdrud gelangen. 

Contremine bedeutet joviel wie Bailjepartei. 
Converjion. Darunter veriteht man die Umwandlung 

eine höher verzinslichen in ein niedriger verzingliches 
Mertvapier oder die Abänderung Der Nechte dexjelben, 
man konvertiert 3. B. eine Aproz. in eine 3 proz. Staats- 
anleihe, over eine Aktie in eine Vorzugsaktie. 

Eoulifje. Hierunter veriteht man in Paris und Wien 
die große Anzahl der im Börjengejchäft beteiligten Berjonen, 
welche nicht dem Parkett (Schranken) oder dem Kreije der 
großen Banfiers (haute banque) angehören. 

Courtage, gleichbedeutend mit Maklergebühr. 
Decharge, gleichbedeutend mit Entlaftung erteilen. 
Dedungsfäufe find Käufe, die zur Dedung der durd) 

Verkäufe entjtandenen Verpflichtungen dienen. 
Decouvert bedeutet Stücemangel, der infolge von 

Blankfoabgaben entfteht. 
Defizit im Staat3haushalt: das Minus der Einnahmen 

den Ausgaben gegenüber. 
Delfredere heikt die Haftung für die Verpflichtung 

eines Dritten.
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Deport ift die Vergütung, Die der Stüdeverleiher erhält. 

Depofitengefchäft it die Mebernahme von baren 
Geldern feitens der Bankier und Banken gegen oder ohne 

Vergütung von BZinfen. 
Depdt it ein zur Aufbewahrung oder zum Pfande 

(Depöt) übergebener Wert. 

Deroute heißt ein plöglicher und bedeutender Nüdgang 
der Rurfe. 

Detahhteren ift das Ahtrennen fälliger Zing- oder 

Dividendenjcheine. 

Devifen find Wechjel auf das Ausland. 

Differenz ift der Kurrzunterjchied. 

Disagto ift der Verluft gegen den Bari- d. h. Nennwert 
einer Minze oder eines Bapiers. 

Disfont ift der Zinsabzug bei vorzeitiger Bezahlung 
einer |päter fälligen Forderung, inöbejondere eines Wechjels. 

Dividende bedeutet Gewinnanteil, gewöhnlich in Pro- 
zenten ausgedrückt. 

Doppelwährung ift das Nebeneinanderbeftehen von 
Gold- und Silbermünzen zu einem gejeßlich geregelten Wert- 
verhältnis zwijchen denjelben. 

Duchihnittsfurs tft der mittlere Kurs, welcher fich 
aus jämtlichen an einer Börje für das betreffende Wert- 
papier notierten Rurjen ergiebt. 

Effekten find Wertpapiere. 
Effektiv bedeutet, daß eine Ware am Plage vorhanden 

tt; im Teyte eines Wechjels, daß der Wechjelbetrag bar in 
der angegebenen Metallmährung gezahlt werden muß. 

Einführung ift die Herbeiführung einer Kursnotiz für 
ein Wertpapier an der Börfe. 

Emifjion ift die banfmäßige Ueberführung von Wert- 
papieren in den Verkehr. Gie erfolgt entweder durch Ein- 
führung oder durch Subffription. 

Engagement ift die Verpflichtung, ein Wertpapier oder 
eine Ware abzunehmen oder zu liefern.
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Erflärungdtag nennt man den Tag, an dem zwijchen 
den Barteien, die Brämiengejchäfte miteinander abgejchloffen 
haben, die Erklärung darüber ftattfindet, ob die Brämie ge= 
zahlt wird oder das Papier zur Lieferung gelangen fol. 

Erjheinungstag heißt der Tag, an welchem Die neu 
emittierten Wertpapiere erftmalig zur Lieferung gelangen. 

Erfter Aurs heißt der bei Einführung neuer Wert- 
papiere an der Börje hergeitellte oder bet Beginn der offt= 
ziellen Börjenzeit ermittelte Preis eines Wertpapieres. 

E3fompte, fobiel wie Disfont. 
Estomptieren = disfontieren. Ein Ereignis esfomp- 

tieren heißt, die vorausfichtliche Wirkung eines mutmaßlich 
eintretenden Greignifjes ausnugen oder in den Kurjen zum 
Yusdrud bringen. 

Erefution ift eine Zwangsregulierung, die bei nicht 
erfüllten Verpflichtungen eintritt. 

Siliale ift gleichbedeutend mit Hmeigniederlaffung. 

Sixe Lieferung oder Fixgejhäft ift ein Lieferungs- 
gejchäft, bei welchem die Erfüllung an dem fejtgejebten Tage 
al3 jo mejentliches Moment in Betraht fommt, daß bei 
Kichtinnehaltung Desjelben der Rüdtritt vom Oefchäft oder 
die Aimangsregulierung die Folge ift. 

digen bedeutet & la baisse pefulieren. 
Fonds find Staatöjchuldverjchreibungen. 
dranfotout = frei von allem, aljo frei von allen Spejen. 

Sreier Berfehr it das Thätigfeitägebiet der nicht ver= 
eideten Kuramakler. 

Sundierte Schuld ift die von einem Staate oder einer 
©ejellihaft durch beftimmte Einnahmequellen fichergeftellte 
oder durch befondere Rüczahlungs-Verpflichtungen geregelte 
Schuld. 

Sulion ift Die Vereinigung gewöhnlich einer Gejellichaft 
mit einer oder mehreren anderen. 

Senußjcheine heißen diejenigen zum Genuß von Divi- 
dende berechtigten Scheine, welche für zurirdgefaufte oder
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ausgelofte Aktien ausgeftellt oder ohne Zeiftung von Ein= 
lage ausgegeben jin. 

Gejperrte Stüde oder Sperritüde nennt man bet 
einer Cmijfton Diejenigen Stiide, deren Mebernehmer fich für 
einige Beitverpflichten, diejelben nichtin ven Handelzu bringen. 

Giroverfehr. Eine Einrichtung zur Zeiftung von 
Bahlungen oder anderen Berpflichtungen durch Umjchreibung 
in den Büchern einer Banf. 

Goldagio fiehe Agio. 
Goldpunft bedeutet denjenigen Wechelfurs, von welchem 

an es Iohnend wird, Gold nad) dem Auslande zu jenden, 
bezw. bon demjelben zu importieren. 

Öründerrehte, bejondere Nechte, welche fich die 
Gründer bei Errichtung einer Gefelljchaft ausbedingen, vor= 
nehmlic das Recht bei Kapitalsvermehrung die neuen Aktien 
zu einem im voraus feftgejegten Nurfe zu übernehmen, mas 
bei hohem Aurzitand jehr großen Gewinn abwirft; dies 
ift feit 1884 gejeglich verboten. i 

Hauffe, Öegenteil von Baifje, aljo Tendenz der Kurfe, 
nad) oben zu gehen. 

Hauflier, Spefulant, der auf da Steigen der Kurje 
rechnet. 

Haute Banque umfaßt die großen Banken und Firmen. 
Sneajjo joviel wie Einziehung von Wechfeln oder 

anderen Geldforderungen. 
Snodojfament (oder Giro) nennt man den Vermerk auf 

einem Wechjel oder Wertpapier, mittels defjen Die Rechte 
aus demfjelben auf einen anderen übertragen wird. 

Snterimsfcheine find folhe Scheine, welche bis zum 
Exjeheinen der definitiven Stüde eines Wertpapier aus- 
gegeben werden und das Teßtere erjeßen. 

Sunge Aktien, joviel wie neu ausgegebene Aktien einer 

jchon beftehenden Gejellichaft. 
Rafjagejchäfte find folche, deren Abwidelung dur) 

Lieferung der Wertpapiere und Zahlung des Kaufpreijes 
alsbald zu erfolgen hat.
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KRommanditgefellihaft auf Aktien. Cnthält eine 
- Gefellfchaft unter gemeinjchaftlicher Firma einen oder mehrere 
Gefellfchafter, die fi nur mit Bermögengeinlagen beteiligen 
(Rommanditiften), während andere Gejellichafter perjönlich 
haften, fo jpricht man von einer Kommanditgejellichaft. Sit 
das Gejamtlapital der Kommanditiften in Aktien zerlegt, jo 
jpridt man von einer Kommanditgejellichaft auf Aktien. 
Die Einlagen der bei legteren haftenden Öefellfchafter müffen 
zufammen mindeftens ein Zehntel des Öejamtfapital3 aus- 
machen. Sit leßteres über drei Millionen Mark, mindeitens 
ein Fünfzigitel. 
Kommission: Auftrag, Kommiffionär: der Ausführer 

de3 Auftrages. 
KRommilftonsgejchäfte find foldhe Öejchäfte, bei Denen 

der in eigenem Namen fir Rechnung eines Auftraggebers 
Handelsgechäfte Ichließende Kommilftionär den Dritten gegen- 
über allein berechtigt und verpflichtet ift. Ehbenfo ijt er bei 
Umvegelmäßigfeiten dem Nuftvaggeber verpflichtet. Der 
KRommittent und der Dritte treten beim reinen Kommilfions- 
geichäft in feinerlei Zufammenhang. Wenn der Kommilfionär 
zu borteilhafteren Bedingungen abjchliekt, als fie iim vom 
Kommittenten geftellt wurden, jo fommt der Vorteil Dem 
leßteren zu jtatten. Erjterer Hat an dem Kommilfiondgut 
wegen der Kojten, Vrovifionen, VBorjchüfje 2c. ein Bfandrecht. 
Beim Einkauf oder Verkauf ift der Kommijfionär befugt, das 
Gut jeldft zu liefern oder zu behalten. Dieje hHandelägejeblichen 
Beitimmungen gelten auch für einen Kaufmann, dejien 
gewöhnlicher Handelöbetrieb nicht Rommifftonsgefchäfte find, 
jondern der ein einzelnes Handelögejchäft in eigenem Namen 
für Rechnung eines Auftraggebers Ichließt. 

KRommittent gleich Auftraggeber. 
KRompenfationsfurs. Für die auf Zeit abgejchlofjenen 

Gejchäfte wird vor Ablieferung der Wertpapiere ein Ab- 
rechnungs-(Liquidationg-)Kurs feitgejeßt, welcher indes 
lediglich die Beftimmung hat, die Abrwickelung der früher 
geichloffenen Gejchäfte (nicht etwa den Kurs für neu
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abzujchließende Gejchäfte) fejtzufeßen. Die Differenz zwijchen 
den Kurjen, zu denen die betreffenden Gejchäfte abgejchlofjen 
find, und den Liquidationsfurfen muß bejonder3 reguliert 
werden. 

KRonfortium ift die Vereinigung von Banfinftituten 
und Handelshäufern zum Zwed finanzieller Unternehmungen. 

KRontant, comptant, gleich Barzahlung. 
Rontanten heißen Silber- und Goldmünzen. 

Rontantgejchäfte find Bargefchäfte im Gegenjab zum 
Zeitgejchäft. 

Kotierung it die Zulafjung eines Wertpapiered zur 
amtlihen Notierung. 

Rrumme Beträge: nicht abgerundete Beträge. 
KRuponz find die den Aftien rejp. Schuldverjchreibungen 

auf eine Reihe von Sahren beigegebenen Anmweilungen, gegen 
deren llebergabe die Zinjen oder Dividenden gezahlt werden. 

Kurs ift der Preis an der Börfe. 

Kurze Sicht bezeichnet man die nad) den verjchiedenen 
Pläßen zwijchen 10—28 Tagen bejchränfte Laufzeit eines 
Wechjels. 

Kur ift der Anteilfchein an einer Gewerkichaft, Bergwerk 
oder Zeche. Er lautet im Gegenjab zu Aktien nicht auf einen 
beftinmten Geldbetrag und verpflichtet feinen Suhaber, even- 
tuell Zujchüffe zu leiften, fall3 er nicht auf fein Anrecht ver- 
zichten will. 

Zange Sicht bezeichnet man die nach) den verjchiedenen 
Plägen auf 11/—3 Monate beichränkte Laufzeit eines 
Wechiels. 

Leerverfäufe gleich Blanfoabgaben. 
Legierung ift die Milyung von edlem und unedlem 

Metall, um eine widerjtandgfähigere Münze zu erzielen. 
Lieferbar find Wertpapiere, Die den bei ihrer Zulafjung 

oder von dem Börjenvorjtande feitgefegten Exfordernifjen 
entiprechen. 

Limitieren heißt einen äußerften Preis feitjegen.
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Siquidation der Zeitgejchäfte ift die Abwicelung 
der auf Termin abgejchloffenen Börjengejchäfte. 

Siquidationdfurfe gleich Kompenjationgzhurfe. 
Lombardieren heißt gegen Berpfändung don Wert- 

papieren oder Waren Darlehen aufnehmen. 
Makler find Gejchäftzvermittler, welche Gefchäfte 

zwijchen zwei oder mehr Perjonen vermitteln und dafür in 
der Regel eine Gebühr (Courtage) erhalten. Für die VBer- 
mittelung bon Börjengefchäften findet eine amtliche Beftellung 
von HandelSmaflern im Sinne des Artifel3 66 des Handel3- 
gejeßbuches nicht Statt. Zur Vornahme der durch einen 
Handel3mafler zu bewirfenden Verkäufe find auch Die Kurs- 
mafler jowie die jonft zuc Vornahme von Verkäufen Der 
bezeichneten Art oder von Verfteigerungen öffentlich ermäch- 
tigten HandelSmakler befugt. 

Mantel ift der an den Effekten haftende weiße Bogen; 
zuweilen auch die Aktie jelbitim Gegenjab zum Zinsicheinbogen. 

Marge, gleichbedeutend mit Unterjchied des Preifes für 
ein und dDasjelbe Wertpapier an verjchievenen Börjenpläßen. 

Medio, der 15. eines Monats. 
Metaverbindung ift eine Verbindung zweier Sirmen, 

die alle oder gewifje Öejchäfte auf gemeinjchaftliche Rechnung 
machen. 

Mittelfurs gleich Durhjchnittsfurs. 
Moratorium it ein gewährter oder verordneter 

Zahlungsaufichub. 
Nachlieferung (Nachforderung), Berechtigung des Ver- 

fäufers (Käufers), an einem feitgefebten Termin von dem 
Käufer neben der Abnahme der feitverjchlofjenen die Ab- 
nahme einer weiteren Menge der verichloffenen Waren 
oder Wertpapiere zu verlangen. 

Nochgejhäft Heißt ein jolches Gefchäft, bei dem am 
Erklärungstage die gehandelte Summe zu demjelben Kurfe 
noch ein oder mehrere Male gefordert werden fann. 

Nominalwert heißt der auf einem Wertpapier an= 
gebene Wert.
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Non-valeurs— Wertpapiere, Die ihren Wert ganz oder 
nahezu ganz verloren haben. 

Totendedung tft die ftatuten- oder gejebmäßig ge= 
forderte Gicherftellung der von einer Bank. ausgegebenen 
Banknoten Durch bares Geld, Reichsfafjenicheine, Wechjel un 
andere Forderungen. 

Notleidend heißen Papiere dann, wenn die betreffenden 
Binfen ze. nicht oder nicht vollftändig bezahlt werden. 

Dbligationen find Schuldverfchreibungen. 
Dption ausüben Heißt eine Wahl treffen dürfen, ge= 

wöhnlich in dem Sinne, beftimmte Boften von Wertpapieren 
zu einem früher vereinbarten Kurje zu übernehmen. 

Bari bedeutet den Nennwert eines Papiere ohne Agio 
oder Disagio. 

Pfandbriefe find Schuldverjchreibungen, welche die 
Landichaften und Hypothefenbanfen ausgeben auf Grund 
der von ihnen erworbenen hypothefarifchen Forderungen. 

PBfufhmakler find die nicht vereideten Makler, joweit 
fte einen Eleineren Gejchäftsbetrieb haben. 

Brämiengejhäfte find foldhe Gejchäfte, bei Denen man 
fih den Nüctritt gegen Zahlung eines Nteugelde3 (der 
Prämie) fichert, und fich jonach duch Begrenzung des 
Riftkos gegen größere Verlufte chüßt, ald das Neugeld beträgt. 

Brioritätsaktien find folde Aktien, Die vor den 
Stammaftien bejondere Vorzugsrechte haben, jei es Hin- 
fichtlich Des Anteil3 an der Dividende oder de3 Anteil3 an der 
Ziquidationgmaffe. 

Privatdisfont ift der Zinzfaß, zu welchem Wechjel 
am offenen Marfte disfontiert werden. 

Prolongation ift die Verfchtebung der Erfüllung von 
Verpflichtungen. 

Brojpekt ift die öffentliche Ankündigung der Emilfion 
eines Wertpapieres, welche die Bedingungen enthält, unter 
denen auf das Wapter gezeichnet werden Fanın, und gleich- 
zeitig die zur Beurteilung des Papierd nötigen Angaben 
mitteilt.



14 Erklärung börjentecjnifcher Ausdrüce, 

PBrodijion heißt die Vergütung, die der Bankier für 
Ausführung von Aufträgen berechnet. 

NReihsihuldbuc it das Verzeichnis einer Reihe von 
Schuldnern des Neiches, die ihren Befib an NeichSanlethe 
gegen Einreichung lebterer in eine Buchjchuld des Nteiches 
haben umwandeln laffen. Der größeren Sicherheit halber 
wird das N. in zwei Exemplaren geführt, die an zivei der= 
chiedenen Drten aufbewahrt werden. 

Kelation nennt man das ftaatlich Feitgejebte Wertver- 
hältni3 zwilchen Silber- und Öoldmünzen. 

Jremifier heißt der Börfenvertreter einer Banffirma, der 
fic, mit der Aufjuchung von Aufträgen für diejelbe befchäftigt. 

Nentenbriefe werden vom Staate bezw. von ftaatlichen 
Nentenbanfen zur Ablöfung der auf bäuerlichem Grundbejiß 
ruhenden Naturallaften an die berechtigten Großgrundbefißer 
ausgegeben und von jenem durch Teilzahlung allmählich getilgt. 

Report ift die Vergütung, die beim Prolongationg- 
geichäft der Öeldgeber erhält. 

Neprife heikt Die Aurserholung. 
Keitanten heißen Wertpapiere, welche nach erfolgter Aus= 

lojung oder Kündigung nicht zur Einlöjung vorgezeigt werden. 
Kejtriktion heißt die zeitweilige Einjchränfung be= 

ftimmter gejchäftlicher Dperationen. 
Netentiongrecht over Zurüchehaltungsrecht hat jeder 

Kaufmann wegen der Forderungen, welche ihm gegen 
einen anderen Kaufmann aus den zwilchen ihnen abge- 
ichlofjenen beiderjeitigen Handelögeichäften zuftehen, an allen 
beweglichen Sachen und Wertpapieren des Schuldners, 
welche mit defjen Willen auf Grund von Handelögejchäften 
in feinen Befiß gefommen find. 

Neugeld it, wie der Name jagt, die Buße, die man 
beim Zurüctritt von einem Gejchäft zu zahlen hat. 

Nimefje nennt man die an einen Dritten übermittelten 
Gelder oder Vapiere. 

Nüdprämte bedeutet ein Neugeld, das, vorher fejtgejebt, 
jemand zahlt, der beftimmte Vapiere nicht Kiefern will.
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Schhieben ift ein anderer Ausdrud für Brolongatton. 
Schluß£urfe heißen die Teten gemachten Kurje eines 

Börjentages (gewöhnlich nur bei Zeitgejchäften). 
Schlußnote. Eine Schlufnote ftellen Die beiden Kon= 

trahenten eines Gejchäftes behufs Beurkundung des zivijchen 
ihnen gejchloffenen Gejchäftes aus. Ein Zwang für Schluß- 
noten bejteht bei allen Oejchäften, die ven Beftimmungen des 
Neich3-Stempelgejeßes unterworfen find. 

Schwahe Hände nennt man die Spefulanten mit ge= 
ringen Mitteln. 

Schmwebende Engagements find noch nicht abgelaufene 
Beitgejchäfte. 

Schwänze bedeutet ein in Die Enge treiben der Baifje= 
partei, Das dadurch gejchieht, daß die Haujliers alle er- 
reichbaren Effekten oder Waren der in Frage fommenden 
Art auffaufen und fo die Baijfiers in die Unmöglichkeit ver- 
jeßen, jich zu dedfen. 

Scontrobogen find die Abrechnungsbogen, auf denen 
die Mitglieder des LViquidationsvereind ihre Käufe und 
Berfäufe in einem Papier anzugeben haben. 

Senfal ift an verjchiedenen Orten Deutjchlands gleich- 
bedeutend mit Maler. 

Solamechjel (trodener Wechjel) ift ein Zahlungsver- 
iprechen des Augitellers in Wechjelform. 

Sorten find ausländische Münzen. 
Spefulationspapiere heißen vornehmlich diejenigen 

Effekten, in denen Beitgejchäfte gemacht werden. 
Spiben find überjchießende Beträge, in welche die einem 

Gejchäfte zu Örunde gelegte Teilungszahl nicht aufgeht. 
Staatsfommilfar. Nach dem Börfengejfeß hat der 

Staat3fommifjar die Aufgabe, nach näheren Snitruftionen 
der Landesregierungen den Verkehr an der Börje zu über- 
wachen und ferner in Dem Chrengericht nach Maßgabe der 
gejeglichen Beftimmungen mitzumirfen. 

Staatsihuldbucd entipricht dem Neihsjhuldbud. 
Stammaftien find Die Anteile an einer Aftiengefellichaft.
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Stellagen find jolche Gejchäfte, bei denen der eine 
Teil (dev Stellgeldzahler) das Recht hat, eine beftimmte 
Quantität der Wertpapiere zu einem feitgejeßten Wreije und 
Beitpunfte dem anderen Teile (Stillhalter) zu liefern oder 
von demfelben zu fordern. 

Stidtag nennt man den Termin der Abtwidelung bei 
Beitgejchäften. 

Stüdemangel tritt bei großem Decouvert ein. 
Stüdeüberfluß tritt bei großem Angebot ein, wenn 

bedeutende Hauffe-Engagements beftehen. 
Stüdzinfen heißen die Zinjen, zu Denen ein beftinmtes 

Papier an der Börje gehandelt wird. 
Subjfription ift die Beteiligung durch Namensunter- 

Ichrift bei Emilfionen ac. \ 
Superdividende heißt die Crgänzung einer etwa 

bereit3 gezahlten Abjchlagsdinidende bi3 zur Höhe des 
Sahreserträgnifjes. 

Syndilat ift gleichbedeutend mit Konjortium. 
Täglich. Diefe Abmachung berechtigt zum ordern 

oder Viefern don Stüden an jedem Tage vor dem 
Stichtage. 

Tafelgejhäft heißt daS Zug um Zug zur Erledigung 
ommende Gejchäft in den Wechjelftuben. 
Tagesprämteiltein auf Tage abgejchloffenes Brämien- 

geichäft. 
Talon heißt die Anmweifung auf neue Ruponbogen. 
Terminhandelift gleichbedeutend mit Zeitgejchäft (fiehe 

Siggeichäft). 
Tratte — gezogener Wechjel. 
Ultimogeld heißt das gegen Effekten zu Brolongations- 

zweden ausgeliehene Geld. 
Ultimofurje heißen die Preife, die für auf Ultimo 

gehandelte Wertpapiere feitgefegt werden. 
Ultimogejhäft heißt daS Zeitgeichäft, bei dem bie 

Lieferung der gehandelten Stüde erftt am Schluß des 

Monats (Ultimo) zu erfolgen hat.
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Unterbeteiltgung ift eine Gejchäftsbeteiligung an 
zweiter Stelle, bei der man nu mit einem der Kontrahenten 
in Verbindung fteht. 

Ulance find die an der Börje Herrichenden Gebräuche. 
Valeuer ilt joviel wie Wertpapier. 
Baluta tft die Öeldeinheit eines Landes, auch Der Öegen- 

wert eines Wechjelichuldfcheines 2c., der in Verbindung mit 
einer Zeitbeftimmung in laufender Rechnung zu verbuchen ift. 

Berfiherung gegen Auslofung. Da ausgelojte Effekten 
öfters unter dem momentanen Kursmwert eingelöft werden, 
fo hat eine VBerficherung den Zwed, gegen Zahlung der 
Berficherungsgebühr für dag ausgelofte Stüd ein anderes 
noch underlojtes zu erhalten. 

VBorprämie ift ein Neugeld, das man zahlt, wenn man 
beim Ablauf der Vertragszeit daS gekaufte Wertpapier nicht 
beziehen will. 

Wieder in Kurs jegen. Wertpapiere, welche außer 
Kurs gejeßt waren, wieder verfaufsfähig machen. 

Bahlungsfperre erfolgt bei in DVerluft gevatenen 
Papieren. 

Beichnen Heikt, fih an Subifriptionen beteiligen. 
Heitgejchäfte jiehe Sixgejchäfte. 
Zettelbanfen nennt man diejenigen Banken, die Bant- 

noten ausgeben Dürfen. 
Bwangsfurs ift der Kurs, den Bapiergeld oder Bant- 

noten haben, deren Einlöfung in bar jujpendiert tft, die 
troßdem aber gejebliche Zahlungsmittel find. Ferner verfteht 
man unter Zwang3furs den am Zwangsregulierungstage vom 
Makler Feitzulegenden Durchjchnittsfurs, auf Grund deffen 
die Zwangsregulierung vorgenommen werden muß. 

Swangsregulierung. Die an Stelle der nicht vecht- 
zeitig erfolgten Erfüllung eines Kaufgejchäfts tretende 
Regulierung durch den nicht fäumigen Kontrahenten. 

[)
 Schweiter, Börjen- und Bankwejen.



_ Die Börfe, 

Börlenorganilalion. 

Wir wenden uns zunächit der Drganijation der Börje 
zu. Die Börje Hat zum Zwerd die Erleichterung des 
Betriebes von Handelögeichäften in Münzen und Cdel- 
metallen, Banfnoten, VBapiergeld, Staat3= oder anderen für 
den Handelsverfehr geeigneten Wertpapieren, Wechjeln, 
Kupona und Divivendenjcheinen, Cheds, Anmweijungen und 
Yuszahlungen als Fondsbörje; im Getreide, Mehl, Brau- 
malz, Stärke, Zuder, Saat, Nüböl, Petroleum, Spiritus, 
Holz und anderen Brodukten und Waren als Vroduftenbörfe. 
Zur Errihtung einer Börje ift die Genehmigung der 
Landesregierung notwendig, die ebenjo befugt ijt die Auf- 
hebung beftehender Börjen anzuordnen. Der Landesregie- 
rung fteht auch) Die Aufficht zu, wozu diejfe ich unmittelbar 
der Handeldorgane bedient, wie in Berlin der Velteften der 
Kaufmannjchaft. Shrer Aufficht unterliegen auch die auf 
den Berliner Börjenverfehr bezüglichen Einrichtungen, 
insbejondere die Nündigungsbureaus, Liquidationzfaffen, 
Liqutdationsdereine und ähnliche Anftalten. Diefe Anstalten 
haben ihre Statuten und die Mbänderungen dexjelben, jormie 
die von ihnen zu erlafjenden, auf den Bürjenverfehr beziig- 
lichen Nteglement3 den Melteften der Kaufmannjchaft von 
Berlin zur Genehmigung einzureichen. 

Durch) das am 1. Januar 1897 in Kraft getretene 
neue Börjengejes (Börjenreform) beftellt die Landes
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regierung nunmehr auch ofitzielle Staatsfommifjare zur 
allgemeinen Weberwahung. Sie find berechtigt den Be= 
vatungen der Dörjenorgane beizumohnen, auf Mißbräuche 
aufmerffam zu machen und verpflichtet, über Mängel und 
die Mittel zu ihrer Abftellung Bericht zu eritatten. Gie 
fönnen die Einleitung ehrengerichtlicher Verfahren gegen 
Börjenbejucher, die fie) an Der Börje eine mit der Ehre 
oder dem Anjprudh auf faufmännijches Vertrauen nicht zur 
vereinbarende Handlung zu Schulden fommen lajjen, ver- 
langen; jte haben das Recht, allen ehrengerichtlichen Ber- 
handlungen beizumohnen und dabei Fragen an die 
Beichuldigten, Zeugen und Sachveritändigen zu stellen 
(können alfo dabei jozujagen die Rolle des Stantsanmwaltes 
verjehen); jedenfalls find fie unter allen Umständen von der 
Einleitung oder Ablefnung eines ehrengerichtlichen Ver- 
fahrens zu unterrichten. 

Zutritt zur Börje in Berlin fteht denjenigen Werjonen 
frei, welche von dem Börjendvorjtande in Berlin eine auf 
den Namen lautende Börjen-Eintrittöfarte erhalten. Vom 
Börjenbefuche find ausgejchloffen: Perjonen, die nicht im 
Bollgenuß der bürgerlichen Ehrenrechte find, Entmindigte 
und jolche, über deren Vermögen der Konkurs jchwebt oder 
welche wegen einfachen oder betrügerijchen BankerottS vechts- 
fräftig verumteilt find, Hahlungsunfähige und vom Chren- 
gericht Ausgeichlofjene jowie Perjonen des weiblichen Ge- 
ihhlechtes. Die Karte darf dagegen folgenden PBerjonen 
nicht verjagt werden: Mitgliedern der Korporation der 
Raufmannfchaft von Berlin vder Inhabern einer Handels- 
firma, Gejelljchaftern einer offenen Handelögejellichaft, 
Borjtandsmitgliedern einer Aktien-Gejellfchaft, perjönlic 
haftenden Gejellichaftern einer Rommanditgejellichaft oder 
Kommanditgejelfichaft auf Aktien, Gejchäftzfihrern einer 
Gejellichaft mit beichränkter Haftung, Vrokuriften einer der 
borgedachten Stemen oder Gejellffchaften in das Handels- 
regiiter, oder Vorftehern einer in das Genofjenfchaftsregifter 
Berlind oder eines feiner Voroxte eingetragenen Genoffen-
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Igaft, oder Handlungsgehilfen, die bei einer der hier 
bezeichneten PBerfonen oder Firmen im Dienfte ftehen, umd 
deren Zulafjung zum Börfenbefuche durch den Prinzipal 
beantragt wird, oder Perfonen, die vermöge ihrer Amts- 
oder Dienftpflicht die Börje zu befuchen Haben. Handlungs- 
gehilfen it der Eintritt in die Börfe nur injoweit zu 
gejtatten, als jte von ihren Brinzipalen mit der Ausfirhrung 
der Börjengejchäfte oder Hilfeleiftung betraut find. 

Die Einlapkarte darf nach dem Crmeffen des Bürfen- 
borjtandes und ohne dagegen zu erhebende Befchwerde erteilt 
und wieder entzogen werden: außerhalb des Börfenortes 
wohnenden Kaufleuten und PBrofuriften, ferner folchen 
Verjonen, welche ein dem Börfenhandel dienendes Hilfe- 
gewerbe betreiben ımd drittens Berichterjtattern der Wrefie. 
Der Antrag auf Zulaffung zum Bejuche tft fchriftlich zu 
fellen und muß von dret Gewährsmännern, welche feit 
mindeltens zwei Jahren ımunterbrochen zum Befuche der 
Berliner Börje zugelaffen find, unterftiitt werden. Der 
Verkuft Der Karte tritt von jelbft ein, wenn Aberkennung dev 
bürgerlichen Ehrenrechte, Entmiündigung, Konkırvserklärung 
over Derurteilung wegen einfachen oder betrügerischen 
Banterotts, wie vorhin ausgeführt, erfolgt. 

Die Mitglieder der Rorporation erhalten die Eintritts- 
farten gegen Entrichtung der feftgejeßten Beträge. Für die 
übrigen Börjenbefucher beftimmen die Aelteiten der Paufmann- 
{haft Hafjenmwete nach dem Umfange ihrer Börfengefchäfte 
die Höhe der Beiträge. 

Die offizielle Zeit der täglich mit Ausnahme der Sonn- und 
Seiertage ftattfindenden Börfe Kegt in Deutfchland ungefähr 
in den Stunden 12 bi3 2 Uhr. Die Börfenfäle werden aber 
gewöhnlich jehon etwas vor der offiziellen Zeit geöffnet und 
bleiben e8 biS zu einer Stunde nach derfelben, indeffen findet 
mr in der offiziellen Zeit der offizielle Börfennertehr ftatt. 
Durch daa Lauten von Oloden wird der Schluß der Börfe 
angezeigt. Sehr Häufig ftellen fich dem Schluffe ver Börje 
Schwierigkeiten entgegen, da die zur Verfiigung jtehende
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Zeit nicht immer zum Abjchluffe famtlicher Geichäfte genügt. 

Der Sonntagsverfehr, der in früheren Sahren mittags 
ftattgefunden Hatte, hat infolge polizeilichen Einjchreiteng 
aufgehört. Private Abendbörjen werden in Berlin niemals 
abgehalten, dagegen in Frankfurt a. M. und Hamburg. 

Die Börjenleitung Fiegt dem Börfenvorftande ob. Der- 
jelhe beiteht aus 32 Mitgliedern, von denen 24 von den an 
dem Börjenverfehr direkt teilnehmenden Meitgliedern der 
Korporation der Kaufmannjchaft von Berlin aus deren 
Kreife und acht von den Xelteften der Kaufmannjchaft von 
Berlin aus ihrer Mitte gewählt werden. Die finanztelle 
Berwaltung der Börje fteht nad) Maßgabe des Korporations- 
Statut3 den Xelteiten der Kaufmannichaft von Berlin zu, 

welche dem Börjenvorftande die für die Erledigung jeiner 
Gejchäfte erforderlichen Beamten übermweijen. 

Der Börjenvorftand ift in zwei Abteilungen geteilt, den 
Boritand der Fondsbörje und den Vorftand der Broduften- 
börje, die beide alljährlich einen Vorfigenden und zivet 
Stellvertreter wählen. 

Dem Börjenvorftand Liegt Die Börfenleitung ob. Er 
erläßt mit Genehmigung der Nelteften der Kaufmannjchaft 
von Berlin Beftimmungen über die .äußere Regelung des 
Öejchäftsverfehrs an der Börje; er hat Die Befolgung der in 
Bezug auf die Börje erlafjenen Gejebe und Verwaltungs- 
beitimmungen zu überwachen; er befchließt über die Zulafjung 
zum Börjenbejuche und über den Ausjchluß von demjelben ; 
er übt die Disziplinargewalt an der Börje aus; er bejorgt 
die amtliche Notierung der Börfenkurfe und deren Veröffent- 
fung; er teilt nach gutachtlicher Anhörung der Mafler- 
fammer die zum Handel zugelafjenen Wertpapiere und 
Baren den Kursmaklern zu; er übernimmt nad) Maßgabe 
der Gejchäftsordnung die bisher von der Sachverftändigen- 
fommiljfion der Fondsbörje und der Ständigen Deputatton 
der Produktenbörje ausgeiibten Zunktionen betreffend die 
Enticheidung von Streitigfeiten aus Gejchäften an der Fonds- 
und Wroduftenbörfe und betreffend die Vereinbarung und
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Aufhebung von Börjengejchäfte- und Börjenverfehrs- 
bevingungen. 

Gegen die Beihlüffe und Anordnungen des Börjen- 
vorjtandes und feiner Abteilungen findet Beicäwerde an die 
Yelteiten der Kaufmannjchaft von Berlin ftatt. 

Yn jeder Börje wird ein Ehrengericht gebildet, daS aus 
gewählten Mitgliedern de3 Aufjichtorganes befteht und 
Börfenbejucher zur Verantwortung zieht, Die fich eine mit 
der Ehre oder dem Anfprıch auf faufmännifches Vertrauen 
nicht zu vereinbarende Handlung haben zu Schulden fommen 
laffen. Eine Berufung an eine zu wählende Berufungsfammer 
fteht frei. Neben der Strafe, die in Verweis, zeitiweiliger 
oder Dauernder Ausjchliegung von der Börfe beiteht, fann auf 
Erjaß eventueller Auslagen erkannt werden. Die Mitwir- 
fung des StaatSfommifjars hierbei Haben wir bereits geitreift. 

Was die Feltitellung der Börjenpreife anbetrifft, jo darf 
außer dem Staatdfommijjar, dem Bürfendvorjtand und den 
Rursmaklern, jowie bei der Feititellung an der Vroduften- 
börje außer den Vertretern der Lanpiwirtichaft, der land- 
wirtichaftlihen Nebengewerbe, der Millerei und anderer 
zum Gejchäftsperfehr an ver Börje in Beziehung ftehender 
Gemwerbe.niemand zugegen fein. AlS Börjenpreis ift dev- 
jenige Preis feitzujeßen, welcher der wirklichen Gefchäftslage 
des Verkehrs an der Bürje entjpricht. Um diefe lebtere 
zu eruteren, tft die Ernennung von Rursmaklern notwendig, 
die verpflichtet find, die Vermittelung von Börjengejchäften 
in den betreffenden Waren oder Wapieren zu betreiben. 
Sie werden dom der Landesregierung beitellt und entlajjen 
und leiften vor Antritt ihrer Stellung den Eid, daß fie die 

ihnen obliegenden Pflichten getreu erfüllen werden. Gejchäfte, 
die Durch die Makler nicht vermittelt find, mögen diejelben 
den An und DBerlauf von Wertpapieren oder Waren 
betreffen, werden bei der amtlichen Preisfeftfegung nicht 
berückhichtigt. 

Die Kursmakler dürfen in den Gejchäftszweigen, für 
welche jte bet der amtlichen Seftitellung des Börfenpreijes
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mitwicken, nur injoweit für eigene Rechnung over in eigenem 
Kamen Handelsgejchäfte jchliegen over eine Bürgichaft fir 
die von ihnen vermittelten Gejchäfte übernehmen, als dies 
zur Ausführung der ihnen erteilten Aufträge nötig ift; die 
Sandesregierung bejtimmt, in welcher Weife die Beohachtung 
diejer Vorjehrift zu überwachen ift. Die Gültigkeit Der 
abgejchloffenen Gejchäfte wird hierdurch nicht berührt. 

Die Kursmakler dürfen, joweit nicht die Landesvegierung 
Ausnahmen zuläßt, ein fonftiges Handelögemerbe betreiben, 
auch nicht an einem jolchen alS Kommanditiit oder ftiller 
Oejellichafter beteiligt jein; ebenjo wenig dürfen fie zu einem 
Kaufmann in dem Verhältniffe eines Brofuriften, Hand- 
Iungsbevollmächtigten oder Handlungsgehilfen ftehen. 

Sie werden durch die Afzeichnungen in ihren Mtakler- 
bücdhern fontrolliert. Neben feinem Handbuche muß der 
Makler ein Tagebuch führen, in welches Die abgejchloffenen 
Gejchäfte täglich einzutragen find und die er täglich zu 
unterzeichnen hat. Dazu ift Name, Datum, Bezeichnung 
de3 Gegenjtandes, Menge zc. notwendig. Nach erfolgten 
Sehäft hat er fofort die Schlußnoten auszuftellen und zwar 
jowohl an den, von dem er den Öegenftand gefauft hat, wie 
‘an den, dem er ihn verkauft hat. Dafür erhebt er die 
Maklergebiidr, wie fie enttweder durch öffentliche Verord- 
numgen geregelt ift oder im Laufe der Zeit fich normiert hat, 
und dte je nac) Abmachung von einer oder von beiden Varteien 
getragen wird. 

Die nee Maflerordnung für die Rursmakler an der 
Berliner Börje weilt den Kursmaklern eine wejentlich jelb- 
ftändigere Stellung zur, al8 fie Die vereideten Handel3mafler 
bisher hatten. Namentlich ift die unmittelbare Aufficht iiber 
die Geihäftsführung der einzelnen Kursmakler der von ihnen 
jeldjt aus ihrer Mitte zu mwählenden Ntaflerfammer jelb- 
ftändig übertragen. Die Maklerkammer foll nicht nur Orund- 
jäße und Negeln für die amtliche Thättgfeit der Kursmakler 
aufitellen, jondern au im Falle von Pflichtwidrigketten, 
die nicht zur Zuftändigfeit des Chrengerichts 'gehören, aud)
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Disziplinarftrafen verhängen fünnen. Entjheidungen in der 
Bejchwerdeinftang find überall den Ueltejten der Kaufmanı- 
Ihaft zugemwiejen. Die Maflerfammer hat u. a. auf Erfordern 
des Dberpräfidenten Öutachten abzugeben über die Beitellung 
und Cntlaffung von Rursmallern und über eine etwaige 
Stellvertretung behinderter Nurdmakler; ferner die Ver- 
teilung der Gejchäfte unter die einzelnen Rursmafler 
(Gruppenbildung) vorzunehmen, jodann die Aufficht über 
die Erfüllung der den Kursmaklern als foldhen obliegenden 
Pflichten auszuüben und bei Pflichtverlegungen die geeigneten 
Disziplinarftrafen zu verhängen; auf Exfordern der ftaat- 
lichen Behörden Gutachten, insbejondere über Gejeßgebungs- 
und Berwaltungsfragen, welche die Sntereffen der Nurs- 
mafler berühren, zu eritatten. Die Nurdmakler unterjtehen 
jedoch wie alle Börfenbefucher Der Börfenleitung des Börjen- 
vorstandes und dem Ehrengericht. Die Aufficht über Die 
Kursmakler führt die Maklerfammer und der Gtants- 
fommifjar. Die eltejten der Kaufmannjchaft find befugt, 
zur Regelung des Gejchäftsverfehrs der NRursmafler an der 
Börje Anordnungen zu treffen. 

Die amtliche Fetitellung der Kurje und der Breije 
gejchieht unmittelbar nach 2 Uhr. Die Entjcheidung über 
die Höhe des amtlich feftzuftellenden Kurjes oder Wreijes 
fteht den Mitgliedern des Borjenvorjtandes allein zu, und 
e3 bleibt ihnen überlafjen, auf welchem Wege fie fich die zu 
ihrer Entjheidung erforderliche Information, abgejehen von 
den Angaben der Kursmakler, fonft noch verichaffen wollen. 
Die Kursmakler find verpflichtet, dem die Feftitellung der 
Preije leitenden Mitglieve des Börjenvoritandes nach Maß- 
gabe der Maflerordnung Einficht in ihre Bücher zu gejtatten 
und ihm auf Erfordern gutahtlich) Auskunft über die feit- 
zuftellenden Kurje und Preije zu geben. 

Wenn die Kursmakler bei der Vorbereitung der Kurs- 
feitfeßung jehen, daß ftch der Kurz eines Wapieres voraus- 
fichtlich gegen den Kurs des Tages zubor wejentlich erhöht 
oder erniedrigt, jo find Diejelben verpflichtet, dies durch)
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Anschlag an den Maklerfchranfen zur Kenntnis des beteiligten 
Nublifums zu bringen. Etwaige Beanftandung der Kurie, 
welche die Aursmakler für Die Kursfeftitellung in Ausficht 
nehmen, find der Pegel nach noch während der Börjen- 
verfammlung einem Meitgliede des Börjenvoritandes mit- 
zuteilen, melcher aladann die entjtehenden Streitpunfte 
fofort zu erledigen pflegt. Auf diefe Weife wird viel Zeit 

gewonnen. 
Bet den amtlichen Preisnotierungen der an der Broduften- 

börfe gehandelten Getreidejorten: Weizen, Roggen, Gerfte ıc. 
müffen die hauptfächlich in Betracht fommenden Sorten nad) 
ihrer Vrovenienz, ihrer Gattung, dem Dualitätsgewicht, 
Sarbe, Trockenheit, Öeruch, joiwie mit Angabe ob alter oder 
neuer Ernte bezeichnet werden, wofür bis zum Crlafjen 
bindender Beltimmungen durch den Handelsminiiter die 
Entjeheidung dem beften Cxrmefjen des Börjenvorftandes 
überlafjen ift. Für jede der gehandelten ©etreidejorten 
find die Höchften und niedrigften Wreife, jomie möglichit 
auch Die gehandelte Quantität zu notieren, wie auch das 
Sehlen von Gejhäften in einzelnen Sorten ausdrüdfidh zu 
bemerken ift. 

Die Notierung eines wirklich gezahlten Breijed darf nicht 
aus dem Grunde allein unterlafien werden, weil ex dev 
allgemeinen Lage des Gejchäftsperfehrs nicht entipricht. ES 
it aber zuläffig, durch einen furzen Zujaß auf etwaige be- 
jondere Berhältnifje Hinzumeifen, welche die Abweichung 
von der allgemeinen Preislage erklären. 

eur die wirklich gezahlten Vreije dürfen notiert werden. 
Die Notierung eines auf bloßer Schäßung beruhenden Preijes 
it unzulälftg. 

Die notierten Rurje für Wertpapiere find zweierlei Art, 
nämlich jolhe „per Kaffe“ und joldhe „ver Zeit”, leßtere in 
der Pegel per Ende de3 laufenden Nionat3 und nur in den 
lebten Tagen eines Monat3 per Ende des nächjitfolgenden. 
Die Raffakurje werden in dev Weife feitgejebt, daß Einheit3= 
furje notiert werden, d. h. Diejenigen Rurfe, in welchen alle
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in dem betreffenden Bapier vorhandenen Sauf- und Berfaufg- 
aufträge fich fompenfteren. Das ift indes nicht möglich, 
ohne daß häufig gewifje Beträge, die mehr angeboten als 
gefordert find, ihrig bleiben und gewifje Beträge, die mehr 
gefordert als angeboten find, gejucht bleiben. Die Rurs- 
mafler, indem fie fich ihren Auftraggebern gegeniiber ber- 
pflichten, die erhaltenen Aufträge im vollen Umfange aus- 
zuführen, find genötigt, für Dieje teilß überjchießenven, teils 
fehlenden Beträge innerhalb des Börjenpublifums Käufer 
und Verkäufer zu juchen, und fommen nicht jelten in Die 
Lage, überjchießende Beträge für eigene Rechnung über- 
nehmen und fehlende Beträge aus eigenen Beitänden geben 
zu müljen. Wie weit fte das für eigene Rechnung oder in 
eigenem Namen dürfen, haben wir jehon gejagt. Unter dem 
bisherigen Gejeß war ihnen das verboten. Die Unmöglich- 

‘feit, daS damalige Öejeb ftrift zuwerfüllen, veranlaßte indefjen 
die Makler häufig zu Oejeßesühertretungen. 

Yuf der andern Ceite hat fich der Einheitsfurs als 
ein außeroxdentliches Mittel erwiefen, alle außerhalb der 
Börje ftehenden Auftraggeber zu deren volliter Zufrie- 
denheit zur bevienen, da jedermann ficher ift, zu dem no- 
tierten Einheitsfurje die von ihm erteilten Aufträge au3- 
geführt zu jeden. &3 it außerdem bei Diejer Art dev Kurs- 
notierung jede Meberborteilung des VWublitums jeitens Des 
KRommilfionärs ausgeichloffen, und Dies hat wejentlich dazu 
beigetragen, den ganzen deutjchen Verkehr in Wertpapieren 
an der Berliner Börje zu fonzentrieren. 

Abgejehen von den Kaffanotierungen finden fir eine ganze 
Neihe von Wertpapieren, wie oben gejagt, Rursnotierungen 
auf Termin ftatt, namentlich für internationale Fonds, 
deutjche und preußiche Sonds und für die Witten größerer 
Eijenbahnen und Banfen. 

dur die Notierung auf Zeit findet die Cxrmittelung 
eines Cinheitsfurfes nicht ftatt, jondern e8 werden die 
Kurje notiert, wie fich Diejelßen im Berkehr geftalten, 
3.2. aljo Disfonto-Rommandit-Anteile per Ultimo des und
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de3 Monats 208 & 209 a 207°/,, d.h. die erite offizielle 
Kursnotiz auf Zeit war 208, der Kına hat dann zioijchen 
208 und 209 al3 höchitem Aurje des betreffenden Tages 
und zwifchen 209 und 207°/, al niedrigitem Rurje ge- 
ihwankt. Durch Diefe Notiz ift nicht ausgejchloffen, daß 
au) zwilchen 208 und 209 alfo 3. ®. zu 208%/, und 
ztotichen 209 und 2073/,, alfo 3. ®. zu 207"/s Geichäfte 
abgejchloffen worden find. Um 12 Uhr beginnen die Kurs- 
mafler mit der Ermittelung des eriten auf Zeit zu notierenden 
Kurjes der in Betracht fommenden Vapiere. Die Feititellung 
der exiten Kurfe foll um 10 Minuten nach 12 Uhr beendet 
jein. Diejer erfte Kurs wird nad) den Grundfägen ermittelt, 
wie jie fie die Kafjanotierungen gültig find. Der lebt- 
notierte Kur joll dem Kurje um 2 1hr oder furz vor 2 Uhr 
:entjprechen. Die erften Rurfe werden auf Tafeln an den 
Maklerichranten zur Kenntnis des PWublitums gebracht. 
Dieje Notierung des erjten Kurjes ift ed, nach allgemein an 
Der Berliner Börje Herrichender Ujance, wonach alle Yufträge 
zum Kauf oder zum Verkauf auf Zeit, welche bis zum 
Beginn der offiziellen Bürfenzeit fich in Händen des Kom- 
milltonärz befinden, zur Ausführung gebracht werden. 

Die Vermittlung von Gejchäften an der Berliner Börfe 
Ktegt nicht lediglich in den Händen der Aursmakler, fondern 
das Vermittlergemerbe an der Börfe ift vollftändig frei und 
wird zum größten Teil, namentlich was das Zeitgejchäft 
:anbetrifft, von Maklerbanfen und PBrivatmaklerfirmen aug- 
‚gebt. Lebtere werden aber zur amtlichen Feftitellung der 
Rurfe nicht Hinzugezogen, Anderfeits dürfen die Aursmakler 
bei Zeitgejchäften Diefenigen Kurje nicht außer acht Lafjen, 
zu welchen jeitens der nicht ftaatlich angeftellten Makler 
‚gehandelt worden ift, und der Börjenvorftand ift am die 
Angaben der ftaatlich angeftellten (Kurs) Makler nicht 
unbedingt gebunden, wenn glaubhaft nachgewwiejen wird 
Daß jeitens der nicht jtaatlich angeftellten Makler zu anderen 
‚Kurjen als feitens der Kursmakler gehandelt worden ift. _ 
Dagegen liegt das Kafjagejchäft vorwiegend in den Hänpen 



28 Die Börfe. 

der Aursmakler mit Nüdficht auf die Zeitjtellung Des 

Einheitzfurje2. 
Einen großen Umfang ninmt Die jogenannte Srankobörje 

ein, unter welcher die Vermittlung von Gejchäften fettens 
fogenannter Pfujchmafler, welche gegen eine geringere 
Courtage al3 die Nursmaller vermitteln und jolche Ge= 
ihäfte machen, welche Direkt zwilchen den Kontrahenten 
abgeichloffen werden. Der größte Teil diejer Gejchäfte wird: 
erledigt zu den Rursnotierungen, welche amtlich zur Feit- 
ftellung gelangen. 

Die Maflercourtage beträgt der Regel nach 1/, pro Mille 
dom Nominalbetrage; Wertpapiere, die pro Stüd gehandelt: 
werden, 3. B. Defterreichiiche Sreditaktien, Defterreichijch- 
ungarilche StaatSbahnaftien zc., werden mit 20 Pfennig pro- 
Stück berechnet. 

Alle Gejchäfte in Fonds und Wertpapieren unterliegen 
nad) Maßgabe des Neichsitempelgejebes einer an das Reich, 
zu entrichtenden Abgabe, die durch Kaffterung von Stempel= 
marken auf den Schlußnoten erftattet wird. Lebtere werden: 
bon jedem Vermittler ausgejtellt und in zwei getrennten 
Hälften jedem der Kontrahenten zugejtellt. 

Eine amtliche Notierung für Prämien und Stellagen ac. 
findet nicht ftatt, wenn auch ein Teil diejer Öejchäfte durch 
Kuvsmakler vermittelt wird. 

Die Abwicdelung der Zeitgejchäfte findet nach Maßgabe 
des Statutes eines für Diefen Zwed errichteten Liquidations- 
dereins in der Weile ftatt, daß an einem dazu feitgejebten. 
Tage gegen Schluß eines Monats alle Kontrahenten dem 
Siquidationsperein den Saldo der von ihnen auf Grund. 
der abgejchlofjenen Gejchäfte zu liefernden oder zu empfan- 
genden Wertpapiere einzureichen haben. Der Liquidationg- 
verein jtellt diefe Lilten zufammen und überweilt die Lie= 
ferung der Stüde von derjenigen Partei, die zu liefern hat,. 
an diejenige Bartet, die zu empfangen hat. Die Lieferung. 
findet zu Liquidationsfurfen ftatt, welche an einem der lebten: 
Tage des Monats feiteng de8 Bürjenvorftandes auf Grund
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der alsdanın beftehenden ungefähren Börjenkurje fixiert 
werden. Die Regulierung der Differenzen zwilchen dem 
Bertragskurs und dem Liquidationsfurs findet zwilchen den 
Kontrahenten divektftatt. Diefem Liquidationsverein gehören 
fait fämtliche Banf- und Börjenfirmen an, welche einen 
verhältnismäßig geringen Beitrag zu zahlen haben. 

Zur Erleichterung des Verfehres ift jeitend der Bank 
de3 Berliner Raffenvereines, eines Snititutes, das von den 

eriten Berliner Firmen weniger zum Btmere des Geld- 
erwerbes al8 im Snterejje dev Allgemeinheit gegründet 
worden ift, eine Einrichtung getroffen worden, dahingehend, 
daß Die Bank des Berliner Kaffenvereines eine Anzahl der- 
jenigen lebhaft gehandelten Wertpapiere, welche ihr von 
Banf- und Börfenftirmen übergeben werden, fir diejelben 
in einem gemeinjchaftlichen Depot aufbewahrt, in der Weije, 
daß die Deponenten durch EhedS über ihren Anteil an diefen 
Wertpapieren verfügen. Diefe Cheds werden in großem 
Umfange an Stelle der Wertpapiere jelbit geliefert, jodaß 
auf dieje Weile die Aushändigung der Wertpapiere von 
einer Firma an die andere vermieden wird. 

Sur die Zulajjung eines Wertpapieres zum 
Handel an der Börje und zur Notierung werden bejondere 
Maßregeln angewendet. Sie erfolgt an jeder Bürjfe durch 
eine Kommilfion (Zulafjungsitelle), von deren Mitgliedern 
mindejtens die Hälfte aus Verjonen beftehen muß, welche 
nicht ins Börjenregifter für Wertpapiere eingetragen find. 
Bon der Beratung und Beichlußfaffung über die Zulafjung 
eines Wertpapiers zum Börjenhandel find Diejenigen Mit- 
glieder ausgejchloffen, welche an der Einführung Diejes Wert- 
papier in den Börjenhandel beteiligt find; fir die aus- 
icheidenden Mitglieder find Stellvertreter nach, näherer 
Beitimmung der Börjenordnung zu berufen. 

Die Zulaffung von Wertpapieren zum Börfenhandel darf 
nur erfolgen, wenn die Öefamtjumme der Stücke, welche auf 
Orund der Zulaffung alsbald in ven Verkehr gebracht werden 
jollen, nach ihrem Nennwert fich mindeftens beläuft: für die
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Börjen von Berlin, Frankfurt a. M. und Hamburg auf eine 
Million Mark, für alle übrigen Börjen ouf 500000 Mark. 
Sim Berlin, Frankfurt a. M. und Hamburg fann die Börjen- 
aufiichtsbehörde im Einzelfalle die Zulafjung von Werten im 
Mindeftbetrage von 500000 Mark gejtatten, wenn ver 
Gegenftand der Emijfion nur Bedeutung für das engere 
Wirtichaftsgebiet hat, welchem der Börjenplaß angehört. Die 
Landesregierung fann unter gleicher Vorausjeßung für 
alle Börjen die Zulafjung eines Betrages von weniger als 
500000 Mark geitatten. 

Sind die Wertpapiere von einem Gemeinwejen, einer 
Gejellichaft oder Berfon ausgeitellt, von welchen fonitige 
Werte beveit3 an derjelben Börje zugelafjen find, jo fällt Die 
bezeichnete Beichränfung fort. 

Aftien und Snterimsjcheine einer Mitiengejellichaft oder 
Kommanditgejellihaft auf Aktien dürfen nur zugelaffen 
werden, wenn die einzelnen Stiide auf minvdefteng eintaujend 
Narklauten. Soweitim Einklang mit der inländijchen Aktien- 
gejebgebung die Aitien oder Suterimsjcheine auf einen ge= 
vingeren Betrag lauten, fommt vorjtehende Bejchränfung in 
Wegfall. Ausländiiche AUitien und Snterimsicheine, welche 
auf einen geringeren Betrag lauten, dürfen nur mit Zit- 
fimmung der Landesregierung zugelaffen werden. 

Die Zulaffungsftelle hat die Yufgabe und die Vflicht: Die 
VBorlegung der Mrfunden, welche die Grundlage für die zu 
emittierenden Wertpapiere bilden, zu verlangen und Dieje 
Urkunden zu prüfen; dafür zu jorgen, daß das Wublikum 
über alle zur Beurteilung der zu emittierenden Wertpapiere 
notwendigen thatfächlichen und rechtlichen Berhältniffe joweit 
wie möglich informiert wird, und bei Umvollftändigfeit der 
Angaben die Emiffton nicht zuzulaffen; Emiffionen nicht zu= 
zulafen, durch welche erhebliche allgemeine Snterefjen ge= 
ihädtgt werden oder welche offenbar zu einer Mebervorteilung 
des Vublifums führen. 

Die Zulafjungsitelle darf die Emiffton ohne Angabe von 
Oründen ablehnen. Sm übrigen werden die Beftimmungen
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über die Zufammenfeßung der Zulafjungzitelle jowie über 
die Zuläffigfeit einer Bejchwerde gegen deren Entjcheidungen 
durch die Börfenordnungen getroffen. Die Zulafjungsitelle 
ift befugt, zum Börjenhandel zugelaffene Wertpapiere von 
demjelben auszujchließen. 

Die Zulafiung deutjcher Neichs=- und Staat3anleihen darf 
nicht verjagt werden. 

Die Veröffentlichung des Zulafjungsantrages erfolgt auf 
Koften des Antragftellerd im „Neichs- Anzeiger” und in 
mindeftend zwei anderen inländijchen Zeitungen. Diefe 
werden von der Zulaffungäftelle mit der Maßgabe beitimmt, 
daß fich unter ihnen eine Zeitung, welche am Börfenplabe 
eriheint und, wenn e3 fid) um Aktien oder Schuldberfchreib- 
ungen einer inländiichen Aftiengejellichaft oder Kommandit- 
gejellichaft auf Aktien handelt, eine Zeitung befinden muß, 
welche in dem engeren Wixtichaftsgebiet erjcheint, dem die 
Sefellichaft angehört. Außerdem ift der Antrag durd) Aus- 
hang in der Börfe bekannt zu machen. 

Smwilchen der Veröffentlichung des Antrags dur) die 
am Börjenplabe erjcheinende Zeitung und dem Zulafjungs- 
beihluß muß eine Frift von mindeftens drei Tagen Tiegen. 

Die Börjen haben über die Zulafjung vejp. Ablehnung 
mit einander zu forreipondieren. Eine andere Börfe darf, 
wenn nicht örtliche Fragen den Ausichlag geben, ihre ®e- 
nehmigung zur Einführung nur mit Zuftimmung des exften 
Anlehners geben. 

Zugelafjene Wertpapiere dürfen frühefteng am dritten 
Werftage nad) dem Tage des Zulafjungsbefchluffes und nach 
dem Tage, an welchem der Proipelt zuerjt veröffentlicht 
worden tft, an der Börfe eingeführt werden. Handelt e3 fic) 
um Altien einer Gejellichaft, die feit ihrer Eintragung in das 
Handelöregifter fein Jahr befteht und noch feine Sahresbilanz 
veröffentlicht hat, jo ift der Ginführungsantrag abzulehnen. 
Man will Hierdurch verhindern, daß eine vorübergehende 
Neigung für beitimmte Aktien, wie Dies 3. B. für die von 
SahrradgejellichaftenderFallwar, benußtmwerde, entiprechende
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AUftiengejellfchaften zu gründen und ihre Werte mit hohem 
Agio an die Börfe zu Bringen, ohne auf ihr Ergebnis NRüd- 
ficht zu nehmen. Für in Aftiengejellichaften umgeiwandelte 
Privatunternehmungen gelten diejelben Bejtimmungen. Bor 
beendigter Zuteilung dürfen zur Zeichnung aufgelegte neue 
Wertpapiere nicht im Nurszettel notiert und Gejchäfte darin 
von den Nursmaklern nicht abgejchlofjen werden. 

Eine der wichtigften Neuerungen, welche das Börjen- 
teformgejeß bringt, befteht darin, daß der Umfang der Haf- 
tung der einzuführenden Sirma in Bezug auf die Angaben 
des Brojpeftes beftimmt umgrenzt wird. 

Sind nämlich in einem Brofpekt, auf Grund defjen Wert- 
papiere zum Börfenhandel zugelafjen find, Angaben, welche 
für die Beurteilung des Wertes erheblich find, unrichtig, jo 
haften diejenigen, welche den Wrojpekt erlaffen haben, jowie 
diejenigen, don denen der Exlaß des Wrojpeft3 ausgeht, 
wenn fie die Umrichtigfeit gefannt haben oder ohne grobes 
Verichulden hätten fennen müffen, al® Gejamtjchuldner 
jedem Befiter eines jolhen Wertpapier für den Schaden, 
welcher demjelben aus der von den gemachten Angaben ab- 
weichenden Sachlage erwächlt. Das Öleiche gilt, wenn der 
Proipekt in Folge der Sortlaffung wejentliher Thatjachen 
unvollftändig ift und vdieje Unvollftändigfeit auf böslichem 
Berichweigen oder auf der böslichen Untexlaffung einer aus- 
reihenden Brüfung jeiteng derjenigen, welche den Brofpekt 
erlafjen haben, oder derjenigen, von denen der Crlaß des 
Vrojpefts ausgeht, beruht. 

Die Erjabpflicht erftrect fi) nur auf Diejenigen Stüde, 
welche auf Grund des ProipeltS zugelaffen und von dem 
Beliber auf Grumd eines im Inlande abgeichloffenen Ge- 
Ihäfts erworben find. Der Erjagpflichtige kann der Er- 
jaßpflicht Dadurch genügen, daß er das Wertpapier gegen 
Erftattung des von dem Befiber nachgewiefenen Exiwerb3- 
preijeg oder desjenigen Kurswertes itbernimmt, den Die 
Wertpapiere zur Zeit der Einführung hatten. Die Exjab- 
pflicht ijt ausgefchloffen, wenn der Befiter des Papieres die
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Unrichtigfeit oder Unvollftändigfeit der Angaben des Pro- 
iveft3 bei dem Ermwerbe fannte. Gleiches gilt, wenn der 
Befiger des Papiers bei dem Griwerbe die Unrichtigfeit der 
Angaben des Brofpekt3 bei Anwendung derjenigen Sorgfalt, 
welche er in eigenen Angelegenheiten beobachtet, Fennen 
mußte, e3 ei denn, daß die Exrjabpflicht durch bösliches Ver- 
halten begründet ift. 

Zum Schadenerfab verpflichtet find, wie gejagt, nicht nur 
diejenigen, welche den Brofpelt erlaffen haben, mitunter alfo 
diejenigen, welche al3 vorgejchobene Berfonen dienen, jonderı 
auch die eigentlichen Urheber, die fich hinter jenen veritecen. 
Lebsteres fol dadurch verhindert werden, Daß die Cmifjtong- 
häufer die Erklärung abgeben, daß fie auf Örumd Diejes, 
don anderen unterzeichneten Wrojpektes die Effekten nur an 
der Bürje einführen. 

Rurszettel. 

Der amtliche Kuvzzettel fir Wertpapiere, Geldforten und 

Wechjel, jowie der amtliche Wrei3-Courant fir Waren 
wird fofort nach gejchehener Zeftftellung der Börfenkurfe 
und Börjenpreife gedrucdt, zur Beglaubigung mit dem 
Stempel der Korporation der Kaufmannfchaft von Berlin 
und demjenigen der betreffenden Abteilung des Börfen-Vor- 
ftandes, jowie mit der Weberichrift „Börje zu Berlin“ ver- 
jehen, und noch an demfelben Nachmittag ausgegeben. Dem 
amtlichen Kuvzzettel wird ein nichtamtlicher Teil hinzugefügt, 
in welchem folche Wertpapiere Aufnahme finden, welche zwar 
zum Börjenhandel zugelaffen find, bezitglich deren fich aber 
exit aus der Erfahrung ergeben muß, ob fie geeignet ev- 
iheinen, dem amtlichen Teil dauernd einverleibt zu werden. 

Außerdem giebt e8 verjchtedene andere privatim gedruckte 
Kurszettel, von denen der jogenannte Hertelfe auch von 
dem Gericht anerkannt wird. Sodann erhalten faft jämt- 
liche Börfen- und politifche Zeitungen mehr oder weniger 
ausführliche Kurszettel. 

Schweißer, Börjen- und Bankivejen. 3
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Börfengelihäfte, 

Die Gejhäfte an der Börje zerfallen in zwei Arten, 
in da Termin- oder Beitgejchäft und in das Kafjagejchäft, 
deren jedes einen bejtimmten Markt hat. Wie der Name 
ichon fagt, werden bei leßterem die Gejchäfte per Kafja, aljo 
gegen Barzahlung gemacht. Ber Kafja werden jämtliche 
an der Börje eingeführten Papiere gehandelt. Das Zeit- 
gejchäft erjtreckt fich nur auf eine bejtimmte Kategorie von 
in großen Beträgen eingeführten Werten. Fir Waren, die 
auf Zeit gehandelt werden, ift der Ausdrud „Termingejchäft“ 
der gebräuchlichere. 

AS Börjentermingejchäfte in Waren oder Wertpapieren 
gelten Kauf- oder fonftige Anschaffungsgejchäfte auf eine 
feitbeftimmte Lieferungszeit oder mit einer fejtbejtimmten 
Sieferungsfrift, wenn fie nad) Gejchäftsbedingungen ge= 
ichloffen werden, die von dem Börjenvoritande für Den 
Terminhandel feitgejeßt find, und wenn für die an Der 
betreffenden Börje gejchloffenen Gejchäfte jolder Art eine 
amtliche Fejtitellung von Terminpreijen erfolgt. 

Sn Deutjchland gilt das Termingeichäft vorwiegend per 
ultimo, d.h. alfo Bi zum Monatsjchluß, oder bis zum Schluß 
eines der folgenden Monate. Sn anderen Ländern, 5. B. 
Sranfreih, England, Handelt man au) per medio, d.h. 
e3 erfolgt die Lieferung der umgejesten Wapiere auch am 
15. jeven Monats. 

Sn das Börjenregifter werden nach Namen, Vornamen, 
Stand und Wohnort Die Perfonen eingetragen, die fich an 
Börfentermingejchäften in Waren oder Wertpapieren be= 
teifigen wollen. Betrifft die Eintragung eine Handels- 
gejellichaft oder juriftiiche Verfon, fo tft ihre Firma oder ihr 
Name jowie der Drt, wo fte ihren Siß hat, einzutragen. 

Diejes Negijter ift öffentlich, für die Eintragung find 
150 Marf, fir die jährliche Wiederholung 25 Mark zu 
zahlen. Die Eintragung wird im Neichs-Anzeiger ver- 
öffentlicht.
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Durch ein Börjentermingejchäftin einem Gejchäftszweige, 
für welchen nicht beide Parteien zur Zeit des Gejchäfts- 
abjehluffes in einem Börjenregifter eingetragen find, wird: 
ein Schuldverhältnis nicht begründet. Das Oleiche gilt von 
der Erteilung und Mebernahme von Aufträgen jowie von 
der Vereinigung zum Abichluffe von Börjentermingejchäften. 

Eine Nüdforderung defjen, was bei oder nach völliger 
Abmwidelung de3 Gejchäfts zu feiner Erfüllung geleiftet 
worden ilt, findet nicht ftatt. 

Das Neichdgericht hatte Ahjhlüffe, aus denen zu exrjehen 
war, daß es fich nicht um ein reguläres Gejchäft handelte, 
daß aljo die Ware oder da8 PVapier nicht geliefert werden 
jollte, jondern daß nur der Preis- oder Kursunterichted 
zwilchen Abichlußtag und Lieferungstag beglichen werden 
jollte, nicht al3 Kauf- fondern al3 Spielverträge angefehen, 
8 Hatte ihnen daher die Alagbarfeit abgejprochen. Das 
machten Sich Jolcde Berjonen, die ihre Differenz nicht bezahlen 
wollten oder konnten, nußbar und erhoben vor Gericht den 
Einwand des Differenzgejchäftes, das als Spielgejchäft einen 
Anjpruch nicht begründe. Kriterien für das Gericht zur 
Beurteilung eines Spielgejchäftes waren Vebensberuf, Eleines 
Depot bei der Bank oder dem Bankier, die das Gejchäft 
bejorgen jollten, unverhältntgmäßig hohe, mit dem Vermögen 
de8 Handelnden nicht im Einklang ftehende Summen 2c. 
dür die in das Börfenregifter Eingetvagenen haben fi) 
durch Die Neform die Verhältnifje wejentlich in jo weit 
geändert, al3 der Einwand, e3 jei vertvagsmäßig bie 

° Lieferung der Ware oder des Wertpapieres ausgejchloffen 
gemejen, nicht mehr erhoben werden Fann. 

Auf die Strafbeftimmungen de3 neuen Gefjeßes wollen 
wir nicht eingehen, es jei Hier nur gejagt, daß, wer gewohn- 
heitsmäßig und in gewinnfüchtiger Abficht Unerfahrene zum 
Spefulattonsgejchäfte verleitet, zu Öefängnis- und Öeldtrafe 
6i8 15 000 Mark verurteilt werden ann. 

Wir fommen nunmehr zu denjenigen Gejchäften, die an 
der Börfe oder durch die Börfe betrieben werden. 

a
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Ueber die Teilung in Kafja- und Zeitgejchäft ijt der Leer 
“ bereit3 orientiert. Auf diefen beiden Gebieten bewegt ich 
hauptfächlic) das, was man ganz allgemein unter Börjen- 
gejchäften berjteht, und zwar ift es nicht nur das Anlage- 
gejchäft, jondern auch die fpefulative Thätigfeit, Die dabei 
ins Auge gefaßt wird. Wir wenden ung alfo diefer in ihren 
verichiedenen Abarten zır. 

Aus dem Umftande, daß die immerwährende Neigung 
unter den Kapitaliften befteht, fich gemwiljer Effekten zu 
entäußern, um andere zu erwerben, in der Vorausjegung, 
dadurch befferen Gewinn zu erzielen, indem aljo ein 
Dauerndes Aufeinandermwirken von Angebot und Nachfrage 
in bejtimmten Wertpapieren entjtand, wmelches von den 
Banken ausgeglichen, aber auch unterhalten wird, wurden 
die Effeiten zue Ware und entwidelte ich das Effektengejchäft. 
Das ift der Ausgangspunkt der Börjengejchäfte. Eben aus 
diefem Angebot und Nachfrage hat ich dann der Preis der 
Effekten, der jogenannte Kurs, gebildet. Die auf den Kurs 
einwirfenden Urfachen find verichiedenfter Art. Wohl foll 
der Handelswert eines Effeits möglichjt dem realen Werte 
deöjelben entjprechen, und das ift in ver Hauptjache bei Den 
Staatspapieren und den unter ftaatlicher Aufficht aus- 
gegebenen andermweitigen Obligationen der Fall oder am 
ehejten zu erwarten. Unter Berüdfichtigung des Mredites, 
den ein Staat jeiner mehr oder weniger geordneten Sinanzen 
und jeines politischen Anjehens wegen verdient, und unter 
Berüdjihtigung des jemweilig landesühlichen Zinsfußes im 
Vergleich zu dem, welchen die Effekten gewähren, wird bei 
diefen der Kur3 namentlich von dem Angebot und der 
Nachfrage beitimmt. 

Ein Steigen oder Tallen im Aurfe der Fonds ift in 
normaler Weife nur bei allgemeinen politifchen oder wirt- 
ichaftlichen, den Staat oder das Unternehmen betreffenden 
Urjachen oder zur Zeit der Auslofung zu bemerfen. Beiden 
Vapieren, die unter pari jtehen, wird eine bevorftehende 
Einlöjung der Bapiere zu ihrem Nennmerte den Kırva fteigern,
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— bei denen, die,über pari jtehen, ihn fallen lafjen. Bon 
bejonderer den Kurz erhühender Wirkung ift eine bevor- 
tehende Verlojung von Xotterieanleihen. Sn anormaler 
Weije übt die Börjenjpefulation, d. i. Die berechnende Ahficht, 
aus dem Auf und Niedergehen des Kurjes Gewinn zu 
erzielen, auch wejentlichen Einfluß auf den Kurs der Fonds 
mit aus. Doch ift die Spekulation hier immerhin aus oben 
angegebenen Gründen eine bejchränttere al8 bei den Aftien. 

Der Kurs der lebteren fol zwar auch dem realen Werte 
derjelben, d. i. dem Geldmwerte des Anteil am vorhandenen 
Vermögen der Gejellichaft, entiprechen. Da dies aber in 
einem meilt induftriellen Unternehmen angelegt ift, deijen 
Heitwert großen Schwankungen unterworfen ift und vielfach 
in Geld zuverläffig nicht angegeben werden fanı, jo folgt 
hieraus die Unmöglichkeit, daß die Kurfe der Aktien ihrem 
realen Werte mit Sicherheit entjprechen fönnen. Nur went 
die Öejellichaften öftere (nicht bloß vom Aftiengeleb jährlich 
verlangte) Bilanzen veröffentlichen und diejelben von partei= 
lofen Sachverftändigen aufihren thatjächlichen Wert öffentlich 
geprüft wirden, fünnte für die Aktien ein wenn auch nicht 
ganz genauer, dazu ift Die jeweilige Öejchäftsfonjunftur eine 
zu variable Größe, jo Doch mehr zutveffender umd ftetiger 
Kurs fich ergeben. So hängt denn der Handelöwert der 
Aktien weniger von dem thatächlichen Stande des Unter- 
nehmens ab al3 vielmehr von dem Kredite der Öefelljchaften, 
der meilt vom Gericht iihermäßig gehoben und untergraben 
wird, und namentlich von der Höhe des Neingewinns, der 
jährlich zur Verteilung fommt. 

Sndem alfo der Kurs von Aktien zwilchen Null und 
einem unbeftimmt hohen Werte liegen und jhwanfen kanır, 
find fie der geeignete Gegenftand fir die Börjenfpefulation 
geivorden. Durch befondere Arten von noch zu befprechenden 

Gejchäften drüct die Spekulation oft derartig auf ein 
Vapier, daß von einer aus dem Gewinn, dem Sredit der 

Gefellichaft 2c. refultierenden Bewertung überhaupt nicht 
mehr Die Nede fein fann.
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Die Effekten werden mit ihren dazu gehörigen Kupons 
und Dividendenbogen gehandelt. Bei deutichen Sonds fann 
an deutjchen Börjen der nächitfällige zum Effekt gehörige 
KRupon jchon Iosgetrennt fein, doc wird er natürlich dann 
in Abzug gebracht. Bei Aktien Fann der nächitfällige 
Dividendenfchein durch einen andern, d. h. zu einer andern 
gleichartigen Aktie gehörigen, aber zum gleichen Termine 
fälligen, exjeßt werden. Bei allen außerdeutjchen Effekten 
find fämtliche noch nicht eingelöfte Kupons oder Dividenden- 
jcheine mitzuliefern. 
Wie hoch num die einzelnen Papiere, Wechjel und Geld- 
forten täglich im Rurfe ftehen, denn auch leßtere haben einen 
joldden, wie an der Warenbörfe Öetreide 2c. feinen täglichen 
Preis erhält, bejagt der Kurzzettel. ES giebt wie gejagt 
deren amtliche, Die der Börjenvorftand aufitellt, und private, 
die in Zeitungen erjcheinen und namentlich die Rurje im 
Beitgeichäften enthalten. Der genannte Hertelihe Kurs- 
bericht erfveut fich bejonders eines großen Anfehens. 
'Alleber die Einrichtung des Kurszettel3 ift folgendes zu 
jagen: Meift werden den Aurfen der betreffenden Börjen- 
ware Abkürzungen, gewöhnlich einzelne Buchitaben, hinzu- 
gefügt, welche kurz über den Gang des Geichäftes Aufichlup: 
geben jollen. Dft werden auch die Kurje zum Anfang und 
zum Schluß der Börje oder der Kurs des Angebote und 
der Kurz der Nachfrage für jede gehandelte Ware gegeben, 
fonft aber nur der Durcchfchnittöfurs zwifchen beiden und 
"zwar nad) den abgejchlofjenen KRafjagejchäften, jeltener auch) 
nach den Beitgejhäften. Ein G (Abkürzung für ©eld) be- 
zeichnet die Nachfrage, d. h. zu weldhem Werte die Börjen- 
ware von den Käufern gejucht, ein B (für Brief) oder P 

- (für PBapier) bezeichnet das Angebot, d.h. zu welchem 
Werte die Börfenmware angeboten wurde; b3. oder bez. (für 
bezahlt) bedeutet, daß zu Dem vorftehenden Kurje that 
jählich Geichäfte abgefchloffen wurden, e. bez. oder etw. 
bez. (etiwa8 bezahlt) giebt an, daß der Umfab zu dem 
Kurje ein geringer war. Die Vrozentzahl hinter der Kurs-



Börjengejchäfte. \ 39 

zahl bei Aftien giebt den Wrozentfaß für Die Börjenzinjen 
(Stüdzinfen) an. 

Den Gffeftenverfehr zwilhen Käufern und Verkäufern 
vermitteln Die jchon oft erwähnten Aursmakler. E3 wide 
zu zeitraubend jein, mitßten Käufer und Verfäufer eines be= 
ftimmten Wertes fie an der Börje jedesmal aufjuchen, wobei 
ein Kennen der gegenfeitigen Leiftungsfähigfeit in den meiften 
dällen noch außerdem ausgejchloffen wäre. Daher hat jeder 
in jeine Schranfe gebannte Kurömafler einige wenige Va- 
piere zur VBermittelung erhalten. Seder Snterefjent weiß 
aljo, wo er feine Gefchäfte machen könnte, d. h. welcher Makler 
die in einem bejtimmten Bapiere vorhandenen Angebote und 
Nachfragen vermittelt. 

Der Nachfrage und dem Angebot entfprechend haben 
fi) num im Börfengefchäft, joweit e8 die Effekten und auch) 
Waren betrifft, zwei Richtungen gebildet, die fich gegenjeitig 
entgegenarbeiten, nämlich die Haufje- und die Baifjepartet. 
Wie der Name jchon jagt, geht jene, ganz abftraft in der 
Theorie gejprochen, auf ein Steigen der Kurje, dieje auf 
ihr Sallen aus. Sene fucht billig zu kaufen, um teurer ver- 
faufen zu können, diefe verkauft in der Hoffnung, billiger 
einkaufen zu fünnen. Dder wird gefauft in der Grwartung, 
daß die Kurfe fteigen und daß auch bei erhöhten Kurje die 
Börfenwaren immer noch Abjab finden, jo wird & la hausse 
Ipefultert und diefe Art Spekulation nennt man Hauffe. 

Die Spekulanten jelbft heißen Haufiiers. Wird dagegen 
da3 Angebot nicht aufgenommen, oder wird viel verkauft 
umd zwar in der Abficht, den Preis noch mehr zu drücken, jo 
wird & la baisse jpefultert, und diefe Art der Spekulation 
heißt die Batffe. Die Spekulanten jelbft heißen Batjjters 
oder contremineurs. Erwarten aljo die Hauffter3 Das, 
was fie billig gekauft hatten, teuer zu berfaufen, jo hoffen 
die Baijfiers, billiger einzukaufen (fich zu deden), al fie 
vorher verkauft hatten. Für diejes jpefulative Gejchäft it 
die feichtefte Form die des Termingefchäftes (per ultimo). 
Am Wltimo gelangen: alle auf denjelben abgejchloffenen
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Gejchäfte zur Regulierung, und erjt an dem Termine jelbjt 
braucht fire die Lieferung der Stücde und für die Abnahme 
derjelben gejorgt zu werden. Findet aljo jchließlich zwar 
für jedes verfaufte Wertpapier die Lieferung an dem feit- 
gejebten Termine Statt, jo regulieren fich Doch alle Zwilchen- 
gejchäfte ohne eine jolche Lieferung der effektiven Ware, 
und dies erleichtert die Spekulation ganz wejentlich. Die 
Differenz aus Kauf und Verkauf oder Verkauf und Kauf 
bildet den Gewinn. Spefulteren fann man indes auch im 
KRafjageichäft, und zwar &la hausse, indem man die gefauften 
Wertpapiere entweder felbft oder auf Kredit durch einen 
Dritten abnehmen läßt, und & la baisse, indem man fich die 
zu liefernden Wertpapiere leihiweile beichafft. 

Das Termin- oder Zeitgejchäft hat feinen Namen aljo 
davon, daß der Tag des Geichäftsabjchluffes nicht der der 
Erfüllung ift, jondern daß leßtere auf einen jpäteren Termin, 
bei uns wie gejagt gewöhnlich auf den Monatzfchluß, Fällt. 
Handelte es fich um wirkliche ©ejchäfte, jo würde der Ver- 
fäufer fich durch Das Zeitgejchäft, es gilt das zunächit hier 
vom Warenhandel, eine fefte Abnahme jeiner Erzeugnifje zu 
einem bejtimmten Breife filhern, wodurd er in feinem Be= 
triebe der Ungemwißheit entrifjen würde, während der Käufer 
ich einen bejtimmten Vorrat ficherftellen könnte. Thatjäch- 
fi findet aber der Abichluß nicht zwifchen Produzenten 
und demjenigen Händler ftatt, der die Ware dem Konfum 
direkt zuführt, jondern fie gelangt exjt in die Hände eines 
oder mehrerer Zwilchenhändler, meiftens find e3 jogar jehr 
viele, nämlich eben die Spekulanten. Indem jo der Pro- 
duzent wie der Konjument vom Zmiichenhandel abhängig 
werden, wirrden die Vertreter Des Yeßteren die Regulierung 
de3 Marktbedarfes und die Vreisgeftaltung in ihrer Gewalt 
haben, wenn fie nicht hierbei von Saktoren abhängig wären, 
die mächtiger find al fie, nämlich) von der Geftaltung der 
PBreije auf dem Weltmarkte. Auf diefe Weije ift e8 5. B. 
unmöglich, an irgend einer Börje den Wreis für Weizen 
dauernd ungevechtfertigt Hoch oder ungerechtfertigt niedrig
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zu machen und zu halten. Denn in erjtevem Falle werden 
von allen übrigen Märkten an denjenigen Blab, au welchem 
der Preis ungerechtfertigt Hoch it, Angebote fommen und 
umgefehrt, wenn der Breis ungerechtfertigt niedrig ift, Nach- 
frage don den anderen Bläßen entjtehen, wodurch fchließlich 
die Breisregulierung im Einklang mit den übrigen Märkten, 
an denen die betreffende Ware gehandelt wird, herbeigeführt 
werden muß. 

Was nun das Beitgejchäft an fich betrifft, jo giebt e3 das 
einfache oder unbedingte und das bedingte. Verpflichtet fich 
der Verkäufer, die Börjenmware am Stichtage thatfächlich zu 
liefern, und der Käufer, fie am jelben Tage thatjächlich ab- 
zunehmen, jo entjteht ein einfaches, unbedingtes Gefchäft 
oder — wie e3 in der Börjenfprache heißt — ein Fixgejchäft. 
Dieje Art des efchäftes kann jowohl zur Befriedigung eines 
wirklichen Bedürfniffes, wie zu reinen Spefulationgzwecten 
benußt werden. Steht bei einen Zeitgejchäft dagegen dem 
Käufer oder Verkäufer ein Wahlvecht in irgend einer Be- 
siehung der Erfüllung des Gejchäftes zu, jo entiteht ein 
bedingtes oder modifizierted Zeitgejchäft. 

Diejes bedingte Zeitgejchäft zerfällt Hauptjächlich in ziwet 
Arten, das Prämiengejchäft und das Stellagegejchäft, die 
wiederum noch Unterarten zeitigen. Wir gehen zunächit zu 

dem exfteren iiber. 
Beitgejchäfte mit Prämien werden unter der Bedingung 

geichloffen, daß es einem der Kontrahenten frei fteht, gegen 
Bahlung eines Neugelde3 (dev Prämie) von der Erfüllung 
de8 Gefchäftes am Stichtag zurücdzutreten. Wird die Prämie 
vom Käufer gezahlt, jo heißt fie Borprämie oder Lieferungs= 
prämte. Durch Zahlung derjelben befreit jich der Käufer 
bon der Verpflichtung die Wertpapiere oder Waren abzır= 
nehmen. Sn lebterem Falle hat er fic) Darüber an der Börfe 
beitimmt zu erklären, ob er geliefert haben will. Wird die 
Prämie vom Verkäufer gezahlt, jo Heißt fie Nüdprämie oder 
Empfangsprämie. Durch Zahlung derfelben befreit fich der 
Verkäufer von der Verpflichtung die Wertpapiere oder Waren
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zu liefern. Sn leterem Falle Hat er fich an der Börje gleich- 
fall bejtimmt zu erklären, ob er liefern will. Die Brämte 
wird gewöhnlich in Vrozenten von dem Kuröwert feitgejebt 
und entweder jofort auf die lebtere gejchlagen oder aber 
felbftändig fire fich bevechnet. In Berlin wird fie erjt am 
Sieferungstage gezahlt, an manchen anderen Büren jofort 
am Abjehlußtag. Der Verpflichtete fan fich ducch Zahlung 
der Prämie von der Annahme, bezüglich von der Lieferung 
der Börfentware befreien und braucht daher auch nicht von 
Haus aus Anftalten zu treffen, die Effekten zum Lieferungs- 
tage abzunehmen oder zu liefern. 

Wir fommen jebt zu den Differenzgefchäften. Werden 
Börfengejchäfte nuc wegen ded Gewinnes aus dem Unter- 
fchiede der jogenannten Differenz zwilchen dem Kurje, zu 
dem das Gejchäft abgejchloffen wurde, und demjenigen am 
Stich oder Lieferungstage gemacht, jo heißen fie eben 
Differenzgeichäfte. Ein Fleines Beijpiel erläutert diefe Sache. 
Semand kauft zu 99.50 3proz. NeichSanleihe, an dem Tage, 
an dem die Stüce geliefert werden jollen, fteht die Anleihe 
auf 100, er hat aljo für 100 Markje 50 Pfennig gewonnen. 
&3 Tiegt ihm nicht3 daran die Stüde zu übernehmen, er ver- 
fauft fie Daher zu 100 weiter und erhält nur Die Differenz, 
eben 50 Pfennig per 100 Mark. Das it ein Differenz- 
geihäft in der einfachiten und glattejten Korn. 

Yus der Milkhung diejer beiden Arten entfteht dag Noch- 
oder Nachgeichäft, das Prämiengejhäft und die Stellage. 

Beim Noch- oder Nachgeichäft Handelt eS fich darum, 
daß über das bejtimmt abgeschloffene Duantum zum Gtich- 
tage noch mehr gleiche Ware gefordert rejp. vom Verkäufer 
geliefert werden darf. 

Ein Brämiengejchäft ergiebt fich, wenn ein Spefulant 
beim Differenzgejhäft möglichit fi vor Verluft Ihüben 
will und das Rififo auf eine beftimmte Summe, die Brämie, 
begrenzt. Diefelbe wird alS Neugeld bezahlt von dem Kon- 
trahenten, der zuridtritt. Hierbei gejchieht es oft, daß ein 
Spefulant in dem Handel mit demfelben Wertobjekt Brämien-
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geihyäfte als Käufer und Verkäufer abjchließt. Se nach der 
Kursveränderung, die fi) am Stichtag gegenüber dem Kurs 
am Abichlußtag herauzftellt, wird er Gewinn machen, ent- 
weder in dem Zalle, daß er feinen Kontrahenten gegenüber 
der Prämiengeber war, wenn die Kuvsdifferenz die Öröße 
beider Brämien überiteigt, oder in dem Falle, daß er Prämien- 
nehmer war, wenn die Kurzdifferenz geringer als der Betrag 
beider Brämien zufammen ift. Ueber jedes derartige Gejchäft 
wird, mag es nun duch einen Mafler vermittelt worden 
jein oder nicht, zwijchen den Kontrahenten eine Schlußnote 
ausgehändigt. 

Vebernimmt in einem Zeitgejchäft einer der Kontrahenten 
(8. t. der Wähler) die Exfitllung eines Börfengefchäfts unter 
den in feiner Wahl ftehenden Bedingungen, eine Börjenware 
entweder bon dem andern Kontrahenten (dem Steller) zu 
einem Suxfe, der höher al8 der Kurs am Abjihluptage ift, 
zu beziehen, oder fie ihm zu einem Kuxje, der niedriger ala 
am Abjchlugtage ift, zu liefern, jo entjteht ein in der 
DBörjenjprache „Stellage” genanntes Gejchäft, das aud) 
als Stellgefhäft und al8 Schluß auf Geben und Nehmen 
bezeichnet tird. 

Diejes Stellgejchäft unterjcheidet fich von dem Wrämten- 
geihäft demnach dadurch, daß genommen oder geliefert 
werden muß und daß die Zahlung einer Prämie nicht davon 
befreit. Noch weitere Komplizierungen wollen wir hier 
übergehen, da fie nım felten vorkommen. 

Das Vrolongationsgefchäft entwidelt fich folgendermaßeıt. 
Sit der Stichtag, der Ultimo, hevangefommen und wünjcht 
der Käufer die Ware noch nicht abzunehmen, jo jucht er die 
Abnahme Hinauszufchteben, alfo das Gejchäft zu prolongieven, 
in den meiften Fällen bi8 zum nächften Stichtage, d. h. bis 
zum nächften Ultimo. Diefe Verlängerung heißt eben Pro- 
longationsgejchäft. 

Hierbei fommen hauptfächlich zwei Fälle vor, eritens daß 
ein Neport und zweitens daß ein Deport gezahlt wird. 
Der Hauffter, welcher die von ihm gefauften Stüde am
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Ultimo nicht abnehmen fann oder will, zahlt demjenigen, 
der dies an jeiner Stelle zu thun bereit ift, ein Leihgeld für: 
das von leßterem ausgelegte Kapital. Diejes Leihgeld heißt: 
Report. Das Öeichäft vollzieht fich in der Form, Daß der: 
Hauffier A. an feinen Gegenfontrahenten die Stüde am 
Ultimo zu dem Liquidationzfurfe liefern läßt und am näcdhjten 
Ultimo diejelbe Art von Effekten in gleichem Betrage zunt 
jelben Liquidationsfurje zuzüglich der Vergütung d. t. des 
NeportS don jeinem Gegenfontrahenten wieder abnimmt. 
Der Report ift mithin eine Zingvergütung, die im Zufchlag 
zum Rurje ausgedrüct wird. Während der Haufftier in der: 
PBrolongation fich Kapital leiht, Leiht fich Der Baijfier Stücke. 
Will lebterer am feitgefeßten Ultimo die verkauften Stücke: 
noch nicht Liefern, jo jucht er an der Bürje einen Öegen- 
fontrahenten, der dies für ihn zu thun bereit ift. Das heißt, 
er prolongiert fein Engagement in der Weife, daß er von dem 
Oegenfontrahenten die Stüde zum Liquidationzkurfe fauft,. 
mit der Maßgabe, daß er an lebteren fogleich denjelben 
Betrag zum nächjten Ultimo zum felben Breije, aber abzüglich: 
des Leihgeldes für Die Stüde zuriicverfauft. Dieje Differenz, 
bezw. diejfer Abichlag vom Vrolongationgkurje, heißt Deport.- 

Da da3 Nifito beim Brolongationsgejchäft ziemlich gering 
fügig tft, jo befafjen fich Damit namentlich die Banken, indem 
fie entweder ihr flüfliges Geld oder Die ihnen zur Verfügung. 
ftehenden Effekten dazu benugßen. 

Das Arbitragegejchäft befteht darin, an einer inländtichen. 
oder ausländischen Börje einen Wert einzukaufen und an. 
einer anderen inländichen oder augländifchen Börje den- 
jelben Wert mit Nuben zu verkaufen. Diejes Gefchäft jebt: 
eine genaue Kenntni3 der Gebräuche an den verjchtedenen 
Börjen, jowie eine Beobachtung der Tendenz an denjelben 
voraus. Das Arbitragegejchäft Tann, wenn e3 richtig be= 
trieben wird, von großem Vorteil für die Ausgleichung der’ 
Bahlungsverpflichtungen zwifchen den verfchtedenen Ländern. 
werden, indem, wenn das eine Land an das andere firr be- 
;zogene Ware, z.B. für Öetreide, große Summen jchuldig ift,.
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die Zahlung diefer Summen Dadurch herbeigeführt wird, daß 
das chuldneriiche Land jolhe Wertpapiere, welche einen 
Kurswert haben in dem Lande, das Gläubigerin tft, an den 
Borjen des legteren verkaufen läßt. Derartige Bewegungen 
aufdem Gffeftenmarkte haben jchon oft dazu beigetragen, daß 
große Geldfendungen aus dem einen Lande nach dem andern 
unterbleiben können, wodurch eine Ausgleichung der Geld- 
märfte herbeigeführt wird. 

Da3 Berjicherungsgejchäft hängt mit der Verlojung von 
Wertpapieren zufammen. Da ein Effekt durch Verlojung zur 
Einlöfung unter feinem Aurdwerte fommen kann, fo pflegen 
die Snhaber jolcher fich vor dem Verluft der Differenz zwijchen 
Einlöfungs- und Kurswert durch Zahlung einer Prämie an 
den Berfiherungsunternehmer zu [hüsen, wofür fie, falls 
ihre Effekten zur Einlöjung fommen, entweder die angegebene 
Differenz ausgezahlt oder andere Effekten genau derjelben 
‚Urt gegen ihre bisherigen erhalten. 

Eine andere Art von Gejchäften ift die Umwandelung 
von Firmen in Aftiengejellichaften, die fich mit der Errichtung 
don Aftiengejellfchaften zu Dem Zwecke befaßt, aus dem Agio, 
d.h. dem Mehriwerte über dem Barikurfe der an das Publikum 
zu verfaufenden Aftien Gewinn zu erzielen. Wir betonen 
ausdrüdlich, daß Die meiften Gründungen einem wirklichen 
Bedürfnis entiprechen, alfo durchaus berechtigt, notwendig 
und einwandöfrei find. Wir berühren hier nur das unreelle 
Gejchäft. EI tritt namentlich in Zeiten günftiger Konjunktur 
auf, wenn Durch das Steigen der an der Bürje bereit vor- 
handenen Bapiere das VBublifum auf die blühende Lage von 
Handel und Suduftrie aufmerkfam gemacht wird und aus 
Oewinn- und Spefulattonsfucht aladann leicht dazu neigt, 
Snöduftriepaptere, wie man technifch jagt, aufzunehmen. Auf 
Grund einer ausnahm3metfen und mu furze Zeit vorhandenen 
Rentabilität pflegen unter folden Verhältniffen industrielle 
Unternehmungen zu hohen Preifen von Gründerfonjortien 
in Aftiengejellichaften umgewandelt und deren Aktien mög- 
Licht fchnell an den Markt gebracht zu werden. &8 wird
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nicht darauf Gewicht gelegt, daß die Öejelljchaft durch Die 
Art ihres Betriebes und ihrer Anlagen in fich eine gewilje 
Rebensfähigkeit und die Ausficht auf vegelmäßige Erträgnifje 
verbirgt, jondern da8 ganze Verfahren läuft darauf hinaus, 
außergewöhnlich günftige Umftände des Geld- und Börjen- 
marftes fi) zu Nube zu machen und den Anjchluß für die 
Biere der Agiotage nicht zu verfäumen. Den Auswichien, 
die in diejer Hinficht daS Gründermejen gezeitigt hat, fucht 
das neue Börjengejeß durch die Beftimmung entgegenzutreten, 
daß die Zulafjung von Aktien eines zur Aftiengejellichaft 
umgemwandelten Unternehmens zum Börjenhandel erit nach 
Ablauf eines Jahres nad) Eintragung der Öefelfichaft in das 
Handel3regifter und vor der Veröffentlichung der erften 
Sahreshilanz nebit Gewinn- und DBerluftrechnung nicht 
erfolgen darf. Allein auch unter dem neuen Gejeb wird der 
Rapitalift einer forgfältigen Prüfung desjenigen Unter- 
nehmens, dejjen Aktien er zeichnet oder an der Börfe fauft, 
nicht enthoben fein. Fir die Beurteilung eines Vrojpeftes 
bezw. einer Aftiengejellfhaft hat die Erfahrung einige Ge- 
fihtspunkte herausgebildet, Die Beachtung verdienen. 1) Die 
erjte Srage ijt die, ob das Unternehmen einen Snoduftrie- 
ziweig betreibt, deffen Exträgniffe mehr regelmäßiger Natur 
find oder Itarfen Schwankungen unterliegen. Im lebteren 
Valle wird man darauf zu fehen haben, ob, Vorkehrungen 
getroffen find, dieje Schwanfungen weniger heftig hervor- 
treten zu lafjen, was mit der Frage der Konfurrenzfähigkeit 
des Unternehmens in Verbindung fteht. 2) Man wird fic 
darüber zu vergemwifjern haben, ob die einzelnen Anlagen, 
Majchtinen zc., die Gebäude, der Grund und Boden zu an- 
gemefjenen Preijen in die neue Aftiengejellichaft eingebracht 
find, ob der Wert etiva borhandener Watente nicht über- 
Ihäst ift. Muf die in den Proipekten veröffentlichten 
Tagattonen tft dabei nicht allzugroßes Gewicht zu Legen. 

. Zu einem richtigen Urteil fommt man durch die Erkundigung 
bei nicht intereffierten Sachverftändigen oder bei erfahrenen 
und gewifjenhaften Gejchäftsleuten, die in der Nähe des
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Unternehmens anfäjfig find. 3) Bon Wichtigkeit ift es, zu 
unterjuchen, ob genügende Betriebsmittel vorhanden find 
oder ob die Öejellichaft 7. ®. für die Dedung von Roh- 
materialien 2c. Bankierfredite in Anjpruch nehmen muß, 
ferner, ob nicht bereit bei der Gründung langdauernde 
Berbindlichkeiten zu übernehmen waren, die jpäter einmal 
zu einer Die Erträge der Gejellichaft Herabmindernden Lat 
werden fönnen, ob exhebliche Hypothefariihe Schulden 
exiftieren 2c. 4) Db der für die Aktien geforderte Preis mit 
dem inneren Werte des Unternehmens und mit den zu 
erwartenden Gewinnen im Einklang fteht. Sede Snduftrie- 
aftie muß in Anbetracht des mit ihrem Befib verfnüpften 
Nifilos eine den landesüblichen Zinsfab nicht unbedeutend 
überfteigende Verzinfung des angelegten Rapital3 bringen, 
und deshalb find der Beurteilung ihres Wertes nicht die 
Dividenden eines außergewöhnlich günftigen Jahres oder 
aus der Zeit hochgehender Konjunktur, fondern diejenigen 
normaler Gejchäftsperioden zu Grunde zu legen. 5) Die 
wichtigjte Frage tft aber die, ob gefchäftsgewandte, fauf- 
männifch und technifch gut gejchulte und vor allen Dingen 
vertvauenswürdige Berjonen die Leitung des Unternehmens 
in Händen haben. Mit nicht allzu großer Mithe wird ftch 
an der Hand des Profpeltes leicht ein jeder über obige 
Fragen erfundigen und fich hiernad) ein eigenes Urtetl 
bilden Fünnen. 

In jedem Falle joll fi aber ver Brivatmann von jolchen 
Unternefmungen fern halten, für Die marktichreieriiche Pro= 
ipefte anfcheinend in der gejeglich vorgejchriebenen Form 
veröffentlicht werden, ohne daß die Einführung der Aktien 
an der Börfe erfolgt; denn fein Papier, für da8 man außer- 
halb der Börje Käufer fuchen muß, eignet fi) zu Kapitals- 
anlagen für denjenigen, der nicht über bejonders große 

Neichtümer verfitgt. 
Bei der Prüfung der ihnen zur Genehmigung borge- 

legten Broipefte Haben die Zulaffungsftellen für den Handel 
in Wertpapieren nur zu unterfuchen, ob Die Angaben des Bro=
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iveftes dev Wahrheit entiprechen. Zwar find fie zweifellos 
berechtigt, Vrojpekte von Unternehmungen, deren Schwindel- 
haftigfeit fie erkennen, zurüdzumeijen, und die Zulafjungs- 
‚itellen verfahren in folchen Fällen ftvenger, al3 gemeiniglid) 
das große Bublifum annimmt, aber eine Beurteilung über 
den Wert der angebotenen Sachen und Aktien wird durch Die 
Genehmigung des Vrofpektes nicht geliefert. Das Bublikum 
erlangt fomit nur die eine Gewißheit, daß eine jorgfältige 
Prüfung die Wahrheit der Angaben feitgeitellt Hat; jich auf 
Grund diejer Angaben ein Uxteil zu bilden, bleibt Sache des 
Publitums jelbft. Man muß dies hervorheben, da Privat- 
leute, die durch eigene Leichtfertigfeit irgend welchen Schaden 
durch Börjengefchäfte erfahren haben, nur zur leicht geneigt 
find, hieraus unberechtigte Angriffe gegen die Börfe und 
ihre Einrichtungen herzuleiten. 

Zur Vermeidung irrtümlicher Auffafungen betonen wir 
nochmals ausdrüclich, daß das Errichten von Aftiengejell- 
Ichaften, jofern es fi um Unternefmungen handelt, die 
nach der Art ihres Betriebes hierfür. geeignet find (vergl. 
oben Srage 1) und deffen ergiebige Ausnubung Durch das 
Borhandenjein größerer Mittel bedingt wird, ald gewöhnlich 
der Einzelne befißt, oder dauernd verfügbar machen fann, 
an fich durchaus feine volf3wirtichaftliche Berechtigung hat, 
da das mobile Kapital in anderer Weile zur Förderung 
technischer und induftrieller Fortichritte jonft kaum heran- 
gezogen und nußbar gemacht werden fünnte. Von diefem 
Oefichtspunfte läßt fi) daher gegen Grimdungen an fic) 
nichtS einmwenden, und das Vubliftum Tann mit Vertrauen 
fi) an Unternehmungen beteiligen, die von folchen Bank- 
häufern ausgehen, deren guter Emifjtonstredit durch ihr 
bisheriges Gejchäftsgebahren vorteilhaft bekannt ift. 

Die Griimdung einer Aftiengejellichaft pflegt jelten ein 
Bankhaus für fich allein durchzuführen. Gewöhnlich ver- 
einigt e3 fich zur diefem Zwerfe mit einigen Gefchäftzfreunden 
zu einem SKonjortium oder einem Syndilat (im Sinne des 
Handelsgejebes zu einer „Öelegenheitsgejellfcehaft”), um das
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Nifiko des ejchäfts zu vermindern; denn die Aktien, welche 
bei dev Gründung von dem Bankier übernommen werden, 
fönnen nicht immer fogleich zur Zeichnung (Subjfription) 
aufgelegt oder an der Börje in ven Verfehr gebracht werden, 
und der einzelne Banfter würde fie mit feinen eigenen 
Mitteln leicht „Feitlegen“ d. 9. in Geldverlegenheit bringen, 
wenn 3. B. unvorhergejehene Ereignifje die ungeftörte Ab- 
wicklung des Gründungsgeichäftes unmöglich machen. Sn 
dem gio, das das Konjortium fordert, Liegt auch zum Teil 
die Entjchädigung für das von den Finanzierd übernommene 
Nififo. Ueber ihre Rechte und ihre Pilichten im Shndifat 
einigen fi) Die Mitglieder dezjelben Durch Vereinbarungen 
im „SyndifatShrief”, der neben der Darlegung über das in 
Rede ftehende Gejchäft Beftimmungen über den Anteil des 
einzelnen Mitgliedes, iiber den vom Syndikat jelbit zu zahlen- 
den PVreis, über die Dauer und Auflöfung des Syndikat, 
über die der Syndifatsleitung gewährten Rechte und Yehn- 
liches enthalten. Die Auflöjung des Syndifats pflegt zu= 
meilt zu erfolgen, wenn die zu begebenden Aktien im Pıurb- 
Ktum untergebracht, man jagt „gut placiert”, find, und wenn 
fich ein vegelmäßiger Börjenhandel in denjelben entwickelt 
hat. Dem Vublitum wird jehr Häufig von der Auflöjung 

568 Konjortiums duch Notizen im redaktionellen Teil ver 
Zeitungen Senntni3 gegeben. 

Nach dem Deutjchen Handelsgejeßbuch unterjcheivet man 
zwei Arten von Grimdungen. Bollzieht fich Die Gründung 
einer Gejelliehaft in der Weije, daß die Gründer jelbft die 
Aftien voll iibernehmen, jo jpricht man von einer Simultan- 
gründung. Das Agto, das aladann durch den Verkauf der 
Aftien erzielt mird, bildet nad) Abzug der Spefen, die durd) 
Stempelgebühren, Atiendrud, Snjertion des Vrofpektez zc. 
entitehen, den Gewinn der runder, bezw. des finanzterenden 
Banfier3 und feiner Ronfortialbeteiligten. 

Sefchieht aber die Gründung fo, daß die Aktien exit nac) 
Zeichnung des Kapital befibenden Publikums zur Ausgabe 
gelangen, jo entfteht eine Succeffivgründung. Kommen hier 

Schweiger, Börfen- und Bankwefen. 4
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Ichlieglich die Aktien der Gejellichaft zu einem höheren Breije 
als dem Parikurje zur Ausgabe, jo fließt nach den gejeb- 
Kichen Beltimmungen das Agio in den Nejervefonds der 
Sefellichaft und nicht in die Tajchen der Gründer. Die 
Succejfivgrimdung fommt jeltener vor. Man wendet fie 
bejonders an, wenn e3 fich darum handelt, zur Förderung 
von dem allgemeinen Wohle dienenden Einrichtungen (aS>, 

- Badeanftalten, gemeinnübige Bauten ac.) Die Beteiligung 
jolcder Verjonen zu gewinnen, die mit Nücficht auf den 
guten Zweck der Gefellfchaft die Erreichung des vorgeftecten 
‚Ziele dem eventuell dabei zu erlangenden Gewinn vor= 
ziehen. 

Wir Iprechen zunächit von den Kajjagejhäften. 
AS Rafja-Geichäfte gelten außer den auspdrüclich „per 

Rafje”, „per, morgen“ over „per einige Tage” gejchloffenen 
Gejchäften auch Diejenigen Gejchäfte, bei denen die Zeit der 
Erfüllung nicht ausdrücklich bejtimmt ift, fall bei leteren 
nicht aus-der Gattung des Wertpapier, der Zahl der ber= 
ihloffenen Stüde oder der Höhe der verjchloffenen Summe 
oder aus anderen Umftänden mit Sicherheit zu entnehmen 
ilt, daß die Abjicht der Kontrahenten auf ein Zeitgejchäft 
gerichtet war. 

Bei den „per einige Tage” gejchlofjenen Gejchäften tft 
jede Wartet berechtigt, vom dritten Börjentage nach dent 
Abichluffe ab den Fälligfeitstag für eingetreten zu erklären. 
Der Erfüllungstag für „per Erjcheinen“ abgejchloffene ©e- 
ihäfte wird von dem Börjenvorftande feitgejet. 

Öerät einer der Kontrahenten mit der Erfüllung in Vers 
zug, jo muß ihn der andere Teil zur Erfüllung auffordern. 
Die Aufforderung darf mündlich oder fchriftlich innerhalb 
der eriten 24 Stunden, jie muß aber jpätejteng am achten 
Börjentage nach dem Zälligfeitstage erfolgen. Falls die 
Aufforderung dag Recht zur Swangsregulierung oder zum 
Rücdtritte begründen joll, jo muß eine Frift zur Nachholung 

. ae a7 der Erfüllung gejebt in gleichzeitig die Erklärung ab- 
ES sem werden, welches von Diejen beiden Nechten Der nicht- 
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fäumige Teil fire den Fall der Fruchtlofigfeit feiner Aufforde- 
rung wählt. 

Hat der nichtjäumige Teil innerhalb acht Tagen nach, der 
Sälligfeit Schriftlich erinnert, ohne eine Nachfrift zu jeßen 
und ohne jein Wahlvecht auszuitben, jo hat er jich, alle Rechte 
auf einen hom Tage des Erinnerungs-Schreibens ab laufen- 
den Zeitraum von vier Wochen gewahrt; er kann aljo inner- 
halb diefes Zeitraumes dem jäumigen Kontrahenten jeder- 
zeit die bezeichnete Nachfrift jeßen und erklären, ob er nach 
fruchtlofem Ablauf derjelben zur Zivangsregulierung jchreiten 
oder vom Gejchäft zurictreten wolle. Nach, Fruchtlojem 
Ablauf der geftellten Nachfrift it der nichtfäumige Kontra= 
hent, fofern er nicht den Rücktritt gewählt hat, bevechtigt 
und verpflichtet, an Der nächiten Börfe zur Zwangsvegus= 
lterung zu fchreiten. Hat der fäumige Kontrahent erklärt, 
nicht erfüllen zu können oder nicht erfüllen zu wollen, jo ilt 
der nichtfäumige Kontrahent berechtigt und verpflichtet, jo= 
fort zur Ziwangsregulierung zur jchreiten. 

Die Awangsregulierung fanın nah Wahl des nicht 
jäumigen Kontrahenten jowohl durch den vermittelit eines 
Kursmaklers zu bewirkenden An= oder Verkauf der ver- 
Ihloffenen Werte, al8 aud) unter Zugrundelegung des 
Durchichnittsfurfes, mit welchem diefelben am Bmangs- 
vegulierungstage notiert werden, auch zum Teil in der 
einen, zum Teil in der anderen Art erfolgen. Der die 
Smwangsregulierung vornehmende Kontrahent ift verpflichtet, 
dem jäumigen Teil von der erfolgten Zwangsregulierung 
durch einen Ipäteitens am Tage nach der Awangsregulierung 
bis 12 Uhr mittags der Voft zu übergebenden Brief unter 
Aufgabe de8 Biwangsregulterungsfurjes Mitteilung zu 
machen. Die Unterlaffung diefer Anzeige innerhalb der 
borgedachten Frift gilt al3 Verzicht auf alle Anjprüche. 

Betrifft das Gejchäft, bei dem einer der Kontrahenten 
mit der Erfüllung in Verzug gerät, Kontanten oder Bapier- 
geld, fo ift der nichtfäumige Rontrahent befugt, jofort und 
ohne daß e3 einer vorherigen Aufforderung zur Erfüllung 

4A*
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bedarf, von dem Gejchäft zurüdzutreten oder dasjelbe ander- 
weit, jelbjt außerhalb der Börfe, ziwangsmeile abzumwideln 
und von dem jäumigen Teil Crftattung feines gejamten 
Ssuterefjes zu verlangen. Bei Gejhäften in Zins- und 
Dibivendenjcheinen finden die Bejtimmungen des vorjtehen- 
den Sabes gleichfall® Anwendung, jedoch ift bei diejen 
Gejchäften die zwangsweije Abiwicelung außerhalb der Bürje 
ausgejchloffen. Wird duch den jäumigen Kontrahenten die 
für feine Rechnung vorzunehmende Zwangsregulierung oder 
die Erfüllung des zum BZwece verjelben gejchlofjenen 
Sefchäfts vorjäglich vereitelt, erjchwert oder verzögert, fo 
fann der Börfenvoritand auf Antrag des nichtfäumigen 
Kontrahenten ein ihm von dem jäumigen Teil zu zahlendes 
Strafgeld endgültig feitjeben. 

Die Zmangsregulierung von Gejhhäften, welche „per 
Srieinen“ gejchloffen find, erfolgt, jofern die gehandelten 
Werte vom Liquidationsverein jeontriert worden find, nad) 
den für Beitgeichäfte, im anderen Falle nach den fir Kafja 
geihäfte feitgejeßten Beningungen. 

Bei Zeitgejchäften ift der im Bertrage Feitgejeßte Tag 
der Fälligfeitötag. Sit „täglich“ oder „auf Ankündigung“ 
gehandelt, jo fann im erfteren Sale die Kündigung jeitend 
des Käufers, im lebteren die Ankündigung jeitend des Ver- 
fäufer8 an der Bürfe bis mittags 1'/, Uhr erfolgen. Die 
Kündigung oder Ankündigung kann fich auf Teiljummen, 
jedod nur in ufancemäßigen Beträgen, beichränfen. 

Beitgejhäfte gelten in Crmangelung einer bejonderen 
Berabredung als fix gejchlofen. SH auf Wrämtie, Stellage 
oder mit dem Nechte der Nachlieferung oder Nachforderung 
gehandelt, jo läuft die Scift zur Erklärung am Erklärung 
tage mittags 11/; Uhr ab; bet per ultimo gefchlofjenen 
Geichäften ift der drittlegte Börfentag vor dem Ultimo- 
Vieferungstage, bei per medio gejchloffenen der dem Fällig- 
feitätage nächjtvorhergehende Börfentag der Erflärungstag. 
Macht der zur Erflärungszeit beftehende Kurs e3 zweifel- 
lo, in welcher Weije die Erfüllung eines auf Gtellage oder
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mit dem Rechte Der Nachforderung oder Nachlieferung 
geichlofjenen Gejchäfte gewählt wird, jo bedarf es einer 
Erklärung feiten3 des dazu Berechtigten nicht; in ftreitigen 
Fällen entjcheivet Hieriiber der Börjenvoritand endgültig. 
Hat bei einem auf Prämie gejchlofjenen Gejchäfte der zum 
Rüdtritt gegen Brämienzahlung berechtigte Kontrahent bis 
zur Grklärungszeit feine Erklärung abgegeben, jo wird an- 
genommen, Daß er die Prämie zahlen will, e8 jei denn, daß 
der Kurs zur Erflärungszeit die Wahl der Erfüllung des 
Gejchäfts zweifellos erjcheinen läßt; falls diejes ftreitig ift, 
jo entjcheivet darüber der Börjenvorftand endgültig. Die 
Prämie ift am nächften Börfentage nad der Erklärung 
zu zahlen. 

Sind die Kontrahenten eines Zeitgejchäftes Mitglieder 
de3 Liquidationzvereines für Zeitgefchäfte an der Berliner 
Sond3börfe und betrifft das Geichäft jolhe Werte, welche 
durch diefen Verein fontriert werden, jo hat die Regulierung 
des Gejchäfts durch Skontrierung und zwar gemäß der ein- 
Ihlägigen Beftimmungen des Liquidationsvereins zu erfolgen. 
Diejes Verfahren findet auch auf folche Zeitgefchäfte Anz 
wendung, die zwijchen Vereinsmitgliedern erit an dem 
für Einreichung der Sfontrobogen beftimmten. Tage 
geichloffen find. 

Sehören die gejchloffenen Werte zu denjenigen, für welche 
von dem Börjenvoritande ein Liquidationzkurs feitgejeßt 
wird, jo ift die Lieferung zır diefem Liquidationzkurfe zu 
bewirken. Bei allen anderen Werten gilt derjenige Kurs 
als Liquidationzkuns, welcher am Tage der Feftitellung der 
Liquidationzfurje im amtlichen oder nichtamtlichen Teile 
de3 amtlichen Rurzzettels, und in Ermangelung einer joldhen 
Notiz im Hextelfchen Kurzbericht, als Kafje-Mittel-Kurs 
notiert wird. Betrifft ein Zeitgejchäft Wertpapiere, von 
denen bor Ablauf des Vertrages ein ins- oder Dividenden- 
Ihein abgetrennt worden ift, welcher mit dem Käufer zu 
verrechnen ift, jo hat diefe Verrechnung gleichzeitig mit der 

Ausgleichung der Differenz zu erfolgen.
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Menn einer der beiden Kontrahenten nicht erfüllt, jo 
wird, falls die Erfüllung vermittelt Sfontrierung durd) 
den Liquidationsverein zu erfolgen Hatte, nach den Hierfür 
beftehenden Beltimmungen des Liquidationzvereins ver- 
‘fahren. In allen anderen Fällen Hat der nicht fäumige Teil 
das Recht, auf Erfüllung zu beftehen oder Zwangsregulierung 
vorzunehmen. Will er auf Erfüllung beitehen, fo hat er 
bei Berluft diefes Anjpruchs dem Säumigen in einem jpä- 
tejtend am nächften Börjentage nach dem Erfüllungstage 
zur Boft zu gebenden eingefchriebenen Briefe davon Mit- 
teilung zu mahhen. Wählt er dagegen die Ziwangsregulierung, 
fo muß ex diejelbe, ohne daß es einer vorgängigen Anzeige 
oder der Stellung einer Nachfrift bedarf, an der nächjten 
Börje nach dem Crfüllungstage bewirken. Die Ziwangs- 
regulierung fann nad) Wahl des nichtjäumigen Kontrahenten 
jowohl durch den vermittelft eines Rurgmaklers zu bewirfenden 
An= oder Verfauf der verfchloffenen Werte oder unter Zu= 
grumdelegung des Ducchichnitt3furfes, mit welchem diejelben 
am Zmangsregulierungstage notiert werden, auch zum Zeil 
tn der eimen, zum Qeil in der anderen Urt erfolgen. Der 
die Zwangsregulierung bornehmende Kontrahent tft ber- 
pifichtet, dem jäumigen Teil von der erfolgten Ziwang3- 
regulierung durch einen päteftens am Tage nad) der Zwang3- 
regulierung bi3 12 Ahr mittags der Voft zu übergebenden 
Brief unter Aufgabe des Atwangsregulierungsturjes Mit- 
teilung zu machen (wie beim Kafjageichäft). 

Engagement3 in einem Wertpapiere, Dad zur Rüczahlung 
gefiimdigt ift, werden an dem Tage fällig, an dem die Rüd- 
zahlung beginnt, auch wenn diejelben urjprünglich auf einen 
ipäteren Termin gejchlofjen waren. Der Verkäufer Hat alg- 
dann die Wahl, das Engagement durch Lieferung der Stüde 
oder durch Verrechnung zum Einlöfungsmerte zu regulieren, 
welcher in jtreitigen Fällen von dem Börfenborftande feit- 
aufeßen it. 

Tritt für die verichloffenen Werte während der Dauer 
des Vertrages die Ausiibung eines Bezugsrechts ein, welches
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nicht durch Veitfeßung eines Nurs-Auf- oder Abfchlages 
feine Erledigung findet, jo hat der Käufer, der das Bezugs- 
recht ausüben will, jpätefteng 24 Stunden vor Ablauf der. 
zur Ausübung de3 Bezugsrecht3 geftellten Frilt den Ver- 
fäufer in den Befiß einer fchriftlichen Aufforderung zu jegen, . 
die Bezugsftücde zu erheben, und Verkäufer ift gehalten, 
diejer Aufforderung zu entjprechen. Der Käufer muß hier- 
nählt nach Wahl des Verkäufers Die neu bezogenen Stüde 
entweder innerhalb acht Tagen nach dem eriten Tage der 
Ausgabe der neuen Stücke nach vorangegangener zweitägiger 
Ankimdigung, oder die alten und neuen Werte zugleich am 
Erfüllungstage des urfprünglichen Gejchäftes gegen Er- 
ftattung aller Auslagen nebft Binjen zum jeweiligen Neichg- 
bankdisfont abnehmen. 

Tritt bei Brämien-, Stellage- und Nochgejchäften während 
der Dauer des Vertrages ein Bezugsrecht ein, jo ift, falls 
die Erfüllung durch Lieferung der Stüde erfolgt, der Ver- 
fäufer die Bezugsftüde gegen Erftattung der dafür geleifteten 
Zahlung nebit Stüczinfen mitzuliefern und der Käufer jolche 
mit abzunehmen verpflichtet. Ohne die Bezugsftüce fan die 
Lieferung weder geleiftet noch verlangt werden. Auf die Höhe 
der Prämie tft ein eintvetendes Bezugsrecht ohne Einfluß. 

Wenn während der Dauer eines Engagements das be- 
tveffende Wertpapier zur Ponvertierung gelangen foll, derart, 
daß entweder unter Abftempelung der Stide eine ZinS- 
veränderung eintritt oder gegen Einlieferung Des Wert- 
papiere3 ein anderes ausgegeben wird, jo hat Käufer den 
Verfäufer fpätefteng 24 Stunden vor Ablauf der zur Aus- 
Übung des WonvertierungsrechtS geftellten Srift in den Belib 
einer fehriftlichen Erklärung zu jeßen darüber, ob ev die 
Konvertierung annehmen id Eonvertierte oder neue Stüde 
den Konvertierungsbedingungen gemäß empfangen till, 
oder ob die Erfüllung des Engagements in den urjprünglic) 
derabredeten GStücen erfolgen fol. IUnterläßt Käufer die 
Erklärung, jo hat e3 bei dem ursprünglichen Engagement 

jein Betwenden.
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Ber Engagements in Wertpapieren, die nur zum Teil, 
d. h. in beftimmten Sahrgängen oder Serien, zur Nüdzahlung 
gelündigt oder zur Sionvertierung gejtellt find, Hat der Ver- 
fäufer jpäteftens fech8 Tage nad) erfolgter Kündigung over 
drei Tage bevor die Frift zur Konvertierung am hiejtgen 
Plate abläuft, den Käufer in den Beliß einer jchriftlichen 
Erklärung darüber zu feben, in welchen Stüden er, ver 
Berfäufer, dad Engagement erfüllen will. Crflärt er die 
Erfüllung in den zue Rüdzahlung gefündigten oder zur 
Konvertierung geftellten Stüden Ieiften zu wollen, jo hat im 
leßteren Falle wiederum der Käufer den Verkäufer jpätejtens 
24 Stunden vor Ablauf der zur Konvertierung geitellten 
Srift in den Befiß einer Erklärung darüber zu jeßen, ob er 
die Stüde, zu deren Lieferung der Verkäufer fich erklärt hat 
oder Statt deren den entiprechenden Betrag fonvertierter 
Stüde den Ronvertierungsbedingungen gemäß empfangen 
will. Unterbleibt die Erklärung des Verkäufers, jo hat er 
in den nicht zur Nücdzahlung oder Konvertierung gelangenden 
Stüden zu erfüllen. Unterbleibt die Erklärung des Käufers, 
jo erfolgt die Erfüllung in Stüden der vom Verkäufer ges 
wählten Art. In allen Fällen Hat derjenige, für vdefjen 
Rechnung vom Nechte zur Konvertierung Gebrauch gemacht 
wird, alle Daraus entitehenden Auslagen und Zinfen darauf 
zum jeweiligen Neichsbanfvisfont dem Gegenfontrahenten 
zu eritatten. 

Tritt während der Dauer eines auf Prämie, Stellage 
oder mit dem Nechte der Nachforderung oder Nachlieferung 
gejchloffenen Engagements eine gänzliche oder teilmetje 
Konvertierung oder eine gänzliche oder teilmeife Rückzahlung 
der verichlofjenen Werte ein, jo fommen die vorstehend für 
auf feite Lieferung gejchloffene Gejchäfte feitgejebten Be- 
dingungen gleichfalls in Anwendung. Auf die Höhe der 
Prämie bleibt ein eintretendes Konvertierungsrecht ohne 
Einfuß. Enthält in allen vorftehend erwähnten Fällen die 
Bertragsfumme Beträge, welche zur Ausübung des Bezugs- 
oder KonvertierungsrechtS nicht geeignet find, jo bleiben
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dieje bei der Verrechnung außer Betracht, joweit in Bezug 
auf fie nicht von dem Börjenvoritande Seitlebungen ge= 
teoffen find. 

Sn allen vorftehend erwähnten Fällen wird jeder einzelne 
Schluß als ein jelbftändiges Gejchäft angejehen. 

Bei Öeihhäften in Zins- oder Dividendenjheinen, 
gefümdigten oder verlojten Wertpapieren haftet Verfäufer 
nicht für deren Cingang, wenn dies nicht beim Abihluß 
ausdrüclich vereinbart worden ift;, er haftet aber für deren 
Echtheit und für richtige Angabe und Berechnung des Ein= 
löfungswertes, wie jolcher am Tage des Verfaufg feititeht. 

Bei Öejhäften in Berjiherungsaktien, denen 
Dividendenfcheine nicht beigefügt find, gehört die Dividende 
demjenigen, der die Aktie vor Schluß des Gejkhäftsjahres 
gefauft hat. Wird die Dividende einem jpäteren Befiber 
der Aktie ausgezahlt, jo hat er die Verpflichtung, folche 
jeinem Verfäufer unverzüglich zu erjtatten. Ille Ber- 
fiherungsaftien werden, ohne Nücficht auf fehlende Ein= 
zahlungen, pro Stück in Reihmarf franko Zinfen gehandelt. 

Bei Lieferung von deuten oder ausländiihen 
Wertpapieren, welche auf einen feften Zins ausschließlich 
in Thaler- oder Reihswährung lauten, darf der zunächit 
fällige Zinsichein fehlen, wenn der Wert desjelben vergütet 
wird. Bei deutichen Dividendenpapieren darf der nächjt- 
fällige Dividendenjchein durch einen eine andere Nummer 
tragenden auf denjelben Termin fälligen Dividendenjchein 
gleicher Gattung erjeßt werden. Ausländiiche Wertpapiere 

find, joweit nicht anderweitige Seftjeßungen getroffen find, 
nur Tieferbar, wenn jämtliche dazu gehörige Zing= oder 
Dividendenfcheine die gleiche Nummer wie das Wertpapier 
jelbft tragen. Bei allen augländifchen Wertpapieren find 
lämtliche uneingelöft gebliebenen Bing- oder Dividenden- 
iheine mitzultefern, jo lange nicht der Börfenvorftand andere 
Seltjeßungen getroffen hat. 

Det allen deutjchen Dividendenpapieren werden die Dibi= 
dendenjcheine mit Ablauf des betreffenden Gejchäftsjahres
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von den Aftten getrennt, und verftehen jich don Diejen Tage 
ab alle in derartigen Wertpapieren gemachten Gejchäfte 
exkluftive Dividende. Ausgenommen hiervon find jolche Werte, 
welche auf Zeit gehandelt und im amtlichen over nichtamt- 
lichen Teile des amtlichen Kurszettel$ auf Zeit mottert over 
welche von dem Börjenvorftande noch befonders befannt ge= 
macht werden ; bei Diejeit verbleibt der Divivendenjchein an 
den Altien bi3 zu dem Tage, welchen der Börjenvorftand für 
die Abtrennung feitjeßt. Bei ausländischen Dividenden- 
papieren erfolgt die Abtrennung des Dividendenjcheines exit, 
wenn eine bezügliche Befanntmachung des Börjenvorftandes 
erfolgt ift. 

Die laufenden Zinfen werden ftet3 vom Beginne des 
neuen Gefchäftsjahres an berechnet; ausgenommen find Die- 
jenigen deutschen und ausländijchen Aktien, bei welchen Der 
Dividendenfchein des voraufgegangenen bejchäftzjahres in 
Gemäßheit der vorftehenden Beitimmungen mitgeliefert wer= 
den muß. Bei diejen werden die laufenden Zinfen jo lange 
vom Beginn des horaufgegangenen Gefchäftsjahres an be= 
rechnet, His der Börjenvoritand die Abtrennung de3 Divi- 
dendenjcheines und die Abänderung der Zinsberechnung 
feitjeßt. 

Die Kursmakler Haben für die ihnen zum Handel zuge= 
wiejenen Wapiere die nach VBorjtehendem erforderlichen 
Beihlüffe und Bekanntmachungen rechtzeitig zu beantragen. 

Bei Gejchäften in Genußjcheinen greifen in betreff der 
Divivendenjcheine dieelben Mjancen Plab, wie bei den 
Aktien. 

Bei jämtlichen Wertpapieren, die mit Zinfen gehandelt 
erden, wird bei Kafjagejchäften der Tag des Verkaufes, 
bei Beitgejchäften Der Tag der Lieferung mitgerechnet. Zins- 
tragende Bapiere, deren Zinszahlung eingeftellt ift, forte 
Aktien von Oejellihaften, die in Konkurs geraten oder in 
Liquidation getreten find, und folche Aktien, die dag Anrecht 
auf Dividende verloren Haben, werden auf Anordnung des 
Börjenvoritandes von einem bon ihr zu beftimmenden Tage
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ab ohne Berehnung von Stüdzinjen gehandelt. Genuß- 
heine werden ohne Berechnung von Stüczinjen gehandelt. 

Die Zinfen jolher Vfanddriefe, deren Zinsfcheine auf 
Sohannis und Weihnachten lauten, werden vom 1. Juli 
und 1. Sanıar ab gerechnet. Die Zinjen folcher. Wertpapiere, 
deren Zinsjcheine auf den Erften alten Stils, aljo 13. neuen 
Stil! eines Monats lauten, werden vom Eriten des betr. 
Monat, die Zinfen folder Wertpapiere, deren Zingjcheine 
auf den Lebten eines Monats lauten, werden vom Erften 
de3 nächiten Monat gerechnet. 

Alle Aktien, einjchließlich der Prioritäts- und VBorzugs= 
aftien, werden, jofern fie nicht mit einem einen fejten Zins- 
jab ausdrücenden Kupon verfehen find, mit 4 Broc. laufen- 
den Binfen gehandelt. 

Sobald nach Ablauf aller einem Stüde beigegebenen 
Bing= bezw. Dividendenfcheine Die Ausgabe der neuen Kupon= 
bogen jtattfindet, hat Verkäufer entweder mit neuen Kupon- 
bogen zu liefern, oder die Spejen fir Bejorgung derjelben 
dem Käufer zu vergüten. 

Bei Öejchäften in Stücken gezogener Serien von Brämten- 
anleihen verfteht fich Der verabredete Kaufpreis einjchließfich 

der laufenden Stüczinjen. 
Sind ohne Vermittelung eines Kursmaklers Gejchäfte 

zur amtlichen Kotiz abgejchloffen und ift ein Kurs amtlich 
nicht notiert worden, jo fimd folche Gejchäfte als nicht zu 
Ttande gefommen zu betrachten. 

Wer nach dem Ausipruche des Börfendvoritandes einen 
{hm gelieferten Voften zu Unrecht zurücgewiejern Hat, hat 
den entitandenen Zinsverluft zum jeweiligen Lombardzing- _ 
juß der Neich3banf, bei Ultimolieferungen überdies dag von 
dem Börjenvorftande etiva feftgejebte Strafgeld zu vergüten. 

Snterimzfcheine und Duittungsbogen über Wertpapiere, 
von denen bereit3 Origimalftiide im Umlauf fich befinden, 
ind nicht Lieferbar, e3 fet denn, daß ihre Lieferbarkeit von 
dem Börfenvorftande ausdrücklich feitgejeßt ift. Bejchädigte 
Wertpapiere find nicht Lieferbar, wenn denfelben oder deren
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Zing- oder Dividendenjcheinen nötige Exfordernijje, 5. B- 
Stempel, Nummer oder Unterjohriften, mangeln, wenn ihnen 
ein jo großes Stüc fehlt, daß auf diefem eine Außerfurs- 
jebung Wlab gehabt Haben, oder wenn der Vermutung. 
Kaum gegeben werden Tann, e3 möchten Augftreichungen 
oder andere Beichädigungen abfihtlic) vorgenommen jein. 
Wertpapiere, bei denen der weiße Nand ganz oder teilmeije 
abgejchnitten, aber die Einfaffung oder Bignette oder Soudhe 
unverleßt ift, find lieferbar. 

Wir fommen zum Schluß zur Beiprechung des Liquida- 
tionsbereing an der Berliner Börfe. Er hat den Zweck, das 
Siqutdationzgejchäft an den Stihtagen der Berliner Fonds- 
börfe dadurch zu erleichtern und zu bejchleunigen, daß jümt- 
fiche Mitglieder die Sfontrierung und Regulierung ihrer 
per ultimo eines jeden Monats gemachten Gejchäfte, jedoch) 
nur in denjenigen Effekten, in denen hauptlächlich an der 
Berliner Fondsbörfe Zeitgejchäfte ftattfinden, und melche 
der Borjtand des Vereins bezeichnet, durch ein zu errichten- 
des Liquidationsbureau bewirken Lafjen. 

Zur Erreichung des Vereinszwedes ift jedes Mitglied, 
auch wenn e3 per Saldo feine Effekten abzunehmen oder zu 
liefern hat, verpflichtet, einen Saldo-Auszug (Sfontro) feiner: 
mit den Mitgliedern des Vereins in Den betreffenden Effekten 
per ultimo des laufenden Monat3 gemachten Gejchäfte dem 
Bureau einzureichen, und zwar ftetS: an dem dem jedes- 
maligen PBrämienerklärungstage nächitfolgenden Börjentage 
zu der bom Voritande rejp. Dem Bureau zu beftimmenden 
Zeit. Eine Verantwortlichkeit für die Aufbewahrung der 
Sfontri nach beendeter Liquidation liegt dem Vorftande 
nicht ob. Sedes Mitglied, welches per Saldo Effekten ab- 
zunehmen hat, ift verpflichtet, dem Sfontro Empfangsbeläge 
beizufügen. Unterläßt es dies, jo it das Bureau berechtigt, 
da3 betrefjende Mitglied jelbft ald Abnehmer aufzugeben. 
Sedes Mitglied, welches per Saldo Effekten zu liefern Hat, 
ilt verpflichtet, die Beläge dazu don dem Bureau innerhalb 
der von dem Vorftand feitzujeßenden Zeit abholen zu lafjen.
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Die Lieferung erfolgt zum Liquidationzkurfe. Die Diffe- 
venz zwilchen diefem und dem vereinbarten Kurfe ift zwijchen 
ven Kontrahenten direkt zu ordnen. Sedes Mitglied, welches 
die Einreichung feiner Skontrobogen, wenn auch fein effel- 
tiver Saldo vorhanden ift, nicht rechtzeitig bewirkt, ganz 
oder teilmeije unterläßt, verfällt in eine Geldftrafe. AMußer- 
dem hat das betreffende Mitglied dem Verein die durch die 
unterlafjene oder verjpätete Einreichung verurjachten Koften 
zu bergüten. Ebenjo verfällt jedes Mitglied, in defjen 
Sfontro Unrichtigfeiten enthalten find, für jeden Fehler in 
eine Konventionalftrafe. 

Sind die einzelnen Sfontri der Mitglieder nicht ftimmend 
miteinander, jo daß dem Bureau jchlieglich entweder ein 
abzunehmender, oder zu liefernder Saldo verbleibt, jo hat das 
Bureau das Recht, im Falle ein Saldo abzunehmen bleibt, 
Lieferzettel an den Verein jelbft auszugeben. Erxflärt fich 
der jchlieglich al3 fchuldig ermittelte Teil zur jofortigen 
Abnahme der vom Liquidationsverein einftweilen abge= 
nommenen Stüde, vejp. zur Lieferung Der fehlenden bereit, 
jo hat er in diefem Falle außer der Konventionalftrafe auc) 
Koften und Zinsverluft zu tragen. Erfolgt die Abnahme 
tejp. Lieferung jeitens des Verpflichteten aber nicht recht- 
zeitig, jo werden an der nächitfolgenden Börje die vom 
Bereine abgenommenen Effeften jeitens desselben beitmöglichit 
durch, einen Rurdmakler verkauft, vejp. die fehlenden fir 
Nechnung des DVerpflichteten angefauft. Der Verein ift 
indes auch berechtigt, ohne einen jolchen Kauf rejp. Verkauf 
durch einen Kursmakfler zu bewirken, lediglich die jofortige 
Vergütung des Snterefjes von dem Verpflichteten zu ver= 
langen, welches fich ergiebt auß dem lUnterjchieve des 
Liquidationskurjes und der Durchfchnittönotiz des auf den 
Lieferungstag folgenden Börjentages. 

Neflamationen wegen nicht gelieferter oder nicht ab- 
genommener Cffeften mitffen bei Vermeidung der Nicht 
berücfichtigung bi3 zu dem auf den Lieferungstag folgenden 
Börjentage um 1 Uhr bei dem alddann an der Börfe an-
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wejenden Dirigenten des Bureaus angebracht werden. Sind 
diefelben begriindet, fo hat fich der Dirigent mit dem Klomz= 
miffariug de3 Vorftandes in Verbindung zur jeben, und beide 
gemeinschaftlich Halten den Säumigen zur Lieferung rejp. 
Abnahme an. Diejelben find aber auch berechtigt, jofort mit 
der Abtwicelung zu verfahren. Oiebt ein Vereinsmitglied 
vor oder am Lieferungstage jelbft die Erklärung dem Vor- 
jtande fchriftlich ab, daß er außer ftande jet, ven aus feinen 
Sfontris fich ergebenden Saldo von Effekten abzunehmen 
vejp. zu liefern, fo ift der Vorftand berechtigt, jofort zur 
Abwiekelung zu fchreiten. 

Zur Bildung eines Garantiefonds, aus dem entitehende 
Schäden gededt werden fünnen, zahlt jedes Mitglied ein 
einmaliges Eintrittögeld von 75 Marf. In diefen Öarantie= 
fonds fliegen aud) die eingegangenen Strafgelder, joivie 
fämtliche Einnahmen des Vereins, mit Yusnahme der Sahres- 
beiträge. Die Verwaltung diefes Garantiefonds und die 
Verwendung desjelben zu den ftatutenmäßigen Zweden jteht 
den Vorjtande zu, und fann derjelbe jolchen jederzeit in 
Preuß. Staatspapieren oder in jonjtigen pupillarijch ficheren: 
Papieren zinsbar anlegen, welche Effekten jodann bei einem. 
zu bejtimmenden Snititute deponiert werden. Sollte der 
Öarantiefonds durch entftandene größere Schäden erjchöpft 
fein, jo muß eine außerordentliche Öeneralwerfammlung zur: 
Beichlußfafjung weiterer Maßnahmen fofort einberufen 
werden. 

Zur Beltreitung der Verwaltungstoften de Bureaus: 
entrichtet jedes Vereinsmitglied einen Sahresbeitrag, der in 
Säten nicht über dreitaufend Mark und nicht unter 
zwetundfiebzig Marf nach Maßgabe der Summe zu 
erheben tft, die mit demjenigen Snftitut, welches Die Ao- 
minijtratton de3 Liquidationsbureaus jemweilig führt, auf 
jedes Jahr vereinbart wird. Die Einfchäßung jedes Mit- 
gltedes wird nach Maßgabe diefer Feitfegung bon einer 
gemijchten Kommiffion bewirkt, die aus fünf, aus der Mitte 
des Borjtandes zu delegievenden Mitgliedern und jede
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fernexen Bereinsmitgliedern befteht, welche von der Öeneral- 
verfammlung nur auf ein Sahr und fonjt aber in gleicher: 
Weije wie der Vorjtand erwählt werden. 

Der Ausjchluß eines Mitgliedes fann erfolgen, wenn 
 dasfelbe jeine Zahlungen einftellt, over jeine Verpflichtungen 
gegen den Verein nicht erfüllt, inSbejondere die fejtgejeßten: 
Konventionalitrafen nicht zahlt, den zu gemährenden Schaden 
erjab nicht leiftet; oder Lieferung und Abnahme nicht be- 
wirkt, oder endlich die Snterefjen des Vereins, namentlich). 

durch abftchtlich Falfche Angaben im Sfontro, gefährdet. 
Die Wirkjamfeit des Bureaus beginnt mit ultimo März, 

d.8. Sämtliche beim Bureau Befchäftigte find zur ftrengjten 
Öeheimhaltung des Iuhalt3 der Skontri zu verpflichten. 
Sollten zwijchen dem Verein und einzelnen Mitgliedern 
Streitigkeiten entftehen, die im gütlichen Wege nicht bei- 
gelegt werden fünnen, jo erfolgt die Entfcheidung endgültig, 
unter Ausichluß des ordentlichen Nechtsweges durch den 
Börjenvoritand, dejjen Erkenntnis fich jedes Vereinsmitglied. 
endgültig zu unterwerfen hat.
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I. Allgemeine Beftimmungen über die Borfen und deren Organe, 

Ss 1. Die Errichtung einer Börfe bedarf der Genehmigung 
der Landesregierung. Dieje ift befugt, die Aufhebung be- 
ftehender Börjen anzuordnen. 

Die Landesregierungen üben die Aufficht über Die Börjen 
aus. Sie fünnen Die unmittelbare Aufficht den Handel3- 
organen (Handelsfammern, Taufmännischen Korporationen) 
übertragen. 

Der Aufficht der Landesregierungen und der mit der 
unmittelbaren Aufficht betrauten Handeldorgane unterliegen 
auch die auf ven Börjenverfehr bezüiglichen Einrichtungen der 
Kündigungsbureaus, Liquidationgkaffen, Siquidationspereine 
und ähnlicher Anftalten. 

S 2. Bei den Börjen find als Drgane der Landes- 
regierung Staatsfommifjare zu beitellen. Ihnen liegt e8 ob, 
den Gejchäftsverfehr an der Börje jowie die Befolgung der 
in Bezug auf die Börje erlafjenen Gejeße und Verwaltungs- 
bejtimmungen nach näherer Anweifung der Landesregierung 
zu überwachen. Sie find berechtigt, den Beratungen der 
Börjenorgane beizumohnen und die Börfenorgane auf herbor- 
getretene Mißbräuche aufmerkjam zu machen. Sie haben 
über Mängel und über Die Mittel zu ihrer Abftellung Bericht 
zu eritatten.
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Mit Zuftimmung des Bundesrats faun für einzelne 
Börjen die Thätigkeit des Staatsfommifjard auf die Mit- 
wirkung beim ehvengerichtlichen Verfahren bejchränft oder, 
jofern es jich um feine Börjen handelt, von der Beftellung 
eines Staat3fommifjar abgejehen werden. 

$ 3. Zur Begutachtung über die durch Diejes Gejeß der 
Beihlußfaffung Des Bundesrat itherwiefenen Angelegen- 
heiten ijt al® Sachverftändigenorgan ein Börjenausfchuß zu 
bilden. Derjelbe ift befugt, Anträge an den Neichsfanzler 
zu Stellen und Sacdhverjtändige zu vernehmen. 

Der Börjenausschuß bejteht aus mindeitens dreigig Mit- 
gliedern, welche vom Bundesrat in der Regel auf je fünf 
Jahre zu wählen find. Eine erneute Wahl ift zuläffig. Die 
Wahl der Hälfte der Mitglieder erfolgt auf Vorjchlag der 
Börjenorgane. Darüber, in welcher Anzahl diejelben von 
ven einzelnen Börjenorganen vorzujchlagen find, bejtimmt 
der Bundesrat. Die andere Hälfte wird unter angemej- 
jener Berüdfichtigung Don Landmwirtfchaft und Snduftrie 
gewählt. 

Die Öejchäftsordnung für den Ausihuß wird nach Ans 
hörung desjelben von dem Bundesrat exlaffen; der leßtere 
jet auch die den Auzfchugmitgliedern zu gemährenden Tage- 
gelder und Neijefoften feit. 
84. Für jede Börje ift eine Börjenordnung zu exlaffen. 

Die Genehmigung derjelben erfolgt Durch die Yandes- 
tegierung. Diejelbe kann die Aufnahme bejtimmter Vor- 
ihriften in die Börfenordnung anordnen, insbejondere der 
Borichrift, daß in den VBorftänden der Brodukterbörfen Die 
Landwirtichaft, die landwirtichaftlichen Nebengewerbe und 
die Miülleret eine entjprechende Vertretung finden. 

S 5. Die Börfenordnung muß Beitimmungen treffen: 
1) über die Börfenlettung und ihre Organe; 
2) über die Gejchäftszweige, für melde die Börjen- 

einrichtungen beitimmt find; 

3) über die Borausfeßungen der es zum (6) 
der Bürfe; 

Schweißer, Börfen- und Bankivejer. 5
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4) darüber, in welcher Weije die Breije und SKurje zu 
notieren jind. 

S 6. Die Börjenordnung faun für andere als Die nad) 
S5 Biffer 2 zu bezeichnenden Gejchäftszweige, jofern dies 
nicht mit befonderen Beftimmungen diejes Gejebes (SS 40, 
41, 51, 52) in Widerjpruch jteht, Die Benußung von Börjen- 
einrichtungen zulaffen. Ein Anfpruch‘ auf die Benußung 
erwächt in diefem Fall für die Beteiligten nicht. Der 
Bundesrat ift befugt, für beftimmte Gejchäftszweige die Be- 
nußung der Börjeneinrichtungen zu unterjagen oder von 
Bedingungen abhängig zu machen. 

S 7. Bom Börjenbejuche find ausgeichloffen: 
1) Verjonen weiblichen Gejchlecht3 ; 
2) Berjonen, welche jtch nicht im Befite der bürgerlichen 

Ehrenrechte befinden ; 
3) Berfonen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in 

der Verfügung über ihr Vermögen bejchränft find; 
4) Berjonen, welche wegen UN Banfıotts 

rechtskräftig verurteilt find; 
5) Verjponen, welche wegen einfachen Banfıotts rechts- 

kräftig verurteilt find; 
6) Verjonen, welche fich im Zuftande der Zahlungs- 

unfähigfeit befinden ; 
7) Berjonen, gegen welche durch vechtsfräftige oder fir 

jofort wirkfam erklärte ehrengerichtliche Entjcheidung auf 
Ausjchliegung von dem Befuche einer Börfe erfannt ift. 

Die Zulafjung. oder Wiederzulaffung zum Börjenbejuche 
fann in den Zällen unter 2 und 3 nicht vor der Befeitigung 
des Ausichliegungsgrundes, in dem Falle unter 5 nicht vor 
Ablauf von jechs Monaten, nachdem die Strafe verbüßt, 
verjährt oder erlafjen ift, erfolgen; fie Darf in dem lebteren 

Sale und ebenjo in dem Falle unter 6 nur ftattfinden, 
wenn der Börjenboritand den Nachweis für geführt erachtet, 
daß die Schuldvergältniffe fämtlichen Gläubigern gegenüber 
durch, Zahlung, Erlaß oder Stundung geregelt find. Einer 
Berjon, welche im Wiederholungsfalle in Zahlungsunfähigfeit
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oder in Konkurs geraten ift, muß die Zulafjung oder Wieder- 
zulaffung mindejtens fir die Dauer eines Sahres verweigert 
werden. Sn dem alle unter 4 it der Ausjchluß ein 
dauernder. 

Die Börfenordnungen fünnen weitere Ausschliegungs- 
gründe feitjeßen. 

Auf Antrag der Börjenorgane kann Die Landesregierung 
in bejonderen Fällen Ausnahmen von den Vorjchriften über 
die Ausjchließung vom Börjenbefuch zulaffen. 

$ 8. Die BörjenauffichtSbehörde ift befugt, zur Aufrecht- 
haltung der Drdnung und für den Gejchäftsverfehr an der 
Börje Anordnungen zu exlafjen. 

Die Handhabung der Ordnung in den Börjenräumen 
liegt dem Börjenvorftand ob. Er ift befugt, Perjonen, 
welche die Ordnung oder den Gejchäftsverfehr an der Börje 
ftören, jofort auß den Börjenräumen zu entfernen und mit 
zeitweiliger Ausschliegung von der Börje oder mit Geld- 
ftrafe zu beftrafen. Das Höchitmaß beider Strafen wird 
durch die Börjenordnung feftgejeßt. Die Ausfchliegung von 
der Börje fann mit Öenehmigung der BörjenauffichtSbehörde 
durch Anjchlag in der Börfe befannt gemacht werden. 

Gegen die Verhängung der Strafen findet innerhalb 
einer durch die Börfenordnung feitzujegenden Srijt die 
Beihiwerde an Die Börfenauffichtsbehörde ftatt. 

Sinden fi) an der Börje PVerjonen zu werden ein, 
welche mit der Drdnung oder dem Gejchäftsverfehr au 
derjelben unvereinbar find, jo ift ihmen der Zutritt zu 
unterjagen. 

S 9. An jeder Börfe wird ein Chrengericht gebildet. ES 
beiteht, wenn die unmittelbare Aufficht über die Börje einem 
Handelsorgane (S 1 Abjab 2) übertragen ift, aus der Öe- 
jamtheit oder einem Ausichuffe diejes: Auffichtsorgans, 
andernfalls aus Mitgliedern, welche von den Börjenorganen 
gewählt werden. Die näheren Beftimmungen über Die 
Bufammenjeßung des Ehrengerichts werden von der Landed- 
tegierung exlafjen. 

5*
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s10. Das Ehrengericht zieht zur Verantwortung Börfen= 
bejucher, welche im Zufammenhange mit ihrer Thätigfeit 
an der Börfe fich eine mit der Ehre oder dem Anfpruch auf 
faufmännifches Vertrauen nicht zu vereinbarende Handlung 
haben zu Schulden fommen Yafjen. 

S 11. Bon der Einleitung oder Ablehnung eines ehren- 
gerichtlichen Verfahrens ift der Staatsfommiffar (S 2) zu 
unterrichten. Er fann die Einleitung eines ehrengerichtlichen 
Verfahrens verlangen. Diejfem Verlangen fowie allen von 
dem Kommifjar geftellten Beweisanträgen muß ftattgegeben 

. werden. Der Hommifjar hat das Recht, allen Verhandlungen 
beizumohnen und die ihm geeignet erfcheinenden Anträge 
jfowie Fragen an den Beichuldigten, die Zeugen ımd zei, 
veritändigen zu Stellen. 

$ 12. Zur Vorbereitung der Hauptverhandlung he 
das Chrengericht einem Mitglied Die Führung einer Bor- 
unterfuchung übertragen. Sn der Vorunterjuhung wird 
der Beichuldigte unter Mitteilung der Bejhuldigungspunfte 
vorgeladen und, wenn ev evjcheint, mit feinen Erflärungen 
und Anträgen gehört. 

Zeugen und Sachveritändige Dürfen num unbeeidigt ver- 
nommen erden. 

s 13. Mit Zuftimmung des Staatsfommifjars Tann das 
Chrengericht daS Verfahren einjtellen, andernfalls ift Die 
Hauptverhandlung anzuberaumen. 

S 14. Die Hauptverhandlung vor dem Chrengerichte 
findet ftatt, auch wenn der Bejchuldigte nicht erjchienen ift. 
Ste ift nicht öffentlich. Das Chrengericht Tann die Deffent- 
lichkeit der Verhandlung anordnen. Die Anordnung muß 
erfolgen, fall3 der Staatsfommifjar oder der Befchuldigte 
3 beantragt, jofern nicht die Vorausfehungen des S 173 
de3 Gerichtäverfafjungsgejeßes vorliegen. 

Der Beichuldigte ift befugt, fich des Beiftandes eines 
Berteidigers zu bedienen. 

Das Chrengericht ift bevechtigt, Zeugen und Sachver- 
fändige vorzuladen und eidlich zu vernehmen.
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$ 15. Die Stvafen bejtehen in Verweis, jowie in zeit- 
weiliger oder dauernder Ausjchliegung von der Börfe. 

Ergiebt fich, daß feine unehrenhafte Handlung, jondern 
nur eine Störung der Ordnung oder des Gejchäftsnerfehrs 
an der Börje vorliegt, jo fann die Beitrafung gemäß S 8 
Ab). 2 durch das Ehrengericht jtattfinden. 

$ 16. Die Entjcheidung wird in der Sibung, in welcher 
die mündliche Verhandlung gejchloffen wird, unter Angabe 
derÖründe verfündet oder fpäteftens innerhalb zwei Wochen 
nach dem Schluffe der Verhandlung dem Staatsfommifjar 
und dem Befchuldigten in einer: mit Gründen verjehenen 
Ausfertigung zugeftellt. 

Dem nicht erichienenen Beichuldigten tft auch die ver- 
fündete Entjcheidung zuzuftellen. Sowohl der Gtaats- 
fommifjar wie der Bejchuldigte fünnen auch bei, in ihrer 
Öegenwart erfolgter VBerfündung der Entjeheidung eine 
mit Gründen verjehene Ausfertigung derjelben bean- 
Ipruchen. 

Das Ehrengericht ann in der Entjcheidung 'anordnen, 
daß und auf welche Weife fie öffentlich befannt zu machen ift. 

Das Ehrengericht fan, wenn aufzeitweilige oderdauernde 
Ausichhiegung von der Börfe erfannt ift, anordnen, daß die 
Wirfung der Enticheidung fofort eintrete. 

Auf Antrag des freigefprochenen Beihuldigten Hat das 
Oericht die öffentliche Befanntmachung der Freijprecjung 
anzuordnen. 

$ 17. Gegen die Entjcheidung des Ehrengerichts jteht 
jowohl dem Staatsfommiffar al8 dem Bejchuldigten die 
Berufung an die pertodifch zu bildende Berufungstammer 
offen. 

Die Berufungstammer befteht aus einem, Vorjibenden 
md jech Beifißern. Der Vorfibende wird bon dem Bunde3- 
vat beftimmt. Die Beifiber werden von dem Börfenausjchuß 

aus feinem auf Vorschlag der Börfenorgane berufenen Mit- 
gliedern gewählt; von den Beifißern dürfen nicht mehr als 
wet derjelben Börfe angehören.
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- Für den Vorfißenden und Die Beiliger werden in gleicher 
Weije Stellvertreter beitellt. 

In einer Spruchjfißung dürfen nicht mehr als zwei Bei- 
fiber mitwirken, welche Derjelben Börfe angehören. 

$ 18. Die Einlegung der Berufung gejchieht zu Protokoll 
oder Schriftlich bei Dem Chrengericht, welches die anzugveifende 
Entjeheidung erlafjen hat. 

Die Frift zur Einlegung der Berufung beträgt eine Woche. 
Sie beginnt, fall8 Die Entjcheidung verfündet worden ift, 

für den Staatsfommiffar und den erjchienenen Bejchuldigten 
mit der Verfimdung, im übrigen mit der Zuftellung Der 
Entjeheidung. 

$ 19. Nach Einlegung der Berufung ift dem Staat$- 
fommiffar fowie dem Bejchuldigten, jofern e3 nicht bereits 
geichehen, Die angefochtene Enticheivung, mit Orimden 
verjehen, zuzuitellen. 

S 20. Zur fchriftlichen Rechtfertigung Dev Berufung jteht 
demjenigen, der fie vechtzeitig eingelegt hat, eine Srift von 
‚einer Woche offen. Sie beginnt mit dem Ablauf der Ein- 
legungsfrift oder, wenn zu diejer Zeit die Entjcheidung nod) 
nicht zugeftellt war, mit deren Zuftellung, 

5 21. Die Berufungjchrift des Bejchuldigten und Die 
:eiiwa eingehende Rechtfertigung wird dem Staat3fommiljar, 
Die Berufungsihrift und die Rechtfertigung des Staatd- 
fommifjars dem Befchuldigten mitgeteilt. Innerhalb einer 
Woche nach der Mitteilung fanır eine Beantwortungsjchrift 
eingereicht werden. 

$ 22. Die Frilten zur Rechtfertigung und zur Beant- 
wortung der Berufung fünnen auf Antrag von dem Chren- 
gericht verlängert werden. 
823. Nach Ablauf der in den SS 18, 20, 21 und 22 
bejtimmten Friften werden die Alten an die Berufungs- 
fammer eingejandt. Zu der Verhandlung ift der Bejchuldigte 
vorzuladen und der Staatzfommifjar zuzuziehen. 

Die Berufungsfammer fann zur Aufklärung des Sad)- 
dverhalts vorherige Beweiserhebungen veranlafjen.
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Auf Das Verfahren vor der Berufungsfammer finden 
die Borjchriften der SS 11, 14, 15 und 16 Anwendung. 

S 24. Meber jede VBernehmung in der VBorunterfuhung 
und über die Hauptverhandlung ift Durch einen bereideten 
PBrotofollführer ein Brotofoll aufzunehmen. 

S 25. Neben der Strafe fann auf pollftändigen oder teil- 
weilen Erjfab der duch das Verfahren entftandenen baren 
Auslagen erfannt werden. 

S 26. Die Gerichte find verpflichtet, Dem Crjuchen des 
Ehrengerichts fowie der Berufungsfammer um Vernehmung 
von Zeugen und Sachverftändigen zu entjprechen. 

S 27. Die mit der Aufficht über die Börjen betrauten 
Drgane find verpflichtet, Handlungen der Börjenbefucher, 
welche zu einem ehrengerichtlichen Verfahren Anlaß geben, 
zur Klenntniß des Staatsfommifjars oder, wenn ein jolcher 
nicht beftellt ift, zur Kenntnis des EhrengerichtS zu bringen. 

$ 28. Eine Vereinbarung, durch welche die Beteiligten 
fich, ver Entfcheidung eines Börjenfchtedsgerichts unterwerfen, 
it nur verbindlich, wenn jeder der Beteiligten Kaufmann 
oder fir den betreffenden Gejchäftszweig in daS Börjen- 
zegifter (S 54) eingetragen ift oder wenn die Unterwerfung 
unter das Schiedsgericht nad) Entftehung des Streitfalles 
erfolgt. 

N. Seititelfung des Borfenpreifes und Maklerweien. 

$ 29. Bet Waren oder Wertpapieren, Deren Börjenpreis 
amtlich Feitgeftellt wird, erfolgt dieje Feftitellung jowoh! für 

Rafja= wie fir Zeitgefchäfte durch den Börfenvorftand, jomeit 
die Börfenordnung nit die Mitwirkung von Vertretern 
anderer Berufszweige vorjchreibt. 

Bei der Feititellung darf außer dem Staatsfommiljar, 
dem Börfenvorftand, den Börfenfefretären, den Kursmaflern 
und den Vertretern der beteiligten Berufszweige, deren 
Mitwirkung die Börfenordnung vorjchreibt, niemand zur 
gegen fein.
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3 Börjenpreis ift derjenige Preis feitzujeßen, welcher 
der wirklichen Öejchäftslage des Verkehrs an der Bürfe 
entjpricht. . 

S 30. Zur Mitwirkung bei der amtlichen Feitfeßung des 
Börfenpreifes von Waren und Wertpapieren find Hilfs- 
perjonen (urömakler) zu ernennen. Sie müfjen, folange 
fie die Thätigfeit al3 Kursmakler ausüben, die Bermittehung 
von Börjengeichäften in den betreffenden Waren oder Wert- 
papieren betreiben. Sie werden von der Landesregierung 
beftellt und entlafjen und leiften vor Antritt ihrer Stellung 
den Eid, daß fie die ihnen obliegenden Pflichten getreu 
erfüllen werden. 

Eine Vertretung der Kursmakler (aklertommer) ijt bei 
der Beitellung neuer Kursmakler und bei Verteilung der 
Gejchäfte unter die einzelnen Makler gutachtlich zu hören. 
Die näheren Beftimmungen über die Beitellung und Ent- 
lafjung der Rursmakler und die Drganifation ihrer Ber- 
tretung jowie über ihr Verhältnis zu den Staatsfommifjaren 
und den Börfenorganen werden don Der Landesregierung 
exlaffen. 

S 31. Bei Öejchäften in Waren oder Wertpapieren fann 
ein Anfprucd, auf Berücfichtigung bet der amtlichen Zeit- 
ftellung des Börfenpreife8 nur erhoben werden, wenn fie 
duch Vermittelung eines Kursmaklers abgejchloffen find. 
Die Berechtigung des Börjenvorftandes, auch andere Ge- 
häfte zu berücfichtigen, bleibt Hierdurch unberührt. 

S 32. Die Kurgmakler dürfen in den Gejchäftszweigen, 
für welche fie bei der amtlichen Feititellung des Bürfen- 
preijes mitwirken, nur injomweit für eigene Rechnung oder 
in eigenem Namen Hanvdelsgejchäfte Schließen oder eine Bürg- 
Ihaft fir die von ihnen vermittelten Gejchäfte übernehmen, 
als dies zur Ausführung der ihnen erteilten Aufträge nötig 
it; die Landesregierung beftimmt, in welcher Weife die 
Beobachtung diefer Vorjerift zu überwachen ift. Die Gül- 
tigkeit der abgejchloffenen Gejchäfte wird hierdurch nicht 
berührt.
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- Die Yursmakler Dürfen, joweit nicht die Landesregierung 
Ausnahmen zuläßt, fein jonftiges Handelögemwerbe betreiben, 
auch nicht an einem jolhen al® Kommanditift oder jtiller 
Gejellfchafter beteiligt fein; ebenjowenig dürfen fie zu einem 
Kaufmann in dem Verhältnis eines Brofurijten, Handlungs- 
bevollmächtigten oder Handlungsgehilfen jtehen. 

S 33. Die im Artikel 67 Ubjab 2, im Artikel 71 Abjas 1 
und in den Artikeln 72 bis 74, 76, 79 bis 83 des Handel3- 
gejeßbuchs enthaltenen Vorjchriften finden auf die Kurs- 
mafler Anwendung. 

Das von dem Kurömakler zu führende Tagebuch muß 
dor dem Gebrauch Blatt für Blatt mit fortlaufenden Zahlen 
bezeichnet und dem Börjenvorjtand zur Beglaubigung der 
Zahl der Blätter vorgelegt werden. 

Wenn ein Nurämafler ftirbt oder aus dem Amt jcheidet, 
it fein Tagebuch bei dem Börjenvorftand niederzulegen. 

S 34. Fix die Vermittelung von Börjengefchäften findet 
eine amtliche Beitellung von Handelsmaklern im Sinne des 
Artifel3 66 des Handelsgejeßbuchs nicht ftatt; die bisher 
erfolgten Beftellungen verlieren ihre Wirfjamfeit. 

. ur Vornahme der nach den Artikeln 311, 343, 348, 
354, 357, 365, 366 und 387 des Handelögejeßbuch® durc) 
einen HandelSmafler zu bewirkenden Verkäufe find auc) Die 
Kursmakler jowie die fonft zur Vornahme von Verfäufen 
der bezeichneten Art oder von Verfteigerungen öffentlich er= 
mäcdjtigten HandelSmafler befugt. 

S 35. Der Bundesrat ift befugt: 
1) eine von den Vorfchriften im S 29 Abjab 1 und 2 und 

in den SS 30 und 31 abweichende amtliche Feititellung des 
Börfenpreifes von Waren oder Wertpapieren fir einzelne 

Börfen zugulaffen ; 
2) eine amtliche Seftftellung de3 Börjenpreifes bejtimmter 

Waren allgemein oder fi einzelne Börfen vorzufchreiben; 
3) Beltimmungen zu exlaffen, um eine Einheitlichfeit der 

Srundfäße über die den Feititellungen von Warenpreijen 
zu Örunde zu legenden Mengen und über die für die Jeit-
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ftellung der Breife von Wertpapieren maßgebenden Gebräuche 
herbeizuführen. 

Die Befugnis der Landesregierung zu Anordnungen der 
im Ab. 1 Ziffer 2 und 3 bezeichneten Art wird hierdurd) 
nicht berührt, joweit der Bundesrat don jeiner Befugnis 
feinen Öebrauch gemacht hat. Dieje Anordnungen find dem 
Neichsfanzler zur Kenntnisnahme mitzuteilen. 

II. Zulaffung von Wertpapieren zum Börjenhandel. 

S 36. Die Zulaffung von Wertpapieren zum Börfen- 
handel erfolgt an jeder Börje durch eine Kommilfion (Zu= 
lafjungsftelle), von deren Mitgliedern mindeftens die Hälfte 
aus Perjonen beftehen muß, welche nicht ins Börjenregifter 
fin Wertpapiere (S$ 54) eingetragen find. 

Bon der Beratung und Beichlußfaffung über die Zur 
Yaffung eines Wertpapierd zum Börjenhandel find Diejenigen 
Mitglieder ausgeichloffen, welche an der Einführung diejes 
Wertpapierd in den Börjenhandel beteiligt find; fir Die 
ausjcheidenden Mitglieder find Stellvertreter nach, näherer 
Beitinimung der Börjenordnung zu berufen. 

Die Zulafjungzftelle Hat die Aufgabe und die Pflicht: 
a. Die Vorlegung ver Urkunden, welche die Grundlage 

für Die zu emittierenden Wertpapiere bilden, zu verlangen 
und dieje Urkunden zu prüfen ; 

b. dafür zu jorgen, daß das Publikum über alle zur 
Beurteilung der zu emittierenden Wertpapiere notwendigen 
thatjächlichen und rechtlichen Verhältniffe joweit al3 möglid) 
informiert wird, umd bei Unvollftändigfeit der Angaben die 
Emijfion nicht zuzulaffen; 

e. Emijjionen nicht zuzulaffen, Durch melche erhebliche 
allgemeine Snterefjen gejchädigt werden oder welche offenbar 

zu einer Webervorteilung des Bubliktums führen. 
Die Zulafjungzitelle darf die Cmiffion ohne Angabe von 

Gründen ablehnen. Im übrigen werden die Beftimmungen 
über die Zufammenjebung der Zulafjunggitelle jomie über 
die Auläjftgkeit einer Befchwerde gegen deren Entjcheidungei
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ducch.die Börjenorpnnungen getroffen. Die Zulafjungsitelle 
it befugt, zum Börfenhandel zugelafjene Wertpapiere von 
demjelben auszufchließen. 

Die Zulafjung deutjcher Neichg- und Staats-Anleihen 
darf nicht verjagt werden. 

Ss 37. Wird von der Zulafiungsftelle einer Börje der 
Antrag auf Zulaffung von Wertpapieren zum Börjenhandel 
abgelehnt, jo hat die Zulafjungsftelle den Vorftänden der 
übrigen deutjchen Börfen fir Wertpapiere Mitteilung zu 
machen. Dabei ift anzugeben, ob die Ablehnung mit Rüd- 
ficht auf örtliche Verhältnifje oder aus anderen Gründen 
erfolgt ift. Im lebterem Falle darf die Zulaffung von einer 
anderen Börje nur mit Zuftimmung derjenigen Stelle erteilt 
werden, welche die Zulafjung abgelehnt hat. 

Der Antragfteller hat anzugeben, ob das Gejuch um 
Bulafjung bereit bei einer anderen Börje eingereicht ift 
oder gleichzeitig eingereicht wird. Sit dies der all, jo 
jollen die Wertpapiere nır mit Zuftimmung der anderen 
Aulaffungsitelle zugelaffen werden. 

$ 38. Nach Einreichung des Antrags auf Zulaffung von 
Wertpapieren ift derjelbe von der Zulafjungsitelle unter 
Bezeichnung der Eimführungsficma, des Betrags jowie der 
Art der einzuführenden Wertpapiere zu veröffentlichen. 
Smwifchen diejer Veröffentlichung und der Einführung an der 
Börje muß eine Frift von mindeftens jech8 Tagen liegen. 

Vor der Zulafjung tt, fofern e& fich nicht um deutjche 
Neichg- oder Staat3-Anleihen handelt, ein Profpekt zu ver- 
öffentlichen, welcher die für die Beurteilung des Wertes der 
einzuführenden PBaptere wejentlichen Angaben enthält. Das 
Sleiche gilt fire Konvertierungen und Kapitalserhöhungen. 
Der Brofpeft muß den Betrag, welcher in den Verkehr 

gebracht, jorwie den Betrag, welcher vorläufig vom Verkehr 
ausgefchloffen werden joll, und die Beit, fiir welche diejer 
Ausichluß erfolgen foll, erfichtlich machen. 

Für Schuldverfchreibungen, bezüglich deren das Neid) 
oder ein Bundesftaat die volle Garantie übernommen hat,
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und für Schuldverjhreibungen fommunaler Körperjchaften 
und fommunalftändiicher NKreditinititute jowie der unter 
ftaatlicher Aufficht ftehenden Pfandbriefanftalten fann die 
Zandesregierung (S 1) von der Verpflichtung zur Einreichung 
eines BrofpeitS entbinden. - 

S 39. Die Zulaffung von Aftien eineszur Aftiengejellfchaft 
oder zur Kommanditgejellichaft auf Aktien umgewandelten 
Unternehmens zum Börjenhandel darf vor Ablauf eines 
Sahres nach Eintragung der Gejellichaft in da Handels- 
regilter und vor der Veröffentlichung der erjten Sahresbilanz 
nebit Öewinn- und Berluftrenung nicht erfolgen. Sn be= 
jonderen Fällen Fan dieje Srift von der Landesregierung 
($ 1) ganz oder teilweije exrlafjen werden. 

Die Zulafjung von Anteilsfcheinen oder jtaatlich nicht 
garantierten Dbligationen ausländifcher Exmwerbägefell- 
ihaften ift Davon abhängig, daß die Emittenten fich auf die 
Dauer don fünf Sahren verpffichten, die Bilanz jowie 
die Gewinn- und VBerluftrechnung jährlich nach Feititel- 
fung derjelben in einer oder mehreren von der Zulaj- 
jungsftelle zu beitimmenden deutjchen Zeitungen zu ver- 
öffentlichen. 

S 40. Tür Wertpapiere, welche zur öffentlichen Zeichnung 
aufgelegt werden, darf vor beendeter Zuteilung an die Zeichner 
eine amtliche Feititellung de3 Wreijes nicht erfolgen. Vor 
diejem Zeitpunkt find Gejchäfte von der Benubung der 
DBörjeneinrichtungen ausgejchloffen und ditfen von den 
Rursmaklern nicht notiert werden. Auch dürfen für folche 
©ejchäfte Preisliften (Kurdzettel) nicht veröffentlicht oder in 
mechanisch hergeftellter Vervielfältigung verbreitet werden: 

S 41. Für Wertpapiere, deren Zulafjung zum Börfen- 
handel veriveigert oder nicht nachgefucht ift, darf eine amt- 
liche Feititellung des Preifes nicht erfolgen. Gejchäfte in 
jolden Wertpapieren find von der Benußung der Börjen- 
einrichtungen ausgejchlofjen und dürfen von den Kursmaklern 
nicht vermittelt werden. Auch Dürfen für folche an der Börfe 
abgejchlofjenen Gejchäfte Preistiften (Nurzzettel) nicht ver-
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öffentlicht oder in mechanijch Hergeftellter Vervielfältigung 
verbreitet werden, joweit nicht die Börjenordnung Fir 
bejondere Fälle Ausnahmen geftattet. ; 

S 42. Der Bundesrat bejtimmt den Mindeftbetrag des 
Orundfapitals, welcher für die Zulaffung von Aftien an den 
einzelnen Börjen maßgebend fein joll, jowie den Mindejt- 
betrag der einzelnen Stüde der zum Handel an der Börje 
zuzulaffennen Wertpapiere. 

Weitere Beftimmungen über die Aufgaben der Zulafjungs- 
ftelle und die Vorausfeßungen der Zulaffung trifft der 
Bundesrat. 

Die Befugnis der Landesregierung, ergänzende Be= 
timmungen zu treffen, wird hierdurch nicht berührt; Diefe 
Beltimmungen find dem NeichSfanzler mitzuteilen. 

S 43. Sind in einem Profpekt, auf Orund defjen Wert- 
papiere zum Börfenhandel zugelafjen find, Angaben, welche 
für die Beurteilung des Werts erheblich) find, unrichtig, jo 
haften Diejenigen, welche den Vrojpekt erlafjen haben, jorwte 
diejenigen, von denen der Erlak des Profpeft3 ausgeht, 
wenn jie die Unvichtigleit gefannt Haben oder ohne grobes 
Verichulden Hätten fennen müffen, ala Oejamtjchuldner jedem 
Beliber eines jolchen Wertpapier für den Schaden, welcher 
demjelben erwächlt. Das Gleiche gilt, wenn der Projpekt 
infolge der Fortlaffung wefentlicher Thatjachen undvollitändig 
it und dieje Unvollftändigfeit auf böslichen Verichweigen 
oder auf der böslichen Unterlafjung einer ausreichenden 
Prüfung fetten derjenigen, welche den Profpekt erlafjen 
haben, oder derjenigen, von denen der Exrlaß des PVrojpelt3 

ausgeht, beruht. 
Die Erfatpflicht wird dadurch nicht ausgefchloffen, daß 

der Profpekt die Angaben al® von einem Dritten herrührend 
bezeichnet. 

‚8.44. Die Erfabpflicht exftredt fich mım auf diejenigen 
Stile, welche auf Grund des Vrojpekts zugelafjen und von 

dem Befiger auf Grund eines im Inland abgejchlofjenen 
 Geichäfts erworben find.
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Der Erjabpflichtige fan der Erfaspflicht Dadımch genügen, 
daß er das Wertpapier gegen Critattung des von dem 
Befiger nachgetwiejenen Erwerböpreijes oder Desjenigen 
KRuröwert3 übernimmt, den die Wertpapiere zur Zeit Der 
Einführung hatten. 

Die Exrjagpflicht ift ausgejchloffen, wenn der Befiber des 
Bapiers die Unrichtigfeit oder Unvollitändigfeit der Angaben 
des Vrofpefts bei nem Erwerb fannte. Gleiches gilt, wenn 
der Befiger des Wapierd bei dem Erwerb die Unrichtigfeit 
der Angaben des Projpeft3 bei Anwendung derjenigen 
Sorgfalt, welche er in eigenen Angelegenheiten beobachtet, 
fennen mußte, e3 jet denn, daß die Erjaßpflicht durch bös- 
liches Verhalten begründet ift. 

$ 45. Der Crjabanfpruch verjährt in fünf Jahren jeit 
der Zulafjung der Wertpapiere. Die Verjährung läuft aud) 
gegen Minderjährige und bevormundete Verjonen, jowie 
gegen juriltiiche VBerjonen, denen gejeblich die Nechte der 
Minderjährigen zuftehen, ohne Zulafjung ver Wiedereinjegung 
in den borigen Stand, jedoch mit Vorbehalt des Nüdgriffs 
gegen die Bormünder und Verwalter. 

S 46. Eine Vereinbarung, durch welche die nach den 
SS 43 bi3 45 begründete Haftung ermäßigt vder erlafjen 
wird, ijt unwirkjam. 

Weitergehende Anjprüche, welche nach ven Vorjchriften 
des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen erhoben 
werden fünnen, bleiben unberührt. 

S 47. Zür die Entfcheidung der Ansprüche aus den SS 43 
bis 46 ift ohne NRüdfiht auf den Wert des Streitgegen- 
ftandes ausjchlieglich daS Landgericht des Drtes zuftändig, 
an dejjen Börje die Einführung des Wertpapier erfolgte. 
Beiteht an diejem Landgericht eine Kammer fir Handeld- 
jachen, jo gehört der Nechtöftreit vor diefe. Die Nevilton, 
jomwte die Bejchmerde gegen Entjeheidungen des Dber-Lande3- 
gericht geht an da NeichSgericht.
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W. Hörjenterminhandel. 

S 48. US Börjentermingefchäfte in Waren oder Wert- 
“ papieren gelten Kauf oder jonftige Anjchaffungsgeichäfte 

auf eine fejtbeitimmte Lieferungszeit oder mit einer feit- 
beftimmten Lieferungsfrift, wenn fienachejchäftsbedingungen 
geichlofjen werden, die von dem Börjenvoritande für den 
ZTerminhandel fejtgefeßt find, und wenn für die ar der be= 
treffenden Börje gefchlofjenen Gefchäfte folder Art eine amt- 
liche Zeititellung von Terminpreifen (SS 29, 35) erfolgt. 

S 49. Ueber die Zulafjung von Waren und Wertpapieren 
zum Börjenterminhandel entjcheiden Die Börjenorgane nad) 
näherer Bejtimmung der Börfenordnung. 

Die Börjenorgane find verpflichtet, vor der Zulafjung 
don Waren zum Börjenterminhandel in jedem einzelnen Sal 
Vertreter der beteiligten Erwerb3zweige gutachtlich zu hören 
und das Ergebnis dem Neichsfanzler mitzuteilen. Die Zu= 
laffung darf erft erfolgen, nachdem der Neichsfanzler erklärt 
hat, daß er zu weiteren Crmittelungen feine Veran- 
lafjung finde. 

S 50. Der Bundesrat ift befugt, den Börfenterminhandel 
don Bedingungen abhängig zu machen oder in beitimmten 
Waren oder Wertpapieren zu unterjagen. 

Der Börjenterminhandel in Anteilen von Bergwerfs- 
und Sabrifunternehmungen ift unterfagt. Der Börjentermin- 
handel in Anteilen von anderen Erwerbögefellfchaften Fanır 
nur geitattet werden, wenn das Kapital der betreffenden 
ee Ligen mindeftend zwanzig Millionen Mark 
erägt. 

Der börjenmäßige Terminhandel in Getreide und 
Miühlenfabrifaten ift unterjagt. 

$ 51. Injomeit der Börjenterninhandel in bejtimmten 
Waren oder Wertpapieren durch diejes Gejeb oder vom 
Dumdesrat unterjagt, oder die Zulaffung desjelben von den 
Vörjenorganen endgültig verweigert ift, find Börjentermin- 

geichäfte in diejen Waren oder Wertpapieren von der Be-
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nußung der Börjeneinrichtungen ausgejchloffen umd dirrfen 
von den Rursntaklern nicht vermittelt werden. Auch dürfen 
für folche Gefchäfte, jofern jte im Snland abgejchloffen find, 
Preisliften (Nurszettel) nicht veröffentlicht oder in mechanifch 
hergejtellter Vervielfältigung verbreitet werden. 

Desgleichen ift ein von der Mitwirkung der Börjen- 
organe unabhängiger Terminhandel von der Börje aus- 
gejchlojfen, joweit er fich in den für Börjentermingejchäfte 
üblichen Formen vollzieht. 

Ss 52. Wird die Julaffung von Waren oder Wertpapieren 
zum Börjenterminhandel nicht nachgejudht, jo fann ein that- 
jächlich ftattfindender Terminhandel von den Börfenaufficht- 
behörden mit den im S 51 bezeichneten Folgen unterjagt 
werden. 

S 53. Bei dem Börjenterminhandel in Waren gerät der 
Berfäufer, jofern er nach erfolgter Kündigung eine unfontraft- 
liche Ware Liefert, in Erfüllungsperzug, auch wenn Die Liefe- 
rungsfrilt noch nicht abgelaufen war. 

Eine entgegenftehende Vereinbarung it nichtig. 
S 54. Bet jedem zur Führung des Handelsregilters zu= 

ftändigen Öericht ift je ein Börfenregifter fir Waren und 
für Wertpapiere zu führen. Die Landesregierung fan die 
Sührung des Negifters fir die Bezirke mehrerer Gerichte 
einem dexjelben übertragen. 

S 55. Sn das Bürjenvegifter werden nach) Namen, Bor- 
namen, Stand und Wohnort die Berjonen eingetragen, die 
ich an Börjentermingefchäften in Waren oder Wertpapieren 
beteiligen wollen. Betrifft die Eintragung eine Handeld- 
gejellichaft oder juriftiiche Verfon, jo ift ihre Stuma oder 
ihr. Name, jowie der Drt, wo fie ihren Siß hat, ein- 
zutragen. 

‘ Die Eintragung erfolgt in Dem Negifter des Bezirks, in 
welchem der Einzutragende feine gewerbliche Niederlafjung 
oder in Ermangelung einer jolchen feinen Wohnfis hat. Im 
all einer Verlegung der Niederlafjung oder des Wohnfibes 
wird die Gintvagung unter Vöfhung in. dem Regifter. des
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bisherigen Bezirf3 in das Negifter des neuen Bezivts 
gebührenfrei übertragen. 

S 56. Das Börjenregijter ift öffentlih. Die Einficht 
degjelben ift während der gewöhnlichen Dienftftunden einem 
Jeden geftattet. Auch, Fann von den Eintragungen gegen . 
Exlegung der Kojten eine Abjchrift gefordert werden, die auf 
Verlangen zu beglaubigen ift. 

S 57. Vor der Eintragung in ein Börfenregifter ift eine 
Eintragungsgebühr von einhundertfünfzig Markzu entrichten. 

dur jedes folgende Kalenderjahr, während deijen die 
Eintragung beftehen joll, ift eine Erhaltungsgebühr von je 
fünfundzwanzig Mark zu zahlen. 

Die Gebühren fließen, infomweit die Landesregierungen 
nicht ein Anderes beftimmen, den Landesfafjen zu. 

$ 58. Den Antrag auf Eintragung hat der Einzu= 
tragende oder, fall3 er jtch durch Verträge nicht verpflichten 
Tann, fein gejeblicher Vertreter zu ftellen. 

Kinder unter väterlicher Gewalt und Ehefrauen, die nicht 
Handelöfrauen find, bedürfen der Genehmigung des Vaters 
oder Chemannes. 

Der gejebliche Vertreter einer unter Bormundfchaft oder 
Plegichaft (Nuratel) ftehenden Verjon bedarf der Öenehmi- 
gung der Bormundjchaftsbehörde. 

S 59. Der Antrag ift bei dem Öerichte, bet welchem das 
DBörjenvegifter geführt wird, mündlich zu Protokoll zu 
ftellen oder Schriftlich einzureichen. 

Schriftliche Anträge müffen gerichtlich oder notariell auf- 
genommen oder beglaubigt jein. 

Die vorftehenden Bejtimmungen finden auch auf eine etiva 
erforderliche Genehmigung (S 58) Anwendung. 

Anträge und Erklärungen öffentlicher Behörden bedürfen, 
wenn fie vorjchriftsmäßtg unterfchrieben und unterfiegelt find, 

feiner Beglaubigung. 
$ 60. Der Antrag auf Eintragung foll die Erklärung 

Ellen dag der Einzutragende Börjentermingeichäfte in 
Waren oder Wertpapieren eingehen wolle. 

Shweiter, Börjen- und Bankwefen. 6
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S 61. Der Antrag auf Eintragung in das Warentegifter 
Tann auf bejtimmte Gejchäftszweige befchränft werden. Auf 
Antrag ift gebührenfrei die Eintragung auf weitere Gejchäfts- 
zweige auszudehnen oder die eingeträgene Beichränfung zu 
löichen; auf einen folhen Antrag finden die Beitimmungen 
der SS 58, 59 entjprechende Anmendung. 

S 62. Die erfolgte Eintragung ift von dem Gericht ohne 
Verzug ihrem ganzen Inhalt nad) auf Koften des Ein- 
getragenen im „ReichS-Anzeiger‘ jomwie in denjenigen öffent- 
lihen Blättern befannt zu machen, welche gemäß Ar- 
tifel 14 de3 Handelsgejebbuchs für die Veröffentlichung 
der in das HandelSregilter aufgenommenen Eintragungen 
bejtimmt find. 

S 63. Die Lölhung der Eintragung erfolgt gebührenfrei 
auf Antrag de Cingetragenen oder jeines gejehlichen Ver- 
treter3 am Schluß des Jahres, in welchem der Löjchungs- 
antrag geftellt ift. Für Kinder unter väterlicher Gewalt und 
für ©hefrauen, welche nicht Hanvdelsfrauen find, genügt der 
Antrag des Baterd oder Chemanns. 

Der Lölhungsantrag ijt bei dem Gericht mündlich zu 
Brotofoll zu ftellen oder in gerichtlicher oder notarieller Be- 
glaubigung einzureichen. Die VBorihrift in S 59 Abjab 4 
findet entjprechende Anwendung. 

S 64. Eine Gintragung, die nicht nach) den Vorjchriften 
im $ 58 erfolgt ift, wird, wenn der Mangel nicht inzwijchen 
befeitigt it, von Umtswegen gelöfcht. 

Am Schluß des Kalenderjahres wird eine Eintragung von 
Amtswegen gelöjcht, wenn die Exhaltungsgebühr für das 
nädhitfolgende Sahr nicht bis zum Ende des vorlebten Monats 
des laufenden Yahres eingezahlt ift. 

8 65. Sedes Öericht Hat nach Beginn des Kalenderjahres 
eine Lite derjenigen Verjonen aufzuftellen, deren Cintra- 
gungen am 1. Januar noch in Kraft beitanden. 

Das Gericht für den Bezirk der Stadt Berlin, an welches 
die übrigen Gerichte ihre Liften iS zum 31. Sanuar jedes 
Sahres einzujenden haben, ftellt nach deven Eingang under-
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züglich eine Gejamtlifte auf und macht fie durd) den „Reichs- 
Anzeiger“ bekannt. 

8.66. Durch) ein Börjentermingefchäft in einem Geichäftg- 
zeige, fire welchen nicht beide Parteien zur. Zeit des Öejchäfts- 
abjichluffes in einem Börjenregifter eingetragen find, wird 
ein Schuldverhältnis nicht begründet. 

Das Gleiche gilt von der Erteilung und Uebernahme von 
Aufträgen jowie von der Vereinigung zum Abihluß von 
Börjentermingefchäften. 

Die Unmwirkfamfeit erftrect fich auf die beftellten Sicher- 
heiten und die abgegebenen Schuldanerkenntniffe. 

Eine Riüdforderung dejien, wa3 bei oder nach völfiger 
Abwicelung des Geichäfts zu feiner Erfüllung geleiftet wor- 
den al findet nicht ftatt. 

S 67. Wer den Borjchriften des S 58 zumider einge= 
Innen worden it, gilt nur dann ald einbeugen wenn der - 
Mangel zur Zeit des Gejchäftsabjchluffes dem anderen Teil 
nicht befannt war. 

Wer troß erfolgter Lölhung im Börfenregifter noch in 
der Sejamtlifte (S$ 65) aufgeführt ift, gilt alß eingetragen, 
jofern nicht zur Zeit des Gejchäftsabjchluffes der andere 
Teil don der bewirkten Löfhung Kenntnis hatte Das 
Öleiche gilt 6iS zum Ablauf eines Monats feit der Ver= 
öffentlichung der Öejamtlifte von denjenigen Berfonen, welche 
in diejer Lifte infolge der Lölhung nicht wieder aufge= 
führt find. 

8 68. Die Beftimmungen des S 66 finden auch dann 
Anwendung, wenn das Geichäft im Auslande gejchloffen oder 
zu erfüllen ift. 

Sn Anjehung von Perjonen, welche im SSnlande weder 
einen Wohnfiß noch eine gewerbliche Niederlafjung haben, 
it die Eintragung in da3 Börfenregifter zur Wirhamteit 
de3 Gejchäfts nicht erforderlich. 

$ 69. Gegen Anfprüche aus Börfentermingeichäften jo- 
wie aus der Erteilung und Uebernahme von Aufträgen und 
aus der Vereinigung zum Abjehluffe von Börjentermin= 

6*
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geihäften fann von demjenigen, welcher zur Zeit der Cin- 
gehung des Geichäfts in nem Börfenregifter frr den betreffen- 
den Öejchäftszweig eingetragen war, fowie von demjenigen, 
deffen Eintragung nad) den boritehenden Beltimmungen 
(S 68 Abjaß 2) zur Wirkfamfeit des Gejhäfts nicht erfor- 
derlih war, ein Einwand nicht darauf gegründet werden, 
daß die Erfüllung durc, Lieferung der Waren oder Wert- 
papiere vertragsmäßig ausgejchloffen war. 

V. Kommiljionsgefgäft. 

S 70. Die Beitimmungen des Art. 376 ded Handels- 
gejebbuch8 werden durch die Bejtimmungen der SS 71 bis 
74 erjeßt. 

S 71. Bei der Kommiffion zum Einkauf oder zum Ber- 
fauf von Waren, welche einen Börjen- oder Marktpreis 
haben, und von Wertpapieren, bei denen ein Bürjen- oder 
Marktpreis amtlich feitgeitellt wird, Fan der Auftrag, wenn 
der Kommittent nicht ein anderes beitimmt hat, von dem 
KRommilftonär dadurch ausgeführt werden, daß er das ©ut, 
welches er einfaufen joll, jeldit al3 Verkäufer Liefert oder 
das Gut, welches er zu vertaufen beauftragt ift, jelbft als 
Käufer übernimmt. 

Sm Ball einer jolhen Ausführung des Auftrags ift die 
Pflicht des Kommilftonärs, NRechenichaftüber die Abfchliegung 
des Kauf oder Berfaufs zu geben, auf Den Nachweis be- 
Ihränft, daß bei dem berechneten Vreife der zur Zeit der 
Ausführung des Auftrags beftehende Börjen- oder Marft- 
prei3 eingehalten it. AS Zeit der Ausführung gilt der 
Zeitpunft, in welchem der Kommijfionär die Anzeige von 
der Ausführung behufs der Ubjendung an den Kommittenten 
abgegeben hat. - 

Sit bei einem Auftrage, der während der Bürjen- oder 
Markftzeit auszuführen war, die Ausführungsanzeige exit 
nach) dem Schluffe der Börje oder des Marktes zur Abjendung 
abgegeben, jo darf der berechnete Breis für den Kommit-
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tenten nicht ungünftiger jein al der Preis, der am Schluffe 
der Börje oder des Marktes beitand. 

- Bet Aufträgen zu beftimmten Kurfen (eritem Kurs, 
Mittelfurz, lebten Kurs) ift der Kommiffionär ohne Rid- 
fiht auf den Zeitpunkt der Abjendung der Ausführungs- 
anzeige berechtigt und verpflichtet, diefe Kırrje dem Rom- 
mittenten in Rechnung zu ftellen. : 

Der Wertpapieren und Waren, für welche der Börfen- 
oder Marktpreis amtlich feitgeftellt wird, Fanın der Rom- 
mifionär im Sale der Ausführung des Auftrags durch 
Selbiteintritt dem Kommittenten feinen ungimftigeren Brets 
al3 den amtlich feitgeftellten in Rechnung ftellen. 

Die Beitimmungen der Abjäge 2 bis 5 fünnen nicht 
ducch Vertrag abgeändert werden. 

5 72. Yu) im Falle der Ausführung eines Auftrags 
durch, Selbfteintritt (S 71) muß der Kommifftonär, wenn er 
bei Anwendung pflichtmäßiger Sorgfalt den Auftrag zu 
einem günftigeren al3 dem nach S 71 fich ergebenden Wreis 
ausführen konnte, dem Kommittenten den günftigeren Preis 
in Rechnung ftellen. 

Hat der Kommilfionär vor Abfendung der Ausführungs- 
anzeige au Anlaß des erteilten Auftrags an der Börje oder 
am Markt ein Gefchäft mit einem Dritten abgejchloffen, jo 
darf er dem Kommittenten feinen unginftigeren al8 den 
hierbei vereinbarten Preis berechnen. 

Die vorftehenden Beitimmungen fünnen nicht Durch Ver- 
trag abgeändert werden. 

5 73. Der Kommiffionär, der das Gut jelhft als Ver- 
fäufer liefert oder als Käufer übernimmt, tft zu der gemöhn- 
lichen Brovifion berechtigt und Tann die bei Kommijfiong- 
gejchäften jonft regelmäßig vorfommenden Untoften berechnen. 

.$ 74. Erklärt der Kommilftonär bei der Anzeige von 
der Ausführung de3 Auftrags nicht ausdrüdlich, daß er felbft 
eintrete, jo gilt dies al3 Erflärung, daß die Ausführung 

duch Abfchluß des Gefchäfts mit einem Dritten für Rechnung 
de8 Kommittenten erfolgt fei.
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Eine Vereinbarung zwilchen dem Kommittenten und dem 
KRonmilfionär, daß die Erklärung darüber, ob der Auftrag 
duch Selbfteintritt oder durch Abjchluß mit einem Dritten 
erledigt fei, über ven Tag der Ausführungsanzeige hinaus 
aufgejchoben werden dürfe, ift ungültig. 

Auch wenn der Auftrag alS durch Abichluß des Gejchäfts 
mit einem Dritten ausgeführt gilt, haftet der Kommilfionär, 
falls er nicht zugleich mit der Anzeige der Ausführung den 
Dritten namhaft madjt, für die Erfüllung des Gejchäfte. 

VI. Straf und Schlußbejtimmungen. 

S 75. Wer in betrügerijcher iSE auf Täufchung be= 
rechnete Mittel anwendet, um auf den Börjen- oder Marft- 
preis von Waren oder Wertpapieren einzumirfen, wird mit 
Öefängnis und zugleich mit Geldftrafe 6i3 zu fünfzehn- 
taujend. Maxf beftraft. Auch kann auf Verluft der bürger- 
lichen Ehrenrechte erfannt werden. 

Sind mildernde Umftände vorhanden, jo fannn ausjchließ- 
lich auf die Geldftrafe erkannt werden. 

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher in betrüge- 
riicher Abficht wiffentlich unrichtige Angaben in Projpekten 
(S 38) oder in öffentlichen Kundgebungen macht, durch welche 
die Zeichnung oder der Ankauf oder Verkauf von Wert- 
papieren herbeigeführt werden joll. 

S 76. Wer für Mitteilungen in der Vreffe, durch welche 
auf den Börjenpreis eingewirkt werden joll, Vorteile ge= 
währt oder verfpricht oder fich gewähren oder verjprechen 
läßt, welche in auffälligem Mißverhältnis zu der Leiftung 
ftehen, wird mit Gefängnis bi3 zu einem Jahr und zugleich) 
mit Gelditrafe bis zu fünftaufend Mark beitraft. 

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der fich für die 
Unterlaffung von Mitteilungen der bezeichneten Art Vor- 

teile gewähren oder verjprechen läßt. 
Der Verjuch ift ftrafbar. 
Sind mildernde Umftände vorhanden, fo Tann ausjchließ- 

lich auf die Öeldftrafe erfannt werden.
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S 77. Wer mwifjentlich den VBorfgriften der SS 40, 41, 
51 und 52 zuwider PVreisliften (Kuräzettel) vexöffentlicht 
oder in mechanijch hergeftellter Vervielfältigung verbreitet, 
wird mit Öeldftrafe bis zu eintaufend Mark oder mit Haft 
oder mit Gefängnis bi3 zu jehs Monaten beftraft. 

S 78. Wer gewohnheitsmäßig in gewinnfüchtiger Wbficht 
Andere unter Ausbeutung ihrer Unerfahrenheit oder ihres 
Leichtfinng zu Börjenipefulationsgefchäften verleitet, welche 
nicht zu ihrem Gewerbebetriebe gehören, wird mit Gefängnis 
und zugleich mit ©eldtrafe bi8 zu fünfzehntaufend Mark 
bejtraft. Auch fann auf Verluft der bürgerlichen Chren- 
rechte erfannt werden. 

s 79. Ein Rommiffionär, welcher, um fich oder einem 
Dritten einen Bermögendporteil zu verichaffen, 

1) daS Vermögen ded Kommittenten dadurd) be= 
Thädigt, daß er Hinfichtlich eines abzufchliegenden 
Gejchäfts wider befjeres Wiffen unrichtigen Rat 
oder unrichtige Auskunft erteilt, oder 

2) bei der Ausführung eines Auftrags oder bei der 
Anmwicelung eines Gejchäfts abfichtlic zum Nach- 
teil de8 Kommittenten handelt, 

wird mit Gefängnis beftraft. Neben der efängnisftrafe 
fannn auf Geldftrafe bi3 zu dreitaufend Mark jowie’auf Ver- 
luft der bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werden. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, jo fann aug- 
ihlieplich auf die Geldftrafe erfannt werden. 

Der Verjuch it ftrafbar in den Fällen der Ziffer 1. 
S 80. Die in dem IL, IV. und V. Abfchnitte jotoie ine 

$ 75 bezüglich der Wertpapiere getroffenen Bejtimmungen 
gelten auch für Wechjel und ausländische Geldforten. 

$ 81. Der Artikel 249 d Siffer 2 des Handelsgejebbuchd 
wird aufgehoben. 

$ 82. Diejes Gejeb tritt mit dem 1. Januar 1897 
in Kraft 

Die in den SS 54 bi3 65 enthaltenen Vorjchriften treten 
mit dem 1. November 1896 in Kraft. Mit den bis zum
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Ende des Sahres 1896 erfolgten Eintragungen in das 
Dörfenregifter ift nach Beginn des Sahres 1897 gemäß 
S 65 zu verfahren. 

Dieim $ 39 enthaltene Borjchrift tritt mit dem 1. Zuli 
1896 in Rraft. 

Der Abichluß von börjenmäßigen Termingefchäften (8 50 
Abjag 3) ift nur bi zum 1. Sanuar 1897 gejtattet mit 
der Maßgabe, daß die bis zu diefem Tage abgejchloffenen 
Gejchäfte auch Dis zu diefem Tage abgemwicelt fein müjjen.



Börfenordnung für Berlin. 

1. Borfenaufficht und Börfenleitung. 

S 1. Die unmittelbare Aufficht über die Börje zu Berlin 
iteht den Aelteften der Kaufmannjchaft von Berlin zu. 

Ihrer Aufficht unterliegen auch die auf den Berliner 
Börjenverfehr bezüglichen Einrichtungen, in$bejondere, die 
Kündigungsbureaug, Liquidationskafjen, Liquidationsvereine 
und ähnliche Anftalten. Diefe Anftalten haben ihre Sta- 
tuten und die Abänderungen derfelben, fowie die von ihnen 
zu erlafjenden, auf den Börjenverfehr bezüglichen Negle- 
ments den Xelteften der Kaufmannjhaft von Berlin zur 
Oenehmigung einzureichen. 

$ 2. Die Börfenleitung liegt dem Börjenvoritande ob. 
Derjelhe befteht aus 32 Mitgliedern, von denen 24 von den 
an dem Börjenverkehr direkt teilnehmenden Mitgliedern der 
Korporation der Raufmannfchaft von Berlin aus deren Kreije 
und 8 von den Velteften der Raufmannfchaft von Berlin aus 
ihrer Mitte gewählt werden. 

Die finanzielle Verwaltung der Börfe fteht nach Map- 
gabe des Korporationgftatut3 den Ueltejten der Kaufmann- 

haft von Berlin zu, welche dem Börfenvorftande die fir 
die Erledigung feiner Gefchäfte erforderlichen Beamten ütber- 
weijen. 

$ 3. Die Wahl der von den Korporationsmitgliedern zu 
wählenden Mitglieder des Börfenvorftandes erfolgt im
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Monat Dezember auf 3 Sahre mittels velativer Stimmen= 
mehrheit durch Stimmzettel, und ziwar werden 

1) 15 Mitglieder von den an dem Verkehr der Yond3- 
börje und 

2) 9 Mitglieder von den an dem Verkehr der Broduften= 
börje 
teilnehmenden Korporationsmitgliedern in getrennten Wahl- 
gängen gewählt. 

Bon den auf diefe Weife gewählten Norporationsmit- 
gliedern fcheiden für die Fondsbörje jährlih 5, für die 
Produftenbörfe jährlih 3 aus und werden durch neue 
Wahlen auf je 3 Jahre erjebt. Die das erite und zweite 
Mal ausscheidenden Mitgfiedert'werden durch das Los 
beftimmt. 

Die Wählerliften werden auf Grund der Hebelijten für 
die Zufchlagsbeiträge der forporierten Börjenbefucher aufs 
geitellt und in der Böürfenregiftratur acht Börjentage hin= 
duch zur Einficht ausgelegt. Der Tag, an welchem die 
Auslegung beginnt, ift Durch Aushang in den Börfenjälen 
befannt zu machen. DBejchwerden über die Wählerlite, 
welche nad) Ablauf der achttägigen Srift eingehen, haben 
feinen Anfpruch auf Berüdfichtigung. 

Die Berufung der Wähler erfolgt durch eine bon dem 
Helteften der Kaufmannfchaft von Berlin zu exlafjende, den 
Wahlmodus angebende, öffentliche Befanntmachung. Dies 
jelbe muß mindejteng während acht Börjentagen vor dem 
Wahltermine in den Sälen der Börfe aushängen. 

Die von den Xelteften der Kaufmannjchaft von Berlin 
aus ihrer Mitte zu entnehmenden Mitglieder des Börjen- 
voritandes, 

3) in der Zahl von 5 für die Fondshörje und 
4) in der Zahl von 3 für die Wroduftenbörfe, 

werden im Monat Dezember auf ein Fahr gewählt. 
$ 4. Nach vollzogener Wahl fonftitutert fich der Börjen- 

vorjtand Für das folgende Kalenderjahr, indem er aus 
feiner Mitte einen VBorfigenden und zwei Stellvertreter



Börfenordnung für Berti. 9% 

wählt. Der Vorjibende und der erjte Stellvertreter miffen 
Mitglieder des Aeltejtenkollegiums fein. 

$ 5. Der Börjenboritand befteht aus zwei Abtetlungen : 
1) dem VBorftand der Fondsbörfe, welchem die in 8 8 

unter 1 und 3, und 
2) dem Vorftand der Broduftenbörfe, welchem diein S3 

unter 2 und 4 bezeichneten Mitglieder angehören. 
Für die den Handel mit landwirtichaftlichen Produkten 

betreffenden Angelegenheiten treten zu dem VBorftande der 
Broduftenbörje als weitere Mitglieder Hinzu: 

a. 5 Vertreter der Landwirtfchaft und der landiwirt- 
Ihaftlicden Nebengemwerbe, die der Minifter fin Landiwirt- 
haft, Domänen und Forften auf je 3 Jahre ernennt. 

b. 2 Vertreter der Müllerei oder anderer zu dem ©e= 
ihäftsverfehr an der Börfe in Beziehung ftehenden &e= 
werbe, die der Minifter für Handel und Gewerbe auf je 
3 Jahre ernennt. 

Der Borftand der Sondöbörje jowohl, wie derjenige der 
Produftenbörje wählt alljährlich einen Vorfißenden und 
zwei Stellvertreter. Der Vorfigende und der erfte Stell- 
dertveter müffen Mitglieder des Welteftenfollegiums jein. 

Scheiden im Laufe der Wahlperiode gemäß S 3 Abf. 1 
gewählte Mitglieder aus, fo ergänzt fich Die betreffende Ylb- 
teilung des Börfenvorftandes bi8 zum Ablauf der Wahl- 
periode durch Zumahl. Scheiden im Laufe der Wahlperiode 
gemäß S3 Abjab 5 gewählte Mitglieder aus, jo werden die 
Ausfcheidenden fi die betreffende Abteilung von den 
Xelteften der Raufmannfchaft von Berlin aus ihrer Mitte 
exrjeßt. Die auf diefe Weije neu eintretenden Mitglieder 
werden gleichzeitig Mitglieder Des Börjenvorftandes. 

8 6. Dem Börfenvorftand Tiegt die Börfenleitung nach 
Maßgabe der gefeblichen Beftimmungen ob. Insbejondere 
hat derjelbe folgende Aufgaben: 

1) ex exläßt mit Genehmigung der Xelteften der Kauf- 
mannjchaft von Berlin Beltimmungen über die äußere 
Regelung des Gefchäftsverfehrs an der Börfe ;
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2) ex hat die Befolgung der in Bezug auf die Börje 
exlaffenen Gejeße und die Vermaltungsbeitimmungen zu 

überwachen; 
3) er bejchließt über die Zulafjung zum. Börjenbejuche 

und über den Ausjchluß von demjelben; i 
4) ex übt die Disziplinargewalt an der Börfe aus; 
5) er bejorgt die amtliche Notierung der Börjenkurfe 

und deren Veröffentlichung ($ 9); 
6) er überwacht die von der Maklerfammer vorzunehmende 

Verteilung der Geichäfte unter die Nurgmakler na) Map- 
gabe der in der Maklerordnung erlajjenen Bejtimmungen; 

7) ex übernimmt nad) Maßgabe der von den Xelteften 
der Kaufmannjchaft von Berlin zu erlaffenden Gefchäftg- 
ordnung Die bisher von Der Sachverftändigen-Kommillton der 
Vondsbörje und der Ständigen Deputation der Wrodukten- 
börje ausgeübten Funktionen, betreffend die Entjcheidung von 
Streitigfeiten aus Öejchäften an der Fonds- und Vroduften- 
börje und betreffend die Vereinbarung und Aufhebung von 
Börjengejchäftg- und Börfenverfehrs-Bedingungen. 

Gegen die Beihhlüffe und Anordnungen des Börjen- 
vorftandes und feiner Abteilungen findet Beichwerde an 
die Welteften der Kaufmannichaft von Berlin ftatt, injofern 
diejelbe durch Die Börfenordnung nicht ausdrücklich, aus- 
geichloffeit ift. 

S 7. Der Börjenvoritand und feine Abteilungen fünnen 
erste Mitglieder oder aus ihrer Mitte gebildete Kom 
miffionen mit der Vorbereitung und Erledigung der Gefchäfte 
betrauen. 

S 8. Die Mitglieder des Börjenvorftandes haben fiir die 
Erhaltung und Handhabung der äußeren Drdnung, der 
Nuhe und des Anftandes in den VBerfammlungsräumen der 
Börje und den dazu gehörigen Nebenräumen zu jorgen. 

Sedes gemäß S 3 gewählte Mitglied des Börjenvorftandes 
ft befugt, Börfenbefucher, welche die Ordnung, die Auhe 
oder den Anftand an der Börfe oder in den dazu gehörigen 
Nebenränmen verlegen oder der Anordnung eines Mitgliedes
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des Börjenborjtandes nicht ungejäumt Solge leiiten, jofort 
und ohne Erörterung der Urfache von der Börje entfernen 
zu laflen. Das betreffende Mitglied des Börfennor- 
ande muß in diefem Falle noch an demfelben Tage dem 
Vorfibenden des Börfenvorjtandes fchriftlichen Bericht er= 
ftatten. i 

Der VBorfißende oder in dejjen Behinderung fein Stell- 
bertreter, tft nac Anhörung des betreffenden Börjenbejuchers: 
berechtigt, diefem den Zutritt zu den Börjenverfammlungen 
bis zuc Beendigung de3 nad) $ 19 und 20 einzuleitenden 

Verfahrens zu verjagen. 
Zur Unterftüßung de3 Börjenvorftandes bet der Auf- 

vechterhaltung der Drdnung, der Nuhe umd des Anjtandes- 
find Börfenbeamte anzuftellen, welche den Anordnungen 
der Mitglieder des Börfenvorftandes Folge zu leiften. 
haben. 

89. Die amtliche Feftftellung der Kurje und Preije 
erfolgt namens de3 Börfenvorftandes durch ein Mitglied: 
oder mehrere Mitglieder der betreffenden Abteilung. 

Die Namen diefer Mitglieder und ihrer Stellvertreter 
find von den Abteilungen des Börjenvorftandes am Anfang. 
des Monats dıcch einen Bid zum Schluß desfelben an Drt 
und Stelle verbleibenden Aushang in der Börfe bekannt zu 
machen. 

Bet der Preisfeftfebung für Iandwirtichaftliche Produkte 
find mindeftens zivet der al3 Vertreter der Landiirtichaft,. 
der landiirtichaftlichen Nebengewerbe oder anderer Berufs= 
zweige ernannten Mitglieder des Börfennorftandes zur Mit 

wirkung zu berufen. 
Die Leitung der Preisfeftitellung ift immer einem ber 

gemäß 8 3 gewählten Mitglieder des Börfenvorftandes zu 
übertragen. 

Bei Meinungsverfchiedenheiten unter den mitwwirkenden 
Mitgliedern des Bürfenvorftandes entjcheidet die Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme de3 die Preisfeit- 
ftellung leitenden Vorftandsmitgliedes den Auzichlag.
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8 10. Der Börjenvorftand beitellt aus feiner Mitte all- 
jährlich eine Kommiffion zue Vorprüfung der Gejucdhe um 
Bulaffung zum Börjenbejud). 

Dieje Kommilfion fungiert zugleich al3 Unterfuchungs- 
fommilfion in Disziplinarfadhen. 

S 11. Der Börfenvorftand ift beichlußfähig, wenn 17, 
der Vorjtand der Fondsbörje, wenn 11, der Vorftand der 
Produftenbörfe, wenn 7 und in Angelegenheiten des Handels 
mit landwirtichaftlihen Produkten, wenn 9 Mitglieder, 
einschließlich Des Vorfibenden oder eines jeiner Stellvertreter, 
anmejend find. 

1. Geichäftszweige an der Berliner Borfe, 

$12. Die Börje zu Berlin hat zum Zwerke die Exleich- 
terung des Betriebes von Handeldgeichäften in: 

1) Münzen und Edelmetallen, Banknoten, Bapiergeld, 
Staat3= oder anderen für den Handelsverfehr geeigneten 
Wertpapieren, Kupons und Dibivendenfcheinen, jomwie in 

Wechjeln, Cheds, Anweifungen und Auszahlungen (Fond3- 
börfe);; 

2) Öetreide, Mehl, Braumal;, Stärfe, Zuder, Saat, 
Nüböl, Vetroleum, Spiritus, Holz und anderen Produkten 
und Waren (Wroduftenbörje). 

Die Börjenverfammlungen finden in dem der Korporation 
der Kaufmannjchaft von Berlin gehörigen Börjengebäude 
jtatt. Bet künftig im diefem Verfammlungsraume etiva ein- 
tvetenden Hindernifjen wird der Verfammlungsort von den 
Aelteiten ver Kaufmannfchaft von Berlin mit Genehmigung 
der Landesregierung bejtimmt und öffentlich befannt gemadt. 

I. Zulafjung zum Borfenbejuh und Ansichlug von demfelben. 

$ 13. Der Zutritt zu den Börfenverfammlungen fteht 
nur denjenigen PVerjonen zur, welche vom Börfenvorftand 

eine Eintrittskarte erhalten haben.
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Die Eintrittskarte it nur für diejenige Verjon gültig, 
auf deren Namen fie lautet. Sie wird foftenfrei erteilt an 
die Beamten der Korporation jowie an alle diejenigen Per- 
jonen, welche, ohne am Börfen- oder Nurömaklergejchäfte 
teilzunehmen, nach den bejtehenden Vorjchriften vermöge 
ihres Amts, den Börjenverfammlungen beizumohnen, be= 
vechtigt oder verpflichtet find. Die Höhe der Beiträge der 
übrigen Börjenbejucher wird von den Aeltejten der Kauf 
mannjchaft von Berlin feitgejebt. 

Telegraphifche Depefchen, Nohrpoftbriefe und Rohr- 
poftfarten, welche in den Börjenräumen an Börfenbejucher 
zur Beftellung gelangen follen, werden durch Börjen- 
diener, welche diefe Sendungen im Poft- und Telegraphen- 
amt der Börfe in Empfang nehmen, an die Ndrefjaten 
beitelft. 

S 14. Die Eintrittöfarte darf, infoweit nicht Die in S 18 
aufgeführten Fälle vorliegen, nicht verfagt werden denjenigen 
Berjonen, welche entweder 

a. Mitglieder der Rorporation der Kaufmannjchaft von 

Berlin find, oder 

b. als Inhaber einer Handelsfirma, als Gejellichafter 
einer offenen Handelögejellihaft, al Vorftandsmitglieder 
einer Aitiengejellfchaft, als perfönlich haftende Gejellichafter 
einer Kommanditgejellichaft oder Kommanditgefellichaft auf 
AUtien, ald Gefchäftsführer einer Öejellichaft mit beichränkter 
Haftung oder als Vrofuriften einer der vorgedachten Sicmen 

oder Gefellichaften in das Handelregifter, oder al3 Vor- 

jteher einer eingetragenen Oenoffenjchaft in das Genofjen- 
ihaftsregifter Berlins oder eines feiner Vororte eingetragen 
find, oder 

e. al3 Handlungsgehilfen bei einer der unter a. oder b. 
bezeichneten Berfonen oder Firmen im Dienfte ftehen, und 
deren Zulaffung zum Börjenbefuche durch den Prinzipal 
‚beantragt wird, oder e 

- d. vermöge ihrer Amt3= oder Dienftpflicht die Börje zı 
befuchen Haben.



96 . Börfenordnung file Berfir. 

Handlungsgehilfen ift der Eintritt in die Börje nur ir 
jo weit zu gejtatten, al3 fie von ihren Brinzipalen mit der 
Ausführung der Börjengejchäfte derjelben oder mit der 
Hilfeleiftung dabei betraut find. Cie dürfen an der Bürje 
nur Gejchäfte auf den Namen ihrer Brinzipale und für 
diejelben abjchließen. 

$ 15. Die Einlaßfarte darf nach dem Crmefjen des: 
Börfenvorftandes erteilt und wieder entzogen werde: 

a. den in S 14a und b aufgeführten PBerfonen, welche 
nicht in Berlin oder jeinen VBororten wohnhaft find 
(Sremden) ; 

b. jolden BVerjonen, welche ein dem Börfenhandel dienen- 
des Hilfsgewerbe betreiben; 

e. Berichterjtattern der Prefje. 
Die Einlaßfarte ift den umter a bis e bezeichneten Per- 

jonen insbejondere dann zu entziehen, wenn fie gewerbsmäßig 
ander Börfe Gejchäfte abjchließen. 

Sinden Jich an der Börje Berjonen zu Jweden ein, welche 
mit der Drdnung oder dem Öejchäftsperfehr an derfelben 
unvereinbar jind, fo ift ihnen ver Zutritt zu unterjagen. 

Sir Verjonen, welche nicht in Berlin oder defjen Vor- 
orten wohnen, fann Durch Beichluß der Aelteiten der Kauf- 
mannjchaft von Berlin für jeden einzelnen Bejuch der Börfen- 
verjammlung ein Eintrittögeld erhoben werden. 

Die Verjonen Ddirfen, au) ohne Erteilung einer 
Eintritt3farte, jedoch Höchitene monatlic) dreimal durd) 
Rorporationgmitglieder in die Börje eingeführt werden, nad)= 
dem die Namen des Einführenden und des Einzuführenden 
in das am Eingang zu den Börjenfälen ausliegende Sremden- 
buch eingetragen find. 

$ 16. Der Antrag auf Zulaffung zum Befuche der Börfe 
it Schriftlich zu ftellen und muß don drei Gewährämännern, 
welche jeit minvdeftend zwei Sahren ununterbrochen zum 
Bejuche der Berliner Börfe zugelaffen find, unterftüßt werden. 

S 17. Nacd) Eingang des Antrages tft Derjelbe mit Nam- 
Haftmachung der Gewährsmänner durch Aushang an der
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Börjfe während einer Woche zur Kenntnis der Börjen- 
bejucher zu bringen. Nach) Ablauf diefer Srijt enticheidet 
der Börjenvoritand nach Anhörung der Aufnahmelommiliton 
über den Antrag, nachdem die Gewährsmänner zu Protokoll 
erklärt haben, daß fie nach jorgfältiger Prüfung den Auf- 
zunehmenden für einen Mann halten, welcher der Zulafjung 
zum Bejuche der Bürje und der Achtung jeiner Berufs- 
genofjen würdig ilt. 

Wird der Antrag auf Zulafjung endgültig abgelehnt, jo 
darf derjelbe innerhalb jechs Monaten nach der Ablehnung 
nicht wiederholt werden. 

Wird gegen ein Mitglied der Börfe auf Ausjchliegung 
bon derjelben auf Die Dauer von Drei Monaten oder länger 
erfannt, jo ift zugleich feitens de3 Börjendoritandes zu prüfen, 
ob der Gewährsmann bei der Empfehlung Thatjachen ge- 
fannt hat, oder bei ernfter Erfüllung der ihm durd) Die 
Empfehlung auferlegte Pflicht Hätte fennen müfjen, wonad) 
der Ausgeichloffene der Zulaffung zum Börjenbejuche und 
der Achtung jener Berufsgenofjen unmwert gewejen. St dies 
der Fall, jo kann gegen den Gewährsmann zeitwetje oder 
dauernd auf Abjprechung des Rechts, al3 Gewährsmann zu 
fungieren, erkannt und diejes Erkenntnis durd) Aushang 
an der Börje veröffentlicht werden. Ein Verfahren gegen 
den Gemährsmann tritt nicht ein, wenn ziijchen der 
Gewährjichaft und der Ausihliegung mehr als drei Jahre 
liegen. 

8 18. Bom Börjenbejuche find ausgejhloffen: 
1) Berjonen weiblichen Geichlechts und Minderjährige; 
2) Berfonen, welche fich nicht im Befie der bürgerlichen 

Ehrenrechte befinden; 
3) Verfonen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in 

der Verfügung tiber ihr Vermögen bejchränkt find; 
4) Verfonen, welche wegen betrüglichen Bankrott3 recht3- 

feäftig verurteilt find; 

5) Berfonen, welche wegen einfachen BanfrottS vecht3- 
kräftig verurteilt find; 

Schweiger, Börfen- und Bankwefen. M
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6) Verjonen, welche fich im Yuftand der Zahlungsunfähig- 
feit befinden. Der Zuftand der Zahlungsunfähigkeit gilt bei 
einem Börfenbejucher bereits dann für eingetreten, wenn er 
feinen Öläubigern Vergleichsvorjchläge macht oder wenn er 
eine liquide und fällige Schuldberbindlichfeit unberichtigt 
gelafjen hat; 

7) BVerjonen, gegen welche durch rechtzfräftige oder für 
fofort wirffam erklärte ehrengerichtliche Entjeheidung auf 
Yusichliegung von dem Beluche einer Börje erfannt ift. 

Die Zulafjung oder Wiederzulaffung zum Börjenbefuche 
fann in den Fällen unter 2 und 3 nicht vor der Bejeitigung 
des Ausichließungsgrundes, in dem Zalle unter 5 nicht vor 
Ablauf von je Monaten, nachdem die Strafe verbüßt, 
verjährt oder exlafjen ift, erfolgen; fie darf in dem leßteren 
alle und ebenjo in dem Falle unter 6 nur ftattfinden, wenn 
der Börjenvorftand durch Die vorgelegten Handelsbücher den 
Nachweis für geführt erachtet, daß Die Schuldverhältnifje 
fümtlihen Släubigern gegenüber dur) Zahlung, Erlaß oder 
Stundung geregelt find. Einer Verjon, welche inn Wieder- 
holungsfalle in Zahlungsunfähigfeit oder in Konkurs geraten 
it, muß die Zulaffung oder Wiederzulafiung mindeftens für 
die Dauer eines Sahres verweigert werden. In dem Falle 
unter 4 ift der Yusihluß ein dauernder. 

Tritt einer der zu 2 bis 7 gedachten Fälle erft nad) 
der Zulafjung ein, jo erfolgt die Ausfchliegung mittels 
eines jchriftlich auszufertigenden Beichluffes des Börjen- 
voritandes. 

8 19. Bon dem Bejuche der Börfenverfammlungen find 
ferner mittels jchriftlich auszufertigenden Bejchluffes des 
Börjenvorftandes auszufchließen : 

Diejenigen, welche in den Börjenjälen oder den zugehörigen 
Vebenräumen von dem Zeitpunfte der Deffnung bis zu dem 
der Schließung der Eingangsthitcen fich einer der nachitehend 
bezeichneten Handlungen jchuldig machen: 

a. der Beleidigung eines anderen Börjenbejuchers over 

eine3 Beamten der Korporation ;
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b. der Erregung von Lärm, der Verlegung des An- 
ftandes3, der Störung der Ordnung over des Gejkhäfts- 
verfehrs an Der Bürfe, oder der Zuwiderhandlung gegen eine 
Anordnung eines Mitgliedes des Börjenvorjtandes, ferner 

e. Diejenigen, welche einer nad) 3 Uhr erlaffenen Yuf- 
forderung des Bürjendieners zum Verlaffen der Börje nicht 
Solge geleitet Haben. 

Die Ausjchliegungsfeift ift auf mindeitens drei Tage bis 
höchftens ein Jahr zu beftimmen. Statt der Ausfchliegung 
ift gegen Berfonen, welche die Ordnung oder den Gejchäfts- 
verfehr an der Börfe geftört Haben, die VBerhängung einer 
Geldftrafe von mindeftens 50 bis Höchitens 1500 Mark zu= 
läffig. Die auf Grund diejer. Strafen eingehenden Gelder 
fließen in die Unterftüßungstaffe der Korporation der Kauf 
mannjchaft von Berlin. 

Die Ausfchliegung von der Börfe und die Verhängung 
einer Geldftrafe find durch 14tägigen Aushang an der Börje 

befannt zu machen. 
Gegen die Verhängung der Strafen findet innerhalb 

einer Suift von 14 Tagen nad) Zuftellung des Beichluffes 
die Beichwerde an die Uelteften der Kaufmannjhaft von 
Berlin ftatt ; diejelbe hat aufjchiebende Wirkung. 

8 20. Bor Feftießung eines Strafbejchlufjes wird der 
Belhufdigte vor der Unterfuchungstommiliton ($ 10) und 
einem Syndikus der Korporation mit jeiner Verteidigung 

gehört. 
Erjeheint er auf Schriftliche Vorladung nicht, jo wird 

gegen ihn nach Tage der Aften verfahren. An denjenigen, 
deffen Aufenthalt nicht bekannt ift, gilt die Vorladung und 
die Mitteilung des. Bejchluffes für vechtsverbindlich bewirkt, 
wenn diefelben während acht Börfentagen an der Börje 
ausgehangen haben. 

$ 21. Für die Berliner Börfe wird ein Chrengeriäht. 

gebildet. Dasjelbe beiteht: 

1) aus 5 Mitgliedern des Nelteftenkollegiums, welche 
don Teterem auf 3 Jahre gewählt und im Falle Aus- 

nF
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fcheidens eine3 Mitgliedes für Diejen Zeitraum ergänzt 
werden, und 

2) einem Shyndilus der Korporation mit beratender 
Stimme. 

Hinfihtlich der Zuftändigfeit des Chrengericht3 und des 
bei demjelben zu beobachtenden Verfahrens gelten Die 
SS 10—28 de3 Börjengejebes. 

W. Zulafjungsitelte, 

$ 22. Die Zulaffung von Wertpapieren zum Börfen- 
handel erfolgt durch eine Kommijfion von 22 Mitgliedern 
(Zulafiungsitelle), von welchen mindeftens 11 Mitglieder 
nicht ind Börjenregifter für Wertpapiere eingetragen find. 

Die Ernennung der Mitglieder erfolgt auf die Dauer 
bon drei Sahren durch die Uelteften der Kaufmannjchaft 
bon Berlin, welche auch die ©ejchäftsordnung der Zu- 
lafjungsitelle fejtjeßen. . 

Von der Beratung und Beihlußfafjung über die Zu- 
lafjung eines Wertpapiers zum Börjenhandel find diejenigen 
Mitglieder ausgejchloffen, welche an der Einführung Diejes 
Wertpapiers in den Börfenhandel beteiligt find. Dieje Haben 
dem Borfienden der Zulafjungsftelle von ihrer Behinderung 
rechtzeitig Kenntnis zu geben. An ihrer Stelle werden 
Stellvertreter berufen; zu diejem Biere werden 8 Stell- 
vertreter auf die Dauer von 3 Sahren gewählt. 

Die Zulaffungzftelle ift beihlußfähig, wenn 9 Mitglieder 
oder Stellvertreter anmejend find, von denen mindeftens 5 
nicht im Böjenregifter für Wertpapiere eingetragen find. 

$ 23. Die Zulaffung hat nad) Maßgabe des Börjen- 
gejebes und der dazu ergehenden Ausführungsbeftimmungen 
die Aufgabe und die Vflicht: 

a. die Vorlegung der Urkunden, welche Die Grundlage 
- für die zu emittierenden Wertpapiere bilden, zu verlangen 
und dieje Urkunden zu prüfen; 

b. dafür zu forgen, daß das PBublitum iiber alle zur 
Beratung der zu emittierenden Wertpapiere notwendigen



Börfenordnung fiir Berlin, Ol 

thatjächlichen und rechtlichen Berhältnifje jo weit ald möglich 
informiert wird, und bei Unvollftändigfeit der Angaben 
die Emilfion nicht zuzulaffen; 

e. Emilfionen nicht zuzulaffen, durch welche erhebliche all- 
gemeine Snterefjen gejhädigt werden oder welche offenbar 
zu einer Weberborteilung des Vublifums führen. 

Die Zulafjungsitelle darf die Emijfion ohne Angabe bon 
Öründen ablehnen. 

Die Zulafjungsitelle it befugt, zum Börjenhandel zu= 
gelafjene Wertpapiere von Demjelben auszuschließen. 

Die Zulaffung Deutjcher Neichg- und Staatsanleihen . 
darf nicht verjagt werden. 

Öegen die Entjcheidung der Zulaffungsitelle findet binnen 
14 Tagen nach Bekanntgabe des Beichluffes die Bejchiwerde 
an die Xelteften der Kaufmannfchaft von Berlin Statt. 

S 24. Nach Cinreihung de3 Antrages auf BZulafjung 
von Wertpapieren ift derjelbe von der Zulafjungsitelle unter 
Bezeichnung der Einführungsficma, des Betrages jowie Der 
Art der einzuführenden Wertpapiere zu veröffentlichen. 
Hmifchen diefer Veröffentlihung und der Einführung an 
der Börfe muß eine Frift von mindeiteng jech8 Tagen liegen. 

Bor der Zulafjung ift, fofern e3 fich nicht um Deutjche 
Neichs= oder Staatsanleihen handelt, ein Projpeft zu ver- 
öffentlichen, welcher Die fie Die Beurteilung des Wertes der 
einzuführenden Papiere wejentlichen Angaben enthält. Das 
Öleiche gilt für Ronvertterungen und Rapitalerhöhungen. 
Der Profpekt muß den Betrag, welcher in den Verfehr ge= 
bracht, jowie den Betrag, welcher vorläufig vom Verkehr 
ausgejchlofjen werden foll, und die Zeit, fi welche diejer 
Ausschluß erfolgen Soll, erfichtlich machen. 

525. Wird von der Zulafjungsftelle der Antrag auf 
ln bon Wertpapieren zum Börfenhandel abgelehnt, 
9 bat die Zulaffungsftelle den Vorftänden der übrigen. 

Börfen für Wertpapiere Mitteilung zu machen. 
Dabet ift anzugeben, ob die Ablehnung mit Nückjicht auf 
örtliche Verhältnifje oder aus anderen Gründen erfolgt ift.
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Bon dem Erfolge einer etwaigen Beichwerde gegen einen 
Beihluß der Zulaffunggitelle ift den Vorftänden der übrigen 
Deutjchen Börjen für Wertpapiere Kenntnis zu geben. 

Der Antragiteller hat anzugeben, ob das Gejuch um Zu- 
lafjung bereitS bet einer anderen Börfe eingereicht it oder 
gleichzeitig eingereicht wird. Sit dies der Fall, jo jollen 
die Wertpapiere nur mit Zuftimmung der andern Yulaf- 
fungsftelle zugelafjen werden. 

$S 25a. Ein Antrag auf Zulafjung jolcher Wertpapiere zum 
Börfenhandel, die gemäß S 38 Abj. 2 des Börjengejebes 
vom 22. Sunt d. 3. vom PVroipektzwang entbunden find, 
darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil der Antragiteller 
nicht zu den Bejuchern der Börfe gehört oder nicht in Berlin 
wohnt. 

$ 26. Ueber die Bulaffung von en pieren zum 
Börjen-Terminhandel entjcheidet nach Maßgabe der Be- 
ftimmungen des Börjengejeßes der Vorjtand der Yonds- 
börje, über die Zulaffung von Waren der Vorjtand der 
Vroduftenbörfe. 

Der lebtere ilt verpflichtet, vor der Zulaffung von Waren 
zum Börjen-Terminhandel in jedem einzelnen Falle Ver- 
treter der beteiligten Erwerb3zmweige gutachtlich zu hören 
und das Ergebnis dem NeichSkanzler mitzuteilen. Die Zulaj- 
jung darf erit erfolgen, nachdem der NeichSfangler erklärt hat, 
daß er zu weiteren Grmittelungen feine Veranlafjung finde. 

Anträge auf Zulaffung von Wertpapieren zum Börjen- 
Terminhandel find, joweit fie nicht zurücgemwiejen werden, 
mindejtens 14 Tage vor der Beichlußfafjung durch Aushang 
an der Börje und Veröffentlihung in der Preffe bekannt 
zu machen. 

Die Zulafjung jegt voraus, daß bereits während eines 
längeren Zeitraums ein regelmäßiger Handel in dem Wert- 
papiere ftattgefunden hat. Die Prüfung hat fich über dieje 
Borausjebung hinaus auch darauf zu evftreden, ob Dem Sn- 
tevejje Des Börjenhandels an der Zulaffung andere erhebliche 
wirtjchaftlicde Bedenten entgegenftehen.
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Vor der Zulaffung ift der Vorftand des Unternehmens, 
um dejjen Wertpapiere es fich Handelt, über den Antrag zu - 
hören. 

Die ergehenden Bejchlüffe find dem Minifter fire Handel 
und Öewerbe einzureichen. 

Die erfolgte Zulaffung fann wegen Aufhörens eines er- 
heblichen Börfen-Termingefchäftsjomwie aus wichtigen anderen 
Gründen jeder Zeit von dem Börjenvorftande zuritdge- 
nommen werden. 

V. deititellung der Borfenpreife, 

$ 27. Die amtliche Feftftellung der Börjenpreife fir Edel- 
metalle, Wechjel und Wertpapiere ($ 12 Nr. 1), jowie fir 
Produkte und Waren (8 12 Nr. 2) gefchteht durch die 
Abteilungen des Börfenvorftandes oder die von denjelben 
beitimmten Mitglieder derjelben ($ 9). Sie erfolgt: 

1) für Wertpapiere und Geldforten an emem jeden 
Börjentage; ’ 

2) für Wechjel auf ausländische Pläße mindeftens drei- 
mal wöchentlich ; 

3) für Getreide, Spiritus, Del, Delfaaten, Vetroleum, 
Mehlund Rartoffelftärfe an einem jeden Börjentage; außer- 
dem werden am lebten Börjentage jeden Monats die Durch- 
IhnittSpreife der an dem gedachten Tage über Lieferung auf 
laufenden Monat an der Bropuftenbörfe gejchloffenen Ge- 
Ichäfte feftgeftelft. 

YUenderungen diefer Vorfchriften werden mtt Genehmigung 
der Xelteften der Kaufmannfchaft von Berlin von dem 
Börfenvorftande oder feinen Abteilungen angeordnet und 
befannt gemacht. 

Sindet an einem fire die Aurs- und Preisfeftitellung 
beitimmten Wochentage feine Börfenverfammlung ftatt, fo 
erfolgt die Feftitellung am nächftvorhergehenden Tage. 

S 28. Bei Gejchäften in Waren oder Wertpapieren Fan 
ein Anfpruch auf Beritfichtigung bei der amtlichen Feft- 
ftellung de3 Börfenpreifes nur erhoben werden, wenn fie



104 ; Börfenordnung fir Berlin. 

durch DVermittelung eines Kursmaklerd gejchloffen find. 
- Die Berechtigung der Mitglieder des Borjenvorjtandes, 
auch andere Gejchäfte zu berücfichtigen, bleibt hierdurch un= 
berührt. 

8 29. Al Börjenpreis ijt derjenige Vreis feitzujeßen, 
welcher der wirklichen Gejchäftslage des Verkehrs an der 
Börfe entipricht. 

Die amtliche Feitftellung der Kurfe und der Preije ge- 
chieht unmittelbar nah 2 Uhr in den dazu bejtimmten 
Näumen. Dort haben die Kurömakler, die in den betreffen- 
den Wertpapieren oder Waren Gejchäfte vermitteln, an den- 
jenigen Tagen, an denen fir ihren Gejchäftszweig Kurfe 
oder Breije feitzuftellen find, pinftlih um 2 Uhr zu er- 
jcheinen und anmwejend zu bleiben, bi3 fie von den amtieren- 
den Mitgliedern des Börjenvorjtandes entlafjen werden. 

Dieje find bevechtigt, von den Nursmaklern wahrheit3- 
getreue und nach dem Grmefjen der eriteren ausdrücdlich auf 
ihren Amtgeid zu nehmende Auskunft zu fordern, zu welchen 
Kurjen und Preijen in Effeftiv- und KRaffa= fowie in Zeit- 
geihäften Waren, Wertpapiere, Öeldforten und Wechfel ge- 
fordert oder angeboten und zu welchen Kurjen und PBreijen 
und über welche Duantitäten Gejchäfte abgejchloffen find. 

Die Kursmakler find auch) verpflichtet, dem die Feftftellung 
der Breije leitenden Mitgliede des Börjenvorstandes nad) 
Maßgabe der Maklerordnung Einfiht in ihre Bücher zu 
gejtatten und ihm auf Erfordern gutachtlich Auskunft über 
die fejtzuftellenden Kurje und PBreije zu geben. Die Ent- 
jcheidung über die Höhe des amtlich feitzuftellenden Kurjes 
oder Preijes ftedt den Mitgliedern des Börfenvorftandes 
allein zu, und es bleibt ihnen überlaffen, auf welchem Wege 
fie fich die zu ihrer Enticheidung erforderliche Information, 
abgejehen von den Angaben der Kursmakler, fonft noch ver- 
Schaffen wollen. 

5 29a. In den zur Veröffentlichung gelangenden amt- 
lichen Preisnotierungen find Die bei den verjchiedenen &e- 
treidegattungen (Weizen, Roggen, Gerite u. a. m.) nad) Zage
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des Gejchäftsvertehrs an der Börje Hauptfächlich in Betracht 
fommenden Sorten nach Urjprung (Provenienz), Öattung, 
Dualttätsgewicht, Beichaffenheit (Sarbe, Trodenheit, Geruch) 
und Erntezeit (alte oder neue Ernte) zu bezeichnen. Die 
Beltimmung über die hiernach in Betracht fommenden Sorten 
bleibt dem Minifter für Handelund Gewerbe nad) Anhörung 
des Voritandes der Produftenbörje vorbehalten. Bis zum 
Exlaß diefer Beitimmung erfolgt die Notierung nach bejtem 
Ermejfen des Börjenvorftandes. 

8 29b. Für jede einzelne der gemäß S 29a zur Notte= 
rung gelangenden Getreiveforten find außer dem höchiten 
und niedrigften Preife, der dafür bezahlt worden ift, jomeit 
möglich, die gehandelten Mengen zur notieren. 

S 29e. Hat in einzelnen der gemäß der Beltimmung in 
$ 29a in Betracht kommenden Sorten fein Umjab ftattge= 
funden, fo ift Dies in der Kursnotiz zum Ausdrud zu 
bringen. 

S 29d. Snfomweit Getreidegejchäfte feine derjenigen 
Sorten betreffen, für die eine befondere Notierung des 
-‚Börfenpreifes ftattfindet, fo tft wenigftens zwilchen inlän= 
diicher und ausländiicher PVrovenienz, joweit möglich, zu 
unterjcheiden, 3. B. „onftiger ausländijcher Weizen”. 

$ 29e. Die Notterung eines wirklich gezahlten Bretjes 
darf nicht aus dem Grunde allein unterlafjen werden, weil 
er der allgemeinen Lage des Gejchäftsverfehrs nicht ent- 
ipricht. ES ift aber zuläffig, duch einen furzen Zujaß auf 
etwaige befondere Verhältniffe Hinzumeifen, welche die b- 
meicdung von der allgemeinen Preislage erklären. 

S 29f. Nm die wirklich gezahlten Preife dirrfen notiert 
erden. Die Notierung eine3 auf bloßer Schäßung beruhen- 

den Wreifes ift unzuläffig. 
8 30. Die Protofolle über Feitftellung der Kurje und 

der Vreife find von Börfenfefretären zu führen. 
Die Mitglieder des Börfenvorftandes Haben. diejenigen, 

die fich unbefugter Weije bei der Zeftftellung und Protofol- 
lierung der Aurfe und Breife einfinden, jofort entfernen zu
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laffen und die zur Erhaltung der Nuhe und Drdnung er= 
forderlichen Anordnungen zu treffen. 

S 31. Der amtliche Rurzzettel fir Wertpapiere, Geld- 
joxten und Wechjel, jowie der amtliche Preiscourant fir 
Waren, welcher mit dem nach) S 30 aufzunehmenden Wro= 
tofoll genau übereinftimmen muß, wird jofort nad) gejchehener: 
deititellung der im S 29 gedachten Börfenfurje und Börjen- 
preije gedrudt, zur Beglaubigung mit dem Stempel der 
Korporation der Kaufmannjchaft von Berlin und demjenigen 
der betreffenden Abteilung des Börfenvoritandes, jorwie mit 
der Ueberjchrift „Börje zu Berlin“ verfehen und noch an 
demjelben Nachmittag ausgegeben. Dem amtlichen Kurd= 
zettel wird ein nichtamtlicher Teil hinzugefügt, in welchem. 
jolde Wertpapiere Aufnahme finden, welche zwar zum 
Börfenhandel zugelafjen find, bezüglich deren fich aber erit 
aus der Erfahrung ergeben muß, ob fie geeignet exjcheinen, 
dem amtlichen Teil dauernd einverleibt zu werden. 

Ob und in welcher Weife noch außerdem amtliche Befannt- 
machjungen über fejtgeftellte Kurje und Preife von einer Ab- 
teilung des Börjenvorftandes zu exlaffen find, beftimmt dieje 
jelbft nad) den Bedürfniffen Des Verfehrs. 

VI. Allgemeine Orönungsvoricriften. 

$ 32. Die Börjenverfammlungen finden täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Feittage, von mittags 12 Uhr 
bi3 nachmittags 2 Uhr ftatt. Behufs Erledigung der Ar 
beiten, welche aus den abgejchloffenen Gejchäften fich ergeben, 
bleibt die Börje bis 3 Uhr geöffnet. 

Sollte die Feitjegung einer anderen Börjenzeit im Interefje 
de3 Handels nötig werden, jo erfolgt dieje durch Beichluß 
des Börjenvorftandes, welcher der Öenehmigung der Xelteiten 
der Kaufmannjchaft von Berlin unterliegt. Diefer Befchluß 
tritt in Kraft, nachdem er mindeftens während acht Börfen- 
tagen an der Börje ausgehangen hat und durch dreimalige 
Snjertion in mwenigitens bier Berliner Zeitungen bekannt 
gemacht ift. Bet außerordentlichen Veranlafjungen, wie all-
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gemeinen Zeitlichkeiten, Wahltagen 2c., ift der Bürjenvorftand 
befugt, einzelne Börjenverfammlungen ausfallen zu Lafjen. 

$ 33. Der Anfang und das Ende einer jeden Börjen- 
berfammlung wird durch ein Ölodenzeichen Fundgemadht. 
Ka) 3 Uhr ift feinem Börjenbefucher der Aufenthalt in der 
Börje mehr geftattet. 

Sit ufancemäßig die Zuläffigfeit der Kündigungen oder 
die Abgabe von Erklärungen von der Snnehaltung einer 
gemwifjen in die Zeit der Börjenverfammlung fallenden Frift 
abhängig, jo fann auf Anordnung einer Abteilung des 
Börjenvorftandes der Ablauf diefer Frift durch ein Öloden- 
zeichen berfündet werden. 

$ 34. Belanntmachungen werden dur Aushang im 
Börjenlofal bewirkt. 

Außer den Belanntmachungen der Aeltejten der Kauf- 
mannjchaft von Berlin, des Börfenvorjtandes und jeiner 
Abteilungen und der Zulaffungsftelle fönnen auf diefe Weife 
auch, andere amtliche und private Bekanntmachungen ber- 

öffentlicht werden. 
Amtliche Bekanntmachungen werden auf Erjuchen der 

betreffenden Behörde in der angegebenen Form veröffentlicht. 
Daß dies gefchehen, wird demnächft von einem Börjen- 
beamten bejcheinigt. 

Der Aushang von privaten Belanntmachungen erfolgt 
nur dann, wenn eine Abteilung des Börjenvoritandes die 
jelben nad, Form und Inhalt zur Publikation geeignet und 
dem Bmede des Börjenverfehr3 oder dem nterefje des 

Handelöftandes entiprechend findet. 
‚$ 35. Bon allen Sibungen des Bürfenborjtandes und 

feiner Abteilungen, der Zulaffunggftelle und der Makler- 
lammer ift dem Staatsfommifjar Kenntnis zu geben. 

$ 36. Vorftehende Börfenordnung tritt am 1. Januar 
1897 in Kraft. Die erfte Wahl des Börfenvorftandes kann 
beveit8 im Dezember 1896 erfolgen; die Sriftbejtimmungen 

de8 $ 3 Abi. 3 und 4 finden auf dieje erjte Wahl feine 
Anwendung.
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Die Neichsbank domiziliert in Berlin, hat aber aud) 
276 Zweiganftalten, die von dem Neichsbank-Direktorium 
zu Berlin mittelbar oder unmittelbar abhängen, ihr ©e- 
Ihhäftsneß ift über ganz Deutjchland ausgebreitet. Nach den 
„Ullgemeinen Bejtimmungen über den Gejchäftsverfehr mit 
der Neichebanf” verdienen folgende zwei allgemeine Grund- 
füße bejonders hervorgehoben zu werden: 

il, Seder ordentliche Geichäftsmann kann nad) Maßgabe 
der nachfolgenden Beltimmungen mit der Neich3bant 
in Gejchäftsperfehr treten. Er hat zuvor der Banf- 
anjtalt, in deren Bezirk er feinen Wohnfib hat, die 
erforverlihen Mitteilungen über jeine Verhältnifje 
zu machen und, wenn feine Firma in Das Handels- 
regiiter eingetragen ift, einen beglaubigten Auszug 
aus demjelben zu überreichen. 
Soll der Gejchäftsverfehr durch Vrofuriften oder 
Bevollmächtigte vermittelt werden, fo ift eine nur 
für den Verkehr mit der ReichSbank gültige Vollmacht 
nad) dem don ihre beftimmten Mufter auszuftellen 
und bet ihr niederzulegen. Sollen an folche Berjonen 
Zahlungen geleiftet werden, jo muß noch eine per- 
fünliche Vorjtellung der lekteren durch den Auftrag- 
geber hinzutreten. 

Die ReichSbanf betreibt unter Zugrundelegung von Vor- 
ihriften, von denen im Nachftehenden die wichtigften ange 
geben find, folgende Zweige der bankgejchäftlichen Thätigfeit.
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I. Dax Diskontierungsachhäft, 

4 Wedel anf dn8 Inland. 

(Srforderniffe der Wechjel.) Die Wechjel müfjen der 
Wechjelordnung beziehungsweije den an dem ausländifchen 
Ausitellungsorte geltenden wechjelvechtlichen Beitimmungen 
entjprechen, eine Laufzeit von höchftens drei Monaten 
haben und die Unterjchriften von in der Negel drei, min- 
dejtens aber zwei al3 zahlungsfähig befannten Berfonen 
oder Firmen tragen; fie find an die Banfanftalt des 
Bahlungsort3 zu girieren. 

Vlabwechfel und Ddomizilierte DVerfandmwechjel müfjen 
dor dem Anfaufe mit Annahmevermerf verjehen jein. 

Wechfel, welche die Einjchränfung „oder Wert” ent- 
halten, oder auf einen andern Tag al3 den im Wechjel an- 
gegebenen Berfalltag acceptiert find, oder Najuren oder 
Korrekturen enthalten, werden bon der Neichöbanf nicht 
angefauft. 

Bei Wechfeln mit offenem (Blanco-)Öiro muß jedenfalls 
da Smdofjament an den Verkäufer umd dasjenige Des 
leßteren an die Bank ausgefüllt fein. Allongen müfjen ftet3 
eine bollftändige Bezeichnung des betreffenden Wechjels 
enthalten. Die Wechjel find mit den Fälligfeitstagen zu 
überfchreiben, mit einer Rechnung einzureichen und überein- 
timmend mit derfelben zu ordnen. 

(Erforderniffe der Rechnung.) Bejondere Rechnungen 
müfjen ausgeftellt werden: für Wlagwechjel Gahlbar am 
Sibe der anfaufenden oder einer ihr untergeordneten Bant- 
anftalt) und für Verfandwechfel (zahlbar an andern deutichen 
Bankpläßen). 

| Außerdem find bei Disfontierungen in der Zeit dom 
1. Dftober bi8 31. Dezember jeden Jahres Die Wechiel, 
welche noch im alten Sahre verfallen, und diejenigen, welche 
im neuen Jahre fällig werden, von einander zu trennen 
und auf bejonderen Noten einzureichen.
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Auf der Rechnung find die Wechjel nad) den Banf- 
anftalten geordnet, nach Betrag, Verfalltag, Bezogenem und 
Bahlungsort einzeln zu verzeichnen und die in Abzug fom- 
menden Zinfen auszurechnen; bei Domizilmechleln it der 
Name und Wohnort des Acceptanten und des Domiziliaten 
anzuführen. 

Bei der Zinsberechnung wird jeder Monat zu 30 Tagen 
angenommen; indejjen wird der Monat Februar bet jolchen 
Wechjeln, welche am legten Februar fällig find, nur zu 
28 bezw. 29 Tagen gerechnet. Der Tag des Anfaufs wird 
nicht mitgezählt. 

An Zinjen find mindeftens zu berechnen: 4 Tage auf 
Wechjel, welche am Anfaufsorte zahlbar find; 5 Tage auf 
folche nicht am Anfaufsorte zahlbaren Wechjel, welche in 
Stüden von 10000 ME. und mehr oder bei Voften bon 
mindeftens 20000 ME. in Stüden von nicht unter 5000 ME. 
eingereicht werden; 10 Tage für alle übrigen Wechjel. 

Für jeden einzelnen Wechjel im Betrage von 100 ME. 
und weniger werden jedoch mindeitens 30 Vfennig, für jeden 
Wechiel iiber mehr al8 100 ME. minvejtend 50 Pfennig 
erhoben. 

Die Wechjelrechnungen find vom Verkäufer beziv. dejjen 
Brofuriften oder Bevollmächtigten eigenhändig zu quittieren. 

B. Wedhjel auf das Ausland. 

Die Keichsbanf Fauft Wechjel bezw. ChedS auf eine At 
zahl größerer Wläbe des Auslandes unter Zugrundelegung 
des jevesmaligen lebten, amtlich notierten Rurjes der Ber- 
liner, bei den Wechfeln auf die Schweiz der Frankfurter 
Börje abzüglich 1 vom Taufend (mindeftens 50 Pfennig 
für jeden Wechfel) Gebühr vom Rechnungsbetrage an. Bei 
einer Laufzeit bis zu 14 Tagen wird der kurze Kurs, bei 
längerer Laufzeit der lange Rund in Anjab gebracht. Hat 
die NeichSbanf Zinfen zu vergüten, jo gejchieht Dieg — mit 
Ausnahme der Wechfel auf die Schweiz — bei 4 vom 
Hundert und weniger mit Y/,; dom Hundert Abjchlag (bei
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31), vom Hundert alfo mit 3 u. S. to.), bei mehr al3 4 bis 7 
dom Hundert mit 1 vom Hundert Abjchlag, bei mehr als 
7 vom Hundert 11/, vom Hundert Abjchlag vom Bank- 
zinsfuße Des betreffenden Landes. Die Wechfel müffen mit 
Ausnahme von Belgien in der Geldjorte des Landes, in 
dem fie zahlbar find, ausgeftellt fein. Ste find von den 
Verkäufern ummittelbavr an die Drdre des Neichsbant- 
Divektortums in Berlin zu girieren, mit Ausnahme der 
Wedel auf die Schweiz, welche mit Giro an die Reichg- 
banfhauptftelle in Frankfurt a. M. zu verfehen find. Werden 
die Wechfel oder Ched3 in mehreren Exemplaren (Original 
und Kopie bezw. Prima und Sefunda oder Kopie) ein- 
gereicht, jo iit ftetS nur eins derjelben vom Verkäufer an 
die ReichSbank zu givieren. 

Die Wechjel auf Belgien mit Ausnahme derjenigen auf 
Antwerpen und Brüffel müffen beim Ankaufe mindeitens 
eine 14 tägige Laufzeit haben. Angefauft werden auf Eng- 
land außer Wechjeln auch post-bills der Bank von England 
und ihrer Filialen, jowie ChedS auf englische Bankhäufer. 
Englifche Banknoten find vom Ankaufe ausgejchlofjen. 

Angefauft werden auf Frankreich) nur Wechjel; aus- 
geihloffen vom Ankaufe find Cheds, Anweifungen und 
ähnliche Wapiere. 

Auf die größeren Pläbe Staliens erfolgt der Anfauf zum 
Berliner Kurje für Wechjel; fonft mit einem Abzuge von 
20 Pfennig vom Kurfe. Wechfel, deren Zahlungsort auf 
Sizilien oder Sardinien liegt, müfjen beim Ankauf noch 
wenigitens 17, alle übrigen Wechfel noch mindeften3 10 Tage 
zu laufen haben und dürfen feine Bemerkung wie „ohne - 
Koften”, „ohne Wroteft” oder Aehnliches enthalten. 

Die Wechfel auf Kopenhagen müfjen mindeftend noch 
10 Tage zu laufen haben. 

Wechjel auf die Schweiz müffen mindeften® 10 Tage 
Laufzeit haben und dürfen den Vermerk „ohne Koften“, 
„ohne Vroteft“ oder Aehnliches nicht enthalten.
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b. Wertpapiere, 

Schuldverihreibungen des Reichs, eines Deutjchen Staats 
oder inländiicher fommunaler Korporationen, welche nad) 
ipätejtens drei Monaten mit ihrem Nennwerte fällig find, 
werden Disfontiert. Die Disfontierung derartiger Wert- 
papiere unterliegt der Stempelabgabe nach Tarif Poj. 4 
zum Reichsjtempelgejeb vom 27. April 1894. Der Minimal 
Disfontojab beträgt wie bei Wechjelanfüufen 30 bezw. 
50 Pfennig für das Stüd. 

I. Derkauf von Werhfeln auf das Muslann. 

Wechjel auf das Ausland werden aus dem Vortefeuille 
der ReichSbank in kurzer, längftens 14 tägiger Sicht abgegeben 
und, joweit joldhe in demjelben nicht vorhanden oder ver- 
fügbar find, fommiffionsweile an der Börfe bejchafft. Anträge 
find an diejenige Bankanftalt zu richten, zu deren Bezirk der 
Antragiteller feinem Wohnfibe nach gehört. 

Wehjel auf England, Belgien, Holland, Frankreid), 
Stalten und die fandinapiihen Pläge werden zum lebten 
Berliner furzen Rurje mit 1/, vom Taufend Courtage vom 
Nechnungsbetrage, mindejtens aber 50 Vfennig für jeden 
Posten von Wechjeln auf dasjelbe Land, au dem Wortefeuille 
abgegeben. Werden fir den Geldbetrag vom Käufer ent- 
weder Wechjeldisfont- oder Lombardgejchäfte mit mindeitens 
10 tägigem Zinsgewinn gemacht, jo wird Courtage nicht 

berechnet. 
Werden Cheds oder Sichtpapiere auf London gewünjcht, 

jo ift Dies in dem Antrage bejonder3 zu bermerfen. Die 
Abgabe diefer Vaptere erfolgt unter Berechnung von Binfen 
für 9 Tage zu dem um 1 Wrozent ermäßigten Sabe der 
Bank von England zu Laften des Käufers, im Uebrigen zu 
den Bedingungen für Wechjel. Wechfel auf Schweizer Pläbe 

werden zum Frankfurter Tageskurfe abgegeben.
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dur den fommiljtonsweifen Ankauf von furzficytigen 
Wechjeln auf ausländilhe Hauptpläge an der Börje wird 
1 vom Taufend Courtage, mindeftens aber 50 Pfennig für 
jeden Bojten von Wechjeln auf dasfelbe Yand berechnet. 
Werden für den Geldbetrag vom Käufer Wechjeldisfont- 
oder Lombardgejchäfte mit mindeftens zehntägigem Zins- 
gewinn gemacht, jo beträgt die Courtage nur 1/, vom 
ZTaujend, mindeftens 50 Pfennig für jeden PVoften von 
Wechjeln. Werden genaue Beträge verlangt, jo haben Die 
Auftraggeber zu erklären, daß fie die Mehrkoften ver zur 
Heritellung diefer Beträge etwa auszuftellenden Wechjel oder 
Ched3 übernehmen wollen. 

Die Beihaffung von Wechjeln auf Nebenpläße fannn nicht 
mit Beltimmtheit in Ausficht gejtellt werden. 

II. Das Einziehungsgelhäft (oder Inwallogefhäft). 

VWechjel, Anmweifungen, Cheds auf inländiiche Bankhäufer, 
welche einer Abrechnungzftelle nicht angehören, und Papiere 
alfer Art, welche in Mark und an einem Bankplabe zahl- 
bar find, nimmt die NeichSbanf zur Einziehung an und 
bevechnet dafür eine Gebühr von 1 vom Taujend, mindejtens 
50 Vfennig für das Stüd. Gehen einer Banfanftalt der- 
artige Aufträge von Perfonen oder Häufern außerhalb ihres 
Gejchäftsbezivts unmittelbar zu, jo beträgt die Gebühr 
2 vom Taufend, mindeftens aber 50 Pfennig für jedes 
Stücd, und zwar auch in dem Falle, daß die Auftragspapiere 
nicht bezahlt werden. 

Für die Einlöfung weißer ChedS auf die Neichsbant, 
welche einer Banfanftalt von außerhalb zugehen, oder welche 
bei einer andern Banfanftalt, al derjenigen, welche das 
betreffende Konto führt, zur Zahlung vorgelegt werden, 

jowie für die Einziehung don Ched3 auf Mitglieder aus- 
Wärtiger Abrechnungsitellen, wird eine ©ebühr von 1/; vom 
Zaufend, mindeitens 50 Pfennig fiir das Stüd erhoben. 

Schweiger, Börjen- und Bankwefen. 8
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Für die Ginziefung von BZinsfcheinen it eine Gebühr 
von 1/, don Hundert, mindeftens aber 50 PBfennig fir jede 
Gattung, zu entrichten. Die Einlöfung der Zinzicheine, für 
welche die Neichsbanfanftalten Zahlftellen find, erfolgt nur ' 
in deren Geichäftslofalen koftenfvei. Gehen derartige Zing- 
ijeine durch die Voft ein, und wird eine Verjendung des 
entjprechenden Geldbetrages erforderlich, jo wird eine 
Gebühr von Y/, vom Taufend, mindejtens aber 50 Pfennig 
für jede Sendung erhoben. 

Die zur Einziehung übergebenen Wechfel 2c. dirfen feine 
längere al8 14tägige Laufzeit Haben. Sie find mit Giro an 
die Bankanftalt des Zahlungsorted, und dem Zujab „zum 
Snfafjo“ und wenn fie weniger al8 5 Tage zu laufen haben, 
mit der Erklärung „ohne Verbindlichkeit” zur rechtzeitigen 
Präfentation bezw. Wrotefterhebung zu verjehen, da bie 
KeichSbank nicht jeden Wechjel bejonder3 verjenden, aljo auch 
für die rechtzeitige Präfentation bezw. Wrotefterhebung ver- 
ipätet eingereichter Wechjel nicht auflommen fann. 

IV. Der Kombard-Pexkehr, 

Die Neichsbank exteilt in Berlin und bei den Zimweig- 
anftalten Lombarddarlehen zu einem öffentlich befannt ge= 
machten Zinsjaße gegen Verpfändung von edlen Metallen, 
im Snlande lagernden Kaufmannswaren, Wechjeln und den 
in dent nachitehenden Verzeichnis aufgeführten Wertpapieren. 
Sind die leßteren bei dem Kontor der Neich&hauptbank fitr 
Wertpapiere niedergelegt, jo genügt die Uebergabe des 
Depotjcheined. Die Bedingungen, unter denen dieje Bes 
leihungen erfolgen, find: 

A. Allgemeine Bedingungen. 

Darlehen in Beträgen von weniger al3 500 Mark werden 

in der Regel nicht erteilt. 
Das Darlehen ann täglich zuriigezahlt und täglich ohne 

Kümdigungsfeift zurücigefordert werden. Zum Nachweile
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ber Nüdforderung genügt die Abjendung eines ein- 
gejcjriebenen Briefe an die Adxefje des Darlehensnehmers. 
©erät der Schuldner mit der Rüdzahlung in Verzug oder 
bleiben die Zinfen riicjtändig, jo ift Die ReichSbank berechtigt, 
da Pfand unter Beobachtung des S 20 des Banfgejeßes 
vom 14. März 1875 verkaufen zu laffen und fich aus dem 
Erxlöfe wegen Kapitals, Zinjen und Koften bezahlt zu 
machen. 

Die ReichSbank ift berechtigt, wenn fie es zu ihrer Sicher- 
heit, zum Biere des Verkaufs oder aus jonftigen Öründen 
für angemefjen erachtet, daS Unterpfand auf Gefahr und 
Roften des Verpfänders nach anderen Lageritellen, fei es 
am Orte jelbft oder außerhalb, bringen und dort aufbewahren 
oder verkaufen zu lafjen. 

Die Zinjen find alle drei Monate und möglichit vor dem 
Shluffe der Kalenderguartale zu entrichten Wird das 
Rapital jedoch fchon früher vollftändig zurüdigezahlt, jo find 
die Zinfen gleichzeitig zu entrichten. 

Die Zinfen werden bei Darlehen gegen Berpfändung 
don Wertpapieren, wenn fie an den legten vier Werktagen 
oder an dem eriten Werktage eines Monats entnommen 
find, mindeftens fir fieben Tage, wenn fie an den lebten 
vier Werktagen oder an dem exften Werktage eines Viertel- 
jahres entnommen find, mindeftens für vierzehn Tage, bei 
allen übrigen Darlehen nur 613 zum Bahlungstage berechnet. 
Auf jeden Pfandichein find mindeftens 50 Pfennig Binjen 
zu zahlen. 

Zeilzahlungen find nur in Beträgen bon mindeltens 
10 vom Hundert der jchuldigen Summe, Jena) nicht unter 

fünfgundert Mark, geftattet. 
Die Reichsbank übernimmt Feine Verpflichtung, die Be= 

techtigung des Inhabers des Pfandfcheines oder defjen, der 
über den Niücdempfang des Pfandes quittiert, jowie die 
Echtheit der Quittung zu prüfen, fondern ift berechtigt, jeden, 
welcher fie vollftändig wegen aller ihrer Anfprüche an den 
Verpfänder befriedigt, für den rechtmäßigen Eigentümer 

g*
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desjelben und des Unterpfandes anzujehen, auch Dann, wenn 
der Pfandichein auf ihn nicht giriert ift. Deffenungeachtet 
behält fich die ReichSbanf das Necht vor, die Berechtigung 
de3 Pfandicheininhabers zu prüfen. 

Dhne Rüdgabe des quittierten Bfandicheined wird weder 
das Unterpfand, noch im Fall des erfolgten Verkaufs Des- 
felben der dem Verpfänder etwa Daraus verbliebene Webers 
ichuß eher herausgegeben, al3 biS derjelbe den Pfandichein 
gerichtlich hat aufbieten und für Eraftlos exfläven Yafjen, 
auch der gedachte Meberichuß bi dahin auf feine Gefahr 
underzinsbar bei der Neichsbank aufbewahrt. Nüdzahlungen 
auf empfangene Darlehen, welche an eine nur von einem 
VBorftande verwaltete Reichsbanfnebenftelle geleiftet werden, 
haben für die NeichSbanf nur dann Gültigkeit, wenn der 
BZahlende gleichzeitig derjenigen Neich3bankhauptftelle oder 
Neichsbankitelle, welche den Pfandichein ausgeftellt Hat, 
unmittelbar davon Anzeige macht. 

Reicht daS Unterpfand zur vollftändigen Befriedigung 
der NeichSbanf nicht aus, fo bleibt der perfünliche Anfpruc 
wegen des Sehlenden an den Verpfänder vorbehalten, jelbit 
wenn er jeine Rechte und Verbindlichfeiten aus dem Pfand- 
ichein einem Andern übertragen jollte. 

Alle Bejtimmungen des Pfandicheins gelten für die 
etwa. zugejchriebenen neuen Unterpfänder und Darlehen 
ebenfall2. 

Der Berpfänder Hat über den Empfang des Bfanpdjcheind 
auf einer Abjchrift davon, welche bei der Neichsbank bleibt, 
quittiert. Wenn Diefer Pfandichein abhanden kommt, jo foll 
gedachte Abjchrift mit den darauf von der Reichsbank nad)= 
getragenen Veränderungen für beide Teile volle Beweiskraft 
und Verbindlichkeit Haben. Sede Gefahr der Unterpfänder, 
insbejondere auch die Kriegsgefahr, trägt allein der Ber: 
pfänder.
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B. Bejondere Bedingungen, 

I. Bei Verpfändungen von Staats-, Kommımal-PBapieren, Rfandbriefen, Aktien 
und anderen devgleichen Wertpapieven, joiwie auch von Werhjeht. 

Bei verpfändeten Wertpapieren, die einer Kündigung, 
Verlojung, Auszahlung oder jonftigen Veränderung unter- 
liegen, hat der Verpfünder die zu feiner Sicherung nötigen 

 Maßregeln jelbft zu bejorgen oder in Antrag zu bringen, 
widrigenfalls die nachteiligen Folgen ihn allein treffen. Sinft 
während der Dauer ded Darlehens der Kurs des Unter- 
pfandes um 5 vom Hundert, jo ift der Verpfänder ver- 
pflichtet, binnen drei Tagen die urjprüngliche Sicherheit 
dadurch wiederherzuftellen, Daß er nach Wahl der Neichs- 
bank entweder eine verhältnismäßige Abichlagszahlung macht, 
over das Unterpfand auf da urjprüngliche Verhältnis erhöht, 
widrigenfall® die NeichSbant, wenn fie nicht. Die Wieder- 
herftellung der Sicherheit im Nechtswege verfolgen will, 
jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet it, fich aus dem 
Unterpfande bezahlt zu machen und den etwaigen Ausfall 
von dem Verpfänder einzuziehen. 

Wechjel und andere nicht auf jeden Inhaber Tautende 
Papiere müffen mit dem Blanfo-Giro de3 Verpfänders ver- 
jeden fein, und ift die ReichSbank behufs ihrer Befriedigung 
berechtigt, jolche entweder verkaufen zu laffen, oder auf 
Gefahr des Verpfänderz von den Schuldnern einzuziehen und 
in jedem Falle das Blanko-Öiro auf jich jelbit oder einen 
Dritten auszufüllen. Die Neichsbant behält fi, ohne jedoch 
irgend eine Verpflichtung oder Gemwährleiftung deshalb zu 
übernehmen, das Recht vor, die ihr verpfändeten Papiere, 
wenn folche auf jeden Suhaber lauten, fir die Dauer der 
Verpfändung außer KAurs zu jeßen. 

II. Bei Warenverpfändungen. 

Der Lagerort der Waren, deren Befis an die ReichSbant 
übertragen ift, und das Datum der Abfhägung find im 

Pfandichein zu vermerken. Der Lagerort darf ohne Genehmi- 
gung der Reich3banf nicht geändert werden. Cine Umlage-
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zung des Pfandes berührt den Pfandbefit der Neichsbant 
nicht, welcher auch an Dem neuen Lagerorte unverändert und 
ohne eine neue Mebergabe fortgejebt wird. 

Lagern die Waren auf PBadhöfen, in Magazinen oder 
Niederlagen unter der Aufficht öffentlicher Beamten, oder in 
einem mehreren Brivatperfonen gemeinjchaftlich gehörigen 
Speicher oder Zagerhaufe, oder jonjt außerhalb der Neichz- 
banf, jo ift die Hebergabe des Pfandes an die Reich3hank in 
der nach Verjchiedenheit jedes Ddiejer Fälle gejeßlich erforder: 
lichen Sorm zu bemirfen. 

Die Waren müffen, jo lange fie der Neichsbanf als 
Pfand dienen, gegen Seuersgefahr zur vollitändigen Dedung 
der NeichSbanf verfichert werden. Der Verficherungsfchein 
wird der Keichöbanf ausgehändigt und dadıd mit Der Bes 
fugni3 verpfändet, fich Daraus bei entitehendem Feuerjchaden 
bezahlt zu machen. Bei entjtehendem Feuerjchaden liegt dent 
Verpfänder allein ob, die Verpflichtungen des Verficherten 
aus dem VBerfiherungsjchein zu erfüllen, die Neichsbant 
übernimmt deshalb feine Verantiwortlichfeit, e& möge bie 
Verficherung von ihr felbft oder von dem Verpfänder bewirkt 
jein. Verpfänder ift aber verpflichtet, bei den Verhandlungen, 
welche über Feftitellung eines Brandjchadens mit den Ber- 
ficderungsgejellihaften gepflogen werden, die NeichSbant 
zuzuziehen, und darf ohne ihre Zuftimmung feinen Vergleich 
ihlteßen, bei dem die Lombardichuld nebft Zinfen und Koften 
nicht gedeckt ift. 

Die Reihsbank haftet für feinerlei Schaden, welcher ohne 
ihr grobes DVerjehen während des Lagernd an den Waren 
entiteht, jei ed durch Verderben, Lee an den Gebinden, 
Einteodnen, Wurmfraß oder fonft, eg mögen die Waren in 

den Gebäuden der NeichSbank oder anderswo lagern. 
Entitehen der -Reichsbant durch die Verfendung, die 

Abihäbung, Lagerung 2c. Koften, jo trägt diefe der Ver- 
 pfänder. Für Die Lagerung der Waren in den Gebäuden 

der Neichshank find Die von diejer beitimmten Koften zu 
entrichten.
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Wenn die verpfändeten Waren um den fechiten Teil ihres 
Shätungs- oder marftgängigen Wertes im Vreije finfen 
oder ebenjoptel während Des Lagernd durch Veränderung 
ihrer Bejchaffenheit oder Menge nad) einer von der Neich- 
bank allein Durch einen ihrer Beamten, ihren Schäßer oder 
einen anderen Sachverjtändigen zu veranlafjenden Abfchäßung 
am Werte verlieren, jo ift der Schuldner verbunden, das 
Unterpfand fogleich verhältnismäßig zu verftärken oder einen 
entjprechenden Teil des Darlehens zurüczuzahlen. Gefchieht 
binnen drei Tagen feines von beiden, fo ift die Neichsbant, 
wenn fie nicht die Wiederheritellung der Sicherheit im 
Nechtswege verfolgen will, jederzeit berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, fich aus dem Unterpfand bezahlt zu machen und 
den etwaigen Ausfall von den Verpfänder einzuziehen. 

Berzeichnid der bei der NeihFbant beleihbnren Wertpapiere. 

Kaffe I, 
zu beleihen mit 3/, des Kurswertes. | 

1. Die vom Reiche oder einem vdeutjchen Staate aus= 
gegebenen Anleihen und Schaanweijungen, jomte die 
von deutjchen Staaten ausgegebenen zinstragenden 
Prämienanleihen, leßtere jedoch nicht Höher als fünf- 
zehn Mark unter dem niedrigften Wrämienfaße der 
jedesmaligen nächjten Ziehung, 
bon Steuerbehörden deuticher Staaten ausgeftellte An- 
erfenntniffe über Steuervergütung für ausgeführten 
beziv. auszufigrenden Branntwein und Ausfuhrzufchuß- 
fcheine für Zuder, : 
die von dem vormaligen Königreich Hannover ausge- 
gebenen Staatsanleihen, Kur- und Neumärkifche Schuld- 
verichreibungen, Breußijche und Lauenburgijche Nenten- 
briefe und Waderborner Tilgungskaffenobligationen, 
Königl. Bayerifche Aprozentige Grundrentenablöfungs-
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Ichuldbriefe, Anhaltiihde Landrentenbriefe, Königlich 
Sähfiiche Landrentendriefe, Königlid Sähjtihe Lan- 
desfulturventenjcheine, Medlenburgiihe Cifenbahn- 
Ihuldverjchreibungen. 

. Berliner Pfandbriefe, Braunfchweig-Lüneburger Yan- 
desichuwldverfchreibungen, Landfchaftliche Centralpfand- 
briefe (Preußen), Mecklenburgiiche Nitterjchaftliche 
Pfandbriefe, Obligationen der Hannoverjchen Kandes- 
freditfaffe oder -Anftalt, Obligationen der Herzoglichen 
Landesbank in Altenburg zu 31/, vom Hundert, Obli- 
gationen der Kreisanleihe von Oberbayern zu 4 vom 
Hundert, Obligationen der Königlichen Bank zu Nirn- 
berg zu 4 und 41/, vom Hundert, Pfandbriefe der 
Provinziallandichaften (Breußen), Pfandbriefe des 
Landichaftlihen Kreditverbanded für die Probinz 
Schleswig-Holjtein, PVfandbriefe des Pommerjchen 
Zandfreditverbandes zu 31/, und 41/, vom Hundert, 
Plandbriefe des Landiwirtichaftlichen Kreditvereind im 
Königreich Sachjjen zu Dresden, Pfandbriefe des Erb- 
ländifhen Nitteripaftlichen Kreditvereins im König: 
veich Sachjen zu 31/;, 31/5, 3°/; und 4 vom Hundert, 
Pfandbriefe der Landjtändischen Hypothefenbanf des 
Königlich Sachjiihen Markfgrafentums Dberlaufib zu 
3 und 31/, vom Hundert. 
Pfandbriefe der Hüpothefenbanfen auf Aftien: 
Preußilche Bodenkfredit-Uftienbant in Berlin, Baye- 
riihe Hypothefen- und Wechjelbant in München, Siid- 
deutsche Bodenfreditbant in München, Witrttembergijche 
Hhpothefenbanf in Stuttgart, Frankfurter Hypothefen= 
bank in Srankfurt a. M., Rheiniiche Hypothefenbanf 
in Mannheim, Schlefiiche Bodenfredit- Aftienbank in 
Breslau, Vreußiiche Central-Bodenkredit-Aftiengefell- 
Ichaft in Berlin, Deutiche Hypothefenbank-Attiengejell- 
ichaft in Berlin, Deutiche Hypothefenbanf in Meiningen, 
jedoch ausjchließlich der Brämien-Pfandbriefe, Braun- 

Ihmweig-Hannoverjche Sypothefenbanf in Braunjchmeig,
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AUktiengejellichaft für Boden- und Kommunalfredit in 
Eljaß = Lothringen, Hhypothefenbant in Hamburg, 
Breußiiche Hhypothefen-Aftienbanf in Berlin, Pfälzifche 
Shpothefenbanfin Ludwigshafen a. Nhein, Pommerjche 
‚Hypothefen-Aftienbanfin Berlin, Deutjhe Örundfredit- 
bank in Gotha, Pfandbriefe der Meclenburgifchen 
Hhpothefen- und Wechjelbanf in Schwerin, 31/5 proz. 
Pfandbriefe der VPreupiichen Pfandbriefbank in Berlin 
Em. XVII. 

Anmerkung. Die von einzelnen diefer Inftitute aug= 
gegebenen jogenannten Kommunal-Pfandbriefe bezw. Kom= 
munal-Obligationen find nicht beleihbar. 

4. Schuldbriefe der Herzoglih Sächfischen Landrenten= 
bank in KRoburg auf den Inhaber ausgeftellt, Schuld=- 
urfunden des Württembergijchen Kreditvereing in 
Stuttgart, Schuldverjchreibungen der Landesfredit- 
faffe zu Rafjel, Obligationen der Landesfreditanitalt 
zu Meiningen, Schuldverfchreibungen der Landezjpar= 
faffen des Fürftentums Neuß jüngerer Linie zu 4 vom 
Hundert, Provinzial-, Kreis-, Stadt-, Deihbau= und 
andere Obligationen, zu deren Verzinjung und Tilgung 
die Beiträge im Berwaltungsmwege gleich den dffent- 
lihen Abgaben erhoben werden, innerhalb der vom 
Neichsbant = Direktorium diejerhald feitgeftellten 
Örenzen. 

5. Eifenbahn - Stammaktien: Dortmund - Öronau = En= 
icheder, Halberftadt-Blanfenburger, Kiel-Edernfürde- 
Flensburger, Löbau-Zittauer Lit. A., zu 31/, vom 
Hundert, Lübed-Büchener, Magdeburg-Wittenberger, 
Mainz Ludwigshafen (Heff. Ludwigsbahn), Nieder- 
Ichlefiih-Märkifche, Pfälztiche Ludwigsbahn (Ludivigs- 
bafen-Berbadh), Pfälziihe Maxbahn, Pfälztiche Nord- 
bahn, Sähfiih-Schlefiiche, Stargard-Wojener. 

6. Eijenbahn-Stammprioritäts-Aftien: Dortmund-Öro= 
nau-Enjcheder, Löbausßittauer Lit. B., Marienburg- 
Mlamfaer, Dftpreußijche Südhahn.
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Eijenbahn-Brivrität3-Obligationen: Altenburgsgeißer, 
Bergiich-Märfiiche 3. Serie A., B., C., Berlin-Bots- 
dam-Magdeburger Lit. A., Braunfchweigijche zu 41/, 
vom Hundert, Eutin=Lübeder zu 4 vom Hundert, 
Halberjtadt-Blanfenburg 1884, 1888, 1890, 1895 
3l/gprozentig, Leipzig- Dresdener zu 31/, und 4 vom 
Hundert, Vühed-Büchener zu 4 vom Hundert, Mainz- 
Ludwigshafener (Heffiihe Ludwigsbahn) zu 31/, und 
4 vom Hundert, Mecklenburger Friedrich Franz zu 
31/, vom Hundert, Oftpreußifche Südbahn zu 4 vom 
Hundert, Vfälzische Eifenbahnen zu 31/; vom Hundert. 

Rlafje I, 
zu beleihen mit 50 vom Hundert des Kınrawertes. 

1. Bonds der Vereinigten Staaten von Amerika, Stalie- 
nijhe Rente, Obligationen der Schweizerifchen Eid- 
genofjenjchaft von 1887 und 1889 zu 31/, vom Hun- 
dert, Defterreichijche in Gold verzinsliche Staatörenten- 
Anleihe zu 4 vom Hundert, 5%, Ruffiich-Englijche 
Anleihe von 1822, 3%, Ruffiih-Englifche Anleihe von 
1859, 4%), Ruffiiche Anleihe von 1880, 5°%/, Rufftiche 
Goldrente von 1884, 4%, Ruffiihe Goldanleihen, 
I. Emijfion von 1889, I., IN. und IV. Emiffion von 
1890 und VI. Cmiffion von 1894, 4%), Ruffiiche fon= 
joltdierte Eifenbahn-Anleihen von 1889, Serie I. und 
II. und von 1891, Serie III. 

2. Die vom Ruffiichen Staate übernonmenen nachfolgen- 

3. 

den Eifenbahn-Dbligationen: 3%, der großen NAujfi- 
ihen Cijfenbahn, IN. Cmiffion von 1881, 30), Trans- 
faufafiiche, 4%), Mosco-Kurzt, 4%/, Drel-Öriafi von 
1887 und auf ReichSmarfwährung lautende 4%/, deö- 
gleichen von 1889. 
Staatsichuldverichreibungen der Normwegijchen Apro- 
zentigen Anleihe von 1880, der Norwegijchen 3pro- 
zentigen Anleihe von 1888, der Schwediichen 31/,pro-
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zentigen Anleihen von 1886 und 1890, der Schwedi- 
fchen 3Zprogentigen Anleihe von 1888, Ungarifche 
Ooldrente zur 4 vom Hundert, Ungarifche Goldanleihe 
von 1895 zu 3 dom Hundert. 

4. Die Iprogentigen vom ©taate garantierten Brioritäts- 
Obligationen der Stalienischen Eijenbahn=-©ejellichaften 
(Mittelmeer-Eifenbahn-Gefellfchaft, Mexidional-Eifen- 
bahn=Öefellichaft, Sizilianifche Eifenbahn-©ejellichaft), 
deren Zinfen in Deutjcher Währung zu feiten Kurje 
zahlbar find. Die vom normwegijchen Staate garan- 
tierte Aprozentige Eifenbahn-Anleihe von 1883. Die 
vom Auffischen Staate direft garantierten Obligationen 
folgender Eifenbahnen und Emiffionen: 4°), Mogco- 
Näfan von 1885, 50/, Mosco-Smolengt, 4°/, Rjäfan- 
KRozlom von 1886, 4%/, der Ruffiichen Südweltbahnen 
von 1885, 4%), Wladilamfas von 1885, 41/,%/, Swan- 
gorod-Dombromwa I. Emiffion, 4%/, Rozlom-Woronejch- 
Koftom don 1887 und 1889, 4%), Kursk-fiem, 4%, 
Njäfan-Uralst von 1894 und 4%/, Mosco - Kiew- 
Woronejh von 1895. 

V. Gieonerkehr. 

Der Giroverfehr der ReichSbanf dient dem Zwede, au 
die Stelle wirklicher Barzahlungen zwijchen feinen Teil- 
nehmern (den fogenannten Ronteninhabern) die Zahlungs- 
ausgleichung durch Zu- und Abjchreiben in den Birchern der 
Neich3bane zu jegen. Zu diefem VBehufe bedienen fich Die 
Konteninhaber der ChHed3, d. |. Anmweifungen auf ihr Öut- 
haben bei der NeichSbank. Für den Giroverfehr gelten fol- 

gende Bejtimmungen: 
Die Anträge auf Eröffnung eines Kontos find an Die- 

jenige Reich8banfhauptftelle oder NeichSbantftelle zu richten,
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zu deren Bezirk der Antragfteller feinem Wohnfiße nad) 
gehört. 

Wird der Antrag genehmigt, jo erhält der Antragiteller: 
außer den nötigen Formularen ein Kontogegenbud, in 
welches alle von ihm oder fiir ihn bar oder durch Verrecd)- 
nung eingehenden Öelder eingetragen werden. Weitere Be= 
jcheinigungen werden von der Neichsbank nicht erteilt. 

Bare Einjchüffe, bei der Neichsbanf zahlbare Cheds- 
und Wechjel, desgleichen angefaufte Wechjel und er- 
teilte Lombarddarlehen werden dem Girofonto fofort gut= 
gejchrieben. 

Die der Reichsbank zur Einziehung übergebenen Wechjel,. 
Anweilungen, Rechnungen und fonftigen Papiere müffen 
quittiert fein und mit einem bejonderen Verzeichnifje ein- 
gereicht werden, zu welchem die Banf die Kormulare Yiefert. 
Auf den lebteren ift Die Zeit, bis warın die Ablieferung der 
Bapiere an die Bank erfolgen muß, fir jede Reichabanfanftalt 
genau angegeben. 

Der Gejamtbetrag der in dem Verzeichnife angegebenen 
Einzugspapiere wird in dem Kontogegenbuch vor der Linie: 
jofort eingetragen. Die endgültige Gutjchrift erfolgt erit 
nad) Eingang, in der Vegel aber noch an dem zur Einziehung 
bejtimmten Tage. Unbezahlt gebliebene Papiere erhält der’ 
Kontoinhaber gegen feine Dnittung jpätefteng am Vor- 
mittage de3 auf den Einziehungstag folgenden Werktages- 
zurüc. Auf die Vroteftierung der Wechjel läßt fich Die Bant 
nicht ein. 

Die Einziehung von Wertpapieren 2c. libernimmt die 
Neichsbank nur an den bejonders befanntzumachenden Orten, 
an welchen fich ein Bedürfnis dafür geltend macht. Die Werts 
papiere 2c. find der Banf mit befonderem Verzeichniffe zu 
übergeben. Jedes Paket muß verfiegelt und mit dem Namen 
de3 Empfängers und mit dem nad) dem Verzeichniffe dafiir‘. 
zu erhebenden Geldbetrage verjehen fein. 

Ueber jein Guthaben fann der Kontoinhaber in be= 
liebigen Teilbeträgen jederzeit verfügen, aber nur durd),
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Ched3 auf Formularen, welche ihm die Bank geliefert hat. 
Verfügungen anderer Art werden nicht beachtet. 

Bare Abhdebungen erfolgen durch weiße Ched3, welche 
auf eine bejtimmte Berfon oder Firma mit dem Zufabe „oder 
Ueberbringer“ lauten. Die Bank zahlt den Betrag an den 

‚ Ueberbringer ohne Legitimationsprüfung, auch wenn der 
Ched an eine beftimmte Berjon giriert ift. 

Soll der Che nur zur Verrechnung mit der Reichöbanf 
oder einem Kontoinhaber benugt werden, jo muß er ge= 
kreuzt, d.h. auf der Vorderfeite mit dem quer über den Text 
gejchriebenen oder gedrudten Wermerfe verjehen werden: 
„Kur zur Verrechnung“. Sn diefem Falle darf die Bank 
den Betrag nicht bar auszahlen. 

Zu Üebertragungen auf Konten an demjelben oder an 
einem anderen Bankplage find die roten Chedformulare 
beftimmt. Ste müffen auf den Namen ausgeftellt werden 
und find nicht übertragbar. 

Die Chedformulare werden jedem Kontoinhaber nad) 
Bedarf in Heften von mindeftens 50 Stüd gegen Quittung 
von der Bank geliefert. Ex ift verpflichtet, die Formulare 
jorgfältig aufzubewahren, und trägt alle Folgen und Nach- 
teile, welche aus dem DVerlufte oder jonjtigen Abhanden- 
fommen diefer Formulare entftehen möchten, wenn er nicht 
die jein Konto führende Bankanftalt vechtzeitig bon dem 
Abhandenfommen fchriftlich benachrichtigt Hat, umdie Zahlung 
an einen Unberechtigten zu verhindern. 

Ehenjo ift der Kontoinhaber der Banf dafür verant- 
wortlich, wenn ex die in den Chedformularen offengelafjenen 

Stelfen nicht jo auzfillt, daß eine Falfyung unmöglich tft, 
oder wenn er don der auf der rechten Geite der weißen Cheds 
befindlichen Zahlenreihe nicht diejenigen Zahlen vor der 
Ausgabe abtrennt, welche den Betrag des Checks überfteigen. 
Ched3, welche gejchriebene Zufäge zwifchen den vorgedructten 
geilen enthalten, werden zuricdgemwiejen. 

Mafulierte, d.h. in irgend welcher Weije unbrauchbar 
gewordene Chedformulare find an die Bank zurüczuliefern
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und mit dem Firmafjtempel oder mit Dem Namen des Ronto- 
inhabers zu verjehen. 

Wechjel, aus welchen ein Kontoinhaber zu einer Zahlung 
verpflichtet, find bei der Neichghanf oder einem anderen 
Banfhaufe, welches mit der NeichSbank in täglicher Ab- 
rechnung fteht, zahlbar zu machen und rechtzeitig zu apifieren. 
Ein Verzeichnis diefer Bankfhäufer ift in dem Girofontor 
aufgelegt. Im Befiße der Neichgbanf befindliche Wechjel, 
welche weder bei ihr nod) einem der in diefem Verzeichnifje 
genannten Bankhäufer zahlbar gemacht oder nicht rechtzeitig 
adiftert find, müfjen bar bezahlt werden. Eingelöfte Papiere 
werden dem Kontoinhaber gegen Empfangsbejcheinigung 
ausgeliefert. 

Die Öirogelder werden von der Bank koftenfrei verwaltet, 
aber nicht verzinft. 

Die Kontogegenbücher find möglichit oft, mindeftens aber 
monatlich einmal, zur Eintragung der Voften vorzulegen. 

Sährlih) am 7. Sult und 31. Dezember werden fämtliche 
Konten abgejchloffen und der Beftand aufs Neue vorgetragen. 

Die NeichSbanf erwartet, daß die Kontoinhaber von 
den ihnen vorjtehend eingeräumten Befugniffen regelmäßig 
Öebraud) madhen, die Oiro-Cimrihtungen aber nur fir fich 
jelbft oder für andere Kontoinhaber, nicht für dritte Ber- 
jonen benugen und ein der Mühemwaltung entiprechendes 
bare3 Guthaben Halten werden. Sie behält fich das Recht 
dor, den Vertrag ohne weiteres Durch fchriftliche Benach- 
richtigung aufzuheben, wenn diejer Erwartung nicht ent- 
Iprochen wird, oder wenn fie aus anderen Gründen die 
Aufhebung für angemeffen erachtet. 

Auperdem fünnen die borjtehenden Beftimmungen nad) 
14 Tage vorhergegangener öffentlicher Ankündigung in den 
nad) S 30 des Neichsbankitatuts beftimmten Blättern jeder- 
zeit abgeändert werden. 

Bor Eröffnung des Kontos hat fi der Kontoinhaber 
mit diefen Beftimmungen durd) Vollziehung eines Abdrudes 
derjelben einverftanden zu erklären. Die Unterfchriften der
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übrigen Verjonen, welche ald Gejchäftsteildaber oder fjonft 
zur Zeichnung des Namens oder der Firma des Ronto- 
Suhaber3 berechtigt find, müffen bet der Bank niedergelegt 
werden. Für Profuriften oder Bevollmächtigte find außer- 
dem bejondere Vollmachten nach) den bei der Neichsbank 
eingeführten Formularen niederzulegen. Alle der Neichg- 
bank mitgeteilten Unterjchriften und Vollmachten bleiben jo 
lange gültig, bis der das Konto führenden Banfanftalt 
Ihriftlih) von dem Erlöfchen Anzeige gemacht worden ift. 

Die vorstehenden Beltimmungen für den Öiroverfehr der 
Neichsbank find zunächft für das Girofontor der Neichs- 
hauptbanf und die dem Neichöbanf-Direftorium unmittelbar 
untergeordneten Reich3bankhauptftellen und ReichSbanfftellen 
erlafjen, vemnächft auf die Reihsbank-KRommandite in Snfter- 
burg und Die von zwei Vorjtandsbeamten verwalteten 
Neichsbanfnebenftellen in Barmen, Bodum, Darmitadt und 
Heilbronn bezw. die von einem Borjtande und einem 
Affiitenten verwalteten ReichSbanf-Nebenftellen Beuthen, 
Colmar, Fort, Hanau, Hildesheim, Mülheim (Ruhr), 
Saarbrücden, Ulm und Worms ausgedehnt und finden auch 
auf die nur von einem Beamten verwalteten Neich3bank- 
nebenftellen an Bankpläben mit folgenden Beichränkungen 

Anwendung: 
Anträge auf Eröffnung eines Kontos find an die Reichs- 

banfnebenftelle zu richten, welche dasfelbe führen joll. 
Weberfteigt eine bei der NeichSbanfnebenftelle zum 

ötwede der Gutjchrift geleitete Einzahlung den Betrag von 
5000 Mark, jo tft fie der Neich3banf gegenüber nur dann 
gültig, wenn der Kontoinhaber am Tage der Einzahlung 
der der Nebenftelle vorgefebten Banfanftalt davon fchriftliche 

Mitteilung macht. 
Mit dem Snfaffo von Wechfeln oder anderen Papieren 

für die Kontoinhaber befafjen ich die ReichSbanfnebenftellen 
nicht. 

Bare Abhebungen erfolgen durch weiße Ched3, welche 
auf eine beftimmte Werfon oder Firma niit dem Yujabe
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„oder Weberbringer” lauten und zwar jowohl bei der Nteben- 
itelle, foweit deren Beftände dies gejtatten, al3 auch bei der 
derjelben vorgejegten Bankanftalt. Die Banf zahlt den 
Betrag an den Meberbringer ohne Legitimationsprüfung, 
aud) wenn der Ched an eine bejtimmte PVerjon giviert ift. 
MWiünfht der Kontoinhaber die Cinlöfung eines weißen 
Ched3 bei der vorgejeßten Banfanftalt, jo hat er denjelben 
der Nebenftelle zuvor behufs der nötigen Buchung zum Ab- 
jtempeln vorzulegen. 

Oiroübertragungen auf Grund roter Cheds in Beträgen 
von 3000 bi3 150000 Mark werden der Beltimmungs- 
anftalt unmittelbar — ohne Vermittelung der vorgejebten 
Dankanftalt — von der Nebenitelle überwiefen, Summen 
von mehr al3 50000 Mark jedoch nur, wenn gegen vie 
Meberweilung Wechje- vder Lombardgejchäfte gemacht 
werden, aus welchen der Neichsbank ein mindeftens zehn- 
tägiger Zinsgewinn erwädhlt. Unter derjelben Bedingung 
werden auch Giroübertragungen auf Grund von Cin- 
zahlungen eines Nichtgivofontoinhaberd in Beträgen von 
3000 bi 150 000 Mark der Beftimmungsanftalt unmittelbar 
überwiejen. Wechjel, aus welchen ein Kontoinhaber zu einer 
Bahlung verpflichtet ift, find bei dev Neich&banknebenitelle, 

- oder der derjelben horgejeßten Bankanftalt, oder bei einem 
mit diejer Teßteren in täglicher Abrechnung ftehenden Bank- 
hauje zahlbar zu machen und rechtzeitig zu avifieren. Cm 
Verzeichni diejer Bankfhäufer ift bei der Neichsbanfneben- 
ftelle aufgelegt. Im Befite der NeichSbanfnebenftelle be 
fmoliche Wechfel, welche nicht bei ihr zahlbar gemacht oder 
nicht rechtzeitig adifiert find, müffen bar bezahlt werden. 

Halbjährlih einmal find die Kontogegenbücher der 
Kebenftelle zur Weberjendung an die derjelben vorgejehte 
Banfanftalt behufs Prüfung der Eintragungen einzureichen. 

Bor Eröffnung des Kontos hat fi) der Kontoinhaber 
mit den Beftimmungen duch Vollziehung des unter denjelben 
vorgedructen Vermerfs einverjtanden zu erklären. Die 
Unterjeriften der übrigen BVerfonen, welche als Gejchäfts-
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teilhaber oder jonjt zur Zeichnung des Namens oder der 
 Strma des Kontoinhabers berechtigt find, müffen bet der 
Neichsbanfnebenitelle und der derjelben vorgejekten Banf- 
anftalt niedergelegt werden. Fir. PBrofuriften oder Bevoll- 
mächtigte find außerdem bejondere Bollmachten nach den bei 
der NeichSbanf eingeführten Formularen bei der Neichs- 
banfnebenftelle niederzulegen. Alle der Reich3bank mit- 
geteilten Unterjchriften und Vollmacdhten bleiben jo lange 
gültig, bis der Neichsbanfnebenftelle, jomwie der derjelben 
dorgejegten Bankanftalt fchriftlich von dem Exlöfchen Anzeige 
gemacht worden ift. 

VI. Einlöfung von Werhfeln mittele Iherkz. 

Bon den Kafjendienern der Neich&hauptbanf werden bei 
der Wechfeleinziehung in Berlin auch Ched3 auf Die Neichs- 
hauptbant in Zahlung angenommen. Die Cheds müfjen, 
wie gejagt, gefreuzt und ed muß den Worten: „Nur zur 
Berrechnung“ noch die Bemerkung hinzugefügt fein: „auf 
Wechiel über Mark (Summe) per (Fälligfeit)”. Sndefjen 
ditrfen auch Cheds, bet denen die Kreuzung lautet: „Nur. 
zur Verrechnung auf Wechjel” nicht zurückgewiejen werden; 
die Gefahr, daß der Che zur Cinlöfung eines andern 
von ihm zu zahlenden Wechjel3 verwandt wird, trägt 

alsdann der Cheefgeber. Wird in der vorjtehenden Art ein 
Che in Zahlung gegeben, jo haben die Kaffendiener den 
Wechlel, zu deffen Einlöfung der erftere bejtimmt ift, nicht 
an den Zahlungspflichtigen auszuhändigen und zwar auc) 
dann nicht, wenn nur ein Teil der zu zahlenden Summe 
durch Che, der andere Teil bar bezahlt wird. Dem aus 
dem Wechjel zur Zahlung Verpflichteten ift vielmehr über 
den übergebenen Ched von dem Kafjendiener eine Empfang3- 
bejcheinigung zu erteilen. 

Die eingelöften Papiere fönnen von 4"/, Uhr nachmittags 
de8 Einlöjungstages ab im Öirofontor der ReichShauptbant 

Schweiter, Börfen- und Bankwefer. 9
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gegen Nücdgabe der vom Kafjendiener erteilten Empfangs- 
bejcheinigung in Empfang genommen werden; die Legitima= 
tion des Weberbringers der Bejcheinigung wird von der 
Neichsbanf nicht geprüft. Die Abholung muß jpätejtens 
5 Tage nad) der Einlöjung erfolgen. 

vu. Ein- um Auszzahlungsperkehr. 

Gelder, welche zum Anfauf von Wertpapieren durch das 
Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere beftimmt find, 
fowie die Beträge von Wechjel- und Lombardgejchäften, aus 
welchen ver Neichöbank ein mindeftens dreißigtägiger Zins- 
gewinn erwächft, werden zur Mebertragung auf Girofonto 
oder zur Auszahlung gebührenfrei überwiejen. 

An allen Bantplägen fünnen bare Einzahlungen in Be= 
trägen von mindejtens 100 Mark von Berjonen, welche fein 
Öirofonto befigen, zur Gutfehrift auf das Konto 
eines auswärtigen Öirofunden geleitet werden. Ein- 
zahlungen zur Gutjhrift auf das Girofonto ausmärtiger 
Militärbehörden, Civilbehörden oder Truppenteile, jowie 
von Berufsgenojjenichaften werden auch in Summen unter 
100 Mark angenommen. 

Ueberfteigt eine bei einer NeichSbanfnebenftelle zum 
Bmwece der Gutfchrift zur Auszahlung an Dritte geleiftete 
Einzahlung den Betrag von 5000 Mark, jo ift die über die 
Einzahlung ausgeftellte Duittung für die Neich&banf nur 
dann verpflichtend, wenn der Einzahler von der erfolgten 
Einzahlung noch an demfelben Tage der der Nebenitelle 
borgefeßten Banfanftalt fchriftliche Mitteilung macht. Die 
bei den Keich&banfnebenftellen in Barmen, Bochum, Darm 
fadt und Heilbronn geleifteten Einzahlungen unterliegen 
diejer Beitimmung nicht. 

Bei allen Neichsbankhauptftellen und Reichsbanfitellen, 
bei der Neichsbanffommandite in Snfterburg, jowie bei den 
Neichsbanfnebenftellen in Barmen, Bochum, Darmftadt und
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Heilbronn werden Summen jeden Betrages zur Aıs- 
zahlung an Dritte bei einer der vorftehenden Bank- 
anftalten gegen Empfangsbeicheinigung angenommen. 

n“ 

VIM. Au- und Berkauf von Werxipapieren. 

Anträge zum An- und Verkauf von Wertpapieren werden 
von der Börjenabteilung des Kontors der Neichshauptbant 

für Wertpapiere in Berlin, jowie von allen auswärtigen 
Bankanftalten entgegengenommen. Anfaufganträge werden 
erit dann ausgeführt, wenn der Dazu erforderliche Geldbetrag 
bei dem Kontor der Reichshauptbant für Wertpapiere oder 
der betreffenden Banfanftalt bar eingezahlt oder banfmäßig 
fihergeftellt ift; Verfaufsaufträge erft Dann, wenn die zu 
verfaufenden Papiere eingeliefert und in Ordnung befunden 
find. Die Verfendung der angefauften bezw. der zu ver- 
faufenden Wapiere erfolgt unter voller Wertangabe, wenn 
der Auftraggeber nicht eine andere Wertangabe ausdrücklich 
vorgejchrieben hat. 

Wollen VBerjonen, melche ihre Bapiere dem Kontor der 
Neichshauptbanf für Wertpapiere in Verwahrung und Ber- 
waltung gegeben haben, diejelben verfaufen, jo haben fie 
dem betreffenden jchriftlichen Auftrage ven quittierten 
Depotichein beizufügen. 

IX. Dffene Depots von MWeripapieren. 

Das Kontor der Reichshauptbanf für Wertpapiere in 
Berlin, Hausvoigteiplab 14, nimmt Wertpapiere und Doku- 
mente jeder Art in Verwahrung. Die Uebergabe fann 
auch durch einen Beauftragten oder durch die Boft erfolgen. 
Das Kontor jelbft ift werftäglich von 9 bi8 12%, Uhr 

geöffnet. — Die Beamten des Kontor find verpflichtet, über 
alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Vermögens-Angelegen- 

9*
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heiten der Niederleger gegen Sedermann das unverbrüch- 
lichite Stillichweigen zu beobachten. — Wollen Behörden, 
Körperichaften, Stiftungen, Anftalten, Gejellichaften oder 
Handelsftrmen von der Einrichtung Gebrauch machen, jo 
bedarf e3 diejerhalb exit einer bejonderen Verjtändigung. — 
Mehrere einzelne Verjonen, höchitens aber drei, fönnen ge- 
meinjchaftlic) Papiere niederlegen, wenn fie den Nieder- 
legungsantrag (Deklaration) mit folgendem Zufaß einreichen: 
„Weber. die hinterlegten Wertpapiere, fowie über Die ein- 

gehenden Gelder, Fann jeder Einzelne von ung verfügen und 
quittieren“. Ueber jede Gattung von Vapieren wird ein 
bejonderer Depotjchein erteilt; für eine jede ift daher ein 
bejonderer Niederlegungsantrag einzureichen. Die Depot- 
jcheine werden Namens des Kontors audgejtellt und von 
drei Vorjtandsbeamten unterjchrieben. Die Nummern der 
Papiere werden auf den Depotjcheinen nicht verzeichnet. — 
Kur bei verlosbaren Papieren kann der Niederleger eine 
Adichrift de3 Nummernverzeichnifies dem Niederlegungd- 
antrage beifügen, welche er im Falle der Annahme des De- 
pot3 mit dem Depotjchein abgeftempelt zurücerhält. — Den 
iederlegern ift gejtattet, ein beliebig zu wählendes Raßwort 
verichloffen einzureichen, ohme defjen Angabe die Auslieferung 
des Depots verjagt werden fann. 

Die Aufbewahrung der Vapiere erfolgt unter nad)- 
ftehenden Bedingungen: 
Die Neich3banf übernimmt für die fichere und getreue YAuf- 

bewahrung der ihre übergebenen Baptere die gejebliche 
Gewähr und außerdem die Verpflichtung: 

die zu ven Papieren gehörigen Zing- und Gewinn- 
anteiljcheine, wenn fie in Berlin oder am Siße einer 
Bmeiganftalt der Neichsbanf zu einem feiten Kurje in 
Neichswährung eingelöft werden, an den Fälligkeit3- 
tagen einzuziehen, andernfalls diejelben an der Berliner 
Börfe verfaufen zu lafien ; 

die in der Allgemeinen Verlofungstabelle des 
Deutichen Neich8- und Königlich Vreußifchen Staat3-
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anzeiger während Der. Dauer der Aufbewahrung 
erjcheinenden Ziehungs- bezw. Verlojungsliften und 
Bekanntmachungen über Kündigung oder flonvertierung 
von Bapieren nachjehen zu lafjen und die danach zur 
Nücdzahlung gelangenden Stüde an den fejtgejeßten 
Zeitpunkten zur Cinlöjung vorzulegen bezw. die bean- 
tragte Konvertierung zu bejorgen, auch die Stücke, 
wenn jie in Berlin oder am Giße einer Zweiganitalt 
der Reichebanf zu einem feiten urje in Reihswährung 
nicht eingelöjt werden, an der Börje verfaufen zu laffen. 

Sn jedem Falle ift die Neichöbanf ermächtigt, in Ermange- 
lung bejonderer Anträge oder Erklärungen der Nieder- 
leger, da3 Snterefje der Yegteren nach beitem Ermefjen 
wahrzunehmen, insbejondere angebotene Konvertierungen 
für deren Rechnung zu beforgen; 

die eingehenden Beträge in Berlin bei dem Kontor 
fir Wertpapiere jpäteften3 am dritten Werftage, bei 
den Keichsbankanftalten Späteitens am achten Werktage 
nac) Fälligleit zur Verfügung des Niederlegers zu 
itellen ; 

die neuen Zin= und Öeminnanteilfcheine rechtzeitig 
abheben zu laffen, wenn die betreffende Anmetjung 
(Salon) mit den PBapieren niedergelegt ilt over die 
Abhebung gegen VBorzeigung der Bapiere jelbjt erfolgen 
Zaun ; vollgezahlte Snterimöfcheine in endgültige Stüde 
umzutaufchen; 

das mit den niedergelegten Papieren jeßt oder jpäter 
ettva verbundene Bezugsrecht auf neue Papiere geltend 
zu machen, und die weiteren Cinzahlungen auf nicht 
vollgezahlte Papiere fir den Niederleger zu leiiten, 
wenn derjelbe jolches päteftens acht Tage vor Ablauf 
der dazu feitgefegten Zeitpunfte jehriftlich beantragt 
und den erforderlichen Geldbetrag mit den Gebühren 

gleichzeitig bezahlt. 
Der Berfauf an der Börfe erfolgt acht Tage vor Fällig- 

feit der in Europa zahlbaren und vierzehn Tage vor Sällig-
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feit ver an außereuropäilchen Pläßen sahlbaren Binsicheine 
bezw. Bapiere. 

Für die mit diefen Leiftungen verbundene Mühewaltung 
und Gefahr ift für das Sahr eine Gebühr von Y/, vom 
Taufend, bei im Auslande ausgeitellten Wapieren von ?/, 
vom Taujend, mindeftend aber 2 Mark, bei Zospapieren 
und Snhaberpapieren mit Brämien, jowie bei im Auslande 
ausgejtellten Bapieren mindeitens 3 Mark für jeden Depot- 
ichein zu entrichten. Läßt fi) der Wert eines Dokuments 
in einer beftimmten Geldfumme nicht abjchäßen, jo beträgt 
die Gebühr 15 Mark für das Sahr. Das Sahr wird von 
dem Eriten des Monats, in weldhem die Nieder- 
legung jtattfindet, bis zum Eriten des entjpredhen- 
den Monats im nädhften Sahr gerechnet. — Papiere 
in ausländilcher Währung werden behuf3 Ermittelung der 
Gebühren nad) feiten Säßen, im Mebrigen nach dem Berliner 
Börjengebraudh in ReichSwährung umgerechnet. — Für die 
Erhebung und Auszahlung von baren Geldern bei ver- 
loften 2c. Papieren, für die Geltendmachung des Bezugs- 
rechtes und für Einzahlungen berechnet die Reich3bank !/z 
vom Hundert (mindeftens aber 50 Pfennig) der zu leijtenden 
bezw. zu erhebenden Zahlungen. Für die Abhebung neuer 
Bing= und Gewinnanteiljcheine, jowie für den Umtaufch ver 
Suterimsjcheine werden nur die baren Auslagen berechnet. 
Die Öebühren find ohne Nückficht auf die Dauer der Auf 
bewahrung fire je ein volles Jahr im Voraus zu entrichten. 

Nachteile, welche durch unrichtige Bezeichnung der Bapiere 
oder unrichtige Eintragung der Nummern in die Nieder- 
legungsanträge entjtehen, find von der Neichsbanf nicht zu 
vertreten. 

Die Depotjcheine lauten auf den Namen und find nicht 
übertragbar. Werden fie trogdem übertragen oder ber- 
pfändet, oder werden die Depots gerichtlich gepfändet, jo ilt 
die Bank berechtigt, die Bapiere auf Gefahr und Koften des 
Niederlegerö bei der öffentlichen Hinterlegungsitelle zu 
Hinterlegen.
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Die Zinjen von Hypothefenbriefen fönnen bet der Kaffe 
de3 Kontor für Wertpapiere oder bet einer Reich3banf- 
anftalt auf Girokonto des Kontors für Wertpapiere fir 
Rechnung des Niederlegers unter Angabe der Nummer des 
Depotjcheins eingezahlt werden. E&& tft Sache de3 Nieder- 
legers, die Schuldner zur Zahlung an die Neich&bank 
anzuweijen. 

Die Niederleger müffen in dem Niederlegungsantrage 
angeben, ob die eingehenden Zinfen bei einer Zweiganftalt 
der Meich3bank, Durch Webertragung auf ein Girofonto 
oder durch Barzahlung an der Kafje des Wontors erhoben 
werden jollen. — Abünderungen in diefer Beziehung, jowie 
ein Wechjel Hinfichtlich der urjprünglich gewählten Bank 
anftalt find jpätejtens vier Wochen vor Fälligkeit derjenigen 
Binsicheine, bei welchen die neue Art der Abhebung in 
Kraft treten fol, mittelS bejonderen Schreibens anzuzeigen, 
wiorigenfall3 die Auszahlung in der früher beantragten 
Weile erfolgt. Die Erhebung an mehreren Orten ift nicht 
zuläilig. Die Erhebung kann auch durch einen Bevoll- 
mächtigten oder durch die Voit erfolgen. 

Jedes einzelne Depot kann nurim Ganzen zurückgenommen 
werden. Die Herausgabe erfolgt nur gegen Rücdgabe des auf 
der Borderjeite mit Duittung: „Das vorjtehende Depot habe 
ic zurücerhalten. Drt, Datum, Unterjchrift.“ verjehenen 
Depotjcheines oder, wenn e3 verloren ift, nach, gerichtlicher 

Rraftloserklärung desfelben. Soll die Auslieferung nicht an 
den Niederleger, jondern an eine bejtimmte andere Verjon 
oder Firma erfolgen, jo ift vem Kontor vorher [chriftlich 
Nachricht zu geben. 

Die Verjendung der hinterlegten Papiere, jowie der 
Anmeilungen (Talons), Bing- und Gewinnanteiljcheine, 
ebenfo die Verfendung don Depoticheinen, Dokumenten, 
Wechjeln, Cheds und Anmeijungen dur) die Voft ge= 
ihieht auf Gefahr und Koften des Niederlegers, bei 
Depoticheinen, Talons, Wechjein, Ched3, Anweilungen 
und Hhpothefen-Dofumenten zc. mittelS „eingejchriebenen“
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Driefes, bei den übrigen Wertjchaften unter voller Wert- 
angabe, wenn der Nieverleger nicht etimag Anderes aus- 
drüclich beantragt hat. Bare Geldjummen werden ftets 
voll deklariert. 

&3 ift geftattet, in Dem Niederlegungsantrage zu erklären, 
daß der Niederleger als Bormund, Pfleger oder Vater von 
nad) Namen, jowie nach Alter oder fonftigen Gründen der 
Gejchäftsunfähigkeit genau zu bezeichnenven Berjonen handle, 
wobei die erteilte Betallung vorzulegen ift. Sm diefem Zalle 
zahlt die Bank an ihn zwar die eingehenden Zinjen und 
Gemwinnanteile ohne Berechtigungsprüfung, will er dagegen 
die Bapiere jelbit oder die dafür eingehenden Beträge erheben, 
jo muß er feine Bejtallung abermals vorlegen und ich, alla 
er dem Kontor nicht befannt ift, Durch eine Demjelben befannte 
zuverlällige Berjon vorjtellen lafjen. St dies nicht möglich) 
und bejteht er dennoch auf der Ausantwortung, jo erfolgt 
diefe durch VBerfendung an ihn mit der Roft. — Sit die 
Nieverlegung nach dem darüber in den Depotichein auf- 
genommenen Vermerfe auf Anordnung de8 Vormund- 
ichaftögerichtS erfolgt, jo ift, jo lange die Aufhebung der 
Bormundichaft bezw. Nflegichaft nicht nachgewiejen tft, zur 
Ausantwortung auch noch Die jeitens de3 Gerichts auf dem 
Depoticheine erklärte Genehmigung der Aushändigung an 
den namentlich zu bezeichnenden Empfänger erforderlich. — 
Die Aufgebung der Bormundichaft, Pflegichaft oder väter- 
lichen Gewalt bezüglich einzelner von mehreren Miteigen- 
tümern eine Depot3 Hat auf das vorliegende Verhältnis 
feinen Einfluß. 

Soll zur Erhebung der Zinfen und Öewinnanteile eine 
dritte Berjon berechtigt fein, jo tft die in einer von jener 
Perjon mitvollzogenen, bei den Kontor niederzulegenden 

. Erklärung auszujprechen. 
Der Neichsbank fteht jederzeit frei, die Rücknahme des 

Depot3 zu verlangen, ohne Gründe dafür anzugeben, und 
wenn die Nüdnahme binnen 14 Tagen nach Abjendung 
Ichriftlicher Aufforderung nicht erfolgt, die Bapiere auf Ge-
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fahr und Koften des Niederfegers bei der öffentlichen Hinter- 
legungsitelle zu hinterlegen. 

Sofern die in Verwahrung gegebenen Wapiere nach den 
Beltimmungen über den Zombardverfehr Dazu geeignet 
und nicht gejperrt find, kann der Niederleger bei der Reich3- 
hauptbant, jowie bei den Zweiganftalten dev Neichdbanfgegen 
Berpfändung der Wapiere unter gleichzeitiger Nieverlegung 
de3 Depoticheineg Lombarddarlehen erhalten. Er muß 

jedoch die Tombardmäßigfeit der Vapiere durch eine Be- 
iheinigung des Kontorts für Wertpapiere nachweilen, welche 
auf Verlangen jederzeit erteilt wird. 

X. Derihloffene Depofliten. 

Bedingungen, 
unter welchen die Neichsbank verjchloffene Depofiten in Verwahrung nimmt, 

foweit der vorhandene Raum e3 gejtattet. 

Die ReichSbanf nimmt von dem Snhalt der Depofiten 
feine Kenntnis. 

Die Depofiten müfjen mit dem Bor und Zunamen bezim. 
der Firma des Niederlegers deutlich bezeichnet und Der- 
geftalt verichlofien fein, daß ohme Verlegung eines Giegels 

nichts herausgenommen werden fann. 
Die Neichsbank haftet für das Depofitum Höchitens bis 

zum Wertbetrage von Fünftaufend Mark, außer wenn das- 
jelbe zu einem höheren Werte angegeben ımd die hierfür 
beftinmte Berficherungsgebühr neben dem Tagergelde ent- 
tichtet ift. Fir Höhere Gewalt oder inneren Verderb ijt die 
Neichsbanf in feinem Falle verantwortlich. 

Das Lagergeld beträgt bei Depofiten bis zu 30 em Breite 
und Höhe, 40 cm Länge und 10 kg Gewicht: 10 Mark, 
darüber hinaus: bi zu 60 cm Breite und Höhe, 70 cm 
Länge und 25 kg Gewicht: 20 Mark; bei noc) größeren: 

bis zu 100 cm Länge, Breite und Höhe oder einem Gewicht 
von mehr ald 25 kg: 30 Mark für das Sahr. Depofiten
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don mehr ald 100 oder weniger ald 15 cm Länge, Breite 
und Höhe werden nicht angenommen. 

Die Berficherungsgebühr beträgt für jedes angefangene 
Taufend des über Fiinftaufend Mark hinaus angegebenen 
Mehrwerts 25 Pfennig für das Sahe. Sn beiden Fällen 
Yäuft das Sahr vom Tage der Niederlegung ab, diefen ein- 
gerechnet. Lagergeld und Verficherungsgebühr find bei der 
Niederlegung und fodann alljährlich im Voraus zu ent- 
richten. Bei nachträglicher VBerficherung im Laufe de3 De- 
pofitionzjahres ift fir daS Teßtere die volle Berjicherungg- 
gebühr zu zahlen. Geht das Legergeld nicht pünktlich ein, 
fo darf die Neich3banf, anftatt zu Klagen, das Depofitum auf 
Gefahr und Koften des Nievderlegerd bei der öffentlichen 
Hinterlegungsitelle hinterlegen. Sit die Berficherungs- 
gebühr nicht gezahlt, jo haftet Die NeichSbanf nicht für den 
angegebenen Mehrwert. 

Die Annahme und die Herausgabe von verjchloffenen 
Depofiten findet nur während der Vormittags-Geichäfts- 
ftunden ftatt und tft bei ver Reichöhauptbank in der Pegel 
mindejtens einen Werktag zuvor mündlich oder fchriftlich im 
Kontor für verjchloffene Depofiten zu beantragen. Das 
Depofitum fann aber nur gegen Nücdgabe des quittierten 
Depofitaliheind oder nach gerichtlicher KRraftloserklärung 
desjelben zurücgenommen werden. Liefert der Nievderleger 
das Depofitum binnen fünf Werktagen wieder ein, fo lt 
nur eine Zufchlagsgebühr bon einer Mark zu entrichten. 
Auch die legtere fällt weg, wenn die Zurücnahme an einem 
der letten fünf Werktage des vorangegangenen Depojitiond- 
jahres erfolgt ift. 

Soll eine andere Perjon ftatt des Niederlegers oder 
neben demfelben, oder joll bei mehreren Niederlegern jeder 
derjelben zur Zurücnahme de3 Depofitums befugt fein, jo 
ijt dies bei der Einlieferung zu beantragen. 

Die verhältnismäßige Erftattung des Lagergeldes oder 
der Berficherungsgebühr findet nicht ftatt.
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Außer der Reichsbanf haben noch folgende Banken das 
Recht, Banknoten auszugeben: Badijche Bank, Bank für 
Südveutichland in Darmftadt, Bayerifhe Notenbant, 
dranffurter Bank, Sächfiiche Bank, Württembergifche Noten- 
bank, Braunjchweigijche Bank. Ihr Gefchäftskreis ift den 
der NeichSbanf analog. Bulgär heißen fie auch Zettel- 
banfen. Früher betrug ihre Zahl 33, noch im Jahre 1890 
gab eS deren 13. Shre Noten find mit Ausnahme der lebt- 
genannten im ganzen Reiche umlaufsfähig., Zu erwähnen 
tft ferner noch die Zandftändiiche Bank zu Baugen, welche 
zum Teil anderen Beitimmungen unterworfen ijt. wie die 
obengenannten Banken, weil ihre Noten nicht wie bei jenen 
lediglich banfmäßig, fondern zu einem erheblichen Betrage 
durch Hhpothefen gedeckt find. Die Noten find auch nur im 
Königreich Sachfen umlaufsfähig. Shre Eigenfchaft als 
Bettelbanf tritt fo fehr hinter derjenigen als Hypothefenbant 
zurüc, daß fie bet allgemeinen Meberfichten nie erwähnt 
wird und auch im Neichö-Anzeiger feinen monatlichen vejb. 
wöchentlichen Status veröffentlicht. Urjprünglich hat der 
Plan beftanden, im nächften Sahrhundert fämtliche Noten- 
banfen zu Gunften der Neich3banf eingehen zu laffen, man 
hat aber erjt Eürzlich, von entgegengejegten Anfichten aus- 

gehend, das Privileg der Württembergiichen Notenbank 
über jenen Zeitraum hinaus verlängert, eine Maßregel, die 

hicht ohne weiteres gutzuheißen ift.
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Die Notenausgabe, jowie die Beftimmung des Noten- 
fontingentes unterliegt ver Reichägejeßgebung. Alle Noten- 
banfen find gezwungen, aber nur dieje, an ihrem Siße und 
bei den größeren Zweiganftalten (in Städten mit mehr als 
80.000 Einwohnern), Jämtliche Noten der anderen Banken 
mit Ausnahme der beiden zuleßt genannten Snititute, zum 
Jtennmwert in Zahlung zu nehmen. Die eigenen Noten muß 
fie bei allen ihren Zweiganftalten zum ‚vollen Nenniverte 
in Zahlung nehmen. Für die Staatzfaffen befteht eine 
gejeßliche Verpflichtung, Banknoten in Zahlung zu nehmen, 
nicht. Doc) werden die Reichsbanfnoten thatjächlich an allen 
öffentlichen Kaffen des Deutjchen Neichd, die anderen dagegen 
meilt nur an den Kaffen der Staaten, in Denen die aud= 
gebende Bank ihren Siß hat, in Zahlung genommen. Die 
Keichspoft und das Neichstelegraphenamt nehmen außer den 
Noten der Neichsbanf nur folhe an, die von den Banken 
in dem Gtaate, wo die betreffende Dberpoftdireftion jich 
befinvet, ausgegeben find, während von ven Eijenbahnfafjen 
alle Noten, joweit fie in dem betreffenden NeichSgebiet um 
laufsfähig find, in Zahlung genommen werden. Keine 
Brivatperjon ijt aber gezwungen, eine Note in Zahlung zu 
nehmen, auch fann fein Bundesftaat fie durch Zandesgejeb 
zum gejeßlichen SahlungSmittel machen. 

Die Banknoten gehen in Stücden bon Mark 100, 200, 
500 und 1000 um, leßtere Stüde geben jedoch nur die 
Neichsbank und die Frankfurter Bank aus. Sede Bank ilt 
verpflichtet, ihre Noten auf Vräjentation an ihrem Hauptiite 
zum vollen Nennwerte einzulöfen, die Reichsbank jogar bei 
ihren Zweiganftalten, joweit e3 deren Barbeftände und 
Geldbedürfnife geitatten. Die übrigen Notenbanfen mit 
freier. Zirkulation müffen außer an ihrem Hauptlige nod) 
eine zweite Einlöjungsftelle für ihre Noten unterhalten, und 
zwar entweder in Berlin oder in Frankfurt a. M. Bei vieler 
zweiten Stelle muß die Einlöjung jpäteftens vor Ablauf des 
auf,ven Tag der PVräfentation folgenden Tages erfolgen. 
Eine Prüfung des Befigrechtes kann ftattfinden, wird aber
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faum ausgeübt. Sede Bank hat für beichädigte Noten Exrjag 
zu leiiten, jofern der SSuhaber einen Teil ver Note präfentiert, 
welcher größer al3 die Hälfte it, oder ven Nachweis Führt, 
daß der Net ver Note, von welcher er nur die Hälfte oder 
einen geringern Teil als die Hälfte präjentiert, vernichtet 
jet. Doch ift feine Bank verpflichtet, für völlig vernichtete 
oder verlorene Noten Erjaß zu leiften. 

; Die den Notenbanfen in ihrem. Gejchäftsbetriebe auf 
erlegten Bejchränfungen erjtreden fich auf das Acceptieren 
von Wechjeln und auf den Zeitfauf over -Verfauf von Waren 
und furshabenden Papieren für eigene oder fremde Rechnung, 
jowie auf die Hebernahme von Bürgichaften für die Er- 
füllung jolcher Gejchäfte. 

Was num Die Höhe des auszugebenden Notenfontingentes 
anbetrifft, jo ift diefelbe für die Notenbanken ziffernmäßig 
nicht beichränkt, nur für die Bayerijche Notenbank ift ein 
Marimum bon 7O Mill. ME feitgefegt. Snodejjen muß jede 
DBanf für den Betrag ihrer im Umlaufe befindlichen Banknoten 
jederzeit mindeftens 1/; in Edelmetall, Bargeld und Reich3- 
faffenjcheinen, den Net in Wechjeln ald Dedung bejiten. 
Wenn indeffen der nicht durch Edelmetall, Bargeld und 
Neichäkaffenfcheine gededte Teil eine beftimmte durd Gejeb 
feltgejeßte Summe überfteigt, jo hat die Banf, welche die 
Noten ausgegeben hat, für den Mehrbetrag eine Steuer 
von 5%/, p- a. an das Reich zu entrichten. Man nennt 
diefe, den einzelnen Banken gejeßlich zugebilligten (fteuer- 
freien) Quoten des nicht bar gededten Notenumlaufs ges 
wöhnlich dag fteuerfreie Notenfontingent. Diejer abjoluten 
Höhe fteht eine relative gegenüber im Gefamtbetrage bon 
ME. 385 Mill., fire welche nur eine banfmäßige Dedung 
gejetlich, gefordert if. Man bezeichnet dDiefe Summe als 
ungedecten Notenumlauf, was iiber ihn hinausgeht, verfällt 

der Beiteuerung. Dexjelbe beträgt 3. 3. bei der NeichSbank 
ME. 293.4 Mill., die Bayerifche Notenbank Hat ME. 32 Mill., 
die Sächfiiche ME, 16.71 Mill, die Wiirttembergiiche, Babijche, 
Sranffurter Bank und die Bank fir Süddeutjchland je
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ME. LO MM. und die Braunschmeigische Bank ME. 2.329 Mill. 
Da die Banken nur ein Drittel vom Betrag des ungedecdten 
Notenumlaufs in fursfähigem deutichem Gelvde, Neichafaljen- 
fcheinen (5-, 20-, 50-Scheine), Noten anderer veuticher 
Banken, Gold in Barren oder ausländijchen Goldmünzen, 
das Pfund fein zu ME. 1392 gerechnet, in ihren Kafjen zur 
Deckung bereithalten müfjen, jo würden, wenn die Defung 
hierauf bejchränkt bliebe, die anderen 2/,, welche nur in guten 
disfontierten Wechjeln gedeckt zu jein brauchen, ein zinsfretes 
Darlehen, welches die Deffentlichfeit an die Bank gewährt, 
bedeuten, da das Vublifum die Noten über die Bardedung 
der Bank hinaus als Geld annimmt, während die Banken 
bi zum Betrage ihres ungededten Notenumlaufs, mie ges 
fagt, ihre Noten frei von Stempel und fonftigen Abgaben 
ausgeben. Für jeden jteuerpflichtigen Betrag, wie er fich jedes= 
mal aus den bier im Monat zu verdffentlichenden Bilanzen 
ergiebt, wird, wie oben erwähnt, ein Gteuerfag von 5% 
in der Weije berechnet, daß von jeder Wochen jumme 

5/ys°/o erhoben werden. Dieje einzelnen Steuerbeträge 
werden fir das verflofjene Gejchäftsjahe zufammengezählt 
und find dann jpäteftens bis zum Ende des nächjten an die 
Neichsfafje von den einzelnen Snftituten zu zahlen. Ver- 
zichtet eine Notenbank auf ihr Notenrecht, jo fällt der ihr 
zuftehende Teil des ungedecten Notenumlaufes der Neic)s= 
banf zu. Er ift bet diefee im Laufe der Jahre von ME. 
250 Mill. auf die oben angegebenen Mi. 293. Mill. ge 
ftiegen. Sm Gegenjab zur Neich3banf, Die dem Dienfte 
des Reichs bejtimmt ift, find die anderen Notenbanfen reine 
Aftiengejellichaften, die aber zunächit den Beftimmungen des 
Banfgejeges für das Deutiche Neich, dann ihren Statuten 
und erjt in dritter Linie den Beftimmungen des Aftiengejebes 
unterliegen. 

‚Von den Notenbanfen, deren Gejchäftägebtet ein unbe 
Ichränftes und deren Noten im ganzen Deutjchen Neic ums 
laufsfähig jein jollen, verlangtdas Banfgefeb die Bildung eines 
Nejervefonds in der Höhe von 25%, des Grundfapital®.
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Da die Braunjchweiger Bank der Beltimmung über 
Bildung des Nejervefonds nicht nachgefommen ift, jondern 
diefen nach dem Aftiengefeß nur bi zu 10%, des Grund- 
fapital3 jtch bilden läßt, und fie auch fonft nicht fic) an die 
Beltimmungen des Art. 44 des Banfgejebes bindet, ift ihre 
Gejchäftsthätigfeit eine im Deutichen Reiche bejchränfte, jo= 
daß ihre Noten eben nur im Staate Braunfchweig Umlaufs- 
fühigfeit haben. 

Ueber die Verpflichtungen, welche den Notenbanten hin- 
fichtlich ihres Ausweijes obliegen, jei Folgendes bemerkt: 
Sie haben 1) den Stand ihrer Aktiva und Palfiva am 7., 
15., 23. und leßten jeden Monat3 — jpätejtens am fünften 
Tage nach diefen Terminen — und 2) jpäteftens 3 Monate 
nad) dem Schluffe jedes Gejchäftsjahres eine genaue Bilanz, 
ihrer Aktiva und PBalliva, jowie den Sahresabjchluß des 
Semwinn- und Verluftfontos durch den NeichS=-Anzeiger auf 
ihre Koften zu veröffentlichen. 

Die wöchentliche VBeröffentlihung (Bilanz) muß angeben: 
1) auf der Seite der Baffiva: das Grundfapital, den Kejerve- 
fonds, den Betrag der umlaufenden Noten, die jonjtigen 
täglich fälligen Verbindlichfeiten, die an eine Künpigungs= 
feift gebundenen Verbindlichkeiten (allein die ReichSbant über- 
nimmt jolche nicht), die Sonftigen Valliva; 2) auf der Geite 
der Aktiva: ven Metallbeftand (den Beitand an fursfähigen 
deutfchem Gelde und an Gold in Barren oder auslänpdijchen 
Münzen, das Vfund fein zu ME. 1392 berechnet), den Be= 
ftand an Reichskafjenfcheinen, an Noten anderer Banken, an 
Wechjeln, an Lombardforderungen, an Effekten, an jonftigen 
Aktiven. Außerdem find in beiven Veröffentlichungen die 
aus weiterbegebenen im Inlande zahlbaren Wechjeln ent- 
Iprungenen eventuellen Verbindlichkeiten erfichtlich zu machen 
(mas wiederum die Reichsbank nicht thut). 

Inden der Metallbeitand an Furzfähigem deutjchem 
Gelde zc. nur fummarijch in der Markwährung angegeben 
wird, fann man nicht erkennen, wie hoch der Metallbeitand 

jeinem Goldwerte nach ift. Denn die Thalerftüde find im



144 Die Notenbanten. 

Deutjchen Reiche neben den Goldmünzen noch fursfähiges 
Geld. Neuerdings hat indejjen die Neichsbanf von Zeit zu 
Zeit ihren oldbejtand veröffentlicht. 

Ueber die Ronzejjionsdauer der Notenbanfen als folche 
erwähnen wir in Beziehung auf die eingangs gemachte Be- 
merfung, daß jeder von ihnen von zehn zu zehn Jahren vom 
Bundesrat oder der einzelnen Landesregierung das Noten- 
recht mit einjähriger Kündigungsfriit gekündigt werden 
fann, ohne daß fie irgend einen Anjpruch auf Entjchädigung 
dafiir erheben darf. Bei der Neichsbanf fommen noch be= 
jondere Beftimmungen ded S 41 des Bankgejeßes dabei in 
Betracht, wonach die Neichsbanf nach erfolgter Kündigung 
in das ausjchliegliche Eigentum: des Neichs übergehen Fann. 
Für alle Notenbanfen, mit Ausnahme der Braunfchweiger, 
fann demnach das Notenprivileg, jobald es ihnen rechtzeitig 
durch Beichluß der Landesregierung oder des Bundesrates 
gekündigt wird, am 1. Januar 1911 ablaufen. Statutarijd) 
iind die Privilegien der NeichSbant und der Bayerijchen 
Notenbank auf eine beftimmte Zeit nicht bejchränkt, für das 
Privilegium der Frankfurter Bank gilt dasjelbe, indefjen 
fann Dasjelbe jederzeit mit einjähriger FSrilt gekündigt wer- 
den. Die Bank für Siüddeutichland hat bis 5. November 
1905, die Sähjiide Bank bis 18. Suli 1910 Wrivileg. 
Die Privilegien der Bapdiichen Bank und der Württen- 
bergijchen Notenbank find exit vor Kurzem bi 1900, bezw. 
1910 verlängert worden. Die Dauer des Privilegs der 

Braunjchweigijchen Bank endet exit am 10. Mat 1952. 
Mebertritt. eine der Banken die für fie gültigen Vor- 

ichriften, betreibt fie außerhalb der ihr angemwiejenen Grenzen 
(Braunfchweiger Bank) Gejchäfte oder den Notenumlauf, 
löjt jtein Oemäßheit des Zeittermins die präfentierten Noten 
nicht ein oder vermindert fich dag Grundkapital um ein 
Drittel, jo fan ihr die Befugnis der Notenausgabe auf 
Klage des NeichSfanzlerd oder der Regierung des Bundes 
ftaates, in welchem die Bank dDomtziliert, entzogen werden 
und zwar mit der Verpflichtung zur Noteneinztehung. Dem
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Neihskangler jtedt die Fommifjarijche Einfichtnahme in die 
Gejchäftsführung, desgleichen den Landesregierungen, ohne 
meiteres zu. 

Bon bejonderen Leiltungen der einzelnen Vrivatbanken 
ihren Regierungen gegenüber ift zu erwähnen, daß die 
Scankfurter Banf dem preußijchen Staate auf Verlangen 
ein underzingliches Darlehen bis zum Betrage von 1 Mill. 
Gulden früherer Währung, jegt = ME. 1714285.71 ge= 
währen muß. Die bayerifche Negierung ift — wie die hej- 
ftihe Regierung — al3 Aftionär an der Bank beteiligt, 
bezieht aljo dadurch einen Anteil am Gewinn. Die Württem- 
berger Bank hat !/, und die Badifche Bank !/s des nach allen 
Hatutariichen Abzügen noch verbleibenden NReingewinnes 
an den Staat zu zahlen. 

Ueber die Verteilung des Neingewinnes der Neichsbant 
haben wir jchon gejprochen. 

Was die Verteilung der anderen Staatöbanfen anbetrifft, 
fo find jährlich 50), de3 Reingewinns zur Komplettierung des 
Nejervefonds auf 10%, de3 Aftienfapitald zu verwenden. 
Dann erhalten die Aktionäre bi3 41/, %/, Dividende. Yon 
dem Neft fließt noch ein Fünftel dem Nefervefonds zu, bis 
er 25%, de3 Grundkapital ausmacht, und vier Fünftel 
werden nach den Statuten der einzelnen Banken verwandt. 
Diejenigen Notenbanten, die fic) dem Banfgejebe völlig 
unterworfen haben, find in ihrer Gejchäftsthätigfeit der- 
jenigen der NeichSbank gefolgt; im Gegenjab zu lebterer 
jedoch, welche den provifionzfreien aber unverzinslichen 
Giroverfehr eingerichtet hat, ift feitens der bayerijchen und 
lächfiichen Notenbanfen mit ihren Siltalen, xejp. der erfteren 
auch mit ihren Agenturen, der verzingliche Giroverfehr ein- 
geführt worden, demzufolge die Guthaben der Öirofunden 
verzinit werden. 

Schweiger, Börfen- und Bankweien. 10
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Die Hypothekenbanken und Landfchaftlichen 

Iuftitute. 

Ehe wir auf die Unterjchtedezwilchen preußijchen und nicht= 
preußijchen Sypothefenbanfen, die Normativbeftimmungen für 
leßtere, jowie die einzelnen Kategorien der Vfandbriefe ein- 
gehen, wollen wir einige allgemein gültige Bemerkungen 
voraugichiden. 

Der dem Örundbefißer notwendige langfichtige, wenn e8 
irgendwie geht, unfündbare Kredit hat zur Entjtehung 
der Landjchaftlichen SKreditinftitute und neuerdings der 
Hypothefenbanfen geführt, welch leßtere meijtens die Zorm 
von Mftiengejellichaften angenommen haben. Nur in 
einzelnen Fällen hat fich eine Vereinigung von ©rund= 
befigern zur Genofjenjchaftsverbänden alS jahgemäß heraug- 
geftellt. Die Hypothefenbanfen geben gegen hypothefarijche 
Darlehen, jowie mit Rüdficht auf die Höhe ihres Aftien- 

fapital3 Pfandbriefe aus, welche, vem Hhpothefarjchuldner 
vielfach in Zahlung gegeben werden und marftgängig find. 
Es find meist auf den Smhaber lautende, zinstragenpe 
Schuldverjchreibungen, die jeitend Des Gläubigers unfünd- 
bar, jeitens der jcyuldnerischen Hypothefenbanf aber meiftens 
unter Snnehaltung einer beftimmten Kündigungsfrift rüd- 
zahlbar find. Der Schuldner, welcher von der Hhypothefen- 

banf ein Darlehen erhalten hat, haftet abgejehen von der 
durch jein Örundftüc gegebenen Nealficherheit auc, noch) 
perjönlich, eS jei denn, daß ausdritclich eine Grund» 
Ihuldforderung hergeftellt jei, in welchem Falle nur das 
verpfändete Grundftüd haftbar ift. Einzelne Hypothelen- 
banfen machen Yeßtere Art des Gejchäftes zu ihrer 
Spezialität. 

In Preußen und im Königreich Sachen dürfen die 
Pfandbriefe ver Hypothefenbanten nicht, wie dies im übrigen 
Deutjchland und in Defterreich ver Zall ift, für Mündelgelver 
verwandt werden. Diejed Necht fteht in Wreußen nur den
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landjchaftlichen Vfandbriefen zu. Dagegen ift die Deutjche 
Neich3banf berechtigt, die Bfandbriefe der Uftien-Hypothefen- 
banfen zu beleihen, und fie hat eine Neihe derjelben in das 
Berzeichni3 der bei ihr lombardfähigen Wertpapiere (]. o.) 
aufgenommen. Allerdings ift fie nur zögernd Dazu über- 
gegangen; zuerft und zwar im Suli 1890 genehmigte fie 
die Lombardfähigfeit von Wfandbriefen der Preußifchen 
Central-Bodenfredit-Uftiengejellichaft. 

&3 jei gejtattet, an diefer Stelle eine furze Erörterung 
über die von den Zandjchaften (provinziellen Verbänden der 
NittergutSbefiger) ausgegebenen Pfandbriefe einzufügen, 
einmal wegen ihrer Verjchievenheit von den von den Banken 
ausgegebenen und ferner wegen der jehr verbreiteten 
UnfenntniS über den Wert der verjchtedenen Kategorien. 
E85 giebt landfchaftliche Pfandbriefe erfter Hypothek, welche 
die erfte Wertshälfte der Güter belaften, und jolche zweiter 
Hhpothef, welche Hinter den erjteren eingetragen und durch 
das „jechfte Wertzehntel“ der Güter (51 bis 60%), des 
Wertes) fichergeftellt find. Die Pfandbriefe eriter Hypothek 
find bei ven alten Landjchaften überdies durch Die deneral- 
garantie (Soltdvarhaft) aller Kreditverbundenen 
fihergeftellt, die Pfandbriefe zweiter Hhpothek aber 

 aicht; und bei den neueren Landjchaften fehlt die Solidar- 
haft überhaupt. Endlich ift auch die Wert3ermittelung durch= 
aus nicht bei allen Zandfchaften gleich zuverläffig; im Bezirk 
der einen Landjchaft find Die Gutswerte gefunfen, im Bezirk 
der anderen find Ddiefelben geftiegen 2c. Kurz, jede Sorte 
von Pfandbriefen muß individuell beurteilt und bewertet 
werden, umd es ift durchaus nicht berechtigt, die „Lanpjchaft- 
lichen Pfandbriefe” al3 eine gejchloffene Mafje gleichwertiger 
Bapiere darzuftellen, wie dies mit dem Verlangen gejchehen 

ift, diefelben bei der Beleihung durch die Reichsbanf den 
Staatspapieren gleichzuftellen. 

Nach dem Gejagten rangiert diefe Art der Pfandbriefe 
folgendermaßen: die erfte Stelle nehmen die mit Öeneral- 
garantie dverjehenen Wfandbriefe erfter Hypothek ein; Die 

10*



148 Die Hybothetenbanten und Sandfthafttichen Sftitute, 

zweite: Die ebenfall3 noch als erite Hypothek eingetragenen 
Pfandbriefe ohne Generalgarantie (die Pf. der jüngeren 
Zandichaft); die dritte: die auf zweititelligen Eintragungen 
beruhenden Vfandbriefe. Bon allen drei Arten waren am - 
10. Dftober 1896 2106 Millionen Mark im Umlauf. 

Kehren wir jebt zu den Hhpothefenbanfen zurüd. Neben 
der bereit3 gejtreiften TIhätigfeit pflegen fte auch noch den 
KRommunalfredit, indem fie an Gemeinden verzinsbare Dar- 
Iehen bez. Anleihen abgeben (fogenannte Kommunaldarfehen). 
Shre fonftigen Gejchäftszweige find in den Normativ- 
beftimmungen für die preußiichen HhYpothefenbanfen vom 
27. Suni 1893 enthalten, die wir jeßt in fonzentrierter 
Sorm folgen Yaffen und welche alles jonjt Wiljensiwerte 
‚enthalten. 

Der Gefchäftsverfehr der Hypothefenbanfen ift, joweit 
er nicht die Gewährung, Bermittelung oder Tilgung von 
bypothefarifchen und Grundjchulddarlehen, Den Erwerb, die 
Beleihung, Die Verjicherung und den Umjab von hypothefa= 
riihen und Orundjchuldforderungen, den Umfjab der aus- 
gegebenen Hypothefenpfandbriefe nder Die Gewährung bon 
Darlehen an Korporationen und öffentliche Genofjenfchaften 
zum Öegenftande hat, auf die nußbare Anlegung verfügbarer 
Rafjenbeftände und die Annahme von Depofiten mit 
folgenden Maßgaben zu beichränfen: 

Die Bank ift berechtigt, Rafjenbeftände nugbar zu machen 
durch Hinterlegung bei Bankhäufern und Bankanftalten, 
durch Ankauf und Beleifung der von ihr ausgegebenen 
Hhpothefenpfandbriefe, ferner durch Ankauf von Wechjeln 
und Wertpapieren jowie im Lombardgejchäft nach ven 
Orundfäßen der KeichSbanf. 

Die Bank darf mit mindeftens vierwöchentlicher Kindi- 
gungsfrift ©elder verzinslich annehmen: zu dem Ywecke, 
die Erwerbung von Hypothefarifchen oder Grundjchuld- 
forderungen zu vermitteln oder dafür HHpothefenpfand- 
briefe auszuhändigen. Sederzeit rüdzahlbare Gelder ditrfen 
nur unverzingfich angenommen werden.
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Die Banken jind befugt, das Snfafjo von Wechjeln, 
Anmeilungen und Wertpapieren zu bejorgen. Grund- 
ftüde zu erwerben ift den Hhpothefenbanfen nur ge- 
ftattet: zur Benußung al Gejchäftsräume und behufs 
der Gicherjtellung oder Verwertung von Gejellichafts- 
forderungen. 

Der Gejamtbetrag der ausgegebenen Hhpothefenpfand- 
briefe muß in Höhe des Nennwerts jederzeit durch HYypo- 
thefen oder Örundjchulden bon mindeftens gleicher Höhe 
und gleichem Sinsertrage gedecdt fein, und zivar mindeftens 
zur Hälfte durch unfündbare (Amortifationg-) Forderungen. 
Bei vorzeitiger Nüdzahlung unfündbarer Forderungen 
dürfen an Stelle derjelben bis zum Ablaufe der planmäßigen 
Tilgungsperiode fündbare Hhypothefen und Grundfjchulden, 
oder jolche mit feiten Rüdzahlungsterminen zur Dedung 
benubt werden. Die Ausgabe von Hypothefenpfandbriefen, 
deren Einlöfungsmwert den Nennwert überfteigt (Zujchlags- 
dypothefenpfandbriefen), jomie von jolhen Hypothefenpfand- 
briefen, deren Snhabern ein Hündigungsrecht eingeräumt 
it, ift nicht geftattet. 

Aftiengejellichaften und Kommanditgejellfhaften auf 
Aktien dürfen bei einem eingezahlten Grunofapital don 
weniger als ME. 10 Millionen nicht über das 15fache, bei 
einem höheren Betrage nicht über das 20 fache des bar ein= 
gezahlten Grundfapital® an Hhpothefenpfandbriefen aus= 
geben. Aus dem Hhpothefenpfandbriefe muß das Wejentliche 
de8 zwilchen der Hypothefenbanf und dem SSnhaber beitehen- 
den Rechtsverhältnifjes, insbefondere in betreff der Kimd- 
barfeit der Hhpothefenpfandbriefe erfichtlich jein. Die 
Shpothefenbanf darf auf das Necht zur Kündigung der 
Shpothefenpfandbriefe nur injoweit verzichten, als ihr gegen= 
über die Ründbarfeit der zur Unterlage dienenden Hypo= 
thefen- und Grundfchuldforderungen ausgefchloffen ft. 
Demgemäß darf die Küindbarkeit der Hypothefenpfandbriefe 
feinesfall8 für einen längeren al zehnjährigen Zeitraum 
ausgejchlofjen werden.
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Die Beleihung von Örundftücen darf, joweit die Hybo- 
thefen- und Grunpdjchulden al3 Unterlage für Hhpothefen- 
»fandbriefe benußt werden, nur nad) folgenden Orumpdjäßen 
erfolgen: Sie ift der Regel nach nur zur eriten Stelle 
zuläffig; fie Darf bei ländlichen Orundftüden zwei Drittel, 
bei jtädtischen Grundftücen die Hälfte, bei bejonders gut 
gelegenen Grunpftücen in größeren Städten mit normal 
fortjchreitender Entwidelung jeh8 Zehntel, bei Wein- 
bergen, Wäldern und jolhen Liegenjchaften, deren Ertrag 
auf Anpflanzungen beruht, und deren Wert unter Berückjich- 
tigung diejer Anpflanzungen abgejhäßt ift, ein Drittel des 
ermittelten Werts nicht überfteigen. In lebterem Falle 
fann, wenn die dauernde wirtjchaftliche Unterhaltung der 
Anpflanzungen rechtlich fichergeftellt ift, die Beleihung bis 
auf zwei Drittel des Werts erfolgen. 

Die bei der Beleihung angenommene Sicherheit muß 
fowopHl durch den Exrtrags- al3 durch) den Verkaufsmwert des 
beliehenen Grundftüds vollfommen gerechtfertigt jein. Bei 
der Abjihäßung find Lediglich die dauernden Eigenjchaften 
des zu beleihenden Grundftüds und derjenige Ertrag, welchen 
das Grimoftüd bei gewöhnlicher Bewirtichaftung in den 
Händen eines jeden Befigerd nachhaltig gewähren fan, zu 
berücklichtigen. Snsbejondere ift bei der Beleihung von 
Vabrifen und gewerblichen Anlagen nur der von der je- 

mweiligen Benubungsart unabhängige dauernde Wert zu 
berüciichtigen. 

Bergwerfe, Steinbrüche, Torfftiche und ähnliche, einen 
dauernden Ertrag nicht gemährende Örundftitde jowie Baıt= 
pläge dürfen überhaupt nicht befiehen werden. Darlehen 
auf Neubauten dürfen zur Unterlage von Hhypothefenpfand- 
briefen erjt dann benußt werden, wenn die beliehenen Bau= 

lichkeiten vollfommen fertiggeftellt und ertragsfähig find. 
. Die allgemeinen Bedingungen der Darlehensgewährung, 
insbejondere die für den Fall verzögerter Zahlung den 
Schuldner eines Sypothefenpfandbriejs 3-Darlehens txeffenden 
Nachteile find im Statut A gügebent. = — N von den Banken 
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ausgegebenen Darlehensprojpekte und Antragsformulare 
müfjen jämmtliche vom Schuldner zu übernehmenden Bar- 
verpflichtungen, namentlich auch in Anfehung der jogen. 
Nebenleiftungen und einer etwaigen Hinausjchiebung des 
Beginnes der Tilgung Elar erjehen laffen. Die Darlehenz- 
valuta ilt dem Schuldner jtetS in baren Öelde zu gewähren. 

Binfen und diefen rechtlich gleichitehende Leiftungen des 
Schuldners, insbejondere bei Aktiengefellfchaften und Kom 
manditgejellfchaften auf Aktien die al3 VBerwaltungsfoften 
bezeichneten Beiträge oder ähnliche vom Schuloner zu 
entrichtende Beiträge, dürfen nur in Wrocenten Des 
jeweiligen Darlehensreftes erhoben werden. Der über- 
ihießende Betrag der vereinbarten Sahresleiftung it zum 
Zwecke der Tilgung zu verwenden. Auf VBerwaltungsfoften- 
beiträge und ähnliche Leiftungen, welche insgejamt den Ve- 
trag von Y/, %, der Schuld nicht überjchreiten, finden die 
vorjtehenden Beltimmungen feine Anwendung. 

Die VBorausfeßungen, unter welchen die Hypothefenbanf 
berechtigt fein fol, die von ihr unfündbar gewährten Dar- 
leben dem Schuldner ausnahmsweije aufzufündigen, find 
im Statut feftzufegen. Der Fall der Auflöfung der Hypo= 
thefenbank darf als ein jolcher Kündigungsgrund nicht aug- 
bedungen werden. Bei Verminderungen de8 Wert3 der 
beliehenen Grundftitcke, welchen ein unwirtichaftliches Ver- 
fahren des Bejiterd nicht zu Orunde liegt, desgleichen bei 
jolchen Abveräußerungen, deren Unichädlichkeit nad Maps 
gabe der bejtehenden gejeßlichen Beltimmungen von der zu= 
fändigen Behörde bejcheinigt wird, darf ein Ründigungs- 
recht nur hinfichtlich desjenigen Betrags, welcher in dem 
verminderten Werte des WfandobjektS nicht mehr ftatuten- 
mäßige Deckung findet, Hinfichtlich des gefamten Darlehens 
aber nur dann ausbedungen werden, wenn der gededt 
bleibende Betrag nicht mehr den geringjten Sab einer zus 

läjfigen Darlehensbewilligung erreicht. 
Bei unfindbaren (Amortifationg-) Darlehen muß der 

jährliche Tilgungsbeitrag des Schuloners mindeftens */, %
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der Darlehensjumme betragen (er überjchreitet 1%, Telten). 
Der Beginn der Amortijation darf Höchiteng auf 10 Sahre 
hinausgerückt werden. Die Hhypothefenbank ift verpflichtet, 
nach Veröffentlichung ver Sahresbilanz jedem ihrer Schuldner 
auf Verlangen mitzuteilen, welcher Betrag des Darlehens 
am Schluß des Vorjahrs amortijiert war. Sie ift ferner 
verpflichtet, jobald 10 %/,, oder bei eintretender Veräußerung 
de3 Pfandgrundftücs 5%, der Schuld getilgt find, auf 
Verlangen des Schuldners Duittung und Löfchungsbewilli- 
gung für den getilgten Betrag zu erteilen. Die Verpflichtung 
zur Hortzahlung der nach dem urjprünglichen Tilgungspları 
zu entrichtenden Sahresleiftung bleibt hierbei unberührt, 
jomeit nicht mit Zuftimmung beiver Teile für den ver- 
minderten Schuldbetrag ein neuer Tilgungsvertrag ab= 
gejchloffen wird. 

Sedem Darlehensihuldner muß urkundlich” da3 Necht 
eingeräumt werden, jpäteftens zum Ablaufe des 10. Sahres 
nach der Darlehengaufnahme feine Schuld nach poraufge- 
gangener Kündigung ganz oder teilweije in bar zurüdzu= 
zahlen. Die Kündigungsfrift darf die Frift von neun Mio- 
naten, bei fündbaren Darlehen die der Hypothefenbanf jeldjt 
eingeräumte Kimdigungsfrift nicht überjchreiten. Abjchlagg- 
zahlungen von weniger al3 ME. 1000 ift die Hypothefenbant 
anzunehmen nicht verpflichtet, fie ift auch befugt, angebotene 
Anfchlagszahlungen nach ihrem Belieben um höchiteng 
ME. 1000 zu erhöhen oder zu ermäßigen, und braucht Teil 
zahlungen überhaupt nur gegen Einräumung des Vorrecht3 
für den umgetilgten Betrag der Schuld anzunehmen. In 
YAnfehung einer nach) den vorstehenden Beitimmungen zu= 
läjfigen Nüdzahlung dürfen Rüczahlungsprovifionen jeitens 
der Hhpothefenbanfen nicht erhoben und die Beftellung einer 

Ründigungsfaution nicht gefordert werden. 
Für die Aufitellung der Bilanz und der Gewinn- und 

Verluftrechnung fommen die Vorfchriften der Art. 31 und 
185 des Handelögejebbuch mit folgenden a zur 
Anwendung:
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Sn der Gewinn- und Verluftrechnung ift in getrennten 
PBofitionen der Betrag der eingegangenen Hhypothefenzinfen, 
der Verwaltungsfoftenbeiträge und der etwaigen fonftigen 
Zeiftungen der Schuldner (Provifionen zc.), joweit fie nicht 
Rapitalsabtrag find, aufzuführen, ebenjo die Höhe der von 
der Anftalt gezahlten Hypothefenpfandbriefgzinfen. 

Sn der Bilanz find in gejonderten PBofitionen anzu= 
geben: 

Unter den Aktiven: der Betrag der zur Derung der 
Hypothefenpfandbriefe beftimmten Hypothefarifchen und 
Orundjchuldforderungen ; die Höhe der rückjtändigen Sahres- 
leiftungen der Schuldner, und drittens Die der Bank ge= 

hörigen Grundftüce nach ihrer Gefamtzahl und unter Anjaß 
des nach den VBorjchriften des Handelsgejeßbuchs (Art. 31, 
185a, 239 b) zu berechnenden Wert2. 

Unter den Baffiven: die ausgegebenen Hypothefenpfand- 
briefe nach ihrem Nennwerte. — Ferner find das gefammte, 
im Berichtsjahre bei Begebung von Hhypothefenpfandbriefen 
entftandene Disagio und die Durch) diefe Begebung erwachjen- 
den Unfoften zu Laften des Berichtsjahres zu verrechnen. 

Wenn im Falle des Hinausrücens der Amortijatton die 
Tilgungsbeiträge vorübergehend zu Öunften der Hypothefen- 
banf verrechnet werden, dürfen dieje Korderungen in die 
Bilanz nur al® bejondere Aftivpoften eingejtellt werden. 
Dasjelbe gilt von jonftigen, von den Darlehensnehmern be- 
fonders übernommenen Nebenleiftungen (für die Heritellung, 
Abftempelung und Begebung der Hhypothefenpfanobriefe, 
PBrodifion 2c.); diefe Beträge dürfen den Schuldnern Höch- 
ftens auf 10 Sahre geftundet werden. 

Aus der Bilanz oder dem Gejchäftsbericht muß hervor- 
gehen: der Gejammtbetrag der der Hypothefenbanf zuftehen- 
den ländlichen und der der ftädtichen Hhypothefen bezw. 
Orundjchulden ; der Gefamtbetrag der Amortijations-, jowie 
der ohne Amortifation gewährten Darlehen; die Zahl der 
bejtehenden Darlehen ; die Zahl der Zmwangsverfteigerungen 
und Smangsverwaltungen (getrennt nad) ländlichen und
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ftädtifchen), an denen die Gejellichaft im Berichtsjahre be- 
teiligt war; die Zahl der Örundjtüde, die die Gejellichaft 
im Berichtsjahre Hat übernehmen müfjen, jomie die Verlufte 
oder Gewinne, die beim Wiederverfauf von erjtandenen 
Grundftücen eingetreten find; Die einzelnen Buchwerte der 
von der Öejellichaft eritandenen und noch nicht wieder ver- 
kauften Orumpdftüce; Die aus den der Gejellfchaft zu ent- 
richtenden Sahresleiftungen vorhandenen Nücdjtände, ge- 
trennt nach) den Sahren ver Fälligkeit, und Schließlich die im 
Berihtzjahre im Wege der regelmäßigen Amortijation, 
joiie die auS anderen Gründen erfolgten Nüczahlungen. 

Die Aufiichtsbehörde ift befugt, zur Wahrnehmung des 
Auffichtsrechts für beitändig oder für einzelne Fälle einen 
KRommiffar zu ernennen. Dexjelbe ift insbejondere befugt, 
die Gejellichaftsorgane, einjchließlich Der Generalverfamm- 
lung, gültig zu berufen, ihren Beratungen beizumohnen und 
jederzeit von den Kafjen, Büchern, Rechnungen und jonftigen 
Shriftjtüden der Gefellichaft Einficht zu nehmen. 

Die Kreditbanken. 

Während die vorher beiprochenen Banken mehr zurüc- 
treten, va ihre Thätigkeit nur vornehmlich einem oder wenigen 
werfen gewidmet ift, beherrjchen die Kreditbanfen als Diener 
der Snouftrie und des Handels, als Vermittelungsitation 

zwilchen Anlage und Zins, als Kreditgemährer 2c. dag ges 
jamte twirtjchaftliche Leben. Shrer Thätigkett ift diejenige 
des Bankier3 gleichgeftellt, joweit deffen Mittel und Domizil 
ein jolches ermöglichen. Die Banken find infofern aber 
vorzuziehen, alö der Sntereffent durch die gejeßlich verlangte 
Rublizierung einer Jahresbilanz und die dabei fid) er 
gebende Disfuffion in der Preffe in den Stand gefeßt wird,
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jich, einigermaßen über die Verhältnifje des von ihm beauf- 
tragten Snititutes zu informieren. 

Die Gejchäfte der Kreditbanken lafjen fi wieder in 
folgende Unterabteilungen gliedern: Geldmwechjelgejchäft, 
Depofitengeichäft, Diskontgejchäft, Effektengefchäft, Nimeffen- 
oder Nembourzgejchäft, Arbitragegeichäft, Lombardgeichäft, 
Kontoforrent-, Giro- und Snkaffogejchäft. 

Das Geldwechjelgeihäft, Wer Münzen de3 einen 
Zande3 gegen folcye eines anderen umtaufchen will, hat 
hierfür eine fleine Provilion zu zahlen. Diefe Münzen, 
Sorten im Banfgejchäft genannt, erhalten ihren Kurs auf 
©rund der Gold- und Silberrehnung zunächit nad) ihrem 
Veingemwicht und dann nad) dem Verhältnis zwijchen Vorrat 
und Bedarf, zwilchen Angebot und Nachfrage. Der Wert 
der einzelnen Geldarten wird täglich im Kurszettel in Hei- 
mijchem Gelde angegeben und bei der Berechnung zu Örunde 
gelegt. Der Haupthandelsplab für Gold- und Silbermünze 
it London, im Deutjchen Reiche neben Berlin Hamburg und 
Srankffurt a. M. 

Aehnlich verhält es fich mit dem Vapiergeldwechjelgeichäft. 
Der Kurs des Fremdländiichen Vapiergeldes, insbejondere 
der mit Zwangsfkurs verjehenen Banknoten (im Banfgeichäft 
furz genannt Noten), beftimmt fich zunächft nach, dem Wert- 
verhältnis derjelben zum Mtetallgeld in feiner Heimat, dann 
nad) Angebot und Nachfrage. Erjchütterungen des Sre- 
dit, die der betr. Staat oder die Noten ausgebende 
Bank erleidet, wirken vor allem auf den Handelswert diejes 
Geldes ein. 

Das Depofitengefihäft. Im Oegenfab zu den Noten- 
banfen, welche die vom PBublifum eingezahlten, jtet3 zur 
Verfügung zu haltenden Gelder nicht verzinfen, gewähren 
die Kreditbanfen, die in ihrer mehr oder weniger aus- 

gedehnten Verbindung mit Handel und Induftrie die ihnen 
anvertrauten Gelder für fich nußbar verwerten, auf Bar- 
einlagen Binfen, deren Sa nur gering ift, wenn der Ein- 
leger das Recht beanfprucht, fein Geld jederzeit ohme vorherige
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KRimdigung zurück zu verlangen, fich dagegen höher ftellt, 
wenn er don vornherein auf eine bejtimmte längere Zeit auf 
die Rücforderung Verzicht leiftet. Mit dem Depofitengejchäft 
hängt die Ausbildung und Benußung de3 Chedverfehrs 
zufammen. Der Einleger benubt den dem Chedbuche (welches 
ihm die Bank oder der Bankier auf Verlangen zugleich mit dem 
Abrechnungsbuch über feine Einlagen und Entnahmen aus- 
händigt) entnommenen Ched, den er mit einer bejtimmten, 
fein jeweilige$ Guthaben bei der Banf aber nicht über- 
fteigenden Summe ausfüllt, al3 Zahlungsmittel, da der 
Check bei Borhandenfein des Guthabens fofort bei Vräjen- 
tation eingelöft werden muß, vorausgefeßt, daß die Kontrolle 
der Bank die Erfüllung der borgejchriebenen Sormalien 
ergiebt. Der Checkverfehr erjpart dem Einleger die Zeit, 
Mühe und Koften der eigenen Kaffenhaltung, und hieraus 
erklärt fich feine täglich wachjende Bedeutung, die am voll= 
fommenften in der Errichtung von Clearinghäufern und 
Abrechnungsitellen zu Tage tritt. Der Zwed der lebteren 
befteht darin, in möglichft einfacher und rajcher Weife die 
Bahlungsausgleichungen der Banfiers jelbft zu erleichtern. 
Vorbilolich für diefe Abrechnungzitellen ift daS Londoner 
Clearing house gemwejen, bei dem täglich die Beauftragten 
der beteiligten Banfen zujammenfommen, um die Sorderungen 
an Checds, Anweijungen, Wechjeln gegenfeitig auszutaujchen, 
durch Oegenrechnung den auszugleichen Saldo feitzuftellen 
und den Saldo auf das eigene Konto bei der Englifchen Ban 
übermeijen zu lafjen, jo daß e3 zu Diefem Ausgleich gewaltiger 
Sorderungen nicht einer einzigen Münze bedarf. Sn gleicher 
Weife vollziehen fich die Zahlungsausgleichungen im Clearing 
house zu New York, im Saldierungsverein zu Wien, bei ver 
Chambre deCompensation zu Bari3 und beiden Abrechnungs= 
ftellen der Deutjchen Neichsbant mit allen bedeutenderen 
Banken und Bankhäufern, jowohl in Berlin, wie an einigen 
Provinzialplägen. 

Die Kreditbanfen übernehmen neben Bardepofiten aud) 
die Aufbewahrung von Wertpapieren, die fie gegen eine
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geringe Devofttalprovifton, bei größeren fonftigen Umfäben 
auch prodiftonsfrei bezüglich ihrer Verlojung, Einlöfung 
der Yinscoupond und Dibivdidendenfcheine fälligen und 
vergl. fontrollieren und verwalten. 

Die Aufbewahrung von Wertpapieren ift durch das 
Depotgejeß dom 7. Zuli 1896 geregelt worden. (Wir ver- 
weijen auf den Anhang diejes Buches.) Danach find die 
deponierten Wertpapiere unter äußerlich erfennbarer Be= 
zeichnung jedes Hinterleger® oder Verpfänderd gejondert 
von feinen eigenen Beftänden und von denen Dritter auf- 
zubewahren. Ferner ift ein Handelsbucdh zu führen, in 
welches die Wertpapiere jedes Hinterlegers oder Verpfänders 

nach Oattung, Nennwert, Nummern oder fonftigen Unter- 
IheidungSmerfmalen der Stüde einzutragen find; der Ein- 
tragung Steht Die Bezugnahme auf Verzeichniffe gleich, welche 
neben dem KHandelsbuch geführt werden. Eine Erklärung 
de3 Hinterleger8 oder Verpfänders, durch welche der Ver- 
wahrer oder Pfanphalter ermächtigt wird, an Stelle hinter- 
legter oder verpfändeter Wertpapiere (auf dieje fommen wir 
im Lombardgejchäft zurüc) gleichartige Wertpapiere zurüc- 
zugewähren oder über die WBapiere zu jeinem Nuten zu 
verfügen, it, falls der Hinterleger oder VBerpfänder nicht 
gewerbsmäßig Bank oder Geldwechslergeichäfte betreibt, 
nur gültig, foweit fie für das einzelne Gejchäft ausdrücklich 
und jchriftlic) abgegeben wird. Wird der VBermahrer oder 
Pfandgläubiger ermächtigt, an Stelle hinterlegter oder ver- 
pfändeter Wertpapiere gleichartige Wertpapiere zuritd- 
zugewähren, jo finden die obigen Beltimmungen feine 
Anwendung. 

Der Rommilfionär, welcher einen Auftrag zum Cinfauf 
von Wertpapieren ausführt, hat dem Kommittenten binnen 
drei Tagen ein Verzeichnis der Stüce unter Angabe der 
Sattung, des Nennmertes, der Nummern oder jonftiger 
Unterfcheidungsmerfmale zu itberjenden. Die Frift beginnt, 
fall3 der Rommilfionär bei der Anzeige über die Ausführung 
de8 Auftrages einen Dritten als Verkäufer namhaft gemacht
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hat, mit dem Erwerb der Stücke, andernfall® mit dem Ablauf 
de3 Zeitraums, innerhalb vdejfen der Kommiljtionär nach der 
Erjtattung der Nusführungsanzeige die Stücke bei ordnung3- 
mäßigem ©efchäftsgange ohne jchuldhafte Verzögerung 
beziehen fonnte. in Verzicht der Kommittenten auf die 
Ueberjendurg des Stüdeverzeichnifjesiit, Falls ver Kommittent 

nicht gewerbsmäßig Banf- oder Öeldwechjelgejchäfte betreibt, 
nur dann wirkiam, wenn er bezüglich des einzelnen Auftrages 
ausdrücklich und jchriftlich erklärt wird. Der gewerbsmäßtg 
Banfgejchäfte betreibende Kaufmann Fann aber dieje VBerzicht- 
leiltung generell, d. h. al3 allgemein gültig erklären. Durch 
dieje vom Öejeb gejtattete Ausnahme ift den Berliner Banken 
und Bankier die Abrechnung und Lieferung der Stüde 
durch den Berliner Raffenverein ermöglicht worden. 

Das Geichäft kann vom Kommittenten rücdgängig gemacht 
werden, fall3 der Kommilfionär nach einer Aufforderung 
jeines Kunden nicht binnen drei Tagen feiner Pflicht nach- 
fommt, nach diejer Srift erlijcht aber defjen Monierungsrecht. 
Der Kommilfionär, welcher einen Auftrag zum Umtausch 
don Wertpapieren oder zur Geltendmachung eines Bezugs- 
rechts auf ihn übergebene Wertpapiere ausführt, hat binnen 
zwei Wochen nad) dem Empfang der neuen Stüde dem 
Kommittenten ein Verzeichnis der Stücde zuüberjenden, joweit 
er ihm die Stücke nicht innerhalb diefer Frift aushänpdigt. 
Unterläßt ev diejes, jo verliert er das Necht auf Provifion. 
Mit der Abjendung des Stüceverzeichnifjes geht das Eigen- 
tum an den darin verzeichneten Wertpapieren auf den YAuf- 
traggeber über, joweit der Kommijfionär über die Papiere 
zu derfiigen berechtigt ift. Diejer Hat ferner, wenn er im 
Betriebe feines Handelögewerbes fremde Wertpapiere ver 
bezeichneten Art einem Dritten zum Zmed: der Aufbewahrung, 
der Veräußerung, des Umtaufches oder des Bezuges von 
anderen Wertpapieren, Zing- oder Gewinnanteiljcheinen 
ausantwortet, hierbei dem Dritten mitzuteilen, daß die 
PBapiere fremde jeien. Ebenfo hat er in dem Fall, daß er 
einen ihm exteilten Auftrag zuc Anfchaffung folder Wert-
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papiere an einen Dritten meitergiebt, diefem hierbei mit- 
zuteilen, daß die Anjchaffung für fremde Rechnung gejchehe. 
Der Dritte, welcher eine folhe Mitteilung empfangen hat, 
kann an den ihm übergebenen oder an den von ihm neu bejchaff- 
ten Bapieren ein Pfandrecht oder ein Zurücbehaltungsrecht 
nur wegen jolcher Forderungen an jeinen Auftraggeber 
geltend machen, welche mit Bezug auf diefe Papiere ent- 
ftanden find. Diefe Beitimmung fol das Vublifum davor 
ihügen, daß die zum Kauf aufgegebenen aber noch nicht 
gelieferten Wapiere in die Konfursmafje fließen, wenn der 
Beauftragte falliert, und er feinerjeitS den Auftrag zum 
Ankauf von Wertpapieren an einen Dritten, aljo 3.B. einen 
Börjenbankier weiter gegeben hat. 

Das BZumwiderhandeln gegen die Beltimmungen des 
Depotgejeßes ift vom Gejeg mit fchweren Strafen bedroht; 
gewilje Strafthaten, Hinfichtlich deren troß der durch fie ver- 
anlagten Schädigung zahlreicher Eriftenzen früher nur ver- 
hältnismäßig milde Ahndung erfolgen konnte, werden jeßt 
mit Zuchthaus belegt. 

Das Nimeljengefhäft Wechjelgeihäft). Unter Rimefjen 
veriteht man Wechjel, welche auf auswärtige aber auch in= 
ländische Pläbe laufen; find die Wechjel im Auslande zahl- 

bar, jo heißen fie Devifen. E32 ift Hay, daß eine Dedung 
von Forderungen durch jolhe Wechjel der Goldzahlung 
gegenüber jehr bequem tft, da jowohl Transport- wie Ver- 
fiherungsfoften fortfallen. Natürlich) wird die Sicyerheit 
jolcher Wechjel doppelt genau geprüft. Man fucht aljo 
Wechjel für denjenigen Vlab aufzufaufen, für den man 
größere Zahlungen hat. Aus diefem Bedürfnis hat jich das 
Rimefjengejchäft entwidelt. Der Handelswert diejer Wechjel 
wird unter Zugrundelegung des Wechjelpari (d. h. des 
berechneten Gleichwertes der Münzeinheit, in welcher bie 

Wechjeljumme ausgeftellt ift, mit dem Gold- bezw. Silber- 

werte) hauptjächlich von Angebot und Nachfrage beitimmt. 
Doc) Fann der Kur unter normalen Umständen nur wenig 
don dem Wechjelpari nach oben und unten abweichen, nämz=
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lich nur um die Roten des Transports und der Verficherung 
einer gleichwertigen Zahlung in Metall, des etwaigen Zins- 
verluftes während der Zeit ver Durchführung der Zahlung 
und der Koften etwaiger Um- oder Neuprägung de3 
Metallgelde2. 

Dieje Koften find auf etwa 1/, Prozent des Wechjelpari 
anzunehmen, joweit eS fich um Wechjel auf Länder mit 
geordneter Metallwährung handelt, jo daß nur um Diejen 
Prozentjag der Wechjelfurd nach oben und unten dom 
Wechjelpari fich entfernen kann. Würde der Kurs die Ober- 
grenze überjchreiten, jo würde eine Zahlung ans Ausland 
in Metall billiger fein als eine folche in Wechjeln, und diejer 
daher jene vorgezogen, aljo Gold ind Ausland ausgeführt 
werden. Witicde aber der Kurs unter die bezeichnete Grenze 
finfen, jo würden die Bejiker der Devifen lieber die Wechjel 
im Ausland einziehen, dad Gold aber ins Inland einführen 
und hier einjchmelzen bezw. umprägen lafjen. Bei Wechjeln 
auf Länder mit Vapierwährung exiltiert Feine Grenze für 
die Schwanfungen. Der Kurs von Werhjeln auf denjelben 
fremden Plab wird gewöhnlich Doppelt angegeben, jenachdem 
die Wechjel auf kurze oder lange Sicht (d. i. Zahlungzfrift) 
lauten. Die mit furzer Gicht ftehen natürlich im Werte 
höher al die anderen. 

Der Stand des Wechjelfurjes ift es, der Die handel3- 
politiichen Berhältniffe zweier Länder zu einander ziemlich 
gut erkennen läßt. Hat nämlich das Snland große Zahlungen‘ 

an das Ausland zu machen, jo notieren Devilen jehr hoc), 
denn fie werden eben zur Begleichung gebraucht, während 
fte in dem betreffenden fremden Zande niedrig ftehen werden, 
und umgefehrt. Da num aber die Wechjel hHauptjächlich aus 
Warenforderungen hervorgehen, fo giebt ihr Stand ein 
gutes Priterium für die Ein- und Ausfuhr eines Landes. 
Es kommt indeffen auch vor, daß das Inland überwiegend 
nad) dem einen Lande nur ausfirhrt und von einem anderen 
überiviegend nur einführt; hierdurch wird zwijchen den be- 
teiligten Ländern ein Austaufch von Devijen herbeigeführt,
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der die Örundlage eines Zmweiges der Bankthätigfeit bildet, 
welcher befannt ift unter ver Bezeichnung: 

Das Arbitragegeichäft, das dahin zielt, unter genauer 
Beachtung der Wechjelkurje an verjshievenen Wläben durch 
Berechnung zu ermitteln, wo die zum BZahlungsausgleich 
erforderlichen Wechjel am billigften eingekauft werden können. 

Infolge der Kommunifationserleichterungen durch Tele- 
graph und Telephon hat gerade diejes Gejchäft fich jet fehr 
ausgedehnt. 

Das Arbitragegejchäft überträgt fi) auch auf den 
Effeftenverfehr; denn infofern e3 an dem einen oder andern 
Plaße an Wechjeln ehlt, fann diefer Mangel durch Verkauf von 
Wertpapieren an der einen oder andern Börfe erjegt werden. 

Aus dem Wechjelgeichäft vejultiert für die Banken und 
Bankiers das Diskontogejchäft, d. 1. das Kaufen noch nicht 
fälliger Wechfel, wobei vom Kauftage bi3 zum Verfalltage 
des in Geld vorzeitig umgejebten Wechjels Zinfen berechnet 
umd in Abzug gebracht werden. Terner das SSncafjogejchäft, 
d. 1. das Einziehen fülliger Wechjel, die Mebernahme der 
Bürgichaft bei gut empfohlenen Kunden, die Erhebung des 
Vroteftes, wenn die Annahme verweigert worden. ift, Die 
Einholung des Acceptes 2c., wie das bei der Erörterung ded 
Verfahrens der Neichsbank näher ausgeführt it. Weiter 
hängt mit dem Wechjelgejchäft das Domizilgefchäft zufammen, 
wobei die Bank ihren Kunden geftattet die auf dieje gezogenen 
Wechjel bei ihr zahlbar zu ftellen. Die Einlöfung erfolgt 
durch die Bank, wenn vorher Dedung erfolgt tft, oder wenn 
der betreffende Kunde mit der Bank im Kontoforrentgejchäft 
fteht. Im Wechfelfveditgeichäft geftattet die Bank ihren 
Kunden Wechjel auf fie zu ziehen. Sit zur Sicherung der 
Bank ein Depofitum hinterlegt, jo |pricht man von gededtem 
Wechjelfredit, fehlt jenes, von Blanfowechjelfvedit. Natürlich 
erheben die Banken fire alle dieje Geichäfte Brodiftonen. 

Das Wombardgejhäft, Ganz generell verjteht man unter 
Lombardgejchäft ein Beleihungsgejchäft, wobei der betreffende 
Wertgegenftand dem Beleiher zum Pfande gegeben wird. 

Shmweiter, Börjen- und Bankiwefen. 11
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Man unterfcheidet demnah: Effeften-, Warenlombard- 
‚geichäft, je nach) der Bejchaffenheit des Pfandes. 

Sn dem jolivden Lombardgejchäft fommen meift folgende 
Grumdfäße zur Anwendung: Effekten und Waren, diegroßen 
Schwankungen im Werte unterliegen oder die jchmer zu 
Gelde zu maden jmd, werden von der Beleihung auS- 
gejchloffen, ebenfo Waren, die leicht dem Verderben aus- 
gejebt find. Der Schuldner hat die Pflicht, bei großem 
Vreisfall des verpfändeten Wertes entweder das Pfand bis 
zu feinem urfprünglich befiehenen Wert zu ergänzen over 
einen entjprechenden Teil des Darlehens fofort zurücdzuzahlen. 
Auch jollte ihm dasjelbe nicht über die, wie bei Wechjel- 
disfontierungen übliche Srift von 3 Monaten Hinaug ges 
währt werden. Die Verpfändung muß zur fchnellen Ber: 
wandlung des Pfandes in Geld rechtlich jo gefchehen, daß 
die Bank ohne weiteres Dasfelbe bei Verfall veräußern fan. 

Das Warenlombardgeihäft wird erleichtert Durch den 
Handel mit Warrants, d. h. Yagerjcheinen, die in einzelnen 
Staaten von den Behörden der Zollniederlagen oder öffent- 
Yichen Zagerhäufer unter behördlicher Kontrolle über ins 
Lager aufgenommene Waren ausgejtellt werden, auf Drder 
lauten, aljo durd) Giro übertragbar find und dem Snhaber 
meijt die volle vechtliche Verfügung über die hinterlegten 
Waren geben, jo daß fie für die Ware felbft gelten. Hier= 
durch wird e8 möglich, die Breisichmankungen der Waren ab- 
zutwarten, zugleich wird aber auch Die Spekulation im Waren- 
gejchäft begünftigt, deren fozialpolitifcher Wert ein bedent- 
licher it, da durch. fie Fünftliche Preisfteigerungen der 
Waren nicht ausgejchloffen find. Die Spekulation im, Waren- 
geichäft mit Warrants, d. i. die fogenannte „Warrants 
Agtotage”, Hat ich namentlich in England Schon ftark ent 
wicelt und ift in Sranfreich und Defterreich ebenfalls zu finden. 

Bezüglich der Zagerfcheine md Warrants in Deutichland 

fommen — abgejehen von den in Bremen und Elfaß-Loth- 
tingen beftehenden Iandesgejeglichen Beftimmungen über 
Lagerpaptere — nur die Artikel 302 bi8 305 de3 Handeld-
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gejebbuches in Betracht, wonad, die Auslieferungsjcheine 
(Zagerjcheine, Warrants) über Waren und andere bemeg- 
liche Saden, welche von einer zur Aufbewahrung folcher 
Saden ftaatlich ermächtigten Anjtalt ausgeftellt find, nach 
Maßgabe der für die Drderpapiere geltenden Grundjäbe 
durch Sndoffament übertragen werden fünnen. 

Das Kontoforrentgefhäft, Die Ihätigfeit der Bank bei 
diejem Öejchäft bejteht darin, daß fie ihren freditfähigen 
Kunden eine laufende Rechnung eröffnet, indem fie für die 
jelben Zahlungen annimmt und leiftet. 

Der Gewinn der Bank bejteht in der Berechnung einer 
Propifion vom Betrage der Debet- oder Areditjeite ver 
Nechnung, die zum Vorteil der Bank in möglichit Furzen 
Bmwifchenräumen abgejchloffen wird (/,—/,jährlih), und 
meift auch in der Berechnung eines Höheren Zinzfußes für 
dad Guthaben der Bank als für das Guthaben des Kunden. 
dür den gewährten Kredit läßt die Bank fi) entweder 
Sicherftellung durch Pfand geben — das ijt gededter oder 
Nealfredit — oder fie gewährt ihn vielleicht bloß gegen einen 
auf Sicht lautenden eignen Wechfel (Depotwechjel), das ift 
der ungededte oder Blanfokredit, auch Verjonalfredit genannt. 

Das Girogefhäft. E3 dient dem Zwede des Ausgleiches, 
indem die Bank im Auftrage ihrer Kunden die Zahlungs- 
verbindlichkeiten unter denfelben ausgleicht. Ste jchreibt zu 
diefem Zwecke die Forderungen dem Konto des Schuldners 
ab und dem de3 Gläubigerd zu. Meift find dazu Anz 
weifungen notwendig. Diejes Gefchäft ift jo jehr ausgedehnt, 
daß die Reichspoft, indem fie auf Antrag der Firmen, die 
am Orte ein Neichsbank-Öirofonto befißen, die an dieje ald 
Voftanweilungen eingehenden Gelder unmittelbar an die 
Neichsbank zur Gutjchrift für die Firmen auszahlt und nicht 
an lebtere. 

Das reelle Effeitengejehäft befteht in dem jpefulations- 
freien (fommiffiongmwetjen) An= und Verkauf von Wert- 

dapieren und Wechfeln, namentlich im Auftrage der Kunden; 
in der Einlöfung fälliger Kupons und Divivdendenjcheine ; 

al
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in der Bejorgung neuer Kupons- oder Dividendenbogen, 
de3 Umtaufches beziw. der Einlöfung der Stüde bei Kon- 
verjion over Konjolidierung von Staatsjchulden ; der Ab- 
ftempelung von Aktien u. a. 

Das Emillionsgefchaft bezwectt die Placterung von An- 
leihen oder Aktien. Cine Emijfton pflegt jelten durch eine 
Bank allein negoztiert zu werden, zumeift beteiligt fich daran 
ein Konjortium, dag entweder zu einem feiten Wreije vie 
Anleihe eines Staates oder einer Gemeinde, oder einer 
Gejellfhaft zc. übernimmt und das dadurch verbundene 
Niftko trägt, oder gegen eine Brovifion den Verkauf an das 
Publitum vermittelt. Das Emilfionsgejchäft erfordert große 
Umficht und Urteilsfraft, da e3 mit einer großen Verant- 
wortlichkeit den Gejeßen gegenüber (f. o. Börjengefeß) ver- 
fnüpft ift, wirft in der Regel aber auch hohen Gewinn ab. 
Su der Entwidelung der deutjchen Großbanken hat e3 eine 
gemwichtige Nolle erlangt und bedingt den wejentlichen 
Unterjchied diefer Snjtitute von den großen englifchen Banken, 
die das Emilfionsgejchäft nicht in den Rahmen ihrer Thätig- 
feit aufgenommen haben. Mit dem Emiffionsgejchäft hängt 
vas Grimdungsgejhäft zufammen, auf dejjen Wefen wir 
nach dem früher Gejagten (fiehe ©. 45) hier nicht näher 
einzugehen brauchen. 

Will man ganz allgemein eine Norm für das Gejchäfts- 
gebahren der Banken aufftellen, jo würde fie lauten: Nad) 
der Ausdehnung der Balfivgejchäfte muß fich Die der Aftiv- 
geichäfte richten. Unter leßteren find folche Gejchäfte zu ver- 

ftehen, bei denen die Bank Kredit an ihre Kunden gewährt, 
das it aljo der Fall beim Lombard-, Disfont- und HYypo- 
thefengejchäft. VBaffivgeichäfte dagegen find jolche, bei denen 
die Bank Kredit erhält, iwie beim Depofiten-, Gtro-, Wfand- 
brief- und Banfnotengejchäft. Die Bank darf aljo Feine 
größeren Verpflichtungen übernehmen, al3 fie jelbft ein- 
gegangen ilt. Shre Ausleihefriiten mirffen daher ftetS kürzer 
jein al3 die Kündigungsfriften, welche fie ihren Gläubigern 
gegenüber einzuhalten hat.



Die Volksbanken (Darleheuskafen). 

Neben den bisher beiprochenen drei Bankfategorien giebt 
e3 noch eine vierte, die der Darlehenskafjen oder Volksbanken. 
Da diejelben aber zum Teil außerhalb des bankmäßigen Ge- 
triebes ftehen, genügt e3, fie ganz furz zu erörtern. Herbor- 
gegangen find Dieje Banken aus dem Bedürfnis nacı Krepit, 
welches das Kleingewerbe hat. Für das Kreditwejen der 
Handwerker it Schulge-Delißjch, für das des Bauernftandes 
Kaiffeilen ald Schöpfer und Drgantjator aufgetreten. Dieje 
Raffen werden ganz generell auch nach den Namen diejer 
Männer genannt. Gemäß ihrem Ziverke ähneln die Schulge- 
Ihen Krevitvereine mehr den HandelS- oder Kreditbanfen, 
dagegen die Naiffeijenfchen Darlepenöfafien mehr den 
en 

Die Kvedit bedürfenden Handwerker oder Bauern bilden 
eine Genoffenfchaft, jei es mit bejchränfter oder unbejchränfter 
Haftpflicht, jenachdem nur Die Einlagen oder Das ganze 
Bermögen der Beteiligten haftet, und fihern jo nad) Bildung 
eines Vermögens aus den Beiträgen einen Aredit, den fie 
wiederum ihren Mitgliedern zuteil werden laffen. Da die 
Oenoffenjehaft nur mittelbar, d.h. indem fie felbft erft Kvedit 
am Geldmarkte gegen Zinszahlung beanjprucht, ihren Mit- 
gliedern Predit gewähren kann, jo muß fie notwendigerweije 
ftet8 Die Zinsfäge ihren Mitgliedern gegenüber um jo viel 
erhöhen, al3 an VBerwaltungskoften zc. zu den von ihr zu 
zahlenden Binfen noch hinzufommt. Spefulationsgejchäfte 
find gejeglich verboten.
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- Da das Handwerf jchnellen Umjab jeiner erzeugten 
Maren fordert, bedürfen die Handwerferbanfen unter 
möglichit faufmännifcher, banfverjtändiger Leitung einer 
tebhafteren, freieren Bewegung als die Iandwirtichaftlichen 
Darlehensfafjen, die dem Einkommen aus Orund und 
Boden gemäß bei ruhiger, für lange Zeit hinaus jor= 
gender Verwaltung fich am beiten entwideln. Daraus ift 
e3 erflärlich, daß die Handwerferbanfen den erzielten 
Reingewinn ald Betriebgfapital ihren Mitgliedern in der 
Negel auszahlen, während die lanpwirtichaftlihen Dar- 
lehensfaffen denfelben anfammeln, um damit landwirt- 
Schaftliche Unternehmungen zu begründen, die — Eigen- 
tum der Genofjenjchaft bleibend — dem Wohle der Ge- 
meinden beftimmt find. Und während bei den Naiffeifenjchen 
Kaffen nur der außerhalb der Genofjenjchaft ftehende Budh- 
führer Vergütung für‘ jeine Bemühungen erhält, das Amt 
des Boritands dagegen unbejoldet bleibt, ift bei ven Schulge= 
ihen Kaffen die Buchführung Sache des Faufmänniic 
gebildeten Vorftandes, weshalb diefer auch in der Regel feit 
bejoldet wird. 

Um die Vorteile des Großfapital8 auf dem Geldmarfte 
moöglichjt ausgedehnt zur erlangen, bereinigen fich die Dar- 
lehengfaffen mitunter als Aftionäre zu jogenannten Zentral- 
fallen. Für die Yandwirtfchaftlichen Kaffen ift Dies vor= 
wiegend die Landwirtichaftliche Zentraldarlehenstaffe zu 
Neumiedn. Fir die Schulze-Deligfchen Kaffen war die 
Deutjche Genofjenichaftsbant als Zentrafftelle in Ausficht 
genommen, welche ihrer Aufgabe mit den ihr zu Öebote ftehen- 
den Mitteln gerecht geworden ift. Neuerdings ift aber 
jeitens des preußijchen Staates aus Staatsmitteln : eine 
Hgentral=-Öenofjenjchafts- Kaffe gegründet worden, weldhe 
natürlich mit den ihr zur Verfügung ftehenden ftaatlichen 
Mitteln einen weiten Gejchäftsfreis in fi aufzunehmen 
geeignet fit.



Das Depotgefeh. 

Gelfeß, 
betreffend die Pflichten der Kaufleute bei Aufbewahrung fremder Wertpapiere. 

Vom 5. Suli 1896. 

Wir Wilhelm, von Gotte8 Gnaden Deutjcher Raifer, 
König von Preußen 2c., 

derordnen im Namen des Keichs, nad erfolgter Zuftimmung 
des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

Ss 1. Ein Raufmann, welchem im Betriebe feines Handels- 
gewerbes Aftien, Kuxe, Snterimsicheine, Erneuerungsjcheine 
(Talon3), auf den Snhaber lautende oder durch Iudofja= 
ment übertragbare Schuldverjchreibungen, oder vertvetbare 
andere Wertpapiere mit Ausnahme von Banknoten und 
Vapiergeld unverfchloffen zue Verwahrung oder ald Pfand 
übergeben find, ift verpflichtet: 

1) diefe Wertpapiere unter äußerlich eriennbarer Be- 
zeichnung jedes Hinterlegers oder Verpfänders gejonvert von 
jeinen eigenen Beftänden und don denen Dritter auf- 

zubewahren, 
2) ein Handelsbuch zu führen, in welches die Wert- 

pabtere jede3 Hinterlegers oder Verpfänders nach Gattung, 
Nennwert, Nummern oder Jonftigen Unterfcheidungsmerk- 
malen der Stücke einzutragen find; der Eintragung jteht 
die Bezugnahme auf Verzeichniffe gleich, welche neben dent
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Handel3buch geführt werden. Die Eintragung fan unter 
bleiben, injoweit die Wertpapiere zurückgegeben find, 
‚bevor die Eintragung bei U Gejchäftägange 
erfolgen fonnte. 

Etwaige Nechte und Pflichten des Verwahrers oder 
Pfandgläubigers, im Snterefje des Hinterlegerd oder Ver- 
pfänders Verfügungen oder Verwaltungshandlungen vor= 
zunehmen, werden Durch Die Sun unter Biffer 1 
nicht berührt. 

S 2. Eine Erflärung des Hinterlegerd oder Berpfänders, 
durch welche der Verwahrer oder Pfandgläubiger ermäch- 

tigt wird, an Stelle hinterlegter oder verpfändeter Wert- 
papiere der im S 1 bezeichneten Art gleichartige Wert- 
papiere zurüczugewähren oder über die Papiere zu jeinem 
Nugen zu verfügen, ift, falls der Hinterleger oder Ver- 
pfänder nicht gewerbsmäßig Bank- oder Öeldmechälergejchäfte 
betreibt, nur gültig, joweit fie für das einzelne Gejchäft aus= 
drüclich und jchriftlich abgegeben wird. 

Wird der Verwahrer oder Vfandgläubiger ermächtigt, 
an Stelle Hinterlegter oder verpfändeter Wertpapiere der 
im S 1 bezeichneten Art gleichartige Wertpapiere zuric- 

 zugewähren, jo finden die Beftimmungen des S 1 feine 
Anwendung. 

S 3. Der Kommiffionär (Artifel 360, 378 des Handels= 
gejebbuchs), welcher einen Auftrag zum Einkauf von Wert- 
papieren der im S1 bezeichneten Urt ausführt, hat dem 
Kommittenten binnen drei Tagen ein Verzeichnis der Stüde 
mit Angabe der Gattung, des Nennwertes, der Nummern 
oder jonftiger Unterfcheidungsmerfmale zu überfenden. Die 
Stift beginnt, fall3 der Kommiffionär bei der Anzeige iiber 
die Ausführung des Auftrags einen Dritten als Verfäufer 
nambhaft gemacht hat, mit dem Erwerb der Stüde, andern- 
fall3 mit dem Ablauf des Zeitraums, innerhalb dejien der 
Kommilftionär nach der Critattung der Ausführungsanzeige 

die Stücke bei ordnungsmäßigem Gefchäftsgange ohne 
Ihuldhafte Verzögerung beziehen fonnte.
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Ein Verzicht des Kommittenten auf Die Meberfendung des 
Stücdeverzeichnifjes tit, falls der Kommittent nicht gemerba- 
mäßig Bank- oder Geldwechälergeichäfte betreibt, nur dann 
wirffam, wenn er bezüglich des einzelnen Auftrags aug=. 
drüclich und jchriftlich erklärt wird. 

Soweit die Auslieferung der eingefauften Stüde an den 
Kommittenten erfolgt oder ein Auftrag des Rommittenten 
zur Wiederberäußerung ausgeführt ift, fan dielleberjendung 
des Gtifeverzeichnifjes unterbleiben. 

S4. Sit der Kommilfionär mit Erfüllung der ihm nad) 
den Beitimmungen des S 3 obliegenden Verpflichtungen im 
Verzuge und holt er das Verjäumte auf eine danac) an ihn 
ergangene Aufforderung des Kommittenten nicht binnen Drei 
Tagen nach, jo ift der Kommittent berechtigt, das Öejchäft 
al3 nicht für feine Rechnung abgejchloffen zurüdzumeijen 
und Schadenserfab wegen Nichterfüllung zu beanjpruchen. 

Die Aufforderung de8 Kommittenten verliert ihre 
Wirkung, wenn er dem Kommilfionär nicht binnen drei 
Tagen nach dem Ablauf der Nahholungsfriit erklärt, daß 
er bon dem im Mbfab 1 bezeichneten Nechte Gebrauch 
machen wolle. 

S 5. Der Kommilftionär, welcher einen Auftrag zum Ums 
taujch von Wertpapieren der im S 1 bezeichneten Art oder 
zur Geltendmachung eines Bezugsrechts auf jolche. Wert- 
papiere ausführt, hat binnen ziwei Wochen nad) dem Empfang 
der neuen Stüde dem Kommittenten ein Verzeichnis ver 
Stüde mit den im S 3 Abjag 1 vorgejchriebenen Angaben 
zu überjenden, foweit ex ihm die Stüde nicht innerhalb diejer 
Srift aushändigt. 

S 6. Der Rommilftonär, welcher den im S5 ihm auf- 
erlegten Pflichten nicht genügt, verliert das Recht, für die 
Ausführung des Auftrags Provifion zu fordern (Artikel 371 
Abja 2 des Handelsgefeßhuchg). 

8 7. Mit der Abfendung des Stüdeverzeichnifjes geht das 
Eigentum an den darin verzeichneten Wertpapieren auf den 
Kommtittenten über, joweit der Rommtffionär über die Papiere
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zu berfügen berechtigt ift. Die Bejtimmungen des bitrger= 
lichen Nechts, nach welchen der Hebergang des Eigentums 
Schon in einem früheren Zeitpunfte eintritt, bleiben unberithrt. 

Der Kommilfionär hat bezüglich der in feinem Gewahrjam. 
befindlichen, in das Eigentum des Kommittenten über- 
gegangenen Wertpapiere die im S 1 bezeichneten Pflichten: 
eines Bermahrers. 

Ss 8. Ein Kaufmann, welcher im Betriebe feines Handels- 
gewerbes fremde Wertpapiere der im S 1 bezeichneten Art: 
einem Dritten zum Zwec der Aufbewahrung, der DVer= 
äußerung, des Umtaujches oder des Bezuges von anderen 
Wertpapieren, Zins oder Öemwinnanteiljcheinen augantwortet, 
hat hierbei dem Dritten mitzuteilen, daß die Papiere fremde: 
jeien. Ebenjo hat er in dem Fall, daß ex einen ihm erteilten 
Auftrag zur Unfhaffung jolher Wertpapiere an einen Dritter 
weitergiebt, diejem hierbei mitzuteilen, daß die Anschaffung. 
für fremde Rechnung gejchehe. 

Der Dritte, welcher eine folche Mitteilung empfangen 
hat, fann an den übergebenen oder an den neu bejchafjten 
Papieren ein Bfandrecht oder ein Zurücdbehaltungsrecht nur 
‚wegen jolcher Forderungen an feinen Auftraggeber geltenp- 
machen, welche mit Bezug auf Dieje Bapiere entftanden find. 

Ss 9. Wenn ein Kaufmann über Wertpapiere der imS1 
bezeichneten Urt, welche ihm zur Verwahrung oder als: 
Pfand übergeben jtnd, over welche er als Kommilftonär für 
den Kommittenten in Befib genommen hat, außer dem Tale: 
des S 246 des Strafgejeßbuchs zum eigenen Nußen oder 
zum Nuben eines Dritten rechtswidrig verfügt, wird er mit 
Öefängnis bis zu einem Jahre und Geldftrafe bis zu drei- 
taufend Mark oder mit einer diefer Strafen beftraft. 

Der gleichen Strafe unterliegt, wer der Vorfchrift des: 
S 8 zum eigenen Nuben oder zum Kuben eines Dritten vor- 
jäslich zumiderhandelt. 

St der Thäter ein Angehöriger (S 52 Abjab 2 des: 
Stvafgejebbuchs) des Verlebten, jo tritt die Verfolgung nur: 
auf Antrag ein. Die Zurlidnahme des Antrages ift zuläflig-
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Der S 247 Ab. 2 und 3 des Strafgejeßbuchs findet ent- 
Iprechende Anwendung. 

Ss 10. Ein Raufmann, welder jeine Zahlungen eingeitellt 
hat oder über defjen Vermögen das Konfursverfahren er- 
öffnet worden ift, wird mit Öefängnis bi3 zu zwei Jahren 
'beftraft, wenn er den Vorjchriften des S 1 Ziffer 1 oder 2 
vorjählich zumidergehandelt Hat und Dadurch der Berechtigte 
bezüglich des Anfpruchs auf Ausfonderung der von jenem 
zuverwahrenden Wertpapiere benachteiligt wird, Desgleichen 
wenn er al3 Kommilfionär den VBorjchriften Der SS 3 oder 
5 borjäßlich zumidergehandelt hat und Dadurch der Be- 
rechtigte bezüglich, des Anspruchs auf Yusjonderung der von 
jenem eingefauften, eingetaufchten oder bezogenen Wert- 
Papiere benachteiligt wird. 

s 11. Ein Kaufmann, welcher jeine Zahlungen en agitein 
hat er über defjen Vermögen das Konkursverfahren ex- 
öffnet worden ift, wird mit Zuchthaus beitraft, wenn er im 
Bemußtfein feiner Zahlungsunfähigfeit oder Meberjhuldung 
fremde Wertpapiere, welche er im Betriebe jeines Handels- 
gewerbes als Vermwahrer, Bfandgläubiger oder Kommiljionär 
in Gewahrfam genommen, fich rechtswidrig zugeeignet hat. 

Sind mildernde Umftände vorhanden, fo tritt Öefüngnts- 
ftrafe nicht unter drei Monaten ein. 

$ 12. Die Strafvorfchrift de3 SI findet gegen die Mit- 
glieder des Vorftandes einer Aftiengejellichaft oder einge- 
teagenen Genofjenjchaft, die Gejchäftsführer einer Gejell- 
Ichaft mit bejchränkter Haftung, jowie gegen die Liquidatoren 
einer Handelsgejellichaft oder eingetragenen Genofjenjchaft 
Anwendung, wenn fie in Unfehung von Wertpapieren, die 
fich im Befite der Gejellfchaft oder Öenofjenjchaft befinden 
oder von diefer einem Dritten ausgeantiwortet find, die mit 

Strafe bedrohte Handlung begangen haben. 
Die vorbezeichneten Perjonen werden, wenn die ©ejell- 

Ichaft oder Genofjenfchaft ihre Zahlungen eingeftellt hat, 
oder wenn über deren Vermögen das Konfırröverfahren er- 
öffnet worden ift, beftraft
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1) gemäß S 10, wenn fie den Vorfhriften des S 1 
Ziffer 1 oder 2 oder den Vorjchriften Der SS 3 oder 5 bor- 
jäßlich zumidergehandelt Haben und Dadurd) der Berechtigte 
bezüglich des Anfpruch8 auf Ausjonderung der von der Ge- 
jelfchaft oder Genofjenjchaft zu verwahrenden oder von ihr 
eingefauften, eingetaufchten oder bezogenen Wertpapiere be= 
nachteiligt wird, 

2) gemäß S 11, wenn fie im Bemußtjein der Zahlungs- 
unfähigfeit oder Weberjchuldung der Gefellichaft oder ©e- 
nofjenschaft fremde Wertpapiere, welche von diejer al3 Ver- 
wahrer, Vfandgläubiger oder Kommiffionär in Gewahrjam 
genommen find, fich rechtswidrig zugeeignet haben. 

S 13. Diejes Gejeß findet auf diejenigen Maffen von 
Kaufleuten feine Anwendung, für welche gemäß Art. 10 Des 
Handelsgejehbuchs die Vorjchriften über Die Handel3bicher 
feine Geltung haben. 

Drud von 3. 3. Weber in Leipzig.



Verlag von 3.3. Weber in Seipzig. 

Auftierte Kntedjismen. 
Belehrungen aus dem Gebiete 

Bijjenjehniten, Kinfte md Gewerbe ic, 

In Original: Seinenbänden. 

Aderbau, praktiiher, Yon Wilfelm Samm. Dritte Auflage, gänzlich 
untgearbeitet von 1.G.Schmitter. Mit 188 Abbildungen. 1890. 3 Marf. 

Agrikufturchemie. Von Dr. E. Wildt. Sechte Auflage. Mit aı Abbildungen. 
1884. 3 Mark, 

Algebra, oder die Grumdlefren der allgemeinen Arithmetif. Vierte Auflage, 
volftändtg neu bearbeitet von Nihard Schurig. 1895. 3 Mark, 

Anftannzicehre, — Katechismus des guten Tond und der feinen Sitte von 
Eufemia von Adlersfeld geb. Gräfin Balleftrem. Biete, vermehrte 
und verbefjerte Auflage. 1895. 2 Mark. 

Appretur j. Spinterei. 
Archäologie, Leberficht iiber die Enttwidelung der Kunft bei den Völkern des 

Altertums von Dr. Ernft Krofer. Mit 3 Tafeln und 127 Abbildungen. 
1888. 3 Mark. 

Mehivfunde |. Regiftratur. 
Aritämetif, Kurzgefaßtes Lehrbuch der Nechenktunft für Lehrende und Lernende 

von &.Schte. Dritte, verbefjerte und vermehrte Auflage, bearbeitet hon 
Mar Meyer. 1889. 3 Mark. 

Meitgetif, Belehrungen liber die Wiljenjchaft vom Schönen und der Kunft von 
Robert Prölf. weite, vermehrte und verbefjerte Auflage. 1889. 3 Mark, 

Afteonomie, Belehrungen über den geftirnten Htnmel, die Erde und den Kalender 
‚von Dr. Hermann $. Klein. Achte, vielfach verbejjerte Auflage. Mit einer 
Sternfarte und 163 Abbildungen. 1893. 5 3 Mark. 

Aufia, Ichriftlicher, j. Stiliftit. : 
Auswanderung. Kombap fir Auswanderer nad europätichen Ländern, Aften, 

Afrika, den deutichen Kolonien, Auftralien, Sid- und gentralamerita, Mexiko, 
den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. Stebente Auflage. Voll 
fündig neu bearbeitet von Guftav Meinede. Mit 4 Karten md einer 
Abbildung. 1896. 2 Mark 50 Pf. 

Banfiwwejen. Von Dr. E. Bleisberg. Mit 4 CHed-Formularen und einer Über- 
ficht über die Deutfhen Notenbanfen. 1890. 2 Mark. 

Banfonftruktiongichre, Mit befonderer Berücjichtigung von Reparaturen und 
Umbauten. Bon W. Lange. Diitte, vermehrte und verbeiferte Auflage. 
Mit 343 und 1 Tafel Abbildungen. 1895. 3 Mart250 Pf.
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Bauitile, oder Lehre der architektoniichen Stilarten von den älteften Zeiten bis 
auf die Gegenwart von Dr. Ed. Freiferen von Saden. Ziwölfte Auflage. 
Mit 103 Abbildungen. 1896. 2 Matt. 

Beleuchtung j. Hetzung. 
Bergbaufunde, Bon ©. Köhler. Mit 217 Abbildungen. 1891. 4 Mark. 
Bergiteigen. — Katechismus für Bergftetger, Gebtrgstouriften und Alpenreijende 

von Julius Meurer. Mit 22 Abbildungen. 1892. 3 Mark. 
Bewegungsipiele für die veutiche Jugend. Yon 3. E. Lion und 3. 9. Wort- 
mann. Mit 29 Abbildungen. 1891. 2 Mart. 

Bibfivthefsiehre mit bibliographifhen und erläuternden Anmerkungen. Neus 
bearbeitung von Dr. Zulius Begholdts Katechismus der Bibliotheten- 
lehre von Dr. Arnim Gräfel. Mit 33 Abbildungen und 11 Schrifttafeln, 
1890. 4 Mark 50 Pf. 

Bienenkunde und Bienenzucht. Von ©. Kirften. Dritte, vermehrte und ver- 
beiferte Auflage, Herausgegeben von $. Kirften. Mit 5ı Abbildungen, 
1887. 2 Mark. 

Bilphanerei für den Funftliebenden Laien, Von Rudolf Matjfon. Mit 63 
Abbildungen. 1894. 3 Marf, 

Bfeicherei |. Wüälcheret 2c. 
Blumenzudjt |. Ztergärtneret. 
Börjen- und Bankwefen, Auf Grund der Bejtinmmungen des neuen Börfens 

und Depotgejeges bearbeitet von Georg Schwet&er. 1897. 2 Mark 50 Pf. 
Botanik, allgemeine. Bon Prof. Dr. Ernit Hallier. Mit 95 Abbildungen. 

1879. 2 Mark 50 Pf. 
Botanik, Tandwirtichaftliche. Bon Karl Müller. Biweite Auflage, voll 

ftandig umgearbeitet von R. Herrmann. Mit 4 Tafeln und 48 Ab 
bildungen. 1876. 2 Mark. 

Briermarkenfunde und Briefmarfenfammelwefen. Von ®. Suppantjettid. 
Mit 1 Porträt und 7 Tertabbildungen. 1895. 3 Mark. 

Buchpruderfunft. Von U. Waldow. Gechste, vermehrte und verbejjerte 
Auflage. Mit 43 Abbildungen und Tafelıt. 1894. 2 Mark 50 Pf. 

Buchführung, Faufmännifche. Bon Dakar Klemich. Fünfte, dirrchgejehene 
Auflage. Mit 7 Abbildungen und 3 Wechjelformularen. 1895. 

2 Mark 50 Pf. 
Buchführung, landiwirtichaftliche. Von Prof. Dr. 8. Birnbaum. 1879. 2 Mark. 
Chemie. Bon Prof. Dr. 9. Hirzel. Siebente, vermehrte Auflage. Mit 35 

Abbildungen. 1894. 4 Mark, 
Shemilalienfunde, Eine kurze Bejchreibung der wichtigften Chemikalien des 
Handels. Von Dr. ©. Heppe. 1880. 2 Mark. 

Chronologie, Mit Beichreidung von 33 Kalendern verfchiedener Völker und 
‚Beiten von Dr. Adolf Dredhsler. Dritte, verbefjerte und jehr vermehrte 
Auflage. 1881. 1 Mark 50 Pf. 

Correspondance commereiale par J. Forest. D’apres l’ouvrage de möme 
nom en langue allemande par €. F. Findeisen. 1895. 3 Mark 50 Pf. 

Dampffefjel, Dampfmajchinen und andere Wärmemotoren. Ein Lehr: und Nadj= 
chlagebuch fiir Praktiker, Techniker und Snduitriele von Th. Schwarke. 
Cceihite, vermehrte und verbefjerte Auflage. Mit 268 Abbildungen und 18 
Tafeln. 1897. | 4 Mark 50 Pf. 

Darwinismus. Von Dr. Dito Zahartag. Mit dem Porträt Darwins, 
30 Abbildungen umd 1 Tafel. 1892. 2 Mark 50 Pi 

DI ae: und Integralvrechnung, Bon Franz Bendt Mit 39 SALE 
5 3 Mark. 

Drainierung und Entwäflerung des Bodens. Von Dr. Willtam Löhbe. Dritte, 
gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 92 Abbildungen. 1881. 2 Mark. 

Dramaturgie. Von Robert Brölf. 1877. 3 Mark. 
Droguenfunde, Von Dr. ©. Heppe. Mit 30 Abbildungen. 1879. 2 Marko Bi. 
Einjährig-Freiiwillige, — Der Weg zum Einjährtg-Sreiwilligen und zum Dfftater 

de3 Benrlaubtenjtandes In Armee und Marine. Bon Dberitlieutenant 5. D. 
Exner. 1891. 2 Marl.



Webers illufitierte Ratedismen. 9g 

Eisfegeln und Eisfpiele j. Winterfport. 

Elektrntergnit, Ein Lehrbuch, für Praktiker, Techniker und Snduftrielle von 
Th. Shwarge. GSechste, vollitändtg umgenrbeitete Auflage. Mit 256 Ab- 
bildungert. 1896. 4 Mark 50 Pf. 

Entwäflerung . Drainterung. ; 
Ethik f. Sittenlehre. 

Familienhänfer j. Villen. 

Färberei und Zeugdrud. Von Dr. Hermann Grothe. Zweite, vollitändtg 
neu bearbeitete Auflage. Mit 78 Abbildungen. 1885. 2 Marti 50 Pf. 

Farbiwarentunde, Bon Dr. ©. Heppe. 1881. 2 Mark. 
veldmepfunft, Von Dr. E. PBtetidh. Fünfte, volftändig umgearbeitete Auf 

lage. Mit 75 Abbildungen. 1891. 1 Mark 50 Bf. 
Tenerwerferet . Luftfeirerwerferet. 

Finanzwifenichaft. Bon Alois Bifhof. Fünfte, verbefferte Auflage. 1890. 
1 Mark 50 Pf. 

Siichaucht, Künstliche, und Teichwirtichaft. Wirtfehaftsiehre der zahmen 
Siicheret von E. A. Schroeder. Mit 52 Abbildungen. 1889. 2 Mark 50 Bf. 

Flachau und FlachSbereitung. Von K. Sontag. Mit 12 Abbildungen. 1872. 
1 Mark 50 Pf. 

Fleifhheihan |. Trihinenihan. 
Flöte and Flötenjpiel, Ein Leprbuch für Slötenhläfer von Martmilian 
Schwedler. Mit 22 Abbildungen und vielen Notenbeifpielen. 1897. 

2 Mark 50 Pf. 

Forftbotanit. Von H. Ftihbad. Fünfte, vermehrte und verbefferte Auflage. 
Mit 79 Abbildungen, 1894. 2 Markt 50 Pf. 

Freintaurerei. Von Dr. Willem Smitt. 1891. 2 Mart. 
Galvanpplaftit und Galvanpftegie, Ein Handbuch für das Gelftitudtum md 

den Gebrauch in der Werkftatt von ©. Seelhorft, Dritte, durchgejehene 
und vermehrte Auflage von Dr. ©. Langbein. Mit 43 Ale 

ar, 
Gartenbau |. Rule, Bier, Zimmergärtnerei, und Rojenzudt. 

Gebärdenjpradje |. Mimik. 
Gedächtnisfunft oder Muemoterhjnil, Bon Hermann Kothe. Giebente, 

verbefferte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Dr. ©. Bietjch. 1893. 
1 Mark 50 Pf. 

Geflügelsugt. Ein Merkbichlein für Liebhaber, Züchter und Auzfteller 
Ihönen Htaffegeflügels von Bruno Dürigen. Mit 40 Abbildungen md 
7 Tafeln. 1890. 4 Mark. 

Gemäldefumde. Von Dr. Th. dv. Frimmel. Mit 28 Abbildungen. 1894. 
3 Mark 50 Pf. 

Gemiüfeban j. Nubgärtneret. 
Gengraphie, Vierte Auflage, gänzlich umgearbeitet von Karl Arenz. Mit 

57 Karten und Anfichten. 1884. 2 Markt 40 Pf. 

Geographie, mathenatifche. Zweite Auflage, umgearbeitet md vexbefjert 
von Dr. Hermann. Klein. Mit 113 Abbildungen. 1894. 2 Mark 50 Pf. 

Genfogie. Von Dr. on: Haas. Fünfte, vermehrte und berbeijerte 
Auflage. Mit 149 Abbildungen, einer Tafel und einer en 3 Mark. 

Geometrie, analytiiche, Von Dr. Mar Friedrich. Mit 56 Abbildungen. 1884. 
SBIL a s 2 Mark 40 Pi. 

Geometrie, ebene und räumliche. Yon Prof. Dr. 8. Ed. Besjhe. Dritte, 
dermehrte umd verbefferte Auflage. Mit 223 Abbildungen und 2 Tabellen. 
1892. 3 Mark. 

Gefangstunft, Yon 3. Sieber. Fünfte, verbefferte Auflage. Mit vielen 
Notenbetjpielen. 1894. 2 Mark 60 Bi. 

Gefhichte, alfgemeine, j. Weltgejchichte.
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Gejjichte, deutiihe., Bon Wilhelm Kenyler. 1879. Rartoniert2 Mark so Pf. 
Gefekbud), bürgerliches, nebjt Einführungsgefeg und Sachregtiter. 1896. 

2 Mark 50 Pf. 
Gefegebung des Dentjchen Reiches |. Reich, das Deutiche. 
Gefunoheitälehre, naturgemäße, auf phyftologifcher Grundlage. Stebzehn Vor= 

träge von Dr. 37. Scholz. Mit 7 Abbildungen. 1884. 3 Mark 50 Bf. 
(Unter gleihem Zitel aud Band 20 von Webers Slufte. Gefundheitsbiichern.) 

Girpiweien. Von Karl Berger. Mit 21 Formularen. 1881. 2 Murt. 
Slasmalerei j. Porzellannaleret. 
Handeldmarine, deutjche., Von R. Dittmer. Mit 66 Abbildungen. 1892, 

3 Mark 50 Pf. 
Handelsrecht, deutjihes, nad) dem Allgemeinen Deutfchen Handelsgejegbuche von 
Robert Fijcher. Dritte, umgenrbettete Auflage. 1885. 1 Mark 50 Pf. 

Handel3wifjienfhaft: Yon 2. Arenz. Gedite, verseler und vermehrte 
Auflage, bearbeitet von Guft. RothHhaum und Ed. Deimel. 1890. 2 Mark, 

Heerwefen, deutjches. HBweite Auflage, vollftändig neu bearbeitet von Mortt 
Exner. Mit 7 Abdtldungen. 1896. 3 Mark, 

Heizung, Beleuchtung und Bentilation, Bon Th. Shwarke. Mit 159 
Abbildungen. 1884. 3 Mark. 

Heralbit. Grundzüge der Wappenfunde von Dr. Ed. Freih. v. Saden. 
Zünfte, verbefferte Auflage. Mit 215 Abbildungen. 1893. 2 Mark, 

Hufbefcjlag. . Zum Seldftunterricht fiir Jedermann. Bon ©. Th. Walther. 
Dritte, vermehrte und verbefjerte Auflage. Mit 67 Abbildungen. 1889. 

1 Mark 50 Pf. 

Humderafien., Bon Franz Krihler. Mit 42 Abbildungen. 1892. 3 Mark. 
Hüttentunde, allgemeine, Von Dr. ©, 3. Dürre Mit 209 Abbildungen. 

1877. 4 Mark 50 Pf. 
SZagdfunde. — Katehtsmus für Züger und Sagdfreunde von Franz Kridler, 

Mit 33 Abbildungen. 1891. _ 2 Mark 50 Pf. 
Kalenderhunde, Belehrungen Über Zeitrechnung, Kalenderwejen und Zeite von 

D. Bel. von Keinsberg-Düringzfeld. Mit 2 Tafehr. 1876. 
0.Rf. 

Kelleriwirtfchaft |. Weinbau. 1 Mark 50 Pf 

“ Kindergärtnerei, praltiiche, Von Sr. Seidel. Dritte, vermehrte und ver- 
befjerte Nuflage. Mit 35 Abbildungen. 1887. 1 Mark 50 Bf. 

Kirchengejhichte., Bon Sriedr. Kirchner. 1880. 2 Mark 50 Pf. 
Klavierjpiel. Bon Sr. Taylor, Deutiche Ausgabe von Math. Stegmayer. 

Bweite, verbefjerte Auflage. Mit vielen Neotenbeifptelen. 1893. 2 Mark. 
Snabenhandarbeit. Ein Handbuch des erziehlichen Arheitsunterrichts von Dr. 
Woldemar Göhe. Mit 69 Adbildungen. 1892. 3 Mait. 

Kompofitionsiehre, Yon 3. C. Tode. GSedhjite Auflage. Mit vielen Mufil- 
betjpielen. 1895. 2 Mark. 

Korrefpondenz, kaufmännifche, in deuticher Sprade. Bon C. . Findetjen. 
Bierte, vermehrte Auflage, bearbeitet von Franz Hahn. 1896. 2 Mark 50 Pf. 

= in frangöftiher Sprache f. Correspondance commereiale. 
Koftümkunde, Bon Wolfg. Dutnde. Bwelte, vexbejjerte und vermehrte 

Auflage. Mit 459 Koftimfiguren in 152 Abbildungen. 1896. 4 Mark 50 Pf. 
Kriegsmarine, veutjche, Yon NR. Dittmer. Mit 126 Abbildungen. ee 

3 Matt. 
Kulturgefgichte, Von 3.3. Honegger. Biweite, vermehrte und verbefferte 

Auflage. 1889. 2 Mark. 
Kunftgeihichte, Von Bruno Bucher. MWierte, vexbefjerte Auflage. Mit 

‚276 Abbildungen. 1895. 4 Mark. 
Liehhaberfünfte., Yon Wanda Friedrich. Mit 250 nn, Be 

art 50 Pf. 
Litteraturgefhichte, allgemeine, Von Dr. Ad. Stern. Dritte, vermehrte 

und verdejferte Auflage. 1892. 3 Marl. 
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Litteraturgefchichte, veutiche., Yon Dr. BaulMöbius. Siebente, verbeiferte 
Auflage von Dr. GottHoLld Klee. 1896. 2 Mark. 

Lngarithimen, Bon Mar Meyer. Mit 3 Tafeln und 7 Mbbildungen. a 
2 Mark, 

Logik, Bon Sriedr. Kirhner. Bieite, vermehrte und verbefferte Auflage. 
Mit 36 Abbildungen. 1890. 2 Mark 50 Bf. 

Suftferteriverferei, Kurzer Lehrgang fiir die gründliche Ausbildung in allen 
Zeilen der Vırotechntt von E. U. von Nida. Mit 124 Abbildungen. N 

2 Mark. 

Malerei, Bon Karl Raupp. Biveite, vermeyrte und: verbeferte Auflage, 
Mit 50 Abbildungen und 4 Tafelt. 1894. 3 Mark, 

Marine |. Handelz= bez. Kriegsmarine. 

Marticheidetngft. Von D. BratHuhn. Mit 17a Abbtldungen. 1892. 3Mart. 

Medhanit, Bon Ph. Huber. Fünfte, wejentlich vermehrte und verbefferte 
Auflage. Mit 207 Abbildungen. 1892. 3 Mark. 

Metenrologie. Bon Brof. Dr. W. 3. van Bebber. Dritte, gänzlich ume 
gearbeitete Auflage. Mit 63 Abbildungen. 1893. 3 Mark, 

Mikroffopie, Bon Prof. Carl Chun. Mit 97 Abbildungen. 1885. 2 Mart. 
Mildhwirtichaft. Von Dr. Eugen Werner. Mit 23 Abbildungen. 1884. 

3 Mark. 
Mimik und Gebürdenjprache. Bon Karl Straup. Mit 60 Abbildungen. 

1892. 8 Mark 50 Pf. 

Mineralogie. Von Dr. Eugen Huffak. Fünfte, vermehrte und verbefferte 
Auflage. Mit 154 Abbildungen. 1896. 2 Mark 50 Pf. 

Minzkunde, Bon H. Dannenberg. Mit 11 Tafeln Abhtldungen. 
4 Mark, 

Mufit. Bon 3. C. Lobe. Cehsundzwanzigite Auflage. 1896. 1 Mark 50 Pf. 
Mufitgefgichte., Yon R. Muftol. Mit 15 Abbildungen und 34 Noten- 

betjptelen. Zweite, vermehrte und verbefierte Auflage. 1888. 2 Mark 50 Pf 

Mufttinftenmente, Don Nihard Hofmann. Fünfte, volftändig nei 
bearbeitete Auflage. Mit 1389 Abbildungen. 1890. 4 Mark. 

Mythologie, Von Dr. E. Aroker. Mit 73. Abbildungen. 1891. 4Mark. 

Naturlehre, Crklärung der wichtigften phyfikalifchen, meteorologtichen und 
hemifhen Erfcheinungen des täglichen Lebens von Dr. &. &. Brewer. 
Vierte, umgenrbeitete Auflage. Mit 53 Abbildungen. 1893. 3 Mark, 

Nivelierkunft. Bon Brof. Dr. E. Pietid. Bierte, umgenvbeitete Auflage 
Mit 61 Abbildungen. 1895. 2 Mart 

Numismatit j. Minzkunde. 
Nusgärtnerei. Grundzüge des Gemüfe- und DObjtbaues von Hermann Süger. 

Fünfte, vermehrte und verbejjerte Auflage, nad den neneiten Erfahrungen 
umd Fortichritten ınmgenvbeitet von 8. WejjelHöft. Mit 63 Abbildungen. 
1893. \ 2 Mark 50 Pf. 

Obftban |. Nubgärtneret. 
Drven |. Ritter und Verdienftorden. 

Orgel, Erklärung ihrer Struktur, bejonders in Beziehung auf tecntiche 
Behandlung beim Spiel von ©. F.Nihter. Vierte, verbefjerte und vermehrte 
Auflage, bearbeitet von Hana Menzel. Mit 25 Abbildungen. 1896. 3 Mark, 

Drnamentit, Leitfaden über die Gefchichte, Entwidelung und die harakte- 
tiftifchen Formen der Verzierungsftile aler Zeiten von 5. Kantk. Zünfte, 
verbefjerte Auflage. Mit 131 Abbildungen. 1896. 2 Mark. 

Büdagogil, Von Lic. Dr. Fr. Kirdiner. 1890. 2 Marti.
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PBalänugraphie j. Urkundenlehre. 
Paläontologie j. Verjteinerungskunde. 
Berfpeftive, angewandte, Nebit Erläuterungen ither Schattenkonftruftion umd 

Spiegelbilder. Bon Mar Kleiber. Zweite, vermehrte md verbefjerte Auflage. 
Mit 145 in den Text gedrucdten und 7 Tafeln Abbildungen. 1896. 3 Max. 

Betrefaktentunde j. Verjteinerungskumde. N 

Betrographie. Lehre von der BeichaffenHeit, Lagerung und Btldungsweife der 
Gejteine bon Dr. 3. Blaas. Mit 40 Abbildungen. 1882. 2 Matt. 

Philvfophie. Yon 3. 9. dv. Kichmann. Vierte, dircchgefehene Auflage. 
1897. \ 3 Matt. 

Bhilofophie, Gefchirhte der, von Thales HS zur Gegenwart, Bon Lie. Dr. 
Sr. Kirhner. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. 1896. 4 Mark. 

Photographie. Wnleitung zur Erzeugung photographiicher Bilder von Dr. 
3 Shnauf. Fünfte, verbeferte Yhrflage, Mit 40 Abbildungen. 1895. 

2 Mark 50 Pf. 
Phrenologie. Bon Dr. ©. Scheve Achte Auflage. Mit Titelbild und 

ı8 Abbildungen. 1896. 2 Mark. 

Bhf. Yon Dr. S. Kollert. Fünfte, derbefferte umd vermehrte Auflage. 
Mit 273 Abbildungen. 1895. 4 Mark 50 Pf. 

BVoetif, veutiche., Qon Dr. 3. Mindwig. Bweite, vermehrte und verbefjerte 
Auflage. 1877. ı Mark 80 Pf. 

Porzellan: und Glasmalerei, Yon Robert Ulfe. Mit 77 Abbildungen. 
1894. 3 Matt. 

Brojeltionzlehre, Mit einem Anhange, enthaltend die Elemente der Per- 
ipeftive. Bon Julius Hoch. Mit 100 Abbildungen. 1891. 2 Mark. 

Piyholngie, Von Fr. Kirchner. Bweite, vermehrte und verbefferte Auf 
lage. 1896. 3 Matt, 

Pyrotegnif j. Lurjtfeeriverferet. 
NRaumbererinung. Anleitung zur Größenbeitimmung von Flächen und Körpern 

jeder Art von Dr. &. PBietjch. Dritte, vermehrte und verdefjerte Auflage. 
Mit 55 Abbildungen. 1888. 1 Mark 80 Pf. 

NRebenfultur |. Weinbau. 

Nechenkunft j. Artthmetik. 
Nechtihreibung, nenedeutiche, Von Dr. ©. A. Saalfeld. 1895. 3Markso Pf. 

Nedekunft. Anleitung zum mündlichen Vortrage von Roderid, Benedtr. 
Fünfte Auflage. 1896. ı Mark 50 Pi. 

Regiftratur- und Arhhivfunde, Handbuch fir daz Negiftratur- und Archive 
wejen bei den Nteichg=, Staat3-, Hof-, Kichen-, Schul: und Gemeindebehörden, 
den Redtsanmältenzc., fotwte bei den Stantsarchiven von Georg Holkinger. 
Mit Beiträgen von Dr. FSriedr, Letft. 1883. 3 Mark. 

Keich, Da3 ventihe., Ein Umterrihtspud, in den Grundfühen des deutjchen 
Staatsrecht3, der Verfaflung und Gefeßgebung des Deutjchen Neiches von 
Dr. Wild. Zeller. HBweite vnielfad ımgearbeitete und erweiterte Auf 
lage. 1880. 3 Mart. 

Reinigung |. Wäjcheret. 

Nitter- und Verdienftorden aller Kulturftanten der Welt innerhalb des 
19. Sahrhundert3. Auf Grumd amtlicher und anderer zuverläfftger Quellen zıt- 
fammengeftellt von Marimilian Gritner. Mit 760 Abbtloungen. 1893. 

9 Mark, in Pergament-Eindand 12 Mart. 
Nojenzucht. Volftändige Anleitung über Zucht, Behandlung und Verwendung 

der Rojen im Lande und in Töpfen von Hermann Süger. Hweite, 
verbefjerte und vermehrte Auflage, bearbeitet von RB. Lambert. Mit 70 
Adhildungen. 1898, 2 Mark 50 Pf.
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Schhahjipielfunft. Von 8. 3. ©. Bortius. Elfte Auflage. 1895. 2 Mark. 
Schlitten und Schlittiguhfport |. Winterjport. 

Sıhneefchuhfpert |. Winterjport. 
Schreibunterricht, Dritte Auflage, neu bearbeitet von Georg Funk. Mit 

82 Figuren. 1898. 1 Mark 50 Pf. 

Schwimmkunft. Bon Martin Shwäger!. Zweite Auflage. Mit 111 Ab- 
bildungen. 1897. 2 Mart. 

Sittenlehre.. Bon Lie. Dr. Friedrich Kirdiner. 1881. 2 Mark 50 Pf. 
Sozialismus, moderner, Bon Mar Haushofer. 1896. 3 Mark, 
Sphragiftik j. Urkundenlehre. ' 
Spinnerei, Weberei und Appretur. Lehre von der mechantjchen Verarbeitung 

der Gejpinftfafern. Dritte, bedeutend vermehrte Auflage, bearbeitet von 
Dr. X. Ganswindt. Mit 196 Abbildungen. 1890. 4 Mark. 

Spradjiehre, deutihe. Bon Dr. Konrad Micheljfen. Dritte Auflage, 
herausgegeben von Eduard Midheljen. 1878. 2 Mark 50 Pf. 

Staatsrecjt j. Reich, das Deutiche. 
Stenvgraphie, Ein Leitfaden für Lehrer und Lernende der Stenograpfte tm 

allgemeinen und des Shyjtems von Gabelsberger tm befonderen von Prof. 
. Krieg. Zweite, vermehrte Auflage. 1888. 2 Mark 50 Pf. 

Stilarten |. Bauitile. 

Stiliftif. Eine Anweifung zur Ausarbeitung jchriftlicher Auffäbe von Dr. Konz 
rad Midelfen. Zweite, durchgefehene Auflage‘, Herausgegeben von 
Ed. Micheljen. 1889. 2 Mark, 

Tanzkunft. Ein Leitfaden für Lehrer und Lernende nebft einem Anhang iiber 
Choreographie von Bernhard Klemm. GSedjite, verbejjerte und ver- 
mehrte Auflage. Mit 82 Abbildungen. 1894. 2 Mark 50 Pf. 

Tehnulogie, merjanifche, Von U. dv. Shering. Mit 163 Abbildungen. 1888. 
4 Mark. 

Teihwirtichaft |. Ftihzucht. 
Zelegraphie, elektrifche. Von Prof. Dr. 8. Ed. Bekihe. Sedjjte, völlig um= 

gearbeitete Auflage. Mit 315 Abbildungen. 1883. 4 Mark. 
Tierzucht, landwirtichaftlihe. Yon Dr. Eugen Werner Mit 20 Abbilz 

dungen. 1880. 2 Mark 50 Pf. 

Tun, der gute, j. Unftandglehre. 
Tridinenfihan, Von 3. W. Nüffert. Dritte, verbefjerte und vermehrte Aıfs 

lage. Mit 52 Abbildungen. 1895. 1 Mark so Pf. 
Trigonometrie. Von Franz Bendt. Biweite, erweiterte Auflage. Mit 42 

Siguren. 1894. 1 Mark 80 Pf. 
Zurnkunit. Von Dr. M. Rloji. GSedhjte, vermehrte und verbefjerte Auflage. 

Mit 100 Abbildungen. 1887. 3 Mark. 
Uhnrntacherkunit. Bon F. W. Rüffert. Dritte, volljtändig nei bearbeitete 

Auflage. Mit 229 Abbildungen und 7 Tabellen. 1885. 4 Mark. 
Uniformfunde, Bon Rihard KAndtel. Mit ither 1000 Einzelfiguren auf 

100 Tafeln, gezeichnet vom Verfafjer. 1896. 6 Maxf. 
Urkundenlehre, — Katehtsmus der Diplomatik, Baltographie, Chronologie und 

Sphragtitif von Dr. Zr. Leift. Zweite, verbefjerte Auflage. Mit 6 Tafel 
Abbildungen. 1893. 4 Mark, 

Bentilation |. Hetzung. 
Berfaffung des Dentfchen Neiches |. Neich, das Deutiche. 

Berfiherungsweien. Bon Dskar Lenmde. Biveite, vermehrte ımd ber= 
befferte Muflage. 1888. 2 Mark 40 Pf. 

Versfunft, deutjche. Von Dr. Roderich Benedtr. Dritte, duchgefehene und 
verbefferte Auflage. 1894. ı Mark 50 Pf. 

Verjteinerungsfunde (PBetrefaltenkunde, Paliontologte), Bon Hippolyt 
Haas. Mit 178 Abbildungen. 1887. 3 Mark,
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Bilfen md Heine Fanilienhänfer. Von Georg Aiter: Mit 112 Abbildungen 
von Wohngebäuden nebjt dazugehörigen Grundrifien und 23 in den Tert 
gedrudten Figuren. Vierte, vermehrte Auflage. 1896. 5 Mart. 

Bölferfinde, Bon Dr. Heintid Shurg. Mit 67 Abbildungen. N 
3 4 Art, 

Völferrergt, Mit Rüdfiht auf’die Zeit und Streitfragen des Internationalen 
Nechtes. Von U. Bifhof. 1877. ı Mark 50 Pf. 

Vollswirtihaftslehre. Von Hugo Schober. Fünfte, durchgefehene und 
vermehrte Auflage von Dr. Ed. D. Schulze. 1896. 4 Mark, 

Bortrag, mündlicger, |. Nedekunft. 

Wapnentumde j. Heraldik. 
Warenkunde, Von E. Schid. Fünfte, vermehrte und verbejjerte Auflage, 
“neu bearbeitet von Dr. G. Heppe. 1886. 3 Mart. 

Wäldjerei, Neinigung und Bleicherei. Yon Dr. Herm. Grothe. Biweite, 
volftändtg umgearbeitete Auflage. Mit 41 Abbildungen. 1854. 2 Mark. 

Weberei j. Spinneret. 
Werjjelverht, mllgemeines veiitjches, Mit hKejonderer Berücfichtigung der 

Apmweichungen und Yujäse der Dfterreichifchen und Ungariihen Wechjel- 
ordnung und des Eiogenöjftiihen Wechjel- und Ched-Gejehes. Von Karl 
Arenz. Dritte, ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1884. 2 Mark. 

Weinbau, Nebenfultur und Weinbereitung Von Fr. Sal Dohtnant. 
Dritte, vermehrte und verbefjerte Muflage. Mit einem Anhange: Die 
Kellerwirtichaft. Bon U. v. Babo. Mit 55 Abbildungen. 1896. 

; 2 Mark 50 Bf. 

Weltgejchichte, allgemeine, Bon Dr. Theodor Slathe. Biweite Aıflage. 
Mit 5 Stammtafeln und einer tabellarijchen liberjicht. 1884. 3 Mark, 

Winterfport. Bon Mar Schneider. Mit 140 Abbildungen. 1894. 3 Mark. 

geugdrud |. Tärberet. : 
Biergärtnerei, Belehrung über Anlage, Musihmüdung und Unterhaltung 

der Gärten, fo wie über Blumenzucht von Herm. Süger. Fünfte, ver- 
mehrte und verbejferte Auflage. Mit 76 Abbildungen. 1889. 2 Mark 50 Pf. 

BZimmergärtnerei, Nebjt einem Anhang über nlegung und Ausjchmicdung 
Eleiner Gärtchen an den Wohngebäuden. Von M.Lebl. Mit 56 Abbildungen. 
1890. ; 2 Mark, 

Buufogie., Von Dr. &. ©. Giebel. Mit 124 Abbildungen. 1879. 
} 2 Max 50 Pf. 

Verzeichniffe mit ausführlicher Inhaltsangabe jedes einzelnen Bandes 

ftehen auf Wunfeh Koftenfrei zun Verfügung. 

Derlagsbuchhandfung von 3.7, Weber in Teipzig 
Reupnigerfiraße 1—7. 

($ebruar 1897.) 

Drud von 3. 3. Weber in Leipzig.
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